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A. Entscheidungen, Nebenbestimmungen, Hinweise 

I. Feststellung des Planes 

Das Regiaungspräsidium Damstadt stellt nach 85 8 Abs. 1,9 und 10 LuftVG in der Bekamtim- 
chung seiner Neufaswg vom 27. MiIrz 1999 (BGBI. I S. 550) und zuletzt geändert durch Gesetz 
zur Umsetzung der UVP-Ändemgsrichtlinie, der IW-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien 

Umweltschutz vom 27. Juli 2001 (BGB1. -I d .  1950) i . ~ . m .  $0 74,75 WwVfG i.d.F. vom 
4. März 1999 (GVBl. 1 S. 222) auf Antrag der Hessischen Flugplatz GmbH Egelsbach ( W G )  - 
nachfolgend Antragstellerin genannt - den Flan Rir die Erweiterung des Verkehrslandeplatzes . 
Egelsbach (VLP j Verlängerung der Start-/Landebahn um 4 10 m nach Westen, Anlage der dazu- 
geh6rigen Rollwege, Umwidmung der &errollstrecke am Ostende (= 90 m), der naturnahe Aus- 
bau d q  ca 1.300 m,iangeti Udeitmgsstrecke sowie der 200 m langen Gew%serstxecke des 
~eibacbs oberhalb der Teilverlegungssbcke irn Be&ch,des- Absturzes bei Km 16,55, die Fest- 
setzung neuer Wege'entsprechend dem vorgelegten Ausgleichsplan sowie der Umbau der Masten 
Nr. 203,204 und 205 der 1 1 0-KV-Freileitung der RWE - nach Maßgabe der im Folgenden aufge- 
W e n  P lbe  fest: . . 

1. Neuordnung der Ftugbetriebsfkhen 

- Übersichtslageplan, Maßstab (M) 1 : 10.000. (Nrl 5200001) 
- Flugplatz Lageplan, M 1 : 2.000 (Nr. 5200002) . . 

- LageplanBefeuening ,,Wesf'M 1 : 1.000 Wr. 5200015-1) 
- ~ a ~ e p l ~ ~ e ~ ~ , , 0 s < ' ~ 1 : 1 . 0 0 0 ~ r . 5 2 0 0 0 1 5 - 2 )  . - 

- Lagplaa Piskmnddenuig ,,West" M 1 : 1.000 (Nr. 5200016-1)' 
. - Lageplan P i d d m g  ,,0sf6 M 1 : 1.000 (Nr. 5200016-2) . 
- Regelquerpmfil D e c k e n a h  der geplanten ~ist&verhgenrng, M.1 : 1.200/ 1 : U) (M. 

520201 1) 
- Regelquerprofil Deckendbau befestigter Sicherheitsstreifai ,,Ost", M 1 : 200/ 1 : 20 (Nr; 

52020 12) 
- ~e~~l~uerprof i l  Deckenaufbau der geplanten Verlängenulg Rollweg ,,A", M 1 : 1.00 1 1 : 10 

(Nr. 5202013) 
- Detail Unterlagsschwelle zur Lasübertmgmg, M 1 : 10 (Nr. 52020 14) 
- Längsschnitt Asphaltpiste mit Anfiugbereichen, M 1 : 10.0001 1 : 1.000 (Nr. 529201 8) 
- Längsschnitt der geplanten Pistenverkgmmg M 1 : 500 1 1 : J0 (Nr. 5202003) 
- Querschnitt 0 + 000, Aaschiuss an Bestand M' 1 : 500 1 1 : 50 (Nr. 5202006) 
-' QuemchnittO+ 100,M 1 : S O 0 1  1 : 50(Nr. 5202007) 
- 0 + 200, M 1 : 500 / 1 : 50 (Nr. 5202008) 
- Quadmitt 0+'300, M 1 : 500/ 1 : 50Wr. 52022009) 

, - Querschnitt 0 + 410, M 1 : 500 1 i : 50 @r. 5202010) . 
- Längsschnitt ROU& ,,A" West, M 1 i 500 / 1 : 50 (Nr. 5202004) 
- Libgssobnitt Rollweg ,F Ost, M 1 : 500 / 1 :' 50 (Nr. 5202005) 



- Querschnitt durch Start- und Lan&fU&n mit Hindernishiheitskriterieti, M 1 : 2,0001 ent- 
'sprechend ~ ~ h i w g a b e n  (Nr. 5 102023) . ! 1 

- ~ntwässerungsplasiung-m~an mstbmeiihj, M 1 : 1.000 Wr. ~002-61) ' 

- Entwässerungsplanutlg-Lageplan (Ostbereich), M 1 : 1.000 (Nr, FOQ3-01) 
- Entwslssenmgsplanung Quwbnitt O + 300, M 1 : 5001 50 (Nr. F005 01) 
- Gmde~werbsplan M 1 : 1.250 (ohne Nr.) 
- ~ e r w ~ e n e i c b n i s  (ohne Nr.) 

2. Teilverlegung Hefiach . - . . . .  

? . .  - Lageplan ~&tand und Umlei tun~ickk,  M 1 : 1.000 (Nr. 1.4) - .  ' 4, , !,. 
- LBingsprofil Planung, M ' 1  : 2.000 / 100 (Nr. 2.2). '1 , , - ,  -. . 
-Längspmfil/Abstunbeikm16.55,M1:5001SO,(Nr.2.3) - '  

. . - .  
. . i , 4 , - ,  . - .. 

i- .. 
- Querpro file, schnitte (Q Q bis Q 5), M 1 : 100 (Nr, 3.1) ,+,I 

-- Querprofile, Schnitte (Q 6 bis Q- 15), M 1 : 100 Nr,. 3.2) 
8 .  - ; 1 -  & ::- :. : 

- Querprofiie, Schnitte (Q 16 bis Q 25), M 1 : 100 (Nr. 3.3) , ,-,! '-, 1.. , ,  

.! . - Querpmfile, Schnitte (Q 26 bis Q 3S), M 1 : 100 (Nr. 3.4) . I 

I ,  , - Querprofile, Schni€te (Q 36 bis Q 381, M 1 : 100 (Nr, 3.5) ...,. I 4 ' . .  

- Dctailausleitung, Ab- M 1 : 500 (Nr. 4.1) > I !  
, : . I  . 

I : ,  - Ansicht A-A', M 1 : 100 (Nr, 4.2)- 
- , Detailein1eihing, M 1 : 500 (Nr. 4.3) 
- Flmüicksverzeichnis (Nr. 5 )  . . 

- ~~~-~ertr~~ichkeits~tersuchung Hegbach, Kwtm 4- 1 bis . 4-4$ , M I . : 10.000 d ?  

-.. . ' .  
I 1  .. 

.' C , , . #  I '  -- - 
3. LandSchaftspflegerischer Bedeitplan - . 

. - 

- BingrifEs- und AusgIeichsplan, M 1 : 1:000 (Nr. HFG 15-03) 
' - Wege- ~estand-~lanung, M 1 : 2.000 (Nr. HFG 15-05) , 

- Wegwemichnis (Anlage -1 + 2) . 

- Wegeparzella Bestand (Anlage 3) . 

- Wegepmllen Phung (Anlage 4) 
- - Pflanzplan, M 1 : 1,000 vr. W G  15-06) . 

- E i f f s  und ~wgieichs~lan Rollweg ,K (Ost) M 1 : 1.000 (W. HFG 15-08) 

4. Umbau der Masten Nr. 203,204 und 205 der 1 10-KV-Freileitung 

- übeisichtsplan, M 1 : 25,000 (Anlage 1) 
- Lageplan, M 1 : 2.000 (Anlage 2) 
- Geplanter umbau neue ~ & t e  203 und 205 (Anlage 4) 
- Geplanter .Umbau neuer Mast 204 (Anlage 5 )  . 

- ~aubeschreibun~ ( m g e  6) 



II. umfasste Entscheidungen, Nebenbedmmungen nnd Hinweise 

X. Von der-Plminfeststellung umfasste Entscheidungen 

Der Plaxifeststellungsbeschluss gemäß 5 8 Abs. 1 LuRVG ersetzt nach 8 9 Abs. 1 S. 1 L W G  
alle m h  anderen Rechtsvorschriften notwendigen bffdich-rechtlichen Genehmigungen, Ver- 
leihungen, Erlaubnisse und ~ktimmun~en. Dies gilt auch flir Planfeststeilun8en. So ersetzt der 

i vorliegende Planfeststellungsbesct3luss die Planfeststettung Air die Teilverlegung des Hegbaches 
($8 14 Abs. 3 , 3  1 WHG, 63 HWG) und die für die ~ d u n g  der Beregnungsbrumen erforder- 
liche wasserrechtliche Genehmigung nach § 50 HWG. Ersetzt werden auch die mhirschutmcht- 

I. lichen Genehmigungen und Befreiungen nach 8 5 7 Abs; 2,23 Abs. 4 HENatG, die Befreiung 
nach § 4 der Verordnung zum Schutze von, Latdschaftsteilm im Bereich des Landkeises D m -  

I 
stadt sowie die Befreiung nach $8 5 i.V.m. 3 der. Verordnung ilber das Naturschutzgebiet Heg- 
bach Aue bei Messe1 vom 9. Dezember 1994, soweit dies die Umsiedlung der Groppe iri den 
Hegbach Oberlauf betrifft. Schließlich ersetzt die PlanfeststeIlung die Genehmigung für den 

r- Umbau der Masten Nr, 203,204 und 205 der 1 10-KV-Freileitung der RWE gem'dß 1 1 a Abs. 1 
Satz 2 EnergiewktschaRsgesstz (EnWG). 

L 

i 2.1 AHgemeines 
L..  

2.1.1 r , '  
Die Urschrift oder eine beglaubigte Abschrift des bestandshäfligen Bescheides ist am Betriebsort 

+ ;. a u f k u b e w h  und den Mitarbeitern der Üb&achufzgsbehörden auf Verlangen vomlegen. 

2.1.2 
Das Vorhaben darf nicht anders als in den vorgelegten und planfestgestellten Unterlagen dage- 
stellt, durchgeführt werden, es sei denn, irn Folgenden werden Änderungen gefordert. 

2.1.3 
Ergeben sich Widersprüche zwischen dem Inhalt der in Abschnitt A I genannten Unterlagen und ' 
den in ~bschni t t  A iI 2 festgesetzten Nebenbesthmungen, so gelten die letzteren. 
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' *  
, I .  

, . . a  

. .,-. I .  i 
2.2.1.1 , . 

'ES sind nur Baustoffe und Materialia zu verwenden, die durch Giiteiiberwachung als nomge- 
recht 'festgestellt sind und sich nicht nachteilig auf die ~&serb&chaffenheit auswirken ktinnen. 
Sie sind so zu wmen, dass sie dein q erwartenden inneren und ä&en phy~ikaiischen und che- .-- 
mischen Angriffen yiderstehm. . .  

, . 
. - 

: 2.2.1.2 
Beim Wideraufbringen des'Bodenaushubs ist darauf zu achten, dass dieser in einem Arbeitsgang 
ohne Z~schenbefahnug aufgetragen und b& Weitervmendung umgehend ehgeebnet wird, 

3. - I :  
1 

2.2.1.3 
Die Bauarbeiter sind vor der Dun:hfhmg der M t e n  - insbesondere Un Bereich des Hegba- 
ches - im Hinblick auf die im landscbaftspflegerischen Begieitplan aufgeführten Belange des 
Naturschutzes m unterweisen. 

I. 
2,2,2.4 
Bei der Bauausfllluwig ist e h e  ordnungsgemäl)c und fachkundige Bauleitung m bestellen. Der 
Plaafeststellungsbeh6rde sind die vepntwortlichen Bauleiter sowie deren Stellvertreter rechtzei- 
tig vor Baubeginn zu bmmeri. 

2.2.1.5 
Die behördliche Bauabnahme der einzelnen Maßnahmen - bei abschnittsweiser Bauausfiihmg 
für jeden Bauabschnitt (Teilabriahme) - ist bei. der ~lanfeststellutl~beh~rde unmittelbar nach , . . 

Fertigstellung schriftlich ZU beantragen. 1 Y 
Vor der behtirdlichen Abnahme atirfen die Anlag& nur mit Z u s h n g - d e r  Plaafeststdugsb+ 
htirde in Betrieb genommen werden. 

r I 
2.2.1.6 1 
Nach Fertigstellung der einzeinen Maßnahmen - bei abschnittsweiser Aus- für jeden Bau- t 

abschnitt - sind Bestandspläne in zweifacher Ausfertigung herzustellen, die sowohl vom Bauleiter 
als auch vom T~%ger der Maßriaktrie anzuerketulen sind. Diese Best2uidsptäne sind spätestens ein 
halbes Jahr nach Bauabnahme / Inbetriebnahme vorzulegen. I .  
~ u f  die'vorlage von ~ e s t ~ l ä n e n  kann dann verzichtet werden, wem der ~qleiterschnftfich . [ 
bestätigt, dass die Bauausfilluung mit den genehmigten Bauausfihwgpläaen iibereinsämmt. 

Die in der geplanten Umlegungstrasse des Hegbachs vorhanden 3 Beregnuagsbmeri, die . 

nicht mehr zur Bewässerung hkgemgen werden k6nnen, sind entsprechend dem DVGW- 
Mdblati 135 zu vei.füllen. 

I 

+ .  , i 
, 



2.2.1.8 . . 

Die betuaus~ihrend& Betriebe sind auf die Einbdtung der gesetzlichen MeIdepfiicht im Falle 
unerwartet freigelegter 8ty:blogis&er Funde oder Befunde besonders hinzuweisen. Bei Auffin- 
den von B o d e n d M e m  sind diese unvdglich der Denlmialsohutzbehbrde anzuzeigen. 

2.2.2 Grundwassemessstellen 

2.2.2.1 
Es sind 2 Grundwassemiessstellai zeitgleich mit dem B e g h  der Bauarbeiten am Hegbach zu 
errichten. Die erste Bqrobung hat nach der Emchtung, die Zweite nach dem Ende der Bauarbei- 
ten zur Veränderung der Piste zu erfolgen. Eh Jahr nach Inbetriebnahme der Piste hat eine weite- 
re Beprobung zu erfolgen. Die Ergebnisse sind der PIdeststellungsbehlirde spätestens 6 Wocheri 
nach der Probennahme unaufgefordert vom<legen. Neben den Parametern pH-Wert, Leitfähig- 
keit, Temperatur, Redoqmtenzid, S a u m  ffgehdt, Nitrat, Sulfat und Chlorid ist das Grundwas- 
ser auf die Parameter der Venvaltungsvorschnft zu 4 77 HWG fiir die ~anienkg von k d w a s -  
ser- und Bodenverunreinigungen im Hinblick auf den Gewässerschutz (Gur-VwV, StAnz. 1994, 
S. 1 590) außer Cyanide, Phenole und PBSM zu untersuchen Abweichend vcin der GwVwV ist- 
bei den Mineral&Urohlenwas~&toffe~ das Verfahreh nach DIN ISO 9377 Teil 2 anzuwenden. 
Nach Vorliegen dieser Ergebnisse wird über den weitem Überwachungstumus entschieden. 

2.2.2.2 
Die genaue Lage der 2 ~nmdwassemiessstell& ist h d  eines Gnuidwassergleichenplanes vor 
Baubeginn mit der P lanfestst ellimg sbehlirde abzustimmen. 

Die neu errichteten Messsteflm und die Gnindwaisergleichen sind in einem Bestandshgeplan 
einzuzeichnen. Dieser ist der PIanfeststeIlungsbehörde vomlegen. Dies gilt ebenso Au die 
Schichtenansprache und die Ausbauphe. 

2.2.2.3 . 

Bei Errichtung der Grundwassemessstellen sind von einem sachverständigen Gutachter jeweils 
organokptische Bodenansprachen d u ~ c k d i h r m .  Bei Auffiüligkeiten sind die Bodenproben in 
Absthmmg mit d& Pfanfeststeiiungsbehorde zu analysieren. 

2.2.2.4 
Die Fertigsteilung der Gmdwassemiessstelien sind der Planfeststellungsbehörde schriftlich an- 
zuzeigen. 

2.2.2.5 
Das Bohrverfahren ist so zu wählen, dass eine nachteilige B-hFigung des Grundwassers 
ausgeschlossen ist. Dies gilt besonders Atr die Anwendung von S p i i l v e r f b  in Trinkwasser- 
schutzgebieten. Es darf nur Whser in Trinkwasserqualität eingesetzt werden. , 

Die Bohrungen sind bis nu Endteufe als Trockenbohning ausniführen. Es ist ohne Spülnistltze 
und ggf. mit Hilfsverroßrung zu arbeiten. 
Bei den ~auarb&ten ist auf Ver- und Entsorgungsleitungen zu achten. 



. I 
2.2.2.6, . 

. Die Bohrungen'si.d zwei Wochen vor Beginn dem Hessischen Landesamt fb Umwelt und Geo- 
logie anzuzeigen. . . U , . .  

L 

1 ', 2.2.2.7 . 

Werden in lehmigen Deckschichten ~ t a e s c r h o r k m t e  erbohrt, so sind diese mit eigener Filter- 
strecke zu erschließen. . I ; .  

I ; , . '  
2.2.2.8 . . ' I ,  

Wird bei der Nied-gung der Bohningen eine grundwassersperretide Schicht dwrchdttert, so 
sind die Bobrarbeiten einzustellen; die du@#mte Schicht ist rlickniverdic1itten. 

2.2.2.9 ! 

. . .  . . Bei Verdacht einer Venuireinigurig des zutagegeförderten Bohrgutes (2, B. durch Augenschein), 
ist dies= gesichert zwischenzulagern, zu untersuchen und ordnungsrgd zu enburgm. 

2,2.2.10 
' Die B m e n  sind entsprechend den F o r n i b ~ ~  des Hessiscken hdcsamtea. flir Umwelt und 

Geologie auszubauen (Vohhr upd Filtmhr in PVC hart @zw. PE), stafkwandig). Als F i b -  
. n - '  - . material ist filterangcpasster Sand oder Quadies zu verwenden , 1. - .  

Da die Bodenschichten in den Bohrtiefen nicht geiau vorab bestimmt wadai kämen, ist die 
Filterstabiliat des Filterkieses zu beachten. i 

i 
L". ' : <.  

2.2.2,11 
Beim Bau der Gmdwp18smesssteiikn sind Schichtenverzeichnisse pach DIN 4022/4023 und 
Bestandspiäw (Ausbauplhe} zu erstellen. 
' ~ i e s e  unterlagen sind da Planfeststellungsbeh6rde, der Übkachungsbehtirde sowie dan Hes- . - 

, sischen Landesamt ftir Umwelt und Geologie unaufgefodmt vodegen.  
. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Untersuchungsergebnisse dem ~essikhen Lmksamt fUr 

Umwelt und Geologie mitzuteikm. 
, i ' {  

2.2.2.12 I e, 
Sollten sich beim Klarpumpen der Messsteiien Hinweise auf eine G n u i d w a s s m ~ g u n g  
ergeben, ist das beim Pumpversuch geförderte Gmndwasser aufzubereiten (2.B. durch Aktivkoh- 
lefilter & Sandfang) oder zu s m e i n  urid schadlos ahmen bzw; zu entsbrgeri @B. durch 
Verrieselung). 

I' ' 1 
, , 

2,2,2.13 1 .%-,,  , 

Bei der Errichtung der B m a  ist sichernrstetlen, dass aw den zum. Bmmqbay eingesetzten 
~asch ind  und Geräten keine wksergkmenden Stoffe austreten und in den Untergrund g e h -  

. t ? ,  - 
1 
L I 

. . 



' 2.2.3 Hegbach 

2.2.3.1 
Vor Be- der Bauarbeiten ist im westlichen Bereich der Umlegungstrasse des Hegbaches eine 
systematische ÜberprMmg auf Kamp fmitteI durchzuffihren. 

2.2.3.2 
Mindestens 4 ~ o c h e n  vor Baubeginn der jeweiligen Maßnahmen sind, ,der Planfeststellungsbs 
hörde ~ u s m g s p l & e  für den Ausbau des ~&baches sowie f& die Entwässerung der bean- 
tragten neu versiegelten Flkhen zur Zustimmung vomilegm. 

Die in den Nebenbestimmurigen aufgefiihrten Regelungen zur Bauausfühmg sind Zn den Aus- 
führungsplhen zu beriicksichtigen. 

. Aus der AuslÜhnmgsplanung muss auch hervorgehen, wie (Trennung nach Bodenarten) und wo 
die & Rahmen der Hegbachverlegung anfallenden Aushubmassen gelagert werden. Außerdem ist 
in der Ausf~ibrungsplanung darzustellen, wie der Wasseraustausch in d a '  von Bach-km 1 6,l bis 
nun Zusammenfiuss mit der Umleitwigsstrecke zu erhaltende'hami sichergestellt wird. 

2.2.3.3 
über die gesamte Bauzeit der Hegbach-UmIeihingsstrecke sind regelmäßig entsprechend des 
Baufortschrittes und auf Verlangen der Pldeststellungsbehörde Baustellenbesprechungen 
dmhnififhren, zu der auch die PMeststellungsbeh6rde hinniniziehen ist. Über das Ergebnis ist 

' 

von der Bauleitung eine Niederschrift zu fertigen, die der PMeststellungsbeh6rde spätestens 14 
Tage nach der Besprechung vorzulegen ist. 

2.2.3.4 
Für das geplante temporäre Dammbalkenwehr m der Ausleitungsstelle bei Bach-km 16,4S ist der 
Planfeststellungsbehörde mit den AusfWungspliinen eine Betriebmweisung hinsichtlich der 
Bedienung des Wehres zur Zustimmung vomfegen. In dieser Betnebsanweisung ist namentlich 
auch eine Person zu benennen, die mit der Steuening des Wehres beauftragt ist. 
Der Betriebsanweisung ist zudem eine hydraulische Berechnung beimfüga, der die Wasserspie- 
gellagen bei HQ, MQ und MNQ unter Bextkksichtigung der geplanten DurcMuss6ffriungen ent- 
nommen'werden kann. 

Zwischen den Querpro film Q 10 bis Q 13 und Q 25 bis Q 29 ist in Abstimmung mit der Planfest- 
stellungsbehörde die rechte UfertPoschung abzuflachen. Die Profilgestaltung sollte sich an den 
Querprofilm Q 20 bis Q 23 und Q 32 bis Q 35 orientieren. 

Der Einbau von Faschinenwalzen ist nur an solchen Stellen durchführen, an denen bei der Bau- 
aiisfiihning Uferabbriiche auftreten b m .  die Standfestigkeit der BBlischungen nicht gewährleistet 
ist. Die notwendigen MaBnahmen sind in Absprache mit der Genebmigungsbehörde vor Opt fest- 
zulegen. Alternativ k6nnen statt der Fascbinenwahen auch Naturfasergewebe (Jutemattm) ver- 
wendet werden. 



Sicherung~nahmen sind nur an S O I G ~ ~ ~  Stellen diirchniAihren, an denen Z w a n g s ~  vor- 
liegen und keine Eigendynamik des Gewässas zuge1assen werda W. I : 
Uferabbriiche und eigendynamische Entwicklungen sind erwtinscht, solange nicht die Sicherheit , , 

' W 

des ,Flugb&iebes die Wegeflihning beeintr2ichtigt wird. L i 
Zeigt sich, dass bedingt durch die Eigendynamik des GewZIssers niklinffig Sicherungsmaßnah- 
men notwendig werden, sind diese dmh ingeiieurbiologische MaOnahmen vorzunehmen. 

. - 
2.2.3.9 . 

. . . ,  .' . Der Einbau der Sohischwelten ist ni unterlassen? Stattdessen ist an diesen Stellen eine Festlegiing . .  . . d& SohlniYeaus durch das Einbringen von Totholz ,ynd e h i d  Substratgemisch unterschiedlicher. - ' ; 
KmgrlSße (im Regelfd bis ci. 10 & ~urchmess&) vornehmen. Das Totholzwie z. B. 

I- - 
B a u t n m h  kann ggf. befestigt werden. Sollten sich Anzeichen Rlr eine Tiefenerosion ergehen, 
sind entsprechende Mahnahmen in Absprache d der Pldeststellungsbeh6rde zu &greifen. I ! 

I I 

Ein Teil des Sohisubstrata dm bestehenden Gewässerbettes ist nach Unisiedlung da Groppen als 
mtbliches D e c ~ ~  in den neu verlegten Hegbach ummbetien. C 
Ais &hngsbreite h a b  der in die Sohigieite bei km 16,5S -bringende# Steinschwellen 
(Quemegel) wurde eine Breite von insgesamt 0,23 m bemessen. Diese B r e i m e s s u n g  ist als 
eine einzige Durchlass6£k~tlg h Anlehnung an die Vorgaben des DVWK-Merkblattes Fischauf- . 
stiegsaniagm pro Stehschwelle vorzusehen. Die Anordnung dieser Durchlassöffnungen sollte 
von Steinschwelle zu ~teinschwelle alternierend erfolgen, so dass eine m & m c k ; i d e  Becken- 
strömung entsteht. ' ' I J 

' 4  i , .  

2.2,3.12 
; i 

. , t  4 

, , . I !  

In der Sohlgleite ist bei MNQ ein Wasserstand von mindestens 0,30 rn einfniiellen. 

im Rahmen der Bemessung der Sohlenbreite in der Sobigleite sowie bei der B~imasung der Ge- 
samtbreite der ~teinschwellen sind die im o.a DVWK-Merkblatt ,,Fbchaufktiegdagenii aufge 
führten B~essungsfonneln anzuwenden. . I  . !  

a ,  

Die entsprechenden hydraulischen Nachweise ftir die Sohlgleite, sind im Rahen der Ausfflh- 
rungsplanung vorzulegen. 



C.. 

Gegen die Ansiedlung und Ausbreitung folg&& unerwünschter Neophyten ist Vorsorge zu tref- 
fen: 
1. indisches .oder Drüsiges Springhaut 
2. Riesenbärdau oder Herkulesstaude 
3. Japanischer Staudenloifiterich oder Jspm-Kn6terich 
4. Sa~h@-Kn6teri~h 

,5. Kanadische Goldrute 
6. Spate Goldrute 
7. T o p h b u ~ .  
Dazh sind vegatationslose, offene Standorte bei der B s u a u s m g  nach ~ö~l i 'chkeit  v m d -  
den. Offene Standorte sind, so weit sie nicht als SdzssionsflaIche planerisch ausgewiesen Rind, 
unverdigiich mit einer staadortgerechten Landscbf€srasetimischung einzusäen. Erdmieten sind 
zur Vmeidung eines Neophytensameneintragw abzudecken. Beim Auftreten utlwwtinschter 
Neophyten w h n d  der Bauphase oder der Zeit der Aufwuchspflege sind Regdienuigsmaßnah- 
men in Abstimmung mit der ~lanfeststellu~sbeharde durchzuflihren. 

2.2.3.14 
Nach ca. zweijahrigem Betrieb beider GewLserstxecken (entsprechend dem .vorgelegten Rah- 
maikdnplan) ist der Zeitpunkt des Beglluis des Verschlusses des alten Hegbachbettes' mit der 
Planfeststellungsbehlirde abzustimmen. ~ i e  Teilflutung des neuen Hegbaehabschnittes sowie der 
Verschluss des alten Hegbaches sind außerhalb der Laichzeit der im Hegbach betroffenen Fi- 
schearten dwchdiilmn, 

2.2.3.15 
Die am Hegbsh (alt) zu erhaltenden Geh6lze sind wahrend der Baumaßnahme im Kronen- und 
Wunelbereich geeignet zu schiitzen @IN 18920 „Schutz von B h e n ,  Fflatizexibesthdei und 
Vegetatiomfliichen bei B a d h m ' ' ) .  
Die Rodung des GehöIzb&uchs ist aus artenschutmecbtlichen W e n  n w  im Zeitraum zwi- 
schen I. September und 15. März nilässig . 

2.2.3.16 
Die Neugestaltung der zu verlegenden Hegbachstrecke ist, wie im 1dchaftspfEegerischen Se 
gleitplan vorgesehen und unter Berücksichtigung der wasserxechtlichen Nebenbestimmungen 
zum Ausbau des Hegbaches, umzusetzen. Dabei ist bei der GehOlzpflanzung allerdings auf die 
Arten Ribes alpinum und Hippophae rharnnoides zu verzichten. nio Pfhzung ist dauerhaft zu 
&tm und &her entsprechend zu pflegen. Zur Gewhsergestaltung (Steinschütturig, Steinsatn, 
und Einbringen von Steinen zur Verbesserung der Gewilsserstniktur) ist natürliches Gesteinsma- 
teriai zu verwenden. Im Zuge der Detailplanung sind fiir Cwdulegaster boltoni die entsprechen- 
den Lmakabitate (2. B. leicht iiberschwemmt Sandbbke] und, soweit dies die Statidsicherkeit 
der Böschungen erlaubt, Steilufer als Lebensräume Air den Eisvogel zu sckaffen. Zur Erhaltung 
der Sonderhabitate sind, soweit erforderlich, die notwendigen Pflegemaßnahmen vomwehen. 

2.2.3.17 
Zur Erhaltring des Groppenbestandes im Hegbach sowie der VerZ>essepmg der ~ h ~ g i g k e i t  
des Gewässers sind die in den unter Abschnitt A I 2 aufgeführten Karten 4-1 bis 4-4 genannten 



Maßnahm M-FFH 01 bis M-PFH 12 Erhaltung des Groppenbestandes d w l m f ü h n .  Die 
Außenstelle des Landesbetriebes ,,Hessen-Forst" - Forstamt Langen- und die PlanfestStellungs- 
behörde sind vorher Ober das Einsetzen der Groppen in das NSG ,,Hegbwhaue von Messei zu 

I 
informieren und Einzelheiten SM mit diesen abzustimmen. Für die Gestaltung am GewBsser ist 
eine ökotogischc Bauüberwachwg durch einen anerkannten Gewässertikology vorzusehen. Über 
den Fortschritt der o,g. Wnahmen zur Erhaltung des Groppenbestandes sowie die erforderli- 
chen Erfolgskontrollen ist der Planfeststelimgsbehorde regelmäßig (min. alle 6 Monate) schrifi- 
lich zu berichten. Fdls die Ziele der Planung nicht erreicht werden, behält diese sich weitere P 

Maßnahmen vor. I ! , -  . 4  

2.2.4-Start- und Landebahn., I .  

- C 
I 1'  r 

2.2,4.1 L 
Bei d g  Wahl der ~aumaterialien,. ~aust~lleneimichtun~ und -durcMIhm8 sind die Vorgaben 

" . 
- .  

der Riclitlinie fiir bautechnisch& Maßnahm& an S M e n  in ~asser~owim~s~eb ie ten  - ~ & ~ a -  ' 

be 1982 - RiStWag - für die Wasserschutzzone III B einzuhalten. ., 1 ' 

, * I  
212.4.2 I 

Itn Anschluss des Banketts der Roll- und Startbahnen sind die Flanken der Dammscküttmgeti für 
I 

den Oberbau mittels dichter Folien oder Bentonit' abzudecken. I 
2.2.4.3' 
Schiitzende (bindige) Bodenschichten dürfen nur in-einem unvermeidbaren Umfang verletzt wer- 
den. Die Dauer zwischw Entfernung der schiotzhden Bodenschichten' utid dem Einbau der filr 
die Rollbahnmveitening und die Bachverlegung notwendigen Maßnahmen ist 'auf ein ~~ 
zu beschriinlren, : + 

* i 
2.2.4.4 
Auffüllungen uxid Bodenaustauscb dWen nur mit anthropogen unbelastetem MatenaVErdaushub 
erfoIgen, das den Zuordnmgswert Z 0 gmM den Mitteilungen der LtlndDwrheitsgemeinschaft 
.Abfall &AGA) vom 06. November 1997 - ~nford&~en an die stoffliche Verwwiung von mi-- 
neralisohen ReststoffdAbfllllon (Technische Regein) - unt-hreitct. Dies gilt auch fiir die Rk 
hiltiviening entfal1ender Roll-, Lande und ~tartbMäoh&. . :! ,.I . 

L ' 

2.2.4.5 - 1  

Die iin landsc~flegerischen BegieiEplan dargestellten Eingnffe sind im R h m  der Bau- 
maßoahme als maximal nil&sige Eingriffe zu sehen. Soweit in diesem PLuifeststsllungsbe- 
schluss nichts gegenteiliges festgesetzt ist, sind dartiber hinaus die angrenzmden Flkhen nicht zu 
beeintrachtigen. Zum Schutz der Fauna ist der Baustellembereich durch einem schitkaun @ehe 
min. 1 m). vor Baubeginn abzugrenzen. 
. . 

2.2.4.6 , ' .  t m  

Sofem der Oberboden ALr vegehtionstechnische Zwecke wieder vemendei werden &Al, ist er 
nach den Vorschriften def DIN 1891 5 zu behandeln. 



Y .  

2.2.5 Wege / Erschließung 

2.2.5.1 
Die Antragstellerb hat sicherzustellen, dass vor dem Wegfall durch die in diesem Beschluss fest- 
gesteilte Hegbachverlegung und festgestellte Bahnverlängerung die betroffenen Wege nach Maß- 
gabe des plarifestgesteiIten Planes ,,Wegeführung Bestand -Planung (M 1 : 2.000)" hergestellt 
sind und die von dem WegMt der Wege in ihrer Zufahrt betmffenen Grmdstiicke auf diese Wei- 
se angemessen erschlossen werden. Die Verbindungsfunktion der Wege zwischen Erzhausen und 
Egelsbach ist h h t  zu eddten. 

Bis nim Baubeginn muss die Herstellung der Baustellem- und -abfahrt in der Hans-Fleismer- 
Straße oder in anderer Weise gesichert sein. . ' 

. - 

2.3.1.1 
Die AntragstelIerh hai sicherzustellen, dass durch den vom Verkekrslandeplatz Egelsbach wge-  
henden ~iÜ~betrieb an den Immissionsaufpuddm 

1 lhhawm, Egelsbacher Str. 28 a, NW-Ortsrand 
2 Egelsbach, T h h g e r  Str. 72, SW-Ortsrand 
3 Bayerseich, Ecke Kurt-Scbmhermeodor-H&-Sb. 
4 Langen, Damistiidter Str. 80 
5 Erhausen, Kindergarten, Bahnstraße- 7 , 
6 Erzhausen, bsixrgschule, Lessingstraße 1 
7 lkhausen, Kindergarten, Am Hainpfhd 2 
8 '~gelsbach, ~lt&wohnhim, Dresdener Str. 3 1 
9 Egelsbach, Kindergarten Bürgerhaus, Kirchsts, 25 

10 Egelsbach, Kindergarten, Wolfsgarteristr. 60 
I 1 Egelsbach, E&-Reuter-Schule, Heidelberger Str. 19 
1 2 Egelsbach, Wihelm-Leuschner-S chule, Rheinstr. 72 
1 3 Bayerseichy Kindergarten Kurt-Schumachet-Ring 
14 Erzhausen, NO Ortsrand, Dreiechg 28 
1 5 Emhausg Ecke Sandhiigeistr.IWingertsir. 
16 Wdldorf, An den Eichen 73 

ein äquivalenter Dauerschdlpegel LAq3 V Q ~  55 dB(A) nicht llberschritten wird. 

2.3.1.1.1 
Nach der Inbetriebnahe der verlängwt'm Start-Landebahn und danach w i e - d  jedes 
Jahr ist der zustandigen Überwachungsbehtjrde bis spgtestens nuri 3 1. März ein lämitechnischer 
Bericht vorzulegen, aus dem hervor geht, dass der unter ZiEer 2.3,3.1. festgelegte äquivalente 
Dauerschallpegel LAql von 55 dB(A) an den Immissionspunktm 1-16 im zutickliegenden Jahr 
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nicht Oberschritten worden ist. Die Ermittlung des festgelegten äquivalenten ~auefschdlpe-gels i s t  -. dabei nach der 100 % Regelung niberechtien und fi alle Kaleri-ge, dle -Sonn- wd F~ertage, 
alle Samstage und die ~ & g e  innerhalb der 6 vqkehrsreichsten MOnafe darzustellen und zu 
bewerten. Den Berechnungen sind die Daten des Flugplatzjournals zugnmdenilegen, 

2.3.1.1.2 
Soweit durch die Berechnungen festgestellt wird, dass  in den unter Nr. 2.3.1.1 bezeichneten h- 
missionsaufpunkten der äquivalente Dauefschallpegel Lw von 55 dB(A) für einen der genannten 
K;ennzeichnungszeiten iiberscbritten wird, hat die Betre~berin des Verkehrslmdeplatzes durch 
geeignete Mdnahmen sichmtellen, dass im kommend4 Beur~ei1ungsj ahr k&e m& über- 
schreihuig des Wertes m erwarten ist. 

2.3.1.2 
. .. Die Antragstellerin hat die ~ ~ a u s w i r k u n ~ e n ~ i n  der Ucgebung des Verkehrslandeplatzks 

~ ~ k l s b & h  dukh fortlaufend registrierende ~ e s m g e n  mindestens zwei Mesmtationen zu er- 
mitteln. Die Messstationen sind mit der Inbetriebnahme der verlängerten Start-/ Landebahn erst- 
mals im Bereich der im lirmtechnischen Gutachten als Immissionssrt 1 (Erzhausan, Egelsbacher 
Straße 28 a, W-Orhand) und a ls  Immissionsort 2 (Egelsbach, Thtiringer Straße 72, SW- 
Ortstand) bezeichneten Stellen einzurichten. Die MessWchtungen haben die durch an- und ab- , 

fliegende LuRfdmmige bzw. Platzrundenfliige entstehenden Fluggerilusche nach Maximalpegd 
ynd äquivalentem Dwerschallpegel GM3) zu. erfassen. Die Einzeiheiten über die.Mindestanfbr- 
dqungen der Messeimichtungen und das Messprogrmtn sind mit der Fachabteilimg L b n  beim 
Hasischen Landesamt fiir Umwelt und Geologie, Wiesbaden, abzustimmen. 

2.3.1.2.1 
Die Antragstellerin hat der ffberwachungsbehörde monatliche Auswertungen der LAmentwick- 
lung an den Messstelien (nach Maximalpegel und Dauerschallpegel) vorzulegen. 

2.3.1 -2.2 
Eine Änderung der Standorte der Mmseinnchtungen obliegt der Entscheidung der nistiindi.gun 
fherwachuagsbehdrde nach Beratung in der Flugkmkommission: Die Messstmdorte seilen 
mindestens für ein Betnebsjahr beibehalten bleibert. Die Kosten einer etwaigen Umsetzung d& 
MessstelIen hat die Antmg&Il;erin tragen. . . 

2.3.1.3 
Die Planfatstellungsbehtirde behält sich weitere Auflagen nim Schutz der Umgebung des Ver- 
kehrslandephtzes Egelsbach vor Fluglärm vor. 

2.3.2.1 
Eine Zunahme der Gesamtanissionen der im Gutachten Lufhiihdtung vom 30. Juni 2000 un- 
tpuchten Luftschadstoffgcmponenten über die für das Jahr2009 ermittelten Werte hinaus 
(Tabelle 5.6.1 des Gutachtens) ist zu vemieidea 



. I - > 

2.3.2.2 
Die Antragstell& ist verpflichtet, spätestens 3 Monate nach Ablauf von 4 Jahren nach der Inbe- 
triebnahme der verlängwten Start-/Landebahn und &mach wiederkehrend alle 4 Jahre einen Be 
richt über die im Berichtszeitraum durch den Flugbetrieb entstehenden Gesamtemissionen der in 
Tabelle 5 -6.1 des Gutachten aufgeführten LuftschadstoMromponenten vorzulegen. 

2.3.2.3 
Sofern ein in der Tabelle 5.6.1 füx das Jahr 2009 hochgerechneter Gm.mtemissionswert der un- 
tersuchten Luftschadstoffkoqonenten überschritten oder dessen Überschreitung bevorsteht, 
behält sich die Planfeststellutlgsbeh~rde weitere Auflagen vor. 

2.33 Entwässening! Gew&serschutz 
. , 

, . 

2.3i3.1 
Auflaumittel zur Schnee- und Eisriiultlung und Enteimgsmittel fitr die Flugzeuge diirfm nicht 
auf Fliichen, die nicht an die Karialisation angeschlossen sind, eingesetzt werden. 
Ausgenommen hiervon bleibt die kl-hige Verwendung von nicht wassergef&denden 
Enteisungsmittel fUr Scheiben und Scharniere der Flugzeuge. 

2.3.3.2 
Die Bodenschichten in den Versickenuigsmulden müssen einen DurchlZissigkeitsbeiwert k, zwi- 
schen 5xlW und 5xlW mls aufweisen. 

2.3.3.3 
Die geplante Sickemulde mit dem 20 bis SO cm hohen Wall. im sildö8tlichen Bereich ist bis nim 
bestehenden westlichen Zu- und Abrollweg zur Graspiste in Wiche Richtung zu verlängern, so 
dass auch im unmittelbar an den Hegbach anpmmden Berejch ein ausreichender Schutz gegen 
mtigliche Havariefälle mit wassergeflhrdenden Stoffen gegeben ist. 

Die h Falle einer Havarie ggf. auftretenden wassergef2ihrdenden Stoffe sind zu hemm und die 
Wassergef3hrdungsklasse ist anzugeben. 

2.3.3.4 
Aiie Sickerwassmuldm sind durch kleine ~rdwälle in M. 60 m lange Abschnitte zu unterteilen. 

2.3.3.5 
Die Sickerwsissemiulden sind einmal jährlich optisch auf Verschlammung und Vegetationsaus- 
fäile zu kontroliieren. Erkennbare S~hihlammablagermge~1 sind zu entfernen. ~ehl&de Grasnarben 
oder l3odenvegetation sind zu ersetzen. 

, . . * 

2.3.3.6 
Mit der Ausfiibningsplanung ist ein ~ o n z ~ t  zur Zustimmung vomlegen, in dem mögliche Ha- 
variefälle (Austritt von LXSschwasser oder andere wassergefhienden Stoffe) und die geplanten 
Gegenmaßnahmen zum Schutze des Grundwassers dargestellt werden. 
In dem Konzept ist auf 



die zeitliche Abfoke nach Alarmierung, die Meldekette und die geschätzten Reakticiaszeita 
'bis nini Ergreifen von Maßnahmen m Gniiidwmmchutz, . - die bei ein& ~eventue1len Unfd eines ~ l u g m ~ e s  ggf. auslaufenden Treibstohengen oder. 
andere mitgeffihrten wabsergeftihrdenden Stoffe, . den erforderlich Löschwasserbedarf und auf . unghtige Wetterlagen wiederschlag, Frost) und die sich hieraus ggf. sich ergebenden m 

' -  iiatziichen Maßnahmen - .  

einzugehen, 

. 2.4.1 . .. - 
Die Pesbehng weiterer Auflagen zur Gew&rI&tung der Flugsicherheit, zum Schutz vor An- 
griffen auf die Sicherheit des L&erk,&, nirii Schutz von Umwelt, Natur, Wasser und des 
F l u g h s  bleibt vorbehalten. 

. - 

2.4.2 
Die &tragstellerin hal der P~~tste11ungsbehörde bis zum 1, ,Män eines jeden Folgejahtes 
Aufbi~hungen Uba die, .Verketusentwickiung auf dem Verk&rslandep& Egdsbeich vorzdo 
gea Wird &in Aufkummen von 100.000 Flugbewegungen pro Jahr auf dem Verkeblandqk 
Egelsbach itberschntteii, behiiit sich die Planfeststellungsbehtirde weitere Auflagen Schutz 
der Umgebung des VerkeZsrslandepIatzes vor Fluglärm vor. 

3. Hinweise 

3.1 Gemäßg53i.V.m. §44L&VZOdarfdievarlängeiteStart-undLdebahnastuiBe- ' 

trieb genommen werden, wem die Pldeststellungsbeh~rde dies aufgrund einer Abnahme- 
priifhg gestattet. 

3.2 Der Flugplatz ist gemaß fi 53 Abs. 2- .i. V. m. 5 46 LuftVZO durch einen Zawi gegen &s 
Betreten durch Unbefugte zu sichern.. 

3.3 Gema 4 53 Abs. 3 LuftVZO sind e i k  oder mehrere sachkundige Personen als Plugleiter . . 
ni bestellen. 

, . 

3.4 Folgende Richtlinien und Grundsätze des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- y d  W&- 
. nungswesen gelten fiir die Anlage und den Betrieb: 

- Richthien für die Genehmigung der Adage und des Betriebs von LandeplSItzen fb 
Flugzeuge vom 2. November 2001 (NfL I - 327[01) . . 

Q,, ~;-0,$4=+-4,b 
- Richtiiiiien für die Kennzeichnung von Luftfahrthhd&&~~a des Bunde&ieteriumg~Air 
Verkehr, Bau- wd Wohnungswaen vom 22. Dezember 1999 (NfL I - 1 51M) 



- Richtlinien & die T a g e k ~ i c h n u n ~  von Landeplätzen .und ~e~elfluggeländen 
vomlO.Mai1982(NtLi-98182) *C1 

. . 

- Richtlinien über die Befeuerung von Landep1iitz.m vom 09 Juli 1971 (Na I - 222171) 
-6ykt*tcl 

- Richtlinien fiir die ~leitwe~befeuenin~ auf Flughäfen (PAPI - Anlage - Richtlinien vom 
24. J~ 1993 -NIL, I - 201193) 

- Richtlinien für das Fqerltisch- und Rettungswesen auf Landeplätzen vom 01. Män 1983 J 

(Na X - 72183) 

- Grundsätze des Bundes und der Länder fUr Urdie Regelung des ~lugv&ehrs an Flugplatzen 
ohne Flugv~ehrskontrole vom 03. April ,2000 (NfL II - ,37100) - Gmndsiitze des 1, 

Bundesministgims für Verkehr, Bau- und Wohungswesen ober die 
Emchtung und Ausstattung von Luftaufsichtsstellen an Flugplätzen vom 10. August 2000 
(NE I - 236100) / -F-b 

- sowie ICAO, Anhang 14 in der jeweils neuesten Fassung. 

3.5 Die Arbeiten sind nach den einschlägigen DIN-Vorschriften und den L e i m  sowie d a  
Richthien und den Hinweisen anexkamter Fachverbliride (z. B. DVGW-MerkblWx) aus- 
zuführen. Besteh- Schutzgebietsb~timmmgetl (DVGW-Arbeitsblakt 101) und Schutz- 
gebietsverordnungen sind zu beachten. 

3.6 Bei der B w u s ~ g  muss eine ordnungsgWe und fachkundige Bauleitung gewahrlei- 
stet sein, die darihr zu wachen hat, dass die anerkannten Regeln der Bau'runst, der Tech- 
nik urid der WasserwutschaR beachtet, die im Bauwesen erforderliche Sorgfalt angewandt 
und die Auflagen des Genehmigungsbescheides eingehalten werden. * .- 

T I d71 

3.7 Mit den Arbeiten Wen nur Unternehmer beaufiragt werden, bei denen die erforderliche 
Sachkunde und Erfahrung vorhanden sind. Die Unternehmen hab& fiir die ordnungsiemb 
ße Aus- der ihnen libdxagenen Arbeiten und fiir die Einhaltung der Unfallverhu- 
tungsvorschrifien bei der AusRihning zu sorgen. 

3.8 Beim Abimg der Böden ist auf eine ausreichende Festigkeit des Bodens zu achten. Nach 
. nassen Wittenirigsperioden müssen daher die Böden ausreichend abgetrocknet sein. Bei der 

Zwischenlagerung ist mit Sorgfalt vomgehen, wobei folgende Punkte besonders zu be 
achten sind: 

- Verdichtung& durch Befahren der Kulturbodenlager, 
- Vertiässung des Bodens während der Lagerteit und 
- Schildigungen des Bodenlebms insbesondere in verdichtet aufgebauten Bodenmieten 
durch S auersto ffiangel und schädliche Zersetningsvorgänge mit Schwefelwasserstoffbil- 
dun& 



3.9 , Die einschlägigen Untallverhi~tungsvo~hriAen bei Bau und Betrieb sind zu beachten. Der 
mtilndige gesetzliche UnfalIve&h-g8Mger ist erforderlichenfaIls zur sichditstech- 
nischm Beratung hinninizidm. 

, . 

3.10 Im Rahmen des Baus der Grundwassemiessstellen -sind die DW 38402, Teil 1 3, sowie das 
L, 

DWVK-Merkblatt 20311 982 (Entwurf) zu beachten. I 
L 

3.1 1 Schädliche Bodenverändeningen, Altlasten oder Grundw~serschäden sind im betroffenen 
Bereich nicht bekannt. Sollten sich irn Rahmen von Baugrmdutltetsuchungen oder Bau- 
maßnahmen Hinweise auf Boden- oder Grdwasserverunreiriigungen ergeben, so darf eine 
Sanierung der V e m m h i m  durch die Maßnahme nicht beeinträchtigt werden (§ 4 Abs. 2 

C 
S. 5 Hess. Altlastengesetz), 

, . 

3.12 Es dürfen keine grundw91ssergefährdenden Baustoffe, Anstsiche, Dichtutigsmaterialien, 
~solieningen, Injektionsmittel usw. an Bauwerken und deren Umfeld verwend& werden. 

3.13 Bei der Bauausfühnuig diirfen keine w a ~ s e r ~ e f ~ e n d e n  Stoffe den Untergnind gelai- 
gen Auf Nr. 7.1 der RiStWag 'wird hingewiesen, 

3.14 Fiir evtl. irn Zuge der Maßnahme vorgesehene Gnuidwasserabs~gen a& entsprechen- 
de wasserrecht liche Verfahren rechtzeitig vor B aubeginn d ~ - .  

3.15 F& den Rkk-  und Umbau der weiteren Fischwechseibindernisse (2 bis 8) ist durch die 
I 

Antragsteiiain in Zusammenarbeit mit dem Wassmerband und in Abspmche mit der Plan- 
feststellungsbehtirde zu prüfen, welche k o h t e n  Maßnahmen hierfür erf~rderlich sind, 

3.1.6 GemiiO 5 60 Abs. 3 HWG kann die Antragstellerin von dem für den Hegbach unterhal- 
. tungspfichtigen. WasSmerband Schwarzbachgebiet Ried zu den infolge der Teilverlegung 

des Hegbaches nisähiich entstehenden Unterhaltungskosten herangezogen werden. 

3.1 7 ' Soweit im vorliegenden Beschiuss auf $e ~lanfeststellun&Ebch6rde d e m  wird, ist 
dies im  ich 

- Luftverkehr: das ~egiemgq&i&um Dmstadt, Dez- V 33,3 - . 

- fik das GPundwassw: das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Staatliches Um- 
weltamt Darmstadt, D m t  IVDa 41.1 

- für den Hegbach: das Regiermgspr&iaium Dmstadt, Abteilung Staatliches Um- 
weltamt- Dargstadt, DBzernat IVlDa 4 1.2 

- fiir die Entwässerung: das Regienuigspräsidim Dmstsdt, Abteilung staatliches Um- 
weltamt Hanau, Dezernat W/Hu 41,3 

das Regieniligsprihidiiim Darmstadt, D e m t  VI 53.1 

- Fischerei: das Regimgspriisidium Darmstadt, Dezernat VI 5 1.1 



I m. Anpassung und Änderung der Luftverkehrsrechtliche~ Genehmigung für 
den Verkehrslandeplatz Egelsbach vom 01. Oktober 1955 ff. an das Er- 

( gebnis der PlnofestJtellung, 8 6 Abs. 4 S. 1 LuftVG 
I 

1. Entscheidung 

Die am 01. Oktober 1955 und in der Folgezeit, von der Genehmigungsbehörde erteilten luft- 
rechtlichen- Genehmigungen fur Anlage und Betrieb des Verkehrslandeplatzes Egelsbach, niletzt 
geändert vorn Regienuigspräsidium ~-stadt durch Nachtrag der Genehmigung vom 3. Januar 
2000, werden gemäa 5 6 Abs. 4 S. 1 LuftVG in der ~elcanntmachung der Neufassung vom 27. 
März 1 999 (BGB1, I S. 550) und in der Fassung des Gesetzes m Umsetzung der UVP- 
hdex~n~srichtlinie, der MJ-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien nun Umweltschutz vom 27. 
Juli 200 1 (BGB1. I S. 1950) sowie gemäß § $49, S 1 und 52 LuftVZO in der Fassung vom 27. 
Män 1999 (BGBI. I S. 61 O), zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung zur Änderung luf- 

trechtlicher Vorschriften Uber den Transport gef&hIich Güter und die zblisung von hftsport- 
, geräten und Flugmotom am 13. Juni 200 1 (BGB1. I S. 122 I), an das ~rgebnis des Planfeststel- 
lungsbeschlusses vom heutigen Tage angepasst, insoweit geändert und wgänzt sowie redaktionell 
neu gefasst: 

I, Bezeichnung: Verkehrslandeplatz Egelsbach 

2. Lage: etwa 0,5 km südwat~ich der Gemeinde Egelsbach 

3. Flugplatzbenigspunkt : 
a) ' geographische Koordinaten: 

I Länge g038'62, 18929" E 
Breite 45O57'65,68862" N 

b) ' Höhe: 1 17,50 Uber NN -Y) 1"' 0 

I - 
4. Status des Flugplatzes: Verkehrslandeplatz 

& & .zooCf B o85/2b~ h g e  1400 m 
Breite 25 m ,. 

6. Tragfähigkeit der Piste: 
PCN 34 - 

7. Schwellenlage: 
Versetzung der östlichen Landes~hwelle 27 um 234 m nach Westen . 

8. Einstufung der Start- und Landebahn (Bezugscode) : 
C o d W  2 B gemU den Anlagdchtlinien der internationalen ZivilluRfahrtorganisation (ICAO 
Annex 14) und der Richtlinien des Bundesminist~ums für Verkehr, Bau- und Wohtiwigswesen 
vom 2. November 2001 (NE I - 327/ 01 -) 



9, H i a d ~ h i h e i t :  
Streifen Breite 8.0 m, jeweils 60 m vor Kopf der B h  
Arifiugflache 1:25, B e b  60 in vor Schwefle 
Abflugflbhe 1 :25, Beginn 60 m hinter Startbahnenda 
Seitliche Ubergangdhhe 1 :5 

10. Arten der Luftfahrzeuge, die auf dem Verkdmlandeplatz betrieben werden dürfen: - 

a) Flugzeuge bis zu einem höchstzulässigen Abfluggewicht von 5700 kg, Uber 5700 kg bis 
20000 kg nach vmheriger Genehmigung (PPR=pior pamission required) . 

b) Hubschrauber 
C) Motorsegler PPR 

. . -1 1. Zweck und $etri&szeiten des Verkehrslandeplatzes: 
Der Verkehrslandeplatz di& dem allgemeinen Verkehr mit den gmdmigtai'L-gen 
nach Sichtflugregeh in der Zeit von 8.00 Uhr bis, Somenuntergang (Ortszeit), d a 1  bis 
21.00Uhr, von 7.00Whrbis 8.00Uhr(Ortszeit)undvon Somenm#ergatigbis21.00W . 
(Ortszeit) PPR 

Bei AusbiIdungsflUgen (Flilge zum Emd eines Luft£ahrerscheins oder einer Berechtigung ini 
Sinne der Verordnung Uber Lufifahrtpmnal, LuftPersV) gelten folgende Einsohrädnu~geil: 
In der Zeit vom 1. April bis 31. Oktober sind samtags ab 13.00 Uhr -04, som- und feiertags 
ganztägig sowie werktags ab 19.00 Uhr Ortszeit Ausbildungsfiiige nur gestattet, wenn in ihrem 
Verlauf nach dem Start die KontroZlzone sofort verlsissen wird bzw. unmittebar nach dem Ein- 
fl* in die Kontrolhne die Landung erfolgt. 

Für Awbildungsfliige mit Start und amchiießmder Landung in Egelsbwh wird zusätzlich eiie 
Flugdauer von kauidestens 30 Minuten verlangt. 

Es wird ein bwahränkter Bauschtzkich, in dem die für die Erteilung einer Baugmehmigupg 
eändigen Behiirdg die Errichtung von Bauwerkm im Umlrreis voni,5 ~ i lom& Halbmesser 
um den dem Flugplatzbezilgspunkt entsprechenden PunM nur mit Zustimmung der LuftfaMbc- 
hörde genehmigen ditrfen, gemäß fhersichtslageplan mit Abflug- und HUidemishiflbhen 1 : 
10,-000 gemäß # 17 LuftVG festgesetzt. , . 

2. Pläne 

Der nach 8 6 Abs. 4 S. 1 LuftVG an das Ergebnis der Planfeststellung angepassten und redakio- 
neii neu bekannt gemachten Genehmigung sind die Pltine nach 49 i.V.m. 4 5 1 LuftVZO in ak- , 

tualisierter Fom beinigebm 

- hnsichtsplan irn MaDstab 1 : 25000 .mit HöhenschichtlUiia 
$51 Abs. 1 Nr. 2 a Luf€VZO 



- Lageplan des Gebietes bis mindestens 1 km von den Enden der (verlängerten) Start-/ 
Landeflächen bis mindestens 0,5 belderseits der hfluggrundlitiie im Maßstab 1 : 5000 
oder 1 : 2500 mit den in Nr. 2 a bezeichneten Eintragungen, 5 1 Abs. 1 Nr. 2 b LURVZO 
Längsschnitt durch jede Anfiuggrundlinie im Maßstab 1 : 25000 und im Htihenmaßstab 1 : 
2500,B 51 Abs. 1 Nr. 3 a LuftVZO 
je ein Lhgsschnitt durch die unter Buchstabe Nr. 3 a bezeichneten An£luggnuidlinien im 
Maßstab 1 : 5000 und dem HGherimaßstab 1 : 500 oder im Lärigeximaastab 1 : 2500 und im 
HGhenmaßstab 1 : 250,§ 51 Abs. 1 Nr. 3 b 

- Querschnitte durch die Start- und Landeflächen im Maßstab ,1 : 2500,g 5 1 Nr. 3 C, 

Bestimmung des beschränkten ~auschutzbbreiches nach 9 52 Abs. 2 Nr. 3 LufiVZO 

3.1. Allgemein- 

3.1.1 
Zur Reguli-g von Personen- und Sachschäden ist eine ~latzhaltehftpflichtvekichh~ ab- 
zuschließen, die mindestens eine Deckungssumme in Hlihe von 1 5,339 Mio. Euro pauschai je 
Schadensfall vorsieht. 

! 
3.1.2 
Die derzeit gültige Flugplaizbenutzungsordnurig ist ai die geiindmten Verhältriisse anmpassm 
und der PIanfeststellungsbeh6rde zur Genehmigung vorzuiegen. 

3 -2. Sicherheit 

3.2.1 
Sichtflugbetrieb in der ~achtzeit gemällg 33 L d V O  darf auf der verlängmtm Start- und Lande 
bahn erst aufgenommen werden, wenn der Nachweis der erforderlichen Hindeffiisfreiheit erbracht 
und eine den Richtlinien der ICAO, Anhang 14, und des ~undmnksteriums mi. Verkehr, Bau- 
und Wohnmgswem (Richtlinien rSber die Befewwg von Landeplätzen vom 09. Juii 197 1 - 
NfL I - 222/7 1 - damals: Bundesminister für Verkehr) emtsprechende Befeuerung eingerichtd und 
abgenommen ist. 

3.2.2 ' 

Für den Anflug 09 ist eine Anflug-Gleitwinkelbefeuermgsadage unter Beachtung der Richtlinien 
für die Gleitwbkelbefeuening auf Flughäfen vom 24. Juni 1993 (Nai I-2Olf93) aufzustellen. 

. 't ,)$,P,  AL,^ 
3.2.3 m i s~ii--el- 
Für den Verkehrslandeplatz Egelsbach ist auf der Grundlage des bestehenden Alarmplmes eine 
Akhialisierung vorzunehmen, die im Einklang mit derh Luftfahmugbetrieb und anderen auf dem 
Verkekrslandeplatz stattf*indenden Aktivitäten steht. Die vom Plan betroffenen Stellen sind bei 
def Erstellung zu bekiiiga Der Plan ist der Planfeststellungsbehlirde nu Zustimmung vomle- 

I 

Für die Flugplatz-Notfdlplanung sind die ICAO-Richtlinien und Empfeh1ungm, Anhang ,l4, Ka- 
pitel 9, maßgebend. 



3.2.4 
Der Umfang des am Verkehrs1andepIat.z Egelsbach v o d e n d e n  Schutzeg richtet sich nach den 
jeweik giiltigen Richtlinien fur das Feuerlösch- und Rettungswesen rtuf Landeplätzen (zuletzt: 
NfL I 72183) sowie den Anhang 14 der ICAO-Richtlinien und Empfehlungen. 

3.2.5 
Bei Ufllen, an denen Luftfahrzeuge beteiligt sind, ist die Meldung gemU § 5 LuftVO zu ver- 
anlassen. 
Ddber hinaus ist vom Dienst habenden Beaufhgtm für Luftaufsicht oder vom Platzhalter die . 

Ütierwachungsbeh~rde unvmdiglich zu benachrichtigen. r 
AuDahalb der Dienstzeiten hat die Meldung direh an die Landesbeauftragte Air LuftauQicht zu 
erfolgen. 

Soweit die Vorgenannten nicht meichbar-sind, hat die Meldung an das Lagezeatnun beim Hessi- 
schen Ministerium des Innem und flir Sport in Wiesbaden zu erfolgen. 
In gleicher Weise sollen auch Störungen oder sonstige Vorfdle, die zur Beeinträchtigung der Si- 
cherheit des Luftverkehrs oder der dffentlichen Sicherheit oder Ordnung durck die Luftfahrt füh- 
ren kdmen, gemeldet werden 

IV. Entscheidung aber Antriige und Einwendungen 

~ i e  im Verfahr& vorgebrachten Einwendungen und AnMge werden zurückgewiesen, soweit ihnen [ nicht durch hdeningen des Planes oder Nefienbestimpmg. entsprochen wird. 
C 

V. Kosteaentscbeidung 

Das Planfeststellungsv&en ist gemä0 5 1 Abs. 1 der Kostenvemrdnung der Luftfahtver- 
waltung (LufKostV) kostenpflichtig. Die Kosten hat nach 9 13 Abs, 1 des Verwaltungskosten- 
gesetzes (VwKost G) die~essische Flugplatz GmbH Egelsbach als Antragstellerin zu iragen. 
Gemäß 5 2 Abs. 1 LufKostV in Verbindung mit Abschnitt V Nr. 7 b des G e b ~ v e r z e i c ~ s -  
ses (Anlage zu 2 Abs, 1) wurde die Gebühr aufgrund des Verwaihuigsaufwandes auf 

6 2,355,- Euro (i. W. : einmdsecbzigtausen~undertfünfundAinfig Euro) 

festgesetzt. 

Der Beirag ist im&b eines Monats unter Angabe des o. a. Aktdchens  und des Kassenzqi- 
chens 07 50 - 1 1 1 1 1 - 0029/10 aufdas K& des Fhmamtes Darmstadt - Staatskasse -, Km- 
to-Nr. 5093400009 bei der Landesbank Hessen-ThSlnngen - Girozentraie - BLZ 508 500 49, 
einzuaahlen. 
Dia Hohe der nach 9 3 LuRKostV zu erhebenden Auslagen, soweit sie ni&t bereits von der An- 
tragstellerin beglichen wordeii sind, wird durch gesonderten Bescheid festgesetzt. 



B. Sachverhalt 

I. Vorgeschichte 

Antragstellerin und Betreiberin des ~&kehrslandeplatzes Egelsbach ist die Hessische Flugplatz 
GmbH Egelsbach: Die Betreibergesellschaft besteht in Form einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung ( ~ m b ~ ) ;  Die Geseilschafler sind die Gemeinde Egelsbach, die Stadt Langen, die 
Stadtwerke ~ffenb'ach Holding GmbH, die Kreisver~~rgungsbeteiligungsgcsellschaR mbH und 
der ~1anungsverba.d F m k h t  - Region Rhein-M. 

Die Genehdgung h r  Anlage und nim Betrieb des Verkehrslandeplatzes Egelsbach wurde durch 
das Hessische Ministerium für Wirtschaft und Technik. am 0 1. Oktober 1955 erteilt. Danach ist 
die Antragstellerin berechtigt, Verkehr der Allgemeinen LuRfahrt am Verkehlandeplatz Egels- 
baeb-abzuwickeln. Zugelassen ist der Verkehrsldeplatz fiir Flugzeuge bis zu einer Höchstab- 
flugmasse von 5,7 t (auf Anfrage -PPR- 5,7 t - 20 t) sowie Hubschrauber wd Motorsegler. 

Dia Harmonisimg europäischer fhgbetrieblicher Vorschriften (JAR-OPS- I), die mittlerweile 
in nationales Recht (Ftinfte Durchfihmgsver~~dnung zur Betriebsordnung für Luftfahrtgerät 
vom 05. Oktober 1998) umgesetzt sind, machen für den Standort des Verkehrslandeplatzes 
Egelsbach die V e r l h g m g  der bestehenden Start- und Landebahn nebst den damgehtjrigen 
Rollwegen notwendig, damit die bisher am Verkehrslandqlatz Egelsbach startenden und landen- 
den Flugzeuge auch weiterhin dort verkehren dürfen. 

Die Maf3nahq besteht in der Verläfigerung der bestehenden Start- und Landebahn um 410 m 
nach Westen sowie in der Anlage der dazugehihnden Rollwege. H i d t  v d ~ d e n  ist eine 
Teilverlegurig des angrenzend9 Hegbaches. 

. Das geplante Vorhaben dient ausschließlich der Bestandssichaung des Verkehrsladeplatzes 
Egelsbach und resultiert aus der Harmonisierung eumptiischer, flugbetrieblichex VomcbriRen. 

Zur Untersuchung der 'mbedeutsamen Effekte des Vorhabens wurde dem P l ~ t c i l u n g s v e r -  
fahren ein Raumo~gsverfahren (ROV) vorgeschaltet. Das Ramordnungsverfahren wurde 
auf der Grundlage der von der Antragstellein vorgelegten Verfahremunterlagen durch das Regie 
mgspräsidiwn Darmstadt mit Schreiben vom 23. August 1999 eingeleitet und mit der landespla- 
naischen Stellungnahme vom 1 1. Oktober 2000, die verschiedene Abweichungsentscheidungen 
enthiilt, abgeschlossen. 
Hinsichtlich näherer Einzelheiten wird auf den Mialt der oben genannten land~spianerischen 
Stellungnahme (Az.: Vm 31.1 - 93 d 08/09-36) verwiesen. 

Gegen die Abweichungsmlassungen haben die Stadt Weiterstadt, die Gemeinde Egelsbach und 
die Gemeinde Emhausen Widerspruch erhoben. 
Die Widersprtiche sind als unzulässig zurtickgewiesen worden. Die drei genannten Kommunen 
haben dagegen vor dem VG Darmstadt Klage erhoben, iiber die noch nicht entschieden worden 
ist. 



II. Beschreibung des Vorhabens 

Mit Schreiben vom 1 8. August 2000 beantragte die Anbgstelferin g d  4 8 Absatz 1 L a V G  
die Planfeststellung ftjr 

die Verlängerung der Start- und Landebahn des Verkehrslandeplatzes Egelsbach um 4.1 0 m 
&ch Westen und die Anlage der danigehtirigen Rollwege, 

die Umwidrnung der Überrollstrecke am Ostmde der bestehenden Start- und Landebahn zur 
Piste und ihre Anbindung an das vorhandene Rollwegesystem, . . 

die Verbreiterung der bestehenden Rallwege von 10 m auf 10,s m dimh Hekteliung eines 
. 0,5 m breiten Streifens auf der Seite in Richtung Süden bzw. zu den Inseiflächen, 

' I  . 

r einschließ1ich der Genehmigung nach 5 6 Absatz I LuftVG zum Betrieb von Luftfahrzeugen 
bis 5,7 to MTOM (20 to PPR), 

einschließlich der Geaebmigung nach $6 Absatz I LuftVG nim Betrieb in der Zeit von 
08.00 ühr bis Sonnenuntergang (SS), spätestens 2 1 .U0 Uhr 
07.00 Ubr bis 08.00.Uhr PPR und SS bia21.00 Uhr PPR. 

SS = Somuntergang(Sutiset) 
PPR = vorherige Genehmigung erfsrddich 
MTOW = H6chstzulksiges Abfluggewicht 
Zeitangaben erfolgen in Ortszeit 

Weiter'wden von der Hessischen Flugplatz GmbH Egelsbach die zur Anlage und zum Betrieb 
erforderlichen Genehmigungen, Pianfeststellungen, Erlaubnisse, Verleihungen und Zustimmun- 
gen nach g 9 Absatz 1 LufWG beantragt. C 
Des Weiteren beantragte die Hessische Flugplatz GmbH - soweit exforder?ich - 

die Planfeststellung nach $ 3  1 Absatz 2 des Wass~shaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit 
§ 63 Hessisches Wasseeesetz W G )  und die erforderlichen Erlaubnisse und Gwebmigungen 
für die Teilverlegung des Hegbaches, 

- .  . , 

die Erteilung der Genehmigung nach 5 6 Absatz 1 des Hessischen Naturschutzgesetzes 
(HENatG) für den Eingriff in Natur und Landschaft, , 

die Erieilung der Befreiung nach 8 4 der Verordnung zum Schutz von Landschaftsteiien im Be- 
reich Datmstadt für d,en Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet Hegbwhaue, 

die Erteilung der Befreiugg nach 23 Absatz 4 des Hessischen Naturschutzgesetzes (EENatG) 
. i 

für den Eingriff in bestimmte Lebensriiuflle und LandSchaftsbestandteile, 
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. .r 

rn die ~ A e i l u n ~  einer Ausnahmegmehmigung nach 4 19 o Absatz 3 und 4 des BundesnaturschuW 
- . gesetzes flir den Eingriff in d a  Hegbwh mit einer schlitzemwerten Art (Cottus gobio) des An- 

hangs II der FFH-Richtlinie, 

die Erteilung der Behiung nach 30 b des Bessischm Naluschutzgesetzes (IBNatG) j3ir die 
Umsiedlung der Groppe ( ~ 0 t h ~  gobio) in den Hegbach im Bereich des Nahmchutzgebi'ct~ 
,,Hegbachaue bei ~essel",' 

sowie dle'~brigcn eflordorderlichen öffentlich-rechtlichen Erlaubnisse und Genehmigungen zu 
erteilen. 

Nachdem das BundesminiMum für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen mit Schreiben vom 25. Juni 
2001 der Antragstellerin mitgeteilt hat, dass abweichend von den ,,BMVBW-Richtlinien ilber die 
Anlage und den Betrieb von FlugpläkmLL gegen die Beibehaltung der bisherigei Rollwegbreite keine 
Bedenken bestehen und auch die Deutsche Flugsichening mit Schreiben vom 20. Juli 2001 damit 
einverstanden war, nahm die Antragstellerin mit Schreiben vom 07. August 2001 den Antrag auf 
Planfestctellung vom 18. August 2000 insoweit nirück, als dieser die Verbreiterung der bisherigen 
Rollwege von bisher 10 m auf nikünftig 10,50 m durch Herstellung eines 0,s m breiten Streifens auf 
der Seite in Richtung Suden bzw. zu den Inselfiächen nim Gegenstand hat. 

. Pläne 

Mit dem ~ l ~ f e s t s t 1 l u n g s a n ~ ,  wurden folgende weitere Pläne, Nachweise der Funktionsflllrig- , 

keit, Erläutmmgsberichte urid Gutachten vorgelegt: 

Lageplan Anflug mit Hindepiskifläcken mit Platpundmftihmg M 1 : 20000 (ohne Nr.) 
Lageplan Hinderniskarte Asphaltpiste M 1 : 10000 / M 1 : 1000 (Nr. 52900 17) 
Detaijhinderniskarte Asphaltpiste M 1 : 20000 1 1 : 200 (Nr. 5290017-1) . 

Übersichtsplan M 1 : 25000 (Freileitung) (Blatt 0001) 
Lageplan' M 1 : 2000 Mast 67/201 bis Mast 208 (Blatt 1) 
Übersichtslageplan mit Anflug- und Hindernisceiflächen M 1 : 1 OOOO (Nr. 5200001) 
Lageplan Pistenrrrarkiemg ,,West" M 1 : 1 OOO (Mr. 52000 16-1) 
Lageplan Pistenmarkiemg ,,Ost" M 1 : 1000 (Nr. 52000 16-2) 
Lageplan Baustellenzu- und -abfahrt, Hans-Fleissner-Straße M 1 : 2000 Wr. 520019) 
Qumschnitte duroh Staa- und Landeflächen mit Wernisfkeiheitslaiteriem MS: Angabe 
(Nr. 5 102023) 

Teilverlegung Hegbach; ,J3mugsgebiet Hegbach" M 1 : 25000 (Nr, 1,2) 
Teilverlegung Hegbach: Gewhsergiltekarte 1994 M 1 : 50000 (NT. 1.3) 
Teilveileguag Hegbach: Detail Sohlgestaltung M 1 : 100 .(Nr. 4.4) 
Teilverlegung Hegbach: Detail Ufergestaltung M 1 : 5 0 (Nr. 4.5) 
Teilverlegung Hegbach: biotechnische Nachweise _ +  

Teilverleguag Hegbach: Standsicherf3eitsuntersuchungm Querschuitt 24 (6 Blatt) 
Landschafhpflegerischer Begleitplan, Bestandsplm M I : 2000 (Nr. HFG- 1 5-0 1) 
Landschaftspfiegerischer B e g l e i t p l a n K o ~ l a n  M 1 : 2000 (Nr. HFG 15-03) 
Landsc~fiegerischer Begleitplan/Detailplan M 1 . : 100 (Nr. HFG 15-04) 
Landschaftspflegerischer BegleitpIan/Schnitt der geplanten PistenverliStigenuig und Teilver- 
leguag M 1 : 100 (Nr. HFG 15-07) 



Gutachten, Erhtangen, Steiiungn&en: 
- Flugsicherheitsbetrachhingen, Weidleplan Consulting GmbWRWE Energie Mmgeself- 

scbaft, 30. Juni 2000 . , 

- Erläuteniiigsb+cht Technische Planung/Verlängmg Piste, Weidleplan Consultitig GmbH, 
30. Juni 2000 

- Technische ~lanung~~eilverleg~ Hegbach (Erläutemgsbericht), Arcadis Tischler & Part- 
ner GxyibH, 30. Juni 2000 
Baugrund und Grihdungsgutachten, Arcadis Tischler & Partner GmbH, 30. Juni 2000 

- LandSchaftspflegerischer Begleitplan, Ingenieurbiiro Helmut Linke, I 5 .  Juli 2 b  
- ~mweltverträ~lichkeits~~ersuchun~, TÜV Bau- und Behieb GmbH, ~ n t e m e h m & s ~ e  

TÜV Süddeutschland, 1 5. Juli 2000 
- Geologisches und hydrogeologisches Standortgutachten, ,Arcadis, Tfischler & Partner & b ~ ,  

30. Juni 2000 (mit weit- P.iauuntethgen) , . - - .- . , . . 

- Ökologische Bestandsaufaabm und ~estandsbewe&& Ingenieurbtiro Hehut Linke, 30. 
Juni 2000 
Ergänzende faunistische Erhebungen, Reiner Hennhgs ~ischbestandsuntersuchungen), Gs 

' rold Herzig (Bestandsaufnahme pledermäuse), 30  Juni 2000 - . 

- ~~~-~erk&&chkeifsuntersuch~, Planungsgemeinschafi Eckhardt & Rehahn, Corporate 
Consult Gesellschafe Air Projwt-Shces mbH, 15. Juli 2000 

- FlugklUiiatisches 'Gutachten, Bau und Betrieb GmbH, Untemekmetl~gruppe TÜV Süd- 
deutschland, 30. Juni 2000 

- Gutachten Luftv-gungen, TÜV Bau und ~ & b  GmbH, Untemuhmmsgnippe TÜV 
Stiddeutschlmd, 30.' Juni 2000 

- Lämitechnisches Gutachten, Bau und B&& GmbH, Untemehmenspppe TÜV SM- 
deutschland, 30. Juni 2000 

- L ~ e d i z ~ s c h e s  Gutachte% Prof. Dr. maus Scheuch, 15, Juli 2000 
- Allgemein verstisndiiche Zusammerifassung, Corporate Consult, Gesellschaft far pject- 

services mbH, 15. Juli 2000. 

Dariiber hinaus reichte die Antragstellerin erganzende Planungsuntdap zur Technischen Pla- 
nung Teiiverlegung Hegbach (Vetenvergleich, Detailplanung, Absturt), ARCADIS Trischier 
& Partner, vom 9. Februar 200 1, sowie mit Schreiben vom 1 8. Juii 200 1 folgende Unterlagen 
nach: 
- Betrachtutigen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen infolge Verzicht auf das Vorhaben, 

,,empiricaU Wirtschaftsfo~s~hmg und Beratung GmbH vom 18. Juli 2001 
- Stellmgmhme aus 1ämunedizini"sck Sicht ni den Nachfmderungen des Regiqspräsidiums 

Darmstadt, Prof. B. Klaw Schah ,  4. Juli 2001 
- Zusammenfassende Darstellung der lufhygienischen Vatiältnisse am VLP Egelsbach, Tih7 

Siiddeutschland, 25. Juni 2001 
.Wege 
Tabellarische Zusammdiusung Bestand und Planung Kommune Erzhausen 
Tabellarische Z m ~ l l u n g  Bestand und Planung Kommune Egelsbach 
Karte Wegepmllen Bestand 



' - Berechnungen zur Dimensioniem der Entw&mgsanlagen 

- Gnuiderwerbsveneichnis in überarbeiteter Fassung. 

lII. Antrsgsbegründung 

Die Antragste11erin begrhdet ihren Antrag auf Plaiifeststellung im WesentLicRen damit, dass das 
geplante Vorhaben der Bestandssicherung des -Verkehrslandeplaks Egelsbach diene. Es resultiere aus 
der Harmonisienuig europäischer flugbetneblicher Vomhri ften (Joint Aviation Requhements - JÄRs). 
~ u f  der 'Grundlage der JAR-OPS 1 bilde die 5. D u r c ~ m r d n u n g  zur Betriebsordnung fiir 
Luftfahitgerä.t (Anwendungsbestimmungen zu den JAR-OPS 1 - Gewerbsrnäaige BeMrdemg von 
Personeri und Sachen - kurz: 5 .  DV L a 0 1  deii gesetzlichen Rahmen. 

. . * 
Mit dem Vorhaben der Pistenverlängerung sei keine Kapazitätssteigening verbunden. Vielmehr werde 
die Entwicklung des Verkehrslandeplatzes mit deijenigen vergleichbar sein, die sich auch ohne 
Notwendigkeit zur Pistenverligerung nikünftig ergeben W e .  

Die Ermittlung der Verkehrspmgnose sowie die Darstellung des erwarteten Verkehrsmixes erfolge auf 
der Gmdlage eines sog. Basisjahres. Die Festlegung des Basisjahres bestimme neben den angesetzten 
Steigerungs- bzw. A b b e r a t e n  ftir die einzeInen.F~ugzeugklassen die Flugbewegungszahien für das 
Prognosej ahr. Für den Verkehrshdepiatz Egelsbach sei das Jahr 1998 als Basisjahr definiert worden. 
Hiervon zu trennen sei die Defmition eines Bezugsjahres flir das f lanfeststeliungsverfahrm, welches 
als Grundlage Air die Bewertung im Rahmen der fachtechnischen Gutachten und der Umweltverträg- 
lichkeits~11tersuchurig herangezogen werde. Das Jahr 1998 stelle sowohl hinsichtlich des g m t e n  
Luftverkehrsaufkommens als auch hinsichtlich der Entwicklung der Nutzungssegmente und Fiugzeug- 
ktassen am Verkehrslandeplatz Egelsbach ein ausgeglichenes Jahr dar, an dem die Trends der 
Gesamtentwicklung bereits ableitbar seien. 

' Hinsichtlich der Gesamtentwicklung der Flugbewegungen bezogen auf das Basisjahr 1998 sei in der 
absoluten Betrachtung der letzten 10 Jahre seit 1988 ein Rückgang der 13ewegungen um ca. 3,4 % pro 
Jahr zu verzeichnen. Im Gegensatz k m  stehe die M t i g e  Entwicldung am VerkehrclandegIatz 
Egelsbach, die besonders deutlich bei Berücksichtigung der Flugbewegungen von 1999 wird. h der 
absoluten Betrachtung der letzten 5 J h  seit 1994 bis 1999 sei ein Zuwachs der Bewegungen um ca 
1,7 % pro J& zu verzeichnen. Die Betrachtung der letzten 3 Jahre werde maßgeblich beeinflusst dwch 
die ilberduichschnittliche Entwicklung der Flugbewegungen in 1999, aus der sich ~tatistisch ein 
Zuwachs um ca. 6,O % fIlr diesen Zeitraum ergebe. 

Der gewerbliche Luftverkehr in seiner Gesamtheit stelle am Verkehrslandeplatz Egelsbach den 
tragenden wirtscMichen FaMor dar, auf dem die Ansidung und Entwicklung der am Standort 
tätigen Unternehmen existenziell beruhe. Die Summe aller gewerbIichen Bewegungen: im Basisjahr 
1998 belaufe sich auf ca. 27 % des Gesagitverkekrsaufkommens arn Standort. 

Ftir das Gesamtaufkommen in den Jahren 2008 und 2009 würden am Verkehlandeplatz ca. 86.000 
Flugbewegungen für 2008 bzw. ca. 87.000 Flugbewegungen Air 2009 erwartet. Dieses stelle gegenübes 
dem Basisj ahr 2998 eine Ste igmg der Gesamfflugbewegungen von ca, 17 % dar bm. eine jährliche 
Steigemgsrate von 2 %. Auch für den Zeitraum bis 201 5 würden keine außerordentlichen ~teigerungs- 



raten prognostiziert. Vieimehr werde davon ausgegangen, dass sich langikistig eine Gesamtzahl m 
, 

jäwichen ~lu~bewegungen in Egclsbach zwischen 85.000 und 90.000 einstellen anrde. I I 

W .  Scoping-Termin im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung 

Mit Schreiben vom 18, Februar 2000 reichte die Antragstellerin die Scoping-Unterlagen für das 
Vorhaben zum Ausbau des Verkehrslandeplatzm Egelsbach bei dem RegiwmWidium 
Dmstadt (= Planfeststellungsbeh6rde) ein. 

Mit gleichem Datum abersandte die PlanfeststetIungsbehdrde die Scoping-Unteriagen an die 
Fachbeh6rden, Verbände, Träger Bffentlicher Belange und die von dem Vorhaben betroffenen 
Korn- M d  bat um sohnfkhche &ttlwrg sventueiier Anregungen. 

-Am 16. März 2000 wurde gmSU3 5 UVPG mit der Antragstellerin und dem oben genannten 
P e r s o x 1 ~ i s  ein Scbping-Termin durchgeführt. Im R h e n  des Temiifis wurden der Gegm- 
stand, der Umfang und die Methoden der UmweltvertrliglichkeitsprUfung hwie sonstige für de- 
ren Dwhfiihnmg erhebliche. Fragen erörtert. 

Hi- anschlidDend fand mit den z u t a g e n  Faohbeh6rdcn die Antragskonfereaz für das Plan- 
feststellungsverfahren statt, 

Mit Schreiben vom 06. April 2001 erfolgte die Unterrichtung der Antragstellerin beziigich des 
' voraursichtlichezi Untersuchungsrahmens der ~mwe1tvertrp~glichkeikpr~~fun~ (vvP) gemä8 8 5 
UVPG sowie über die Art und den Umfang der nach § 6 UVPG vorzulegenden Unterlagen. 
Die in der Scopingstudie von Seiten der Antragstellerin untabreiteten Vorschläge &die Um- . 

' weitv~~glichkeitsuflt~hutlgen sollten d m a c h  noch um folgende Aspekte vervoliständigt, 
ergiinzt bzw. klargestellt werden: . Einbaiehung des gesamten Verkehrslmdeplatzes bei der Darstellung und B&mhmg der 

UmweltauswirZNngen. . Vorlage einer genauen A.ojektbesckreibung unter Einbeziehurig der Bebri&szeiten, Plug- 
zeugtypen, Flugwsise (~ichtnug) zum Vergleich der AuswiilNngrn des bisher mgelassmen , 
Ist-Zustand& mit dem beantragten Ausbaunistasid. Da Prognowzeitraum wurde hierbei auf 
eine Zeit- von 10 Jabren nach der beabsichtigten, voraussichtlichen Fertigstellung des Aus- 

+ baus festgelegt. . Bei Vorliegen von GnnI, Richtwerten etc: für einzelne Umweltschutzgüter sind die Um- 
weltauswirkungen plmipr h d  dieser Festlegmgen zu messen . Nachvoliziehbare Darlegung der Auswahikriterien für die V&antenauswahl. . Abschätzung der ni erwartenden Blei@ssion~ und -immissionen aufgrund der Verwen- 
dung von verbleitem Flugbenzin und Einbeziehung der erlassenen EG-Tochierrichthien nir 

EG-Luftreitihalterichthie b& den Vergleichsbetmhtungen zur ZuMtzbelashug im La- 
schadstoffbereich, Vornahme einer Abschiitzurig der zu erwartenden. Genr~hszusatzb~ela- 
-g. . ~ e t m m t e  Darstellung der Auswirkungen dcr Hegbachverlegung und der BaRnverltlngmg 
auf die (Grund-)wassersituation,, insbesondere die 
- Ermittlung der Infiltraöons- oder Drainagcwirkung des Hegbaches Alr d a  derzeitigen und 
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3 ' -  : *.' r ,  , & den W g e n  Hegbachverlauf , 
- Durchfhu~g von Sedimentuntemicliungm zwecks Feststellung der derzeitigen Ab- 
dicktung der Sohle des Hegbaches an ausgewählten Profilen und Ermittlung der Infiltd- 

II - . ons- d e r  Drainageleistung, 
. >  < +  . ''J -' Untersuchun@ew~g d& beiden Varianten Rir die Einleitung der Regenwasserentlas- 

r tung von Erzhausen in deri Hegbach hinsichtlich der Umweltauswirkungen. 
, Erfas'sung aller Wasserwege, die aufgnrnd der Bafmverlängemg entstehen bzw. sich verän- 

dern und Prognostiziemg der Einflussnahme auf die GewässerqualiM irn Falle einer Ein- 
leitung von Regenwasser in den Hegbach. . Eventuelle Ausdehnung des Untersuchungsberdches bei der Feststellung einer relevant& 
BeeHiWichtigung der Tierwelt außerhaib des allgemeinen Untersuchungsraumes durch 
mauswirkungen. I 

- - .  
. Darstellung der relevanten Lämkontpen in 5 dB(A)-Schritten zwischen 45 und 70 dB(A) 

. . . ., . . neben der bereits ermittelten 5 5 dB(A)-Linie. 
+; : ' Festlegung von zwei weiteren Imissionspunkten im Süden von ~nhaus& im Bereich der -- - Platzrunde und im wohngebiet ,& den Eichen" in Walldorf. 

Eintieziehung des Bodenbetriebslärms und der Belastung durch sonstige Betriebsdag& des - 
~erkehrslande~latzes in die Gesamtlhmituation. 
Erstreckung des Prognosezeitraums bis zum Jahr 201 5.  

V. Anh6rungsverfahren 

1. Auslegung der Planunterlagen 

Zur Beteiligung der Offentlichkeit wurden die Planunterlagen in folgenden Gemeinden und. 
Städten nach vorheriger fistgerechter ortsübiicher Bekanntmachung einen Monat ö ffatiich aus- 
gelegt: 

. . 

Egelsbach 
Enhausen - =, 
Weiterstadt 
Darmstadt - - 

i' X. J Langen 
M8rfelden- Walldorf 
Dreieich 

, Ende der ' 

"""It 

2. Beteiligung von Trflgern offentlicher Belmuige und anerkannter Naturschutzver- 
b b d e  im Sinne des 8 29 Bundesnsitnrschutzge8etz (BNatSchG) 

Gemäß 10 Abs. 2 L d V G  1. V. m. 9 73 Abs. 2 des Hessischen Verwdtungsverfahremgesetzes 
WwVfG) M e  die Anhdrungsbehörde die Stellungnahmen der Behorden und sonstigen Trggem 
dffmtiicher Belimge einzuholen, deren Aufgabenbereiche durch die Verlängerung def Starb- und 
Landebahn des Verkehrslandeplatzes Egelsbach und die Teilverlegung des Hegtiaches berührt. 
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wenden. Die Unterlagen wurden am 25.08.2000 insgesamt 76 Trägem 6fhtlicher Belange und 
den anerkannten N'atürschutzverbiinden im Sinne des @ 29 BNatSchG zugeleitet. Für die.Abg& 
der Stellunpahen wurde von der Anhömngsbehör& eine Frist bis nim 1 8.12.2000 gesetzt. 

Im Einzeinen wurden folgende Behtirden, sonstige Trager liffdicher Belange und andannte 
Natwschutmerbände -nach $29 BNratSchG beteiiigt : 

1, Kreisausschuss des Landkreises Offenbach 
. 2. Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

3. . Kreisausschuss des Landbises Groß-Gerau 
4.- Umlandverband Frank& 
5.  ~ i ~ g l a m k o d s i o n  j3r, den ~e.rkehrsl&de~latz Egelsbach 
6. Hessischm Landesamt fiir S t r W -  und Verkehrswesa . 

7. Amt für Straßen- und Verkehrswesen F& 
8. Amt für'Straßen- und Verkehrswesen Damistadt 
9: Eisenbahn Bundesamt 
1 0. Deutsche Flugsicherung GmbH 
1 1. FIughafen Frankfwt Main AG 
12. Bessische Elektriziats AG 
1 3. RWE Energie AG 

' 1 4. ~bkassgvnband Langen-Egelsbach-Erzhausen 
. , 

15, Stadtwerke Langen 
1 6.  Stadtwerke MBrfelden 

, 17. Wassewerbmd Schwanbachgebiet Ried 
1 8. ~essisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Abt. Lufbhbltung 
19. Hessisches Landesamt Air Umwelt und Geologie, Abt, Lkimi 
20. Hessisches Landesamt Alr Umwelt und Geologie, ~ b i  Hydmgsologie 
21. L a d e r n  für Denkmalpflege, Schloss Biebrich 
22. Amt für Regionalentwicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft Darmstadt 
23. Amt fiir R e g i o ~ ~ t w i c k l ~ ~ t g ,  Landschaftspflege und Landwirtschaft Usingen 
24. DB Netz AG 
25. Boden- und Beregnungsverband Enhsusen 
26. Deutscher Wetterdienst 
27. Bezirksnaturschutzbeirat, RegieningsEiräsidium Darmstztdt 
28. Bessisches Lmdesamt Rir Regionalentwicklung und Landwirtschaft 
29. Oberhaudhfion Frankfurt, ~undesvm6~ensabteilun~ 
30. Industrie und Handehkmmer Darinstadt - 
3 1. Industrie und Handelskatnmer Offeribkh 
32. Handwerkskammer Rhein-Main 
33. Bund fnt. Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Hessen 
34. Schutzgemeinschaft Deutscher Waid, Landesverband Hessen 
35. Natwckutzbund Deutschland, Landesverband ~esseh  
36. ~essi'sche Gesellschafl flir Ornithologie und Naturschutz Hessen 
3 7. Botanisohc vekinigung fUr Naturschutz in Hessen 
38. Deutsche Gebirgs- und W s n d e r v ~ o ,  Lndesverbaxid Hessen 
39. Verband Hessieher Sportfischer 



'40. hdesjagdverb~d Hessen 
41. Vogelschutzwarte Rlr Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 
42. HeSsisches Ministerium fur WirscM, Verkehr und LandesentwicHmg, Abt. 1 
43, Hessisches Ministerium £ür Wirsch&, Verkehr und Landesenhvicklung, Abt. Vl 
44. Dezernat IVlKCT 43.3, Regierungspr&idiulri Darmstadt 
45. Dezeniat TVDA 41.1, Regieningspriisidium Darmstadt I .  
46. Dezernat WMIJ 4 1.1, Regierungspräsidium Darmsbdt -P - : 

47. Dezemat IVDA 4 1.2, ~e~iefun~spräsidium ~ m t a d t  I 
48. D- I V W  41.2, Regimgspra~idium Damistadt 
49. Dezernat nJlDA 41.3, Regieningspriisidiwn Darmstadt 
50. Dezernat TV/HU 41.3, RegiefungsprWsidium Darmstadt 
5 1. Dezemat IVlDA 43.1, Regieningspräsidium Damistadt 
52. Dezernat W/HU 43.1, Regimgsprbidium Damistadt 
$3. Dezernat V1 53.4, Regie-gspräsidium Darmstadt 
54. ' Dezernat V 33.2; Regierungsprasidium Darmstadt 
55. Dezernat V1 53.1, Regierungspräsidium Damistadt 
56. Dezernat VI 52, Regiemgspräsidium ,Damistadt 
57. ~ e z e k t  V 3 1.1, Regieningspriisidium Darmstadt 
58. Dezernat IlI 22.1 - W, Regimgspräsidium Darmstadt 
59. Dezemat V 32.2, kgieningsprbidiwn Damistadt 
60. Dezernat V 33.1, Regierungspräsidium D'mtadt  

' 6 I. Dezernat V 33 -3, Regieningsprbidium Dmstadt 
62. Dezernat III 22.2, Regierungspräsidium Dannstadt 
63. Dezernat IVDA 43.2 - Luftreinhalteplanyng, Regimgspräsidium Darmstadt 
64. Kreisausschuss LK Offmbach, Brand- U. Katastroph~chutz, Rettungswesen 
65. Kreisausschuss LK Dmstadt-Dieburg, Brand- U. Katastrophenschutz, Rettungswesen 
66. Staatliches Amt ftir Arbeitsschutz und Sicherheitstechnilr Darmstadt 
67. Magistrat der Stadt Dreieich 
68. Gemeindevorstand der Gemeinde Egelsbach L 

69. Gemeindevorstand der Gemeinde E r z h q  & -  :I. 
. * -f 

70. Magistrat der Stadt Langen . 
7 1. Magistrat der Stadt Weiterstad! 
72. Magistrat der Stadt Dmstadt 
73. Magistrat der Stadt Mörfelden- Walldorf 
74. Landrat des LanMses Offenbach 
.7S.' Landrat des Landlmises Darmstadt-Dieburg 
76. Landrat des Landhises Groß-Gerau 

Mit Schreiben vom 04. Oktober 2000 wurden von der Anh6mgsbeh6rde Antragsunterlagen, die 
von der Antragstellerin mit Schreiben vom 29. September 2000 nachgereicht wurden, an die oben 
aufgeRihrten Behorden, so~tigen Träger liffentlicher Belange und anerkannten Naturschutzver- 
bände übersandt und um deren Einordnung in die bereits mit Schreiben vom 25. August 2000 
zugeleiteten Unterlagen gebeten. 

Die, Frist fiir die Stellungnahme zu den gesamten Unterbgen wurde aufgnuid der Erg-gen 
bis zum 08. Januar 2001 verlängert. 



3. Ergebnis der Beteiligung der Trjiger Offentllcher Belange und anerkannt& ~ahinchutz 
verbPride im Shiie des 5 29 BNoitSchG 

Insgesamt 56 Tr8ger tiffentlicher Belange und m~teNahirschutzverbände im Sinne des § 29 
BNatSchG haben eine Stellungnahme zu den Unterlagen des Planfeststellungsverfahrens - Ver- 
hgerung d a  Start- und Landebahn des Verkehrslandeplatzes .Egelsbach abgegeben. 
Bei 15 Trägem offentiicker Belange bestanden keine Bedenken gegen das Vorhaben. 

- , 

Die Stellungnahmen von 4 1 Triigem ö ffentIicher Belange und den anerkannten Nahirschutzver- 
bänden .enthielten Bedenken, Anregungen und Hinweise zu den Planfeststellungsunterlagen des 
Ausbauvorhabm. . 

Aufgnmd von Bedenken der D e d t e  42.1,42.2 und 42.3 der Abteilungen IV in Darmstadt und 
Hanau des ~egierungspr&di&s Damistadt erfolgte eine Überarbeitung bzw. Ergikung der , 

Unterlagen. 

Die Unterlagen wurden den Gemeinden Egelsbach und Erzhausen, den Naturschutzverbänden 
und betroffenen Fachbehörden zur ergtimenden Stellungnahme übersandt. 

4. Ergebnis der Öffentiichkeit~beteili~un~ 

In dem Verfahren haben insgesamt 233 B i i r g h e n  und Bürger Einwendungen erhoben. 

Im Einzelnen stellt sich dies wie folgt dar: 

Ort 
WeiterStadt 
Egelsbach 
Erzbausm 
Langen 
Daniistadt- Wixhausen 
Dreieich 
MBrfef den- Walldarf 

. Weitere 2 Einwendungen kamen aus dem Ausland und 4 aus dem übrigen Bundesgebiet. 

Die Einwendungen wurden gesammelt und naoh Argumenten gegliedert, synoptisch aufgearbeitet 
und ausgewertet, Hinsichtlich näherer Einzelheiten nim Inhait der Einwendungen und Stellung- 
nahmen der Fachbehlirden wird auf die Ausflihnmgen in Teil C dieses Bescheides verwiesen. Die 

I 
Einwendungen und ablehnenden Stellungnahmen richteten sich im'wesentlichen gegen die Not- 
wendigkeit des Ausbaus, die Lämieinwirkungen und die LuRverschmutning, die Eingriffe in 
Natur und Landschaft sowie in den Wasserhaushztlt und die Beeinehtigung der komunalen 

I 
Planungshoheit. *," 

V 

Pit 



1. Durchführung des'~rgrterun~stermins 

Die gegen das geplante Vorhaben erhobenen Einwendungkn und die Stellungwhnen der 
Träger öffentlicher Belange wurden gemäß §§ 8,10 LuftVG und 9 73 Absatz 6 Satz 3 HVwVfG 
mit der Trägerin des Vorhabens, den Behlirden, den T a r n  liffentlicher Belange, den &erkann- 
ten Verb.bden gema $29 BNatSchG, den Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen 
erRoben haben, erörtert. Erörteningstermin fand am 02. bis 05. April 2001 im BUrgerhaus der 
Gemeinde Erzhausen -statt. - * - M  , . .  ' ,  . . . 

. - -  - * - -  1 .  * . ' . . 

Die Benachrichtigung der privaten Einwender und Einwenderinnen gemu 8 73 Absatz 6 Satz 3 
HVwVfG bezüglich des ErOrtemgstermins erfolgte mit Schreiben vom 19. Febniar 200 1 : 

Darübe hinaus wurde der Erörterwgstemin in den Kommunen Dreieich, Mafielden-Walldorf, 
Dannstadt, Weiterstadt, ~ h ~ e n ,  Emhausen und Egelsbach gemaO 4 73 Absatz 6 Satz 2 HVwVfG 
mindestem eine Woche vor dessen Durc-g ortsllblich bekannt gemacht. 

Die Träger öffentlicher Belange m d e n  entsprechend 5 73 Abs. 6 Satz 3 HVwVfG mit Schreiben 
vom 0 1. M& 2001 von dem Mrtenmgstermin benachrichtigt und um Teilnahme gebeten. 

Neben den Vertretex(innen) der Anh6mgsbehörde umj der Antragstell& (Hessische Flugplatz 
GmbH) nabmtn an dein Er6rteningstemin Vertreter(innm) der FachbehGrdea Air die Themen- 
komplexe L8rm, Schridstoffimmissionen;LuRVerIcehr, Landwirtschaft, Naturschutz und Wasser 
,und ein Verbter der Deutschen Flugsichmg nim Thema Flugsicherheit und Fiugrouten t&l. 

Am ersten Tag der Erörterung (02. April 2001) wurde gegen. den Verhandlungsleiter - H m  Eck 
- ein Befangenheitsantrag gesteilt. Zur Begründung wurde vorgetragen, dass Hem Eck die m r  
gewährte Zulassung der offentiichkeit nicht gewährleiste, weil die,Teih&e von ~ichteinwen- 
dem und Nichtbeteiligten 'dadurch vefhindert werde, dass diese sich vor Einlass b den S i m s -  
saal mit Anschrift und Unterschrift in eine Liste eintragen müssten. 

Der Befangenheitsantrag wurde vom Justiziariat des Regieningspräsidiums Darmstadt eingehend 
geprüft und am 03. April 2001 schriftlich zurückgewiesen. 
Die Entscheidung wurde w&end des Erörterungstemhes am 04. April 2001 mündlich von 
H m  LGbig bekannt gegeben. 

Im Rahmen des Erörhmgstermins wurden eine Vielzahl von Anträgen zu den einzeinen Tages- 
ordnungspunlaen gestellt. Hinsichtlich näfierer Einzelheiten wird auf den Inhalt d& Protokolls 
des Erörtmgstennins verwiesen. 

Von den vier Verhandlungstagen wurde ein Wortprotokoll erstellt. 



Das WortprotokoU wurde h d  von Tonbandauhahmen durch einq externen Schreibdienst 
gefertigt. Die O b d u @  des btokolls erfolgte an die Einwenderinnen und Einwender, wel- 
che sich im Rahmen des Erörhmgstemins in die Liste ,,Protokoll-fhersendung"einge&agm 
hatten. 
Ferner wurde die vom Verhandluiigsleiter unterzeichnete Niedcrschn ft zum Venvaltungsvorg ang 
der Planfeststel~ungsbehBrde genommen und der Antragstellerin zugestellt. . 

2. Einwendungen, Anregungen und Bedenken I 
Iril Rahmen des Erisr te?ungs~s  wurden eine VielzaSi1 von Einwendungen, Anregimgen und 
Bedenken von dem Trägem öffentlicher Belange und den ~inwendajnnin und ~ i o w i d e m  zu den 
naclfolgend aufgefilhrten Tagesordnungspunkten vorgetragen: 

. . 
Verfahmshgen 
Antragsgeg enst apd 
Vorgaben des'laumordnungsvmfakrens . . 
Genekmigungslage 
Alternativeriprüfung. 
Plamchtfertigung, Bedarf 
Prognosejahr, Sicherheit der Prognose fiir m h f t i g e  Flugbewegungen 
VolIstthdigkeit der Unterlagen ' 
Lhmwwihngen  
Luffschadstoff~ 
Flugsicherheit, Flugmuten, Verlegung von Stmmmasten 
Wassenvirhchaftliche Belange 
Bahnver1 ängening 
Hegbachverlegung . . 

Eingriffe in Natur und Landschaft, Erblungswert, Beeinträchtigung lmdwirtschaft- 
licher Flichen ubd Gartenbaufikhen 
Auswirkungen 
Untersuchung sumfang ; Bewertung 
Kompensation, GenekmigungsfAhigkeit 
Städtebauliche ~ e l a n g e / ~  e&trächtiPg, der gemeindl&hen ~lanungshoheit 
Wertminderung Gnindstilcke, WoWuser, Einfluss auf Wohnqualittit, 
Enteignungshgen 
Kultur- und sonstige Sachgter- 

Die imwesendea Einwender wiederholten und unterstrichen ihm schriftlich erhohen Einwen- 
d u n g ~ .  Hinsichtlich näh- Einzelheiten wird auf den Inhalt des Protokolls vm.April200 1. 
verwiesen. Die Einwendungen wurden am Ende der mihdlichen EMrtening weder niriick ge- 
nommen noch für erledigt erklärf so dass Iiber sie im Plaafeststellungsbeschluss ai entscheiden 
war. 



I. Verfabrensrechtliche Bewertung 

1. Notwendigkeit und Umfang der PlanfestStellung, ZustSndigkeit fIir die PlanfesbteUnng 

1.1 ~otwendi~keit der Plnuifeststellnng 

Die Start- und Landebahn des Verkehrslandeplatzes Egelsbach darf nur verlängwt werden, wenn 
der Plan nach § 10 LuftVG vorher festgestellt ist ( 5  8 Abs. 1 LU~~VG). ' ~ a s  Erweitemngsverfah- 
ren kam nicht als Änderung oder Erweiterung von unwesentlicher Bedeutung im Sinne des § 8 
Abs. 3 Satz 1 LuftVG angesehen werden; dies ergibt sich aus den whfblgmden Ausf£hmgen: ' 

1.2 Zuständigkeit tilr die Planfeststeilnng 

Das Regienrngspräsidium Darmstadt ist g m a  10 Abs. 1 LuRVG i. V. m. 5 3 Abs. 3 und I der 
Verordnung zur Bestimmung von luftverkebrsrechtlichen Zusthdigkeiten vom 30. Oktober 2001 - 
(GVBi: I, 2001, S. 443) Pfanfeststellungsbehörde von Landeplätzen mit beschrhldem Bau- 
schutzbereich. 

1.3 Umfang der Plmfeststeiiung 

Die Planfeststellung nach den $4 8 - 10 LuRVG ersetzt alle nach anderem Rechtsvo~schriften 
notwendigen offendich-rechten Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse und Zustimmun- 
gen ( 8  9 Abs. 1 Satz 1 LufiVG). Dwch sie werden alle tjffentlich-rechtlichen Beziehungen zwi- 
schen dem Unternehmer - hier: Hessische Flugplatz GmbH - und den durch den Plan Betroffenen 
rechtsgestaltend geregelt (4 9 Abs. 1 Satz 2 Lu~vG), Unberiihxt bleibt die Zustbdigkeit des 
Bundesministeriums für Verkehr nach 8 27 d Abs. 1 und 4 LuflVG und Entscheidungen der Bau- 
genehrnigungsbehirrden auf Grund des Baurechts (§ 9 Abs. 1 Satz 3 LuftVG). . 

Gegenstand der Planfeststellung ist der im Antrag der Hessischen Flugplatz GmbH betriebene 
Verkehrslandeplatz Egelsbach, soweit er der Flanfeststellung bedarf. Mit in die Planfe8tstellung 
eingeschlossen ist die wasserrechtliche Planfeststellung nach 9 3 1 WHG, § 63 W G  für die Teil- 

' 

verlegung und VerWerung des Regbachs sowie die für die VerfülIung der Beregnungsbmen 
erforderliche wasserrechtliche Genehmigung nach # 50 HWG. 

2. Verfahren zur Prüfiing der Umweltvertraglichkeit 

Nach 8 3 Abs. 1 des Gesetzes Uber die Umweltvertr$iglicMEeit (UVPG) i. V. rn, Ziffer 13 der An- 
lage hierzu ist bei der Änderung eines Flugplatzes, die einer PlanfestStellung nach § 8 LuftVG 
bedarf, eine Umweltverlräglichkeitsp~g durcRzufWren. 
Diese konnte nach 2 Abs. 1 UVPG als unselbständiger Teil des ~lanfesktellun~sverfdmm 
durchgeffihrt werden. ' 



Der Antrag, die Plilfie, das läaraphysikalische Gutachten und kmmedizinische Gutachten, das 
Gutachten Luf€vc!mmehigungm, die ökologische Bestandsauhabe und -bewatung und der' 
landschaftspflegerische Begleitplan beWten die nach 5 6 UVfG erforderlichen Angaben. D i e  
se wurden im Rahmen des AnhOrungmerfahrens den iiach 6 7 UVPG zu beteiligend& BeMrden 
zur ~tellmgnabme zugeleitet. Die Einbeziehung der Öffentlichkeit nach 5 9 Abs. 1 UVPG er- 
folgte mit dem nach fi 73 Abs. 3 bis 7 HVwVfG durchgeführien Anh6rungsverfahren. 

Die msammenfassende Darstellung erfolgt entsprechend 5 1 1 Satz 4 WPG ih diesem Planfest- 
stellungsbeschluss. 

3, Behandlung von verfabrensrechtiiche Riigen 

Hinsichtlich des Verfahrensabla~fes wurden Fehler gerügt. Eine Überprüfung hat ergeben, dass 
die Rilgen unbegrhdet sind bzw : wiederholGen von Verf-hritten nicht zu veranlassen 
waren. 

3.1 Strittige Fragen zur Geschäftsordnung und zum Abhuf des Erörterungstermins 

, Antrag auf Laptopanschluss, Antrag auf eigene Mikrofone: 

Ein Anspruch auf Laptopanschluss sowie die Verteilung und die Bestimmung der Anzahl der 
im Verhandlungssaal befindlichen ~ikmfone ist gesetzlich weder geregelt noch vorgescm- 
ben. Gleichwohl wurde von da Planfeststellungsbehörde mit UnterstIitzung da den V e r h d -  
lungssaal zur ~eiftigung stellenden Gemeiiide Erzhausen versucht, eine modme Kommuni- 
katiotistechnik bereit zu stellen, So wurde auf Nachfrage sowohi der geforderte Laptopan- 
schluss errnliglicht, als auch eine ausreichende Anzahl von Tisch-, Stand- und drahtlosen Mi- 
krofonen aufgestellt. Insoweit wurden die Rahmenbedingungen für einen sachgerechten Ver- 

[ 
fahrensablauf 'geschaffen sowie der Grundsatz einer fairen ~Verfihensgestaltung beachtet. Dies 
gilt umso mehr, als aese Beanstandungen im weiteren Verlauf des Erörtmgstemiins &ht 
mehr erhoben wurden, 

I 
. Verspätete allgemeine Ausilhmgen zum Erörtemngstemin 

Eine bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Form der Durchfiihrung eines Erörtefwlgstermuis 
gibt es nicht. Vielmehr muss durch den ~rörtenui~st&in sichergestellt sein, dass auf der 

V Grundlage einer fairen Verfahrnisgestalhuig sowie eiaes sachgerechten Verfahrensablaufes 
rechtzeitig erhobene Einwendwigen sowie noch offene Fragen mit dem Ziel drtert werden, 
die Planfeststellungsbek&de in die Lage zu versetzen, zu einer problernabgewogenen Ent- 
scheidung gelangen zu Ulnnen. Diese Rahmenbhgungen wurden insbesondere dadurch ge- 
schaffen, dass der Verhandlungsleiter einen überblick üb& den geplanten Verftthrensablauf, 
organisatorische Hinweise gegeben sowie „die Spielregehf (Themenkomplexe, Wortmeldun- 
gen &C.) miäutert hat. Dass diese Ausfiihmngen nicht unmittelbar zu Beginn des ersten Va- 
handlungstages, d.h. vdr jeglicher Wbrheldung und Redebeitrag, erfolgt sind, ist für die Be- 
achtung der zuvor genantkm Grundsätze der Verfahrensdurch£ihmg ohne rechtlichen Be- 
lang. Weder ist erkennbar, dass hierdurch eine Verkikmg da Beteiligungsrechte der Ein- , 



wenderknen und Einwender eingetreten ist, noch wurde eine solche VertcIiming überhaupt 
geltend g-ht. Jedenfalb erfolgte die ErEtutening tiber den Ablauf des Erlirtenmgstmnins 
so rechtzeitig, dass eine sachgerechte Erörterung der einzelnen Themenlcomplexe rnfiglich war. 
Im h g e n  waren der Ablauf des Erörtmgstemim, dessen Sinn und Zweck sowie organi- 
satorische Erläuteningen dem eigens für diesen Erörterungstemiin erstellten Merkblatt zu ent- 
nehmen, welches fiir Jedermann im Eingangsbereich auslag. Zusätzlich war dieses Merkblatt 
fiir Jedermann erkennbar großfomiattig an dex ~&türe  zum Verhandungssaat sowie in 
diesem selbst angebracht. Im Laufe des E ~ r t e n u i g s t ~ ,  wurde der Vorwurf der verspäteten 
Erl2utemng auch nicht mehr erhoben. 

Das Gleiche gilt in Bezug aufdie erhobene Rtige, dass Aufzeichnungen der Redebeimge ohne 
Wissen der Redner erstellt wurden, obwohl noch keine allgemeine Einführung dahingehend 
von der Verhatidlungsleitung gegeben wurde. Abgesehen davon, dass die Aufkichnung mit- 
tels Tontrgger bereits dem Merkblatt. m entnehmen war, wurden tats&,hlich nur solche R e  
beitrage vor der dlgemeinen Erläutening zum Erörterungsternrin aufgezeichnet, die keine Kiä- 
m g  von das Vorhaben betreffenden Fragen zum Mialt hatten. Insoweit ist keine Veridhug 
des MitWirkungsrechtes d a  Beteiligten zu erkennen Tm Übrigen wurde die Beanstandung der 
d & i g e n  Aufieichung im Laufe des EriWmungstemiins aufgegeben, nachdem von Seiten 
der Verhandlungsleitung das Uschen dieser Wortbeitrage angeboten worden war. 

Tagesordnung: Riige der späten Übersendung, Bevorteilung der Antragstellh 

Vor diesem - zuvor dargestellten - rechtlichen Hintergrund wurde fur den Ablauf der Erörte.- 
ning aucb eine Tagesordnung erstellt, die am Anfang des TemiiriS bekannt gegeben wurde und 
außerdem im Verhandlungsraum an mehreren Stellen großfmatig ausgedruckt bsehbw war. 
Zudem wurde diese Tagesordnung rege-ig vor und nach der Behandlung einzelner Th& 
menkomplexe per Overheadprojektor fiir jedermann sichtbar auf eine großfbrmatige Leinwand 
projiziert. Dass diese Tagesordnung vorab, d. h. zwei Tage vor Beginn des Er6rteningstermins, 
dem BevoIhMchtigten der Gemeinde Erzhausen und der Stadt Weiterstadt auf dessen Nach- 
frage übersandt wurde, stellt den Grundsatz einer Eniren Verfahrensgestalhing sowie eines 
sachgerechten V ~ a b l a u f s  nicht in Frage. Eine V e r m g  von Beteiligugsrechten 
Driner ist jedenfalls hierdurch weder erkennbar noch von Einwendern geltend gemacht wor- 
den. Gleiches gilt fiir die Rüge, dass die Tagesordnung erst im Temiin selbst bekannt gegeben 
und nicht geraume Zeit vorhg den Einwendainnen und Einwendem zur b w e m  Vorberei- 
huig auf den Ertirtemngstemiin Iibersandt worden ist. Insbesondere zeigten die V i e W  und 
die QualiW der Wortbeitrage im Erörterungstermin, dass gerade durch die Tagesordnung eine 
stddmier te  und sachgerechte Erörterung ertnBglicht und damit auch gegmiiber den Einwen- 
derinnen und Einwwdem sichergestellt wurde, dass sie ihre Einwendungen im Termin abgs 
handelt wissen konnten. 

Rage des Fotografievabotes 

Bei einem Er6rtenmgstermin handelt es sich grunddtzlich unreinen nichtliffentlichen Tennin 
(9 73 Abs. 6 S. 6 i. V. m. 9 68 Abs. 1 S. 1 HVwVfG), Daher würde ehe urnfasseade Presse- 
zuiassung (Schrift, Ton, Film} den Grundsatz der Nicht6ffentlichkeit ins Gegenteil verkehren 
und ist daher unzulbsig. Gleichwohl wurde im voriiegenden Verfahren h dlseitigem Einver- 



standnis der am ~rörtaungstrrmin T c i l g e n ~ e n  auch Prosawertieter von loMen Tages- 
zeitungen von der VerhdIungsIeitung zugelassen. Dass im T d n  auch vor Beginn der Eip.  
zalerörterungen ehe Fotoauhabe der Verhandlungileitung für eins Tageszeitung gemacht 
wurde, erfolgte im Ehverstbdnis mit der Verhandlui@eitung und den Vmduggstei l -  
nehmem und stellt daher keinen VerstoD gegen den Gnuidaatz da Nichtöffmtlichkeit des Er- 
1 S r t e r u I l m  &,. 

. keine zeitliche ~ h r ~ g  des ET bis 18.00 Uhr 

Es war nicht zu beanstanden, den Erörterungstermin ti&licli über 18.00 Uhr hinaus durchzu- . ' 1. 
iühm. Abgesehen davon,'dass kein Anspruch hf~&temng zu eher bestimmten T a g e d f  
besteht, konnte mit dem gewählten Zeitraum gewährleistet werden, da& e h e  grok M der 
E m w ~  und Einwendeinnen an dem Erör termgs te  teilnehmen und so-ihre Anregum 
gen und Bedenken gegen das Vorhaben' milndlich vortragm konnten. Darüber b i i s  war mit 

r 
dem Fehlen einer vorher festgelegten zeitlichen Vorgabe, insbesondere Rlr die Behandlung . ' 

. einzelner Themen, sichergestellt, dass den jeweiligen ~hemenkom~lex'en ausreichend Zeit Air I, 
die Erlirterung eingeräumt werden kannte. Auch wurde mit der Terminierung über 18 -00 W 
hinaus auch Berufstätigen emglicht, ihre Einwendungen m erOrtem. Femer W& die Teil- 
nahme an d m  ErUmgstemlln &willig und es bestand die ~b~lichkeit,  wie w auch von 
einig& Einwendem praktiziert wurde, sich verbeten zu lass er^ SchlieDlich wurde auch von 
Seiten da Einwender kein smhlichk Grund Alr eine Bcfiistung der,tä&chm Erorterungsdau- 
er vorgetragen, nimal in gewissen Zeitabständen auch zwecks (wenngleich kuner) Regenera- 
tion Verhmdlungspmsm gemacht wurden und damit ein schgmchter Verfahrensabfauf über 
den g&en Verhandlungstag ermagficht wurde. 

8 68 WwVfG schreibt die NichMffmtlichkeit des Erörterungstermines als Gniridsatz vor. 
Diese so genannte Parteitiffentlichkeit dient dem Schutz dei p&nllchen S p h h  sowie der 
Unbefangenheit der Beteiligten. Gleichwohl sind all diejenigen, die Einwendungen &oben 
haben oder deren Belange berühiz shd, teihahmeberechtigt. Im Zweifel konnte jeder Einwoh- 
ner von umliegenden Städten und'Gemeinden mit etwas Fantasie behaupten, vori dcm Ausbau 
des VerkehlandepIatzes in seinen Belangen berIihrt zu sein, er wäre damit t d n a h m ~ h ~  
.ti@ gewesen. Im Ergebnis wäre damit die ,,NichtöffentIichkeit'' des Erorterun@mimi bereits 
stark relativiert und einer EinIasskontrolle wate nur noch ein&e$geschrWdm Bedeutung zu- 
gekommm. Durch die Abgabe der Unterschrift konnte die Identi#it voii dem Unterschtifüei- 
stenden mit dem Einwender oder der ~inwendmih festgestellt und somit dm Grundsatz der 
Nicht6 ffmtiichkeit des Erortmmgstemins gewahrt werden. Naqhdein der VerWungsleiter 
die Öffentlichkeit hergesteut hatte, d. h. kein Beteiligter der Anwesenheit wcitaa Personen 
widersprochen hatte, wurde zudem von der Abgabe einer Unterschrifi abgesehen. ~ i &  galt 
insbesondere Alr die weiteren Verhandlungstage vom 3. bis 5. ~ ~ h l 2 0 0  1. SohlieDlich ist der 
Planfeststellungsbehtirde keim Fall bekannt geworden, wonach einem Dritten wegen Verwei- 
g m g  der ~nt~hr i f i en le i s tun~  die Teilnahme an dem Erörtamg6termin verwehrt wurde. 
Ehe solche PePson hat zumindest bisher eine V e r m g  seiner Eleteiligungsrechte gegenüber 
der Planfeststeiluagsbekörde nicht geltend gemacht. 
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Pmtokoll: Wortprotokoll, Rüge der fehlenden Stenografie, Rage der technischen 
Auj3eichnung 

Einschl&ig Rir die Fertigung einer ErörteningsnidemchriR ist 8 68 Abs. 4 HVwVE. Hier- 
nach ist über die miindliche Verhandlung eine Niederschrift zu fertigen, die U. a. den behan- 
delten Verfabrensgegenstand und die gestellten Antrlige sowie den wesentlichen Inhalt der 
Aussagen der Zeugen und Sachverstihdigen enthalten muss. Eh Wortprotokoll ist nicht erfor- 
derlich. Gleichwohl hat sich die Planfeststellungsbeli~rde flIr die Anfertigung eines solchen 
WortpmtokoIls entschieden, um aussageInMige und relevante Aussagen mi. die Planeatschei- 
dung zu efhaiten. Damit wurde insbesondere gewährleistet, dass besonders wichtige Aussagen 
im T m i n  oder Angaben, auf deren wörtliche Protokollierung die Beteiligten Wert legen, 
auch so festgehalten werden. Wie das Worfprotokoll zu erstellen ist, d. h. mitteis Stenografen 
oder durch technische Aufzeichnung, ist nicht geregelt. Vorliegend hat sich die Blanfeststel- 
lungsbehörde im Vorfeld des Termins unter Beriicksiehtigung des VerhtiltnisrnilOigkeitsgnind- 
satzes für die technische Aüfzeichnung mittels Tonbandg-es entschieden, da die Air einen 
dauerhaften Einsatz von mehreren - mindestens zwei - Bmfsstenografen w h d  des mehr- 
tägigen Ertirterungstermins anfdlenden Kosten Air den Vorhabmträger erheblich gewesen 
w b  Da der V~~smäOigkeitsgrundsatz auch in Bezug auf die anfallenden Verfahrens- 
kosten von Behtkdemeite zu beachten, gleichwohl die Funktionstüchtigkeit des AuiEz;eich- 
nungsgeriüe8 vorab geprüft worden war und zudem im Termin selbst jeweils durch zwei Ver- 
treter der Planfeststellungsbehörde wesentliche Aussagen und Antrage schdklich festgehalten 
wurden, war gegen die Anfertigung eines Woreprotokolls ohne Stenografen nichts einniwen- 
den. Von dieser Beqstandung wurde im weiteren Verlauf des Verfahrens auch abgesehen. . 

3.2 KMrung weiterer Verfahrens fragen 

Die irn Zusammenhang mit der DurchfUbung da Planfeststelimgsverfahrms von den Kommu- 
nen Enhausen und WeiterStadt erhobenen Rügen einer Unvollständigkeit und völlig unzurei- 
chenden Qualitat der ausgelegten Antragsmttxlagen sowie der übereilten Durchfbhrung des An- 
hdmgs- und ~ r t e n i n g s v e r f ~ s  greifen nicht durch. 

Ziel des Verwaltungsv~ens  ist die Förderung einer rechtmaßigai, von der Überzeugung der 
Behörde getragenen Entscheidung, nicht die Überzeugung Dritter, denen im Rahmen der sog. 
t)ffmtlichkeitsbeteilipg lediglich die Möglichkeit gegeben werden soll, zu eher richtigen Be- 
hördenentscheidung beizutragen. Dritte können nicht vexlangm, bereits im Gmehmigungsverfah- 
ren in die Lage versetzt zu werden, etwaige RechtsVerletzungen in allen Einzelheiten bereits im 
~&wendungsverfahr& lückenlos substantiieren zu können. Selbst wem das Fehlen oder die ge- 
rügte mangehafte QuaIitat der Unterlagen dazu geführt haben sollte, dass die Dritten im Einwen- 
dungm&en nicht so umfangreich und detailliert haben vortragen können, so hätte dieses De- 
fizit nur zur Folge, dass sie mit neuen Einwendungen nicht ausgeschlossen werden können. Kei- 
nesfds ist damit zugleich die Annahme gerechtfertigt, dass den Dritten die Möglichkeit genom- ' 

men war, sich Klarheit darüber zu verscwen, ob sie von den Auswirkungen des Vorhabens be 
troffen sein kennen. 
Von diesen allgemeinen Verfahrensgrundsitzen abgesehen, waren die offengelegten Unterlagen 
auch so ausführIich, dass es Dritten, insbesondere den IC;ommunen Erhausen wd Weiterstad6 
m6glich gewesen ist zu beurteilen, ob und in welchem Umfang sie von den Auswirbgen des 
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I 
Ausbaus betroffen werden k6meti. Dass mit der Auslegung der Unterlagen d& Anstoßfunktion 
ausreichend Rechnung getragen worden ist, belegen letztendlich auch die Weichen Einwen- 

I 
dungen, in denen die möglichen Auswirkungen für die Dritten angesprochen und aufgezeigt wer- 
den. DarlIber hinaus wurden den Kommunen Erzhausen und WeiterStadt irn laufenden Planfest- 
s t e l l u n g s v d h  als Trager offenticher Belange auch mihgereichte Unterlagen, die ihre Be 

1 
: lange b- konnten, zur Stellungnahme i5bers~dt. Demnach hatten sie Gelegenheit, ihrer . ' 

Rechtspositiori ausreichend Geltung zu verschaffen und ihr Mitwirkungsmht auszuliben. D'ass 
die ~ollständigkeit der Unterlagen erst bis zum ~ b s c h l ~ s  des Planfeststellungsverfahrens durch 

1' 
Ändening und Ergänning von unterlagen erreicht worden ist, ist für die W h g  der Verfah- 
rasrechte der Kommunen aus den zuvor genannten GrUnden j edenfdls unbeachtlich. 

 AG^ die Durchflhmg des Erö-gmns war nicht vernillit. Grundsätzlich darf die Behör-. 
de die Erörterung nach pfiichtgemä8en Ermessen &t dann beginnen, wenn eine hinreichend pro- 

[ 
.blembezogene Er8rhmg zu erwarten ist. Dies war hier der Fall. Wie bereits zuvor a u s g e r n  f 
waren die offen gelegten Unterlagen so ausfiklich, dass es Dritten möglich war zu beurteilen, ob 
und in welchem Umfang sie von den Auswirkungen der Verlängerung der Start- und Landebahn 

1 
betroffen sein k6nnen. Dass eine substsltiaelle Behandlung der berihtei Belange und Interessen 
möglich erschien, zeigten auch die zahlreich erhobenen Ehwendungen. Zudem schliißt ein Er- 
~ ~ g s t e m i i n  naturgemtiß nicht aus, dass gerade das Ergebnis der Er6rtenuig die Planfeststel- 

1 
lungsbehörde veranlasst, weitere F~tstellungen auch auf der Gnindlage weiterer einzuholender 
, gutachterlicher SteUungnahmen zu treffen. Denn das Anhorungsverfahren hat gerade den Zwwk, 
den Sachverhalt m ergänzen, bedeutsame Gesichtspunkte neu ZU erkennen und die Betroffephet 
Dritter deutlicher zu machen. Dies ist im vorliegenden Verfahren auch geschehen, so dass der 
vom 2. - 5 .  April 2001 durchgeffihrte Erörtemgstermin in jedem Fall seinem Sinn und Zwick 
gerecht geworden ist. . 

- zu kurz bemessene Ausbgungsfiist von einem Monat 

Soweit die Einwender vortragen, dass sie durch die Auslegungsdauer von einem Monat ihre 
Rechte nicht in vollqn Umfang hatten wahrnehmen können, da sie in der Kline der Zeit die 
umfangreichen Unterlagen nicht erschöpfend haben einsehen klimeti, so verkennen sie den 
Sinn und die Bedeutung der Öffentlichkeit~beteiligun~ in einem Planfeststellungs~erfahren. 
Wie bereits zuvor dargelegt, ist Ziel des Verwaltungsverfahrens die ~ ö r d & ~  einer rechtmä- 
ßigen, von der hrzeugung der Beharde getragenen Entscheidung, nicht die Übacugung 
Drim, denen im Rahmen der Öffentli~hkeitsbeteili~un~ nach Art eines Aufgebotsverfahm 
Iediglich die MQglichkeit gegeben werden soll, zu einer richtigen Behördenentscheidung bei- 
zutragen. Dagegen ktinnen Dritte nicht verlangen, bereits im Ehwendungsverfahren Iückenlos 
substantiiert eine Verletzung ihrer Rechte vortragen zu klimen. . , 

I 
Von diesen Verfahrmgrundstitzen abgesehen, ist aber auch kein Verstoß gegen die gemäß 
5 73 Abs. 3 WwVfG gesetzlich vorgeschriebene Offenlegungsdauer der Plmunteriagen rn 
erkennen und wird im übrigen von Einwenderseite auch nicht geltend gemacht. Dass die Dau- 
er von einan Monat fiir den Einzelnen be; sehr umfangreichen Plmkterlagen in der Tat fliT 
einen substantiierten Vortrag zu knapp bemessen sein kann, wird von ~ek~rdenskite nicht ab- 
gestritten, Aus den zuvor genannten Gründen und der Bindung der P1deststelIungsbehdrde 
an die gesellichen Vorgaben ist jedoch eine unzulässige Kürzung der Bedeiligungsrechte von 



Dritten durch E W t u n g  der gesetzlichen Offenlegurigsdauer von einem Monat im vorliegen- 
den Verfahreri nicht zu erkennen. Im W g e n  war durch die Vielzahl und die Qualität der 
Einwendungen qnd der Wortbeiträge im Er6rteningstermin zu erkennen, dass die Dauer der 
Einsichtnahme für die Einwenderinnen und Einwender ausreichend war, um sich Klarheit dar- 
über zu verschaffen, ob sie von den Auswirkungen des Ausbaus des Verkehrslandeplatzes be- 
troffen sein k 6 m .  

Zudem wurde den Teilnehmerinnen und Teihekmern des Mrterungstermins auf deren Nach- 
frage hin durch die Auslegung von drei Plansätzen im Verhandlungssaal die Möglichkeit ein- 
geraunt, durch nochmalige Einsichtnahme in die vorgelegten Plmunterlagm ihre Einwendun- ' 
gen - soweit erforderlich - substantiiert im Erlirtenuigstennh vortragen zu kOnnen. Von d i e  
sem Angebot der Phfeststellungsbehörde wurde nach deren Beobachtung .im Termin jedoch - 
wenn überhaupt - nur sehr verhalten Gebrau~h gemacht. 

3.3 Weitergabe von einwender'bezogenen Daten an die Antragstellerin 

Die Einwendungen wurden von der Planfeststellungsbehdrde namentlich, zahlamMig und in- 
hdtlich erfasst. Dabei wurden mit der Registrierung eines Einwandes dessen Inhalt einem jewei- 
ligen Themenblock oder mehreren Themenbllickm zugeordnet. Nach Thmenblticken geordnet 
wurden sodann die Einwendungen nicht anonymisiert der Antragstellerin zur S t e ~ l m ~ e  
übersandt. Soweit die Einwadungen nicht anonymisiert wurden, ist gegen diese V&ensweise 

+ nichts einzuwenden. Denn im Bekanntmachungstext vom 6. Oktober 2080, den die Planfeststel- 
lungsbehörde zusammen mit den auszulegenden Unterlagen den vom Vorhaben betroffenen Ge- 
meinden übersandt hat und der mit diesem Inhalt auch in den Tageszeitungen verliffentlicht wur- 
de, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur auf ausdrilcklichen Wunsch die Einwendun- 
gen in mmymisierter Form an die Antragstellerin weitergeleitet würden. Damit hatte jede Ein- 
wenderin und jeder Einwender Kenntnis daxliber, dass personenbezogene Daten an die Antrag- 
stellerin weitergeleitet werden, soweit nicht ausdrücklich eine ~onymisiening gewlinscht wird. 
Letzteres wurde jedoch im laufenden Verfahren von keiner Einwenderin oder keinem Einwender 
geltend gemacht. Ein datenscbutmchtlicher Verstoß lässt sich daher insbesondere unter Bezug- 
nahme auf den § 7 Abs. 2 des Hessischen Datenschutzgesetzes (HDSG) nicht erkennen. Auch 
Anhaltspunkte dafk, dasdass die Einwenderben und Einwender durch die Weitergabe der nicht 
anonymisim Einwendungen an die Antragstellarin erhebliche Bseintriichtigungen durch die 
Antragstellerin zu bemkten haben, liegen nicht vor. Denn den Einwendungen kommt ledidich 
eine sachaufkkende F W o n  zu. Darüber hinaus dient die Weitergabe der Einwendungen an die 
Anhgstelerh dem Ziel, dass die von den Einwendern in das Anhiirungsvdabn eingebrachten 

. Einwendungen bei der Entscheidung über den Planfeststellungsaatrag berücksichtigt werden. 
Damit wird insbesondere der hformationsaustausch unter den Beteiligten des Planfeststellungs- 
verfahms, zu denen auch die &tragstellerin gehOrt, sichergestellt. Der hfo~onsaustausch 
dient nicht nur der Vorbereitung des Ertirkrmgstermins, in dem sich der Einwender ebenso wie 
in einem etwa nachfolgenden gerichtlichen Verfahren ohnehin mit seinen p ~ l i c h m  Daten zu 
&kamen geben muss, und ist insoweit von $73 Abs. 6 WwVfG gedeckt. Er d 1 1 t  zugieich den 
verfassungsrechtiichen Anspruch der Antragstelierin auf rechtliches Geh& und faires Verfahren. 
Schließlich ist nicht erkennbar, dass das Hessische Dateaschutzgesetz diesen verfahrensintemen 
Austausch, der mit der Weitergabe von Schriftsätzen durch das Gericht an die übrigen Beteiligten 
verglichen werden kann, hat regeln oder beschränken wollen. 



Awh die Tatsache, dass der Antragstellerin keine VerpflichtungserW~g zur Verschwiegenheit 
abverlangt wurde, ist nicht als Verfabrensfehler zu werten. Zum einen liegen keinerlei Anhalts- 

. -  I 
punkte dafür vor, d& die Antragstellerin Namen und Anschriften dek Ehwender an Dritte wei- 
tergeleitet h t  bzw. beabsichtigt, dies in Zulnuifi zu tun. Zum m h  war die Weiterleitung der 
Einwendungen - wie bereits zuvor ausgeführt - für die weitere D u r c m g  des Planfeststel- 

I 
' 1 u n g s v d . s  erforderlich, insbesondere um eine sachgerechte Au$einandersetzung mi! dem , 

M t  der vorgebrachten Einwendungen im Er6rtemngstemh zu gewährieisten. Eine andere . 
C 

Verwendung der.Einwenhgen war bzw. ist zu keiner.Zeit weder von der Planfeststellungsbe- 
Mrde noch von der Antragstelierin beabsichtigt, 

3.4 PrWusion der Gemeinde Enhaiisen und der Stadt Weiterstadt 

Hinsichtlich der Kommpnen Erzhausen und Weiterstadt erfolgte f h e r  berechtigterweise eine 
Zurückweisung der'yorgebrachten Einwendungen als verspiitet. Die Planfestsiellungsbehörde 
wies im Vorfelcl des Er(Srtmgstennines auf die nach ihrer Auffassung vorliegende Ver- 
fristung der Einwendungen hin @ lehnte vorsorglich gestellte Anträge auf Wiedereinsetzung in 
den vorherigen Stand ab.   in sichtlich &erer Einzelheiten wird auf den Schriftverkehr mit bei- 
den Kommunen verwiesen Von behtirdlicber Seite wurde gleichzeitig jedoch betont, dass eitie 
Berücksichtigung der hhdtsgleichen und rechtzeitig vorgelegten Stellungnahmen beider Kom- 
munen in jedem Falle im Verfahren erfolgen werde. Die a&tlich vertretenen Kommunen ha- 
ben im Ertirtmgstermin von dem Recht auf rriiindliche Erläuterung der schriftlich vorgelegten 
Stellungnahmen umfänglich Gebrauch gemacht. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den 
vorgebrachten Argmimten im Rahmen der vorliegenden ~lanfes#ell&~sentscheidun~ ist somit 
in jedem Fdle gewlkleistet. 

II. ~mweltvertriiglichkeitsprüfung 

1. Zusammenfmissende Darsteliung der Umweltauswirkungen nach 8 11 WPG 

Die für das vorliegende Vorhaben erforderliche Umweltvertriiglicbkeitsp~g @W) wurde 
gemäß 9 2 Abs, 1 Satz 1 UVPG als unselbmdiger Teil des Planfeststellungsverfahrms durchge- 
führt. 

Auf die Ausilihmgen ziuri UVP-Scoping-Termin, nix Behtirdenbeteiligungg und zur Einbezie- 
hung der Offentlicklreit wird verwiesen. 

Aus den von der Gntragstellerin vorgelegten Uiiterlagen, den Stellun-m der beteiligten 
Stellen, den schriftlichen und miindlichen Äußerungen der Dritten sowie den eigenen Ermittlun- 
gen der ~ula~sun~sbehörde ergeben sich die folgenden Wirkungen des Vorhabens auf die nach- 
folgend im einzelnen genannten Schutzgüter. 
Zur Ausgangssituation im Eif f smum,  den Auswirkungen des Vorhabens auf die Schgtzgiiter 
und die Bewertung der Umweltauswirkungen gemäß § 12 UVPG wurden insbewndere folgende 
Gutachten und Untersuchungen vorgelegt: 



- Landschdbpflegerischer Begleitplan des hgenieurbüros Helmut Lirik8 
vom 1 5.07.2000 (Aniage 6 der Antragsunterlagen) 
Umwel~ertr~glic~~ts~~1tetsuchung des T'üV Bau und l3etrikb GmbH, 
vom 1 5.07.2000 (Anlage 7 der Antragmterlagen) 

- Geologikhes und hydrogeologisches Standortgutachh von ÄRCADIS Tischler & P m e r ,  
vom 30.06.2000 (Anlage 8 der ~ntragsunterla~en) - 

, - Ökologische Bestandsaufnahme und Bestandsweming des I n g e ~ e u r b ~ s  Heunut Li, 
P 

. . vom 3-0.06.2000 (Anlage 9 der Antragsuntexiagen) . 

Ergiimmde famtische Erhebungen:. . 
Erweiterte Fischbestandsuntemuchung Hegbach von Rainer Heiinlligs, 
Bes~kndsaufmhme Fledermäuse von Gerold Herzig, 

' vom 30.06.2000 (Anlage 1 0 der Antragsunterlagen) 
- WH-V~~ichk~tsuxttersuchung von der Planungsgemeinschaft Ec- und Rehahnpeil2) 

und von Corpbrate Consult Gesellschaft fUr projkld-s&ices mbH (Teil 1) 
vom 1 5.07.2000 ( M a g e  1 1 der ~ntragskterlagen) 

- Flugklimatisches Gutachten des TÜV Bau und Betrieb GmbH, 
vom 30.06.2000 (Anlage 12 der Antragsunterlagen) 
Gutachten LuRv&nigungen des TÜV Bau und Betrieb GmbH, 
vom 30;06,2000 (Anlage 13 der Antragsunterlagm) 

- Lärmtechnisches Gutachten des TW Bau und ~ e ~ e b  GmbH, 
vom 3d06.2000 (Anlage 14 der Antragsunterlagen) , 

LarnimediWiisches Gutachten von Prof. Dr. Klaus Scheuch - - 

vom 15.07.2000 (Anlage 15 der Antragsurrterlagen) 
- Technische Planunterlagen -Piste und Hegbachverlegung- 

1.1.1 Schutzgut Mensch 

Die Landschaft rund um den Verkehrslandeplatz Egelsbach ist eben, Die HGhe des derzeitigen 
Flugplatz-Bezugspunlrtes beträgt 1 2 7,5 m iibw NPJ. Die nächstgelegene bebaute Erhöhung steilt 
der Steinberg im Südosten von Langen mit ca. 1 85 m über NN dar. Die Start- und Landebahn 
wird im Nordwesten und Südosten durch Waldbestände (Krummes Feld, R6ssel) begrenzt. 
Irn Südwesten wird die Grenze durch den Hegbach markiert, hinter dem sich im Wesentlichen 
ackabauliche Nutzflächen anschlieoeri, ebenso auch nordöstlich des Verkehrslmdeplatza, 
Die nächstgelegenen Wohnbebauungen der Gemeinden Egelsbach und Ebhausen liegen vom 
Flugplatz-Bezugspunkt ca. 900 m nordöstlich bzw. ca 550 m siidlich entfernt. 

I 

Die befestigte Start- und Landebahn hat derzeit eine Länge von 990 m und ist in Richtung 
086"1266" ausgerichtet. Daneben gibt es, südöstlich versetzt, eine Grasbrihn mit einer Länge von 
670 m mit gleicher Ausrichtung. Die Rollwege und Abstellflächen befinden sich nIIrdlich der 
AspMtbahn. FIugplatzgebiiude, Hangars, Gebaude von ansässigen Wartmgsfmen uad die aot- 
wendigen infraslnkhmllen Einrichtungen liegen im Mrdlichen Bereich des Verkehrshdeplat- 
zes. Parkpiätze und Zufahrtsstraße befinden sich an der Nord- des Geländes. 



Pie Antragstellerin plant die Verlbgening der bestehenden Start- und Landebahn (Piste) um 41 0 m 
nach Westen sowie die Anlage der danigehiirigen Rollwege. H i r n  kommt die Anbindung der zur Piste 

I 
umzuwidmenden 90 Meter langen übmbllstrecke am Ostende an das vorhandene Rollwegesystem. 

Im lärmtecknischen Gutachten wurde .der Ist-Zustand durch 'die Situation in den Jahren 
199811 999 dargestellt. Die Darstellung der Lärmbelastung erfolgte dabei gemilß der Landeplatz- 
Fluglärmleitlinie durch den äquivalenten Dwmchallpegel in Form von Lärmkonturen/Isophonen 
irn Abstand von 5 cU3(A) zwischen 45 #(A) und 70 dB(A), Da das lhtechnische Gutachten 
auch die Basis für die Ibrmedizinische Begutachtung bildete, wurden erghend nu flächen- 
haf€en ~hs te l lun~  des äquivalenten ~ a w r s c h a l ~ e ~ e l s  auch die Daueiyhallpegel für einzelne 

. . ' "" repräsentative Imminsionsorte aisgewiesen. ~ d e r d a h  wurden fiir die verschiedaien Immissibn- 
sorte awh die Maximalpegel und die Anzahl der Ereignisse ermittelt. I 
Die Berechnung der L,ämkonW erfolgte nach den Maßgaben der Anleitung nu Berechnung 
von L&rhnhiren an Landeplatzen (AzB-L). 

Als Kmnzeichnungszeit im S b  der Landeplatz-FIuglämileitlinie wurden als Zeitabschnitte, fiir 
den sich innerhaib der sechs verkehrsreichsten Monate die unghstigste L~mrnissions- 
S h t i o n  ergibt, alle SamsQgt lermittelt. Die Larmkontwn wurden als K w e n  mit gleichem 

I 
äquivdenten Daumohallpegel (L ) dargestellt, Die Starts und Landungen der rnotorbetriebe- 
nen Luftfbuge wurden als je  4:; Flugbewegung gezihlt. Die Immissionspegel wurden für 

I 
jede einzeine Betriebsrichhing und vorgegebenen Ketinzeichnungszeit (alle Samstage) mit der 
Gesamtzahl der Starts und Landungen berechnet (1Wh-Regelung). 

Die Berechnungen der Lhmimmissionen aus stationiiren Quellen winde nach der technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lämi (TA Lärm) durchgern. 

h Ihntechnischen Gutachten wurden die Lärmernissionen des Flugbetriebs am verkehrslande- 
platz Egelsbach (Rollen, Start- Landen, einscblieDlich Platmmdmfliige sowie Bodenlh) fur 
das Jahr 1999 und für die Planungssituation 2009 berechnat und bewertet. Er@qzd wurden - 
entsprechend der Vorgehensweise im Rwirnordnungsverfdmn - auch die Jahre 1998 und 2008 
betrachtet. 

Da kein Nachtflugbetrieb vorgesehen ist, antragsgemtiß erfolgt der Betrieb nur mischen 7.00 und 
2 1.00 Uhr, wurden die Bmbnungen nur für die Tagzeit (6.00 bis 22.00 Uhr) auf dqr Gnindlage 
der tatsä;chlichen bzw. berechneten Flugbewegungen durckgefUhrt. Im Sinne e&r konservativen 

I 
Betrachtung wurde als ,,maßgebliche Keruizeichnungszeit" die an den Samstagen der sechs ver- 
kehrsreichsten Monate auftretende Llimibelashing betrachtet. 

1 
Zusätzlich wurden die Uimimmissionen aus den stationäm ~ h n q u e ~ e n '  auf dem Verkehrsloui- , 

deplatz, wie Triebwerkt~stldufe und Hubschuberschwebefiüge (Hove~)  sowie die dwnh den 
Kfi-Verkehr am Standort selbst und die auf der Erschließungsstraße venusachtm Lthnernissio- 

- .  

I 
nen, berechnet. I 



Zur umfassenden Beschreibung '& Lbituation im EinWirkungsbereich des ~erkehrsland~lat- 
zes wurden als weitere reIevante Lärmanissionsquellen in der Umgebung die Gewerbebetriebe, 
der Straßen- und Schienenverkehr sowie der Flugverkehr vom Flughafen Fr- betrachtet. 

. ,  V ;  Die Tabelle 5 der Anlage 14 der Antragsunterlagen zeigt eine Aufstellung der durch den Schie- 
i ' nenverkehr verursachten Lärrrisituation an den Immissionspunkten 1 bis 1 6. Die a u f g e m y  
I Beurteilungsgegel wurden mit Hilfe der Angaben der Deutschen Bahn AG zum Verkehrsauf- 

kommen auf der Bahnstrecke entsprechend der Richtlinie zur Berechnung der Schaiimmissionen 
von Schienenwegen (Schail03) berechnet, Wie aus der Tabelle m.mtnehmen ist, tritt der höchste 
Beurteilungspegel von 57 dB(A) am Messpunkt 2 (Egelsbach, Thüringer'str. 72, ~iidwesg 
Ortsrand) auf. .- 

Die Lhneinfiüsse durch den Flugbetrieb des FIughafens Frankfurt in dem untersuchten Bereich 
ist aus der Tabelle 6 der Anlage 14 der Antragsunterlap zu entnehmen. Die aufgeführten aqui- 
valenten Daumchallpegel fh die Jahre 1998/1999 wurden vom Hessischen Landesamt für Um- 
welt und Geologie im Rahmen des Mediat ionsver f~  & Flughafenausbau Frankfurt ermit- 
telt. 
Danach treten am Immissionspmkt 15 (Erzhausen, Ecke SandhiigelstrJWingertstr.), verursacht 
vom Flugverkehr des Flughafens F r m ,  als h6chste Werte 50 bis 55 dB(A) auf. 

- 

- Die Beurteilungspegel an den r m m i s s i o n s p ~  1 bis 16 im Hinblick auf die Lamibeiastung 
dwch den Straßenvdehr wurden in der Tabelle 4 der Anlage 14 der Antragsmterlagen aufge 

.- führt. Die Berechnungen erfolgten nach der RLS 90, A l s  Datengnuidlage wurden die Verkehrs- 

.+ mengenkarten des Land= Hasen mit entsprechenden Zuschliigen und der Ldrmmkderungsplan 
der Gemeinde Egelsbach herangtmgen. Danach treten die hochsten Belastungen am Immissions- 
punkt 4 (Langen, DmsWter Str. 80) mit 7 1 dB(A) bzw. 72 dB(A) Yn Bemgsjahr 199811 999 
auf Des Weiteren wurde fiir den Messpunkt 16 (Walldorf, An den Eichen 73) ein Beurteilungs- 
pegel von 62 dB(A) Air des Bezugsj ahr 199811 999 ermittelt. Die hohen Belastungm werden ins- 
besondere durch die Bundesstraße B3 in Langen bzw. die Autobahn A5 in Waildorf hervorgeru- 
fen. 1 

Vom Gutachter wurden die Immissions-tzbelastungm durch das Vorhaben zur ~ e r l i i n ~ e n m ~  
der Start- und Landebahn am Verkehrslandeplatz Egelsbach bereuhnet und die Ergebnisse in , 

Form von Diffknzen der lmmissionsbelastung des Flugbetriebes 2009 und der des Jahres 1999 
gegentiber gesteilt. . . 

Zusätzlich wurde. eine Abschätnuig fiir die Immissionssituation 20 15 auf der Grundlage dir un- 
tersuchten Entwicklung für den Zeitraum 1999 bis 2009 vorgenommen. 

In Anbetracht, dass für die Immissionen aus dem Flugbetrieb keine Beurteilungskntaien festge 
schrieben sind, wurden folgende sonstige Vorschriften, deren Zweck die Begmmmg von bis- 
sionsbelastmg ist, W o g  herangezogen. 
In der technischen Anleitung zur R e W t u n g  der Luft (TA Luft) sind Immissionsgmzwerte fiir, 
den Jahremittelwert (TW1) und den 98-Perzentii-W& (IW2) bezogen auf die Luftschadstoffe 



CO, SO, und NO, vorgegeben. Soweit dk Zusatzk1astung unter 1 % da Immissiwsgraimerte 
liegt, gelten diese j odoih als irrelewant. Des Weiteren wurden noch, soweit zutreffend, die maxi- 
malen Immissionskommtration~ (MK] entsprechend der VDI-RichWe 23 10, Immissions- 
grenzwerte nach der 22. und 23. BImSchV md die vom Undmusschuss & nnmissionsschutz 
(LAI) vorgeschlagenen Zielwerte filr kanzerogene Stoffe bdcksichtigt. 

Um einen geregelten und gefahrlosen Flugbeirieb zu gewtihrlleiisten, sind fiir den Anfiug, den Ab- 
flug und den Platnindenveikehr bestimmte Flugroutkn vorgeschrieben, die Air die Piloten ver- 
bindlich sind. 

hImdfliige, d. h. FlUge von derhalb &t dem Ziel Egelsbach oder FMge von Egelsbwh m 
einem anderen Zielort, bewegen sich pcr An- bw. Abflugverfh über soge&mte Pfichtmel- 
depunkte aus d& Plaanuide heraus bzw . in diese b i n .  Auf diese Weise entstehen fest defi- 
nierte Streckenabscbnitte, denen die Emissionen des Luftverkehrs des Verkehrslandeplatzes 
Egelsbach zugeordnet werden körnen. 

Die entsprechende StreckenfWmg ab dem Jahr 2000 ist in der Abbildung 4.2-2 der Anlage 13 
der Ankagsunterlagen zu entnehmen. Biese wurde auch hinsichtlich der Lufhhadstoffe dem 
Prognosejahr 2009 zugrunde gelegt, 

Die relevanten Emissionen dmk' den Flugverkehr wurden unter Berücksichtigung von Flug- 
zeugmix, Flugbewegungsdlen, Fluggeschwindigkeiteri, TrlebwerHeistungsstufen, Emissions- 
faktoren und Frequentkmg der An- und Abfiugwege bzw. Platninden ermittelt. &dich wur- 
den auch die Emissionen d m h  den bodengebundenen Betrieb des VerkehrslandepWs Egels- 
bach unter Berücksichtigung der Rollbewegungen, der Motortestläufe und der Behkungsvor- 
ghge ermittelt. 

Das Untersuckungsgobiet wurde groß &ihlt, dass alle Pfliohtmeldepunkte nim An- und Ab- 
flug von und nach Egelsbach und die nächstgelegenen ~bschnine der Autobahnen und Bydes- 
straßen (A5, A67, A661, B26 wd B451 enthalten shd, Es erstreckt sich 27 h in Westost- 
Richtung (RodgadEkhusm) und 23 km in Nodsüd-Richtung '(Griesheim). 

Wegen der Flughlihenbeschr~g auf ca. 280 in über Grund in der Platninde und htichstms 
450 m iiber Grund im Bereich der Pflichtmeldepunkte =treckt sich das Untersuchungsgebiei in 
vertikaler Richtung bis auf eine Höhe von 500 tri tiber Grund. 

Das Untersuchungsgebiet von 27 X 23 Imi wwde mit dem RechenmodeU ,,Lagrange Partikeho- 
doll -. LASAT" entsprechend. der TA-Luft mit einer Beurteilungsfläche von jeweils e h m i  eh 
Kilometer tiberzogen. Es wurden jeweils die relevanten SchadstoffeEomponent~ berechnet und 
dargestellt. 

~ u s ~ z l i c h  wurde e h  ~ntergiker von'2,5 hn in Westost- und 2 lon in Nordslld-Richtung berech- 
net und in einer AufllSsung von 250 m dargestellt. Hierdurch wurde ehe Bewertung insbesondere 
der immissionssensiblen'I3ereiche der Gemeinden Egelsbwh im Südwesten und Enbawenim 
Norden mligiich. 



Die berechneten Maximalwerte der Ist- und Zusatzbelishiiig (Stand 1999 und 2009, sowie der 
Ausblick auf 2015) wurden zusammen mit der Vorbelastung auch in verschiedenen Tabellen zu- 
sammengekst. , 

in d&n Gutachten Lufbenrnreinigungen wurden die Emissionen des Flugbtriebes im,Tst-Zustand 
(1999) und im Planungsfd fiir das Prognosejahr 2009 untersucht. In dem Gutachten wurden die 
erwarteten Immissionsbelastungen durch den Flugbetrieb durch Simulatiowechuungen ermittelt . 
Es wurden s0.wohi die Flugbewegungen im gesamten Jahr als auch die Bewegungszahim der 
verkehrsreichsten sechs Monate, hochgerechnet auf ein Jahr, berechnet. Des Weiteren wurden 
anhand einer Extransituation auch die möglich& maximalen rinmissionsbelastungen ermittelt. 

In dem Gutachten ,,L~Luftvemminigungm~~ wurde die aus d& geplanten Enveitavng des Ver- 
kehrs1mdepIatzes Egelsbach vermachte zusätzliche Ünmissionsbelartung duroh die ~ornponen- 

Sti~kstoffdi~~id (NO*), 
, Kohlenmonoxid (CO), . Schwefeldioxid (SO,), 
, Rußpartikel (Ruß), ' ' . B=Ma)Pyren und . Benzol 

i vatiefi dargestellt. Hinsichdich der Immissionseinwdamg durch ,&e Komponenten Blei und 
Genich wurde festgestellt, dass die Immissionsbelastung durch d a  FlugveTkehr in Egelsbach für 
das Umfeld des Verkehrslandeplatzes keine Bedeutung bat;. 

Dargestellt wurden zunächst die Emissionen der startendem und landenden Flugzeuge ,innerhalb 
des ~ed~un~~ebietes~(&c~iefllich sonstiger Emissionen auf dem Vdehrslandeplatz) so* 
wie die Emissionen des Kfz-Verkehrs im Plarkilungsgebiet zum Vergleich, Klar deutlich g e  
macht wurde im Gutachten, dass differenzierte Emissionsangaben fllr den Flugverkehr nur fltr d i e  
Komponenten 

. Summe Kohlenwasqrstoffe . Stickstoffoxide und . Kohlenmonoxid 

vorliegen und die Emissionsangaben Air die anderen Komponenten aus diesen Angaben.oder dem 
TreibStoffverbrauch abgeschätzt werden müssen. 

Auf Basis der ermitteIten Emissionsangaben wurden mittels Immissionsprognose (LASAT) die 
durch den Flugverkehr des Verkehrslandeplatzes Egelsbach verursachte Immissionsb ebtung 
berechnet. Die berechneten Maximalwerte der Ist- und Zusatzbelastung (Stand 1999 und 2009 
sowie Ausblick auf 2015) wurden zusammen mit der Vorbelastung in verschiedenes Tabeilen 
zusatnmengestellt; die resultiaende Verteilung der durch den Verkehrslmdeplatz Egelsbach ver- 



ursachten Immissionsbela~tuagen wurden ftir charakteristische Beispiele auch als Karten wieder 
gegeben, . 

Da bei der Irrimissionsbadeilung verschiedene Gesichtspunkte zu prüfen wareti, mussten fol- ' 
gende Fragen geprüft und beantwortet werden: 
H P  die Immissiwsbalastung (Istzustand) für die zu betrachtenden Komponenten im ~ & i -  
lungsgebiet die rmmissionsgrenze ein? 
Soweit die Aussagen W. Ist-Immissionsbelastung nur pauschal vorlag?, war zumindest die 
Aussage wesentlich, inwieweit die durch den Fiugverkehr des Vm~eArslmdeplatzes Egelsbach 
bedingten Emissionen nir Ist-Imniissionsbelastung beitragen. 

, welche Zusatzbelastung sind durch das geplante Vohben zu erwart&? 
r 

Hält clie Tmmissionsbelastung für die zu betrachtenden Komponenten im Planiingsfall(2009) 
die Immissionsgrenzwerte eh? 

In da Anlage 13, Kapitel 8 ,,VcißIeick: 1999 ohue und mit =-Verkehr" des Gutachtens Ldk- 
verumeinigungm wird dargestellt, welchen Immissionsbeitrag der Flugverkehr des Verkehrslan- 
deplatzes ~~e l sbach  im Beurteilungsgebiet hat. DerImmissionsbeitrag des Flugverkehrs ist dabei 
klein gegenliber dern Beitrag des =-Verkehrs. Zu berücksichtigen ist auch noch, dass der Kfz- 

. Verkehr zwar wesentlich zur Gesamtbelastung (Ist-Zustand) im Beurteilungsgebiet beitriigt, aber 
auch der Immissiorisbeitrag der Quellen außerhalb der Beui.eeilungsgebi&e (z.B. Großraum 
Frankfurt, Mannheim/Ludwigshafen) zur Immissionsbebtung im Beurteil~ngsg&iet beiträgt. 

1.1.1.3 Erholungs- usd Freizeiffinktion - 

Die Wohnbaufiächen im Norden von Erzhausen und südGestlich von Egelsbach sind von GTitn- 
flächen (Klein- und Hausgärten eh.) umgeben, die vorwiegend der Erholungsfunktion dienen. h 

. der Umgebung des Verkeblandeplatzes fmden sich verschiedene weitere Erholungseinrichtun- 
gen wie der Sportplatz nördlich von Erzhausen, Gartenkausgebiete (2.B. im Nordosten von En- 
*imsen), das Naturfmmdehaus im Norden des Verkehrslandeplatzes, ReitanIagen (2.B. im Mord- 
westen von Erzbausen sowie. an der Hans-Flcissner Straße). Der Bruchsee im Westen von Egels- 
bach wird ds Angeisee genutzt und bildet mit seinem Nutzungsangebot für Freizeitaktivitäten 
einen Naherholungsschwerpunkt für die Gemeinde Egelsbach. 
Die Flächen in der unmittelbaren Umgebung des Verkehrsldeplatzes werden ihrwiegend land- 
und forstwirtschaRlich genutzt: Westlich des Verkebrslandeplatzes befindet sich eine Holzbrücke, 
die als Fa- und Radweg die ~emeindei  ~ ~ e l s b a c h  und Erzhausen verbindet. Die Verbindung 
verlguft dann weiter eritlang des Hegbaches, In der U W  ist ausgefllhrt, dass dieser Weg insbe- 
sondere Radfahrern und Spaziergängern zur Naherholwg dient. 
Zwischen Bruchsee, Verkehrslandeplatz Egelsbach und dem Gewerbegebiet Egelsbacfi plant die 
Regionalpark Rhein-M&-Südwest GmbH den Landschafbpark Egelsbach, der als Teil der Re 
gionalparhoute und damit des regionalen Erholungskonzeptes nu Aufwertung der Landschaft, 
zur Sichenmg des Freiraumes und Steigerung seiner Attraktivitiit und Erlebbarkeit fur die Bevöl- 
kerung beitragen soll. 



,Der Untersuchungmum bietet Insgesamt d w h  sehe IdeimWnige StniLhYimg, d.h. eins Mi. 
schung vorwiegend landwirtschaftlich 'genutzter Flächen mit nisiammeenhhgmlen Waldniichen, 
abseits von St6rquellai gute ~L)glichkeiten filr die stille Erholung. 

3.13 Schabgut Wasser 

1.1.2.1 Grundwasser 

Der VerkehrsIandeplatz Egelsbach liegt in der ausgewiesenen Zone IIZ B des mit Verordnung des 
Regimngspriisidenten in Damistadt vom 3. August 1 983 festgesetzten Wasserschutzgcbietes fiir 
die Trinkwassergmhnungsanlagen der S h i t  Mtirfelden Walldod Stadtteil M8rfeldm (St.Anz. 
1983, S. 1784, g-deri durch Verordnung vom 18.10.1983, St.Ariz. 1983, S. 2156). 

Westlich des Standortes ist im ~egionalen RaumI;rdnungaplan e h  Bereich für die Gniudwassm- 
sichenzng ausgewiesen. Dieser erstreckt sich w e i W g  im Nordwesten, westlich von Enhausen 
sowie im Slidosten des Untersuchungsraumes. Innerhalb des bestehenden VerkehrslandepIritzes 
liegt keine Ausweisung vor. 
Nach den Ermittlungen des Fachgutachters Arcadis ist der Untergrundaufbau gekennzeichnet 
durch eine 1 m bis 5 m mhtige Deckschicht aus Schluffen, Tonen sowie schlufngen und toni- 
gen Fein-Mittelsanden. Darunter folgt ais Grundwasserleiter eine ca. 8 m mächtige Schichtenfol- 
ge aus Sanden und Kiesen mit zum Teil vorhandenen schwach schluffigen Beimengungen. Be 
reichsweise sind in diese Schicht au. dünne Schluff- oder Toqhseri eingelagert. In ca. 10 m 

, Tiefe folgen sandige Schluffe bzw. Tone, die irn Untersuchungsgebiet als Grundwasserstaper 
wirken. 
Der Gnmdwass~urabstand betriigt nach den im Zeitraum zwischen Omber 1999 und Juni 2000 
durchgeführtm Gmndwa6~erstatidsmessungen zwischen 1,70 m und 3,60 rn. Die Gnindwaser- 
fließrichtung ist von Ost-Süd-Ost nach West-Nord- West gerichtet. 
Der Hegbach Sltriert in seinem Mittelauf unterhalb des Verkehrshdeplatzes in das Grund- 
wassq. h Bereich des Verkehrstandeplatzes korrespondiert er mit dem Grundwasser,, so dass in 
diesem Bereich Wasser sowohl in- als auch exiiltriert wird. Die Auswertungen der Grund- und 
Hochwassersthde (April bis Juni 2000) durch den W-Gutachter ergaben, dass bei hohen 
Gnuidwas~ersffiden der Grundwasserspiegel im Bereich der Wasserführung des Hegbachm liegt, 
bei niedrigen Gndwasserstbden eher im Bereich der Hegbachsohle. Der Wasmaustausch zwi- 
schen Hegbach und Gmmiwasser wird aufgrund der geringen Differenzen zwischen den Gnmd- 
und Hochwasserständen vom W-Gutachter als gering angesehen. Demgegenaber wird aber 
aufgrund des teils nahe der Oberflkhe anstehenden Gnmdwassers und der InnIhüon des Heg- 
baches die Empfindlichkeit gegeniiber potenziellen Schadstoffeintriigen als hoch bewertet. Diese 
Bewertung gilt &ch im Hinblick auf die dem Grundwasscrschutz dienende gmi3flächige Auswei- 
sung eines ,,Bereichs für die Gnindwasmichmg4' sowie die Lage innerhalb der ausgewiesenen 
Schutzgebietszone ILT B. 



Unmittelbar südwestlich des Verkehrslmdeplatzes verläuft in nordwestliche Richtung der Heg- 
bach. Sein Quellgebiet befindet sich im Osten im Messeler ~ügelland. Am Oberlauf des Hegba- 
ches ist die Hegbachaue mit einer F k h e  von ca 230 ha als Natumhytzgebiet ausgewiesen. Eine 

C 
weitere Fläche ca. 1 km westlich der geplante Teilverlegungsstrecke ist ais Naturschutzgebiet 
,,Hegbachaue von Mörfe1denGC geplant. Die noch im UVU-Gutachten erwähnten geplanten Natur- 
,schutzgebiete ,,Ehhaue" und ,,B~chwiesdb im geplanten Urnlegungsbereich des Hegbachea . 

I 
werden. nicht reaiisiert werden. Im weiteren Verlauf des Hegbaches sind als Zuflüsse westlich von 
~ u s &  Tränlcebach und Stazbach zu nennen. I 
Der Hegbach ist nah& im gesamten Untersuchungsram stark eingegrünt und gut beschattet. Im 
waldfreien Bereich um den Vekehrslandeplatz übqdeckt ein dichter Saum mit Gehölzen den 
Bach. Dei. von der Teilverlegung-betroffene Bachabscbnitt hat sich, aus einem künstlich angeleg- 
ten Drainagegraben heraus entwickelt. 

Das W-Gutachten stuft den vom Ausbau betriff- Gtwässaabschnitt als rnaDig belastet 
I 

(GewässergCite U) eh. Die GewässerrnorphoIogie des Hegbaches wird als ausserhalb der ge- 
' 

schlossaien Waldgebiete vor allein in der ~aufaitwicklhing anthropogen Uberfmt angesehen. 
An vielen Streckenabschnitten, vor allem im Verlauf entlang von Waldrhdern, ist jedoch der 

I 
geschwungene bis leicht gehhmte  Verlauf- erhalten geblieben. Dies fUhrt nach Auffassung des 
Gutachters zu einer insgesamt g d e n  StniLhwielfalt im Gewässer, welche Voraussetzung fdr die 

, i 
Existenz zahlreicher Fischarten - hier insbesondere die leitbild&tsprechenden Arten Groppe 
(Mühlkoppe) und Bachforelle - ist. 

~ l s  weitere ~ b ~ ä c h e n ~ ~ ä s s &  i m i e r ~ b  d c ~  ~ n ~ ~ c h u n g s r a u m c s  sind westlich von E*- 
sen der ,Bach von E*useri4' und im Nord& von Egelsbach ,,Hgdsgrabd und der 
,,K~rchnerseckgraben" mit Zuflüssen zu nennen. 

I 
f 

Die Gewässer und ihre unmittelbar anschließenden Auen sind bis auf das letztgenannte 1 
im Regionalplan SUdhessen 2000 als ,,Bereich Rir geplantes Naturschutzgebietc" ausgewiesen. 
Weiterhin sind die genannten Gewässer als ,,Bereich Alr den Schutz oberirdischer Gewässer"' dar-, 
gestellt. 
Obgleich der Gutachter bei der IST-Darstellung noch von einer Ausweisung eines Naturschutz- 

I 
gebietes im Planurigsgebiet ausgeht, schiießt sich die Planfeststellungsbekörde der Bewertung der 
~chutnvllrdi~keii des W-Gutachters an, der diwo als hoch einstuft, da die tatsächlich vorhan- 
denen o. g. Ausweisung im Regionalplan SWhessen ZOO0 sowie die vorgesehene Ausweisung in 

I 
der Fortschreibung des Regionalplanes als gleichwertige Beurteilmgskrikrien heranzuziehen 
sind. Gleiches gilt auch flOr die $chutnWdigkeit, die ebenfalls als hoch angeseberiwird. 

Die Gewasergüte des Hegbaches wird von dem UW-Gutachter aufgnind der durchgefdxten 
Analysen von aus d m  Hegbach entnommenen Proben als hoch (GewBsergUte-klasse 11) einge 
stuft. umwehrelevante Schadstoffe wurden im Hegbach nicht festgestellt 



1.1.3 Schutzgut Boden 

In unmiäelbara Umgebung des Verkehrslwdeplatzes harschen im Osten ~seu&~-~8dai -aus 
jiingerm Bachsedimenten oder Decksedimenten aber HocMutlehm und irn Waten m t b g  des 
Hegbaches Brauner Auenbodmi vor. Diese semiterrestischk B(lden besitzen nach Aussage des 
W-Gutachters eine mittlere Sorptionskapazitiit, ein geringes bis milderes Nitratdkkhaltever- 
mtigen nnd sind mit Schwemietaiten nicht belastet, Die Wasserdwhl&sigkeit ist zumeist mittel 
bis hoch. Im dstlichen Bereich besteht nach Ansicht des W-Gutachters aufgrund der geringen 
Wasserdurchlässigkeit im Stauklirper die Gefahr der aerstauung durch schiecht versickerndes 
Niederschlagswasser, Geeignete Nutningen sind Wald und GrMand. 

Im Bereich der Siedlungsfiächen der Gemeinden Langen, Egelsbach und Erzhausen ist die nam- 
Iiche Bodenbildung gröOtentei1~anthropogen ilberpragt. Hier sind häufig Kultosole anzutreffen, 
d.h. Bbden, die durch VerRillungen bzw. Aufschtittmgen entstanden sind. 

Pie Funktion der Böden im Untersuchungsraum als Filter und Puffer Rir ScMtoffe wird auf- 
g m d  der großräumig hohen Wasserdurchlihsigkeit sowie des vorwiegend geringen Filtervemö- 
gens fiir Nitrat und Schwermetalle a ls  insgesamt gering eingestuft. Daraus d t i e r t  nach Ein- 
sc-g des W-Gutachters  eine insgesamt hohe Empfindlichkeit bzw. eine geringe 
Schutmhdigkeit. 

Der planfestzustelIende Bereich urnf'asst die durch die Planung zus2itzlich in Anspruch zu neh- 
menden Erweiteningsfi ächen fiir die GrMdung und den Bau der Pistenverlängening nach Westen 
und die Errichtung der dazugehlirigen neuen Rollwege sowie die FllIchen für die Teilverlegung 
des Hegbaches. Der Uberwiegende Anteil der im Rahmen der PistenverIbgemg im Erweite- 
rungsbereich rn versiegelnden Flkhen wird d m i t  als Acker und Grüniand landwirtschaftkh 
genutzt. 
Im Rahmen der PistenverIhgening ist zudem der Hegbach betroffen, der im betroffenen Ab- 
schnitt natumah teilverlegt wird. Diesem Bereich kommt nach Aussage des UVU-Gutachters in 
hohem Maf3e die Funktion als Lebensraurn für Tiere und Pflanzen m. 

Im Bereich der Erweitaungsflikhe kommen insbesondere der fir den Auenbmich des Hegba- 
cha typische (Auengley-) Braune Auenboden sowie in geringem Ausmaß Gley-Braunerde vor. 
Diese BBden besitzden nach Aussage des UVU-Gutachters eine insgesamt hohe Wasserdurchk- 
sigkeit und geringes bis mittleres Nitratrzickhaltevemiögen. Sie sind mit Schwemietallen nicht 
belastbar. Die Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf sowie als Filter und Puffer für 
Schadstoffe wird daher aus Sicht des W-Gutachters a ls  gering bewertet. Die landwirtschaftli- 
che Nutzbarkeit beschrilnErt sich vor allem auf Acker- und Grbhdnutzung. 

Nach den in der U W  getroffenen Feststellungen sind die im Planfeststellungsbereich vorkom- 
menden Baden W& ais ,,einmaliges Natur- oder Kulturdenkmal" noch als besonders 
schutzwiudig in ihrer speziellen Ausprligung zu betrachten. Dem p l m f ~ e l f m d e n  B d c h  
kommt auf den berqits versiegelten Flächen keine Furiktion, im Bereich der Ausbauflächen auf- 
grmd der landwirtschaftlichen Nutzung insgesamt nur eine geringe Funktion als Lebensgnuidla- 
ge fiir Tiere und Pflanzen zu. Im Bereich des Hegbaches wird diese Funktion der Böden a u f m d  
der naturnahen Auspriigcing und der bachbegleitenden Vegetation als hoch eingestuft. 



Wird die Funktion der Böden als Standort fur lmdwirtschdtliche Nutnrng aus Si& des W- 
Gutachters fiir den Bereich der Eiweiterungsfliichen aufgrund der intensiven Zandwirtschafllichen 
Nutning nim Teil mit Sonderkulturen als hoch eingestuft, werden demgegenüber die Funktionen 
Filter md Puffer ALr Schadstoffe sowie Ausgleichskihper im Wasserkreislauf aufgrund da hohen 
Wassgdwhlässigkeit und des geringen FilterVemögens als gering eingestuft. 

Eine besondere FunkGon als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte ordnet der W-Gutachter 
den Böden im Bereich der bereits versiegelten Flächen ebenso wenig zu wie eine Funktion als 
Lebensraum, Ausgleichskörper, Filter und Puffer fJr Schadstoffe oder Standort für die landwirt- 
schaftliche Nutzung. Diesen Flächen wird hingegen eine hohe Putiktionserftillung im Hinblick als 
Standort für Verkehrs flächen zugeordnet. 

Insgesamt ist nach den Aus-gen des W-Gutachters für die Böden der Erweiteningsfiäche 
- die Bodenfwktionen sind als gering bis mittel zu bewerten - eine vorwiegend hohe Empfind- 
lichkeit und eine geringe bis mittlere Sch&würdigkeit festzustellen. 

1.1.4 Schutzgut Luft, Mima 

Die Aussagen zum lokalen Klima und nir Aus-g d m h  die Verlbgening der bestehenden 
Start- und Landebahn auf das tokalklima sind in den Antragsunterlagen in der 
, Anlage 12: Flugklimatisches Gutachten und In der , 

Anlage 7: Umweltvertr~glichkeitsuntersuchung, Kapitel 5 2 ,,Klima" 
ausgeführt. 

Das Flugklimatische Gutachten stellt die regionalen und lokalen KlimaverMtnisse dar u6d kommt ni 
dem Schluss, dass der Standort relativ frei ist von extremen Wettewerscheinungen uEid somit aus Sicht 

I 
des Standortklimas keine besonderen Einschränkungen fiir die Nutzung des Standortes als Verkehrs- 
landeplatz bestehen. Diese AusAlhrungen sind sachgerecht. 
Hinsichtlich des Schutzgutes Luft wird auf die Ausftihnmgen unter Punkt C I1 1.1.1.2 verwiesen. 

I 
, , I 

1.1.5 Schutzgut Tiere nnd Pflanzen 

 er ~ntersuchun~siaum ist durch den zum Teil kleinramigen Wechsel von intensiv genutzten 
Flächen und solchen, die eine besondere Bedeutung als Lebensraum für Tiere ,ynd Pflanzen ha- 

'I 
ben, gekepmichnet. 
Ns schutzwürdige Biotope sind im Unt&uchungsraum vomiegend Feuchtgebiete izxl B k i c h  
der Gewässerauen 'sowie prägende Landschafhbestandteile vorhanden. Die UW nennt als klein- 

I 
riiumige Biotopausweisungen 2.B. den Park vom Schloss Wolfsgarten westlich Langen, Frisch- 
und Feuchtwiesen, Feucht - und ~fer~ehölze,~chilfiöhricht, Bammihen und markante Einzel- 
biime. Diese befinden sich z.T. innerhalb von ausgewiesenen b m .  geplanten Natur- bzw. Land- 

. .I 
schaftsschutzgebieten. Innerhalb des Verkekrs1andepIatze.s sind keine schutnivlirdigm Biotope 
oder Biotopkomplexe anzutreffen. 
Die &biete Air den Biotop- und Artenschutz, Natur- und LandschaRssChutzgebiete usw. sind in 
den Karten 5 -6.1 bis' 5 -6.3 der UW dargestellt. Für einen Teil der dort dargestellten Gebiete hat 



sich mittlmeile die naturscbutzfachliche und die tmdesplaneri*he Zielsetzung gdndat. Dies 
' ? ! AUirt jedoch nicht zu e& grmds8tzlich anderen Beurteilung der Umweltveiträglichkeit des 

-C: '@Vorhabens fk das Schutzgut Tiere-und Pflanzen. 

A 
Unmittelbar südlich des Verkehrslandeplatzes verlfIuR der Hegbach mit seiner Aue. Nach der 
Aussage des Gutachter ist hier die normalerweise für eine Aue charakteristische Dynamik nicht 
ausgeprägt, da sich durch den trapezfimigen Einschnitt des Gewässers die lbflutungsbereiche 
auf die unmittelbar angrenzenden Uferböschwngen beschränken. Im Rahmen der 6kologischen 
Bestandsauhahme wurde festgestellt, dass der Ufergehdibestand m Hegbach gut entwickelt ist 
und ihn insofm eine besondere Bedeutung fllr den Arten- und Biotopschutz zukommt. V -. 

94 derdem stellt der Hegbachverlauf nach Aussage des UW-Gutachters eine wichtige Leitlinie & verschiedene EwMai dar. U.a wird er als Jagd- und Flugstraße von Fledermtiuan putzt.  I 
Er weist für die Fließgmässerregion eine weitgehend leitbildkonfome Fischbiozünose auf. 
Obwohl das Arhhvetitar des Gewässers wegen der mäßigen Gewässerstmhr zT. gesüirt ist, 
ordnet der Gutachter dem ~ e g b k h  U.&. wegen des Vorkommens einzelner Arten und auf &und 
seiner Vernetningsfunktion insgesamt eine hohe Schpmvürdigkeit und Empfindlichkeit zu. 

E.. 
: Im Bereich des bestehenden Verkebrslandeplatzes sind Hackunkraut- und Ruddfluren, k&k- 

. mere Getreideunhutflwe, Stickst~fllaautfiwe, Steitlklwflure, Wwiesen- und Weidegesell- 
schaften, GlaWerwiesen, Intensivweiden sowie Mähweiden anzutreffen. Die Grünlandaiichen 
innerhaib des Verkehrslaadeplatzes sind aus Sicht des UVU-Gutachters wegen der Bewirtschaf- 

- tungsintensität fiir den Arten- und Biotopschutz als weniger bedeutend einzustufen. 

Die sich SIldIich des Hegbaches befindliche Feldgemarkung wird überwiegend ackerbaulich ge 
autzt, insbaondere Rir den Anbau von Getreide, Mais, Raps, ZuckerrIiben, Kartoffeln, Phacelia, .. *.*J 
Spargel. Außerdem sind hier in kleinem Umfang Qbstaabau und Baumschulen anzutreffen. In der 

gbk~lo~ischen Bestandsaufnahme wurde festgestellt, dass die F e l d g e m h g  artenami ist und 
lediglich in einigen Stnikhrren wie Gehfiizen und Gräben etwas mehr Arten anzutreffen sind, bei 
denen es sich jedoch um Arten handelt, die keine besonderen Ansprifche an ihren Lebensraum 
haben. Der UW-Gutachter stuft die landwirtschaftiich genutzten Flächen als fiir den Artenschutz 
weniger bedeutend ein. 

1.1.6 Schutzgut Kultur- und sonstige Schutzgiiter 
- 

Im unmittelbaren Planungsbereich sind außer dem Schloss Wolfsgarten westlich von Langen 
keine Bau- oder Bodenderikmaie vorhanden. 

-- -- 
G< . d . . ~  F 

lJ.7 Schiitzgut Landschaft &*'ik. 

Die Umgebung des Landeplatzes wird vorwiegend durcb land- und f o r s ~ c h a f t l i c h  Flächen 
sawie durch die Siedlungsgebiete geprägt. Die offenen LandschaAsteile sind durch gehohgs 
säumte Bachliide stnikturiert. 
Insgesamt wird das Image des betrachteten Raumes durch den Wechsel besiedelter Flächen mit 
landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen und durch teilweise ausgedehnte, WaIdgebiek be- 
stimmt. 



Unmittelbar an den Verkehrs1mdeplatz schlieDeosich südlich und nordlifit!ich landwktshaftli~he 
Nutzflachen an. Wald grenzt siidöstlich sowie nordwestlich an. In dem n6rdlichen Gemarkungs-' 

I 
teil von Erzhausen trägt der Hegbach mit seinem begleitenden Gehöfisaum wesentlich nir 

Stnikturie?mg der Landschaft bei, Für den Standort ist das weitgehend flache Oberfl&henrelief 
I 

charaktaistisch. 

-Der UVU-Gutachter stuft die bestehende LandschaRsbiidbeeinträchtipg durch den Landeplatz ' 

wegen der geringen Einsehbarkeit durch die angrenzend& Gehtilz- bzw. Waldbe8tände sowie des 
schwachen Reliefs Js gering eh. 
Das Landschafbbild in der Umgebung des Landeplsatm ist nach Aussage des Gutachters infolge . . 

I 
der intensiven Iandwirtschafilichen Nutzung zum Teil als anthropogen Ilberformt zu bezeichnen, 
im Übrigen ist es durch Verkekpsachsen, Gewerbefiiichen, H o ~ h s p m g s  sowie den be 
stehenden Landeplatz vorbelastet. Die Einschiitzung des Gutachters wird geteilt. 

I 
' I  

1.2 Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgiiter 

1.2.1 Schutzgut Mensch 

1.2*1*1 L- . 

Nach den Berechnungen der Ehgutachten ergibt sich die gröBte Änderung am Immissions- 
punkt 4 (Langen, Dmstädter Str. 80) für das Prognosejahr 2009. Es wurde ein quivalenter 
Dauerschallpegel von 52 dB(A) errechnet, d.h. gegenüber dem Bezugsjahr 1999 k d e t  eine Er- 
höhung um 1,9 dB(A) statt (Tabelle 9 der Anlage 14 der Antragsunterlagen). Ursache der Erbö- 
hung der Lärmbelastung ist die neue Routenfestlegung durch die Deutsche Flugsicherung, die ab 
06.01.2000 bzw. 10.02.2000 Gültigkeit hat. Diese von den anderen Immissionspukten abwei- 
chende Erhtihmg ist daher unabbgig von dem zur Planfeststelhulg anstehenden Vorhaben zu 
sehen. I 
Im nrigen zeigt die Tabelle, dass nach den Prognosebe~echnungen an den bereits lautesten h- 
missionspudden 1 und 2 (Erzhausen, Egelsbacher Str. 28a Nordwest-Ortsrand bzw. TIiirringer 
Str. 72 Siidwest-Ortsrand), die Quivdenten Dauerschallpegel nur ism 0,l bzw. 0,2 auf 54,6 bzw. 
54,2 dB'(A) bis zum Jahr 2009 steigen werden. 

Im Hinblick auf die lhnmsdizinische B-eurteilung der Auswirkungen der Wmmissionen 
durch deg Flugbetrieb sind neben dem itquivalenten D a u a c ~ l p e g e ~  auch da Niveau und die 
Häufigkeit 'der auftretenden Maxirnalpegel, die durch überfliegende Flugzeuge auftreten, von 
wesentlicher Bedeutung. Im Rahmen der lärmkhnischen Untersuchiingen wurden daher auch 
die Maximalpegel und ihre mittlere tägliche Eintrittshäufigkeit (bezogen auf die Samstage) für 
die Immissionsorte 1 bis 1 6 bestimmt, Die Untersuchungen wurden ebenfalls gemäß der 1 000/o= 
Regelung für beide Flugrichtungen durchgefükrt. Die Maximalpegel und ihre EintrittsbMgkeit 
für ,@e Jahre 1999 und 2009 können aus der Tabelle 10 im Anhang t 4 der Antragsunterlagen ent- 
nommen werden. Die h6chsten maximalen Einzelpegel bzw. die @ßte M der Ereignisse ' 

liegen danach im Prognosejahr 2009 am Immissionspunkt 8 (Egelsbach, Altenwohnheim, Dresd- 



ner Str. 3 1) mit 3 X 79,8 dB(A) und am Immissionsort 7 Kindergarten, Am-Hain- 
pfad 2) mit 9 X 74,9 dB(A). 

i 
Die Berechnung des ~&rteilungs~e~els durch stationäre Quellen auf dem Verkehrslandeplatz, i:; f l  
,insbesondere durch Triebwerktestf äufe und Hubschrauberschwebeflüge (Hovern), erfo Igten nach 

I , ,  

den Vorgaben der TA Lärm. Hierbei wurde von einer EinwirkZeit' von 0,s Stunden pm,Tag bei i1 

den Triebwerktestläufen und von 1,s Stunden pro Tag beim Hovem ausgegangen. Der höchste 
Lärmpegel wurde danach mit 52 dB(A) am hmissionspunkt 14 (Erzhausen Nordost-Ortsrand, 
Dreieckring 28) berechnet. 
Für diesen Bereich gibt es den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,,Weidenbusch", bei dem in 
der textlichen Festsetzung festgeschrieben wurde, dass die Aufentbaltsräume mit ~ s c h a l l ~ e n -  
d a  Fenstern mit einem Lämdiimmmaß von 10-20 dB(A) auszustatten sind. 

Der sich aus der geplanten Verlängerung der Start- urid Landebahn ergebene nikiInftige Flugbe- 
trieb Athrt jedoch zu k e h r  Zusatzbelastung aus stationiken Quellen, da auch zulrünftig sowohl 
die EinwirkZeiten wie auch die Geräuschimmissionm dieser QueIlen unvdändert bleiben sollen. 

Die größten Beurteilungspegel an den Lmmissionspunkten 1 bis 16 im Hinblick auf die Lamibela- 
stung durch den Straßenverkehr wurden auch fiir das Pxoposejahr 200819 an den Lmmissions- 
p m k h  4 (Langen, Damstädter Str. 80) bzw. 16 (Walldorf, An den Eichen 73) mit 71/72 dB(A) 
und 63 dT3(A) ermittelt. Die hohen Belastungen werden insbesondere auch im Prognosejahr 
200819 durch die Bundesstraße T33 in Langen bzw. die Autobahn A5 in Walldorf hervorgerufen. . r, 7. .-- 8 

- .d - 
- 1 -*\! 

4 i g Zusammengefasst sind nach den vorgelegten Berechnungen fi das J& 2009 an den Immissions- 
1 bis 16 folgende äquivalente Dauaschallpegel L- , Maximalpegel L- und deren Ein- 

des jeweiligen Maximdpegels zu erwarten (1OOYo-Regelung): . 

' :- 
I~ >,., Egelsbacher Sts. 28a - S3,9 54,2 6 /M,l 2 
-,. ,. , 

2 hgelsbach, S W-UrZsrand 
ThWbger Str. 72 

3 Bayerseich, Hcke Kurt- $+ ) =., 32,l 52,6 1 78,U 3 /&I 4 
LA ,? &&b -' 

-- . 

. I: 

,' G1.'t .* 
~ : ? ,  .ad 

* 

:. i 

+ 



Exakte Angaben m den zukhftigen Lärmbelastungm dwch,den Flughafen Frankfurt fiir die 
Prognosejahre 200812009 konnten nicht vorgelegt werden. 

Unter-der Zusatzbdastung wird der Anstieg der Immissionsbef astung, bedingt durch Anstieg der 
Flugbewegungen und die verlagerng der Flugrouten verstanden - d.h. die Differenz zwischen 
dem durch den Flugbetrieb des Verkeirslandeplatzes Egelsbach im Beurteilungsgebiet zwischen 
dem Planungsstand -2009 und dem Istzustand 1999 venirs~hten Immissionsbeitrag (siehe Anlage 
13, Kapitel 7.1 ,,Zusatzbe~ashg J~smittelwerteC6 ui~d Kapitel 7.3 ,,TabeMarische Ergebnis- 
iibersicht" des Gutachtens Luftvemdnipgen). Diese Zusatzbelastung ist fiir die Beurteilungs- 
fläche mit maxirnalqn Immissionsbeitrag - außer bei Rul3 und Benzol - kleiner als 1 % des mge- 
hGrigen Grenzwertes (bzw, des Beurkilungswertes soweit kein Grenzwert definiert ist). Die im 
Gutachten ygesetzten Beurteilungswerte für Rul3 und Benzol sind jedoch als Leitwerte e h t u -  
fen und somit nicht zwing@ als Bewertungskriterium- heranzuziehen bzw. (Ibemibewerten, 
wenn diese als Irrelevanzgeme filr die Immi~sionsnisatzbelastun~ ihrschritten sind. 

Die Darstellung der Gesamtbelaafung im Jahr 2009 erfolgt in der Anlage 1 3, Kapitel 7.5 
,,Vorbelastung, Zusatzbelastung und Gesamtbelahung" des Gutachtens Luftvemminiguug. 
Hierbei wurde nur auf die Komponenten Ruß und Benzol eingegangen, da Rir die anderen Korn- . 

- 

I 
ponenten die Immissionszusatzbelastung irrelevant ist und daher Immissionsvorbelastung und 
Immissionsgcsamtbelastung gleich zu bewerten sind. Bei Ruß und Benzol Mlt die Summc aus I 
Vor- und Zusatzbelastung (Gesaintbelastung) die ~surtsllun~sw~erte ein. 

'I 

Kindergarten 

Ernst-Reuter-Schule 
12 hgelsbach, Kheinstr. 71 SUJ 30'6. 1 1 3  3 / l ,b 4 

WiIhelm-teuschner-Schule 
13 Bayerselch, Kindergarten 30,s ,3092 /2,1 5 /3,3 3 

Kurt-Schmher-Ring 
14 bnhausen, NU-UrtsW 4ä,3 49 ,ä /u,4 4 /1,6 4 

. . 

SandhügelstrJWingertstr. 

53,6 

32,2 

80,1 

/b,4 

g Egeisbach, 19resdner Str. 3 1 
Altenwohnheim 

9 hgelsbach, ~ ~ t r *  '25 
Kindergarten Biirgerhaus 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die berechneten Gesamtjahresimmissionen durch den Flugbe- 
trieb des Verkehrslandeplatzes Egelsbach im Jahre 1999 bzw. 2009, den Kfz-Verkehr 199811999 

53,6 

32,l 

(die Verkehrsimmissionen 2009 werden sich eher verringern bzw. nur gerinagig $indem) iuid 

3 

4 

5 

3 

79,s 

/1,4 
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den Anteilsfaktur des FIugbetriebs 1999 an der Ge-tbelashuig i& ~ntersuchungs~&iet IC? "E' 
27 X 23 km: atL;*, a h  - ' .  

. 

Die Gegenüberstellung mai:ht nochmals deutlich, dass der LuRschadstoffbeitrag des Verkehrs- 
Iandeplatzes Egelsbach auf seim Umgebung (Untersuchungsgebiet), nur einen Teilfdttox der Ge- 
samtbelashuig ausmacht. 

@*a 
. - 

1.2.1.3 Erholungs- und Freizeitfuriktion '- :P 
' .. # -  ' 1 21g,& -. ,- . , - *&':.,'r4.'.,,' # 

Die Erweitening des Verkehrslandeplatzes wirkt ktsich' h k t  durch die Fliheninanspnichnahme. 
aus. Der Hegbach mit der begleitenden Wegvdinduug wird überbaut. Die Fa- und Radwege- 
brücke wird beseitigt und damit die Verbindung zwischen &hausen und Egelsbach getrennt 
Dies soll durch eine neue Wegevereinbanuig ausgeglichen werden. Insgesamt werden die RLr die 
Erholung nutzbaren Flächen in dem nllrdlichen Teil der Gemarkung von Erzhausen weniger. , 

Außerdem wird die Naherholung durch die Lännemissionen des ~&rteplatzes insbesondere im 
Bereich der An- uad Abflugmuten gestört. 
AUqdings Liegen die Pegeldi fferenzen zwischen Bezugs- und PlanungSfall in ehe4  kaum wag- 
nehmbk Bereich. Der llquivalente Dauerschsllpegel liegt bei den für die Erholung bedeutsa- 
men Gebieten im Weswtlichen unterhalbfi des vom Sachverständigenrat für Umwelmgen lang- 
fristig angestrebten Ziel- Pind Vorsorgewert für lärmbedingte BeliWigungen von 55 dB(A). 

1.2.2 Schutzgut Wasser 

1.2.2.1 VerlSLngerung der Piste' 

-. Mit dem geplanten Vorhaben ist eine zusätzliche Versiegelung von hsgesamtca. 21.280 m2 
(Verltingerung der Fiste und Ausbau der Rollwege, in Wü - Gutachten 21 .I50 m2) 
Zusätzlich war ein ~usbadVerbreiterun~.der bestehenden Rollwege um 0,5 m 

. . Antrag wurde-rmi 07.08.200 1 zurückgenommen. 

Die Ableitung des auf der Start und Landebahn und den Rollwegen anfdldm Niederschiags- 
- 

Wassers soll ungesammelt breitflächig über die Seitenstreifen und Blischungem erfolgen, Das 
NiederschIagswassa, das an den Böschungen nicht versickert, soll in großflächigen Mulden mit - C' 

I ' 

belebter, bewachsener Bodenschicht gesamm@t und versickert werden. Das Niedemchlaagswassq , : 
-_ . -  . -< 

1: 



trägt d d t  weiterhin zur Grundwasserneubildmg bei. In derbelebten Bodeqschicht kbnnen ur- 
ganische Schadstoffe abgebaut wid Schwebstoffe ZUIÜckgehalten werden. Die Muidendienen 
gleichzeitig als Speicher und sind in Fließrichhuig zum Hegbach mit einem erhöhten kleinen 
Wall versehen, um einen direkten Eintrag des Niederschlagswassers in den Hegbach zu verhin- 
dern. 

In dem UVU-Gutachten wird d a k  ausgegangen, dass durch die fkhige Versickerung von Nia 
derschiagswasser im Bereich der Pistenverlängerung im Normalbetrieb von keinen relevanten . . , . 

SchadstofTeintrligen in den Untergmd auszugehen ist. Eventuelle Sch@stoffbelastungen durch 
~eifenabrieb* werden in der belebten Bodenzane festgehalten und. geiangen nicht iss Grundwas- , !I 
ser. Dia bedingt jedoch auch, dass im Bereich dieser Flbhm keine Betriebsvorgänge stattfinden 
dürfen, bei denen w a s s ~ e ~ e  Stoffe austreten kdnnen. Tm Winterbetrieb werden keine 
Auftaumitte1 auf der Start- und Landebahn und den ~ o l l w e g h  eingesetzt. 

1.2.2.2 Teihrerleguiig Hegbach . 

Der UVU-Gutachter unterscheidet itn Rahmen des Ausbaus des Verkehrslamdeplatzes als poten- 
, - 

. zielle Auswirkungen: 
I 

. Umgestdtung eines Oberflächengewiissas 
Einleitung von Abw2issem in Oberflächengewiisser 

i 
' , schadstoffeintrtiie in Obdflchengewiisser 

Durch die Verhgenmg der Piste ist die Teilverlegung des Hegbaches erforderlich Dies bedeu- . 

tet, dass das derzeitige Gewässerbett im Westen der bestehenden Piste verfüllt wird. Die neue 
Lini-g wird so gewählt, dass sie in weitem Bogen mit breiten Gewberrandstreifen um 
die geplante Verlängaung der Piste führt. Die gewählte Linienfühning ist unter dem Gesichts-. 
p& der Flugsicherheit (Hhdmnisfieiheit) maßgebend. Dia im Zuge der Pistenverlängmg 
erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sollen im Eingriffsbereich realisiert werden. 

Infolge fehlender Bauwerke, die in das Grundwasser hineinreichen können, sind nach Aussage 
des UVU-Eiutachtens keine Auswirkungen auf die GmdwassexflieBrichtuag zu erwarten. 

Insgesamt geht der UVU-Gutachter davon aus, dass sich durch die Teilverlegung des Regbachs 
keine erheblichen Auswirkungen auf die Wasserbilanzen fiir das Grundwasser und den Hegbach 
ergeh-m werden. I 
Auch die beabsichtigte Verfiillung des bisher bestehden Hegbachgrabens in Rahmen der Bau- , 

maßnahmen wird vom W-Gutachter als unbedenkiich angesehen. Insbesondere wird - tsotz der 
Wechselwirkungcn zwischen Hegbach und Grundwasser - aufgrund der Sc~wermetalhalyseri in . I 

L .  

ausgewählten Bodenproben aus der Hegbachsohle aus umwelthygieni~her Sicht von keiner . . 
Beinmhtigung der Grundwasserquaiität ausgegangen. 

Unter BerIicksichtigung der vorgesehenen MaDnahmen im Fhhtnen der Teilverlegung des Heg- , . 

bachs wird mittel- und langikistig von keiner Verschlechtnung gegenllber d a  deneitigen Zu- 



stand ausgegangen. Nennenswerte Auswirkungen werden nicht- erwartet, die Zusatzbelashuig 
wird als gering eingestuft. 

Die ztMdligen Stnikhusn an der Teilverlegungsstrecke wcndni'nacb EiPsohMning des W- 
Gutachters unter ökosysteitiaren Gesichtspunkten langfistig vergleichsweise ,,besser". 

. . 

Zur Disposition der Teilvmlcgung Hegbach stehen zwei verschiedene Miiglichkeiten der Ablei- 
tung des teilverlegten Hegbachs, die sich nicht in der Linienfükrung, sondern in der Höhenlage 
des Bachbettes und damit auch in den unterschiedlichen Böschungsgestaltungen und dem Land- 
schaftstiild unterscheiden. 

Ausschlaggebend für diese beiden Varianten ist der in H6he des Sportplatzes Erzhausen im Heg- 
bach nach einer vorhandenen Sohlschwelle einmtindende KanaI eines RegenwasserUberlaufs der 
Gemeinde Erzhausen. 
Die Sohlschwelle weist zwischen Ober- und Unterwasser eine Höhetidiffweaz von ca 1;2 m auf. 
Aus gewässer- und fischtikologischer Sicht wäre es grundsätzlich wünschenswert, die. Sohl- 
schwelle zu entfernen und das tief eingeschnittene Bachbett hliher zu legen. Die höhenabhängige 
Einleitungsstelle des Kanals aus dem Regenwwsdberlauf stellt jedoch einen Zwangspunkt dar. 
Durch Verlegung der Einleiturigsstelle bachabwärts könnte die Bachsohle angehoben und die 
SoMschwelie vo l l s~d ig  nirückgebaut werden (Alternative 2). Bei der Beibehaltung der demei- 
tigen Einleitungsstelle soll die Sohlschwelle stark abgeflacht werden, so dass sie Air Fische 
durchgängig wird. Die Tiefenlage des Bachbettes bleibt bei dieser Variante jedoch in etwa auf 
dem derzeitigen Niveau (Alternative 1). 

Die zu erwartenden Auswhkmgen der boiden Varianten wurden von dem Gutachter schutzgutbe 
zogen gegenihrgestellt und bezüglich der Auswirkungen auf d q  Schutzgut Wasser vergleichend 
wie folgt bewertet: 

Im Vergleich der beiden Varianten erwartet der Gutachter durch die Verlegung des Hegbaches 
beginnend auf dem Niveau oberhalb der Sohlschwelle (Variante 2) andere Auswirkungen ayf die 
lokalen Gmdwamerverhältnisse als durch die Verlegung des Hegbachs beginnend quf dem Ni- 
veau unterhalb der Sohlschwelle (Variante l). 

Unter Berücksichtigung der Vorgaben des dem Planfeststeliungsve~m vorangegangenen 
R a u m o r d n u n g s v ~ s ,  wonach die Umgestaltung des Hegbachs die hydrologischen Verhiilt- 
nisse nicht verändern darf, ist nach Auffassung des Gutachters durch die im Zuge der Variante 2 
erforderliche ,,Htiherlegung" des Hegbaches iiber den betroffenen Abschnitt zwischen Einleitung . 
Regenwasserkanal und bestehender Sohlschwelle ehe  durchgehende WasserRUining des Hegba- 
ches während sommerlicher Trockenperioden nicht gewtkleistet. Dies wird irn W-Gutachten 
insbesondere vor dem Hintergrund der dkologischen Funlrtionen und der jrrhreszeiüich durchge 
henden longitudinalen Dwchlässigkeit als negativ gewertet. Da das Ziel, den Verlauf des Hegba- 
ches auf Gniadwassemiveau beizubehalten, bei Variante 2 nicht durchgbgig m6glich ist, stuR 
der Gutachter diese Variante gegenüber der Variante 1 im Hinblick auf die SchutzgUter Geologid 



Grundwasser als deutlich schlechter geeignet ein. 

Unterschiedliche Auswirkungen durch clie abweichende Flihning des Regenwasserkanals lassen 
sich nach Aufhssung des UVU-Gutachters nicht ableiten. 

Bei der Variante 1 würde der Hegbach im Bereich dkr Teilverlegungssbecke zulctinftig ein geh-  
'geres Gerne aufweisen als in seinem bestehenden G d e .  Gestiltzt auf die Ausführungen des 
hydrogeologischen Gutachtens geht der UVU-Gutachter davon aus, dass hierdurch eine allmähli- 
che Erh6hung der SBdimentschicht durch die im Flusswasser schwebenden Sinkstoffe 

i. 

(Kohatimg) eintreten wird Die Soble wird damit im vergleich zum derzeitigen Zustand un- 1 3 ;. dwhliissiger, Zudem ykd das neue Bachbett teilweise innerhalb undurchl&ssiger Deckschichten 
I : L  

I' t: lieg&. Dies AUuZ nach Auffassung des ~achgutachters für ~~dr&eologie einerseits zu &er ge- 
ringeren Infiltration in das Gnindwasser. Andererseits wird , d f t i g  eine längere Fließstrecke 
für die Versickerung zur Vertiigung stehen. Im Oberlauf der Teilverlern ist nach Aussage des 
Fachgutachtefs für Hydrogeologie zudem von einer-verstärkten Ultration auszugehen. 

Gestützt auf die Ergebnisse des hydrogeologischen Gutachtens wird nach Einschätzung des 
UW-Gutachters ehe Grundwassmeichening nur; lokal auftreten und im Unterlauf der Teil- - verlegungsstmke der (teilverlegte) Hegbach als Vorfluter wirken mit der Folge, dass er einen 

I 
Großteil des im ob- Teil hf~ltrierteti Wassers wied6r auhebmen wird. 

Bei beiden Varianten ist nkh Ansicht des Gutachters eine Verbesserung der ~&ässers- zu I 
. emarten.'~ie Eignung beider Varianten wird daher von GutachterSeite im Hinblick auf das 

Schutzgut ,,Oberflächengewkser" als gleichwertig eingestuft. I 
L- 

Aus ökologischer Sicht werden von Seiten des W-Gutachters beide Varianten als positiv be 
wertet, da infolge der Entfeimung der Sohischwelle (Variante 2) b m .  der Abflachung (Variante 1) 
die longihidinale Durchlbsigkeit des Gewässers - insbesondere Rir Fische - deutlich erh6ht wird. 
Hinsichtlich potenzieller ~uswirkungen 'auf' die ~mkeltbereiche LandSchaftsbild, Geologie und 
Grundwasser, Mensch sowie Kultur- und SachgUter sei - bezogen auf beide Varianten - von kei- 

L 
!I ner ~elevanz auszugehen. r 

Unter Berücksichtigung der zusätzIich erforderlichen Umplanung des Regenwasserkanals bei 
, . 

Variante 2 wird aus .W-gutachterlicher Sicht die Variante 1 (Ableitung des Hegbachs auf Ni- 
veau Unterwasser) als sinnvoll und bevorzugt eingestuft! 

i 
f 

Unter Beriicksichtigung dieser Vomgsvaxiante 1 ist nach EUiscMtzwg des Gutachters die Ver- 
I 

wirklichung der Zielvorstell~tlgen 
n ' - - Erreichen eines naturnahen ~ew&semis&des, I ,> 

. I 
I 

I " . - '  - Gewtihrleishing eines intakten tlkosystems, 
f - Schaffung eines Grundgerlistes für eine regionale Biotopplmung (Vemetnirig) 

. . 
.', ::Sv * B  *..>-T* & 

'Y 1.2.3 Schutzgut Boden b k  L*- ea-b , A - m 7*:'+*-2 

en spezifische Schadstoffe emittiert, die ni Schadstoffeinträgen in die 
Boden des ~ntersuchwigsraumes Rihren. Bei diesen für den Flugvmkehr spezifischen Schadstoffen ist 
Berizo(a)pyren als relevant fur den Boden zu betrachten. Die Abschätzung der ;i9nreichmmg von . F  



B&o(alpyrcn im Oberbbodcn ergibt, dass der maximal zu emartende Wert lediglich 0,005 % des 
Orientimgswertes von lmglkg Boden bmgt.  
Durch den Ausbau werden ferner zusi@liche Flächen versiegelt (Verlängerung der Piste: 1 1.750 d/ 
RolIwege: 9.400 d). Auf diesen versiegeIten Fkhen kam der Boden seine verschiedenen Funktionen 
nicht mehr wahrnehmen. Im Bereich der ~ r ü n f l k h h  in der Umgebung der asphaltierten Flbh& kann 
der Boden seine Funktion als Ausgleichskörper im Wasserheislauf weiterhin erfüllen 
Innerha, des zu verlegenden Hegbachabschnittes kommt es infolge der Auffiiilung des Bachbettes und 
der teilweisen Versiegelung zu einer Beeintrachtigung der Bodenfunlrtion als Ausgleichsklirper im 
~~se&e i s lau f  und als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen. Hinsichtlich der IntensiUlt des Eingriffs 
und dessen Bewertung wird auf die A u s m g g  unter Punkt I1 2.3 verwiesen. 

1.2.4 Schutzgut Luft, Klima 

In der Umeltv~glichkeitsuntersuchung wird auf die Auswirkungen bei der Verlbgening des Start- 
und Landebhn und damit verbundenen Verlegung des Begbaches auf das LokaWirna eingegangen. 
Die Aus fuhrungen zum Thema sind sachgerecht. Wesentlicher Punkt ist, dass das Gelände weit gehend 
eben ist und KaltluRströmungen und ahnliche sich außerhab des direkten VerkehlandeplatzgeIhdes 
auf das Klima auswirkende Effekte nicht zu berlfcksichtigen sind. 

Eine Verschlechterung der klimatischen Verhältnisse im Bereich der nächstgelegenen Wohnbebauung 
tritt daher nicht ein. 
Hinsichtlich des Schutzgutes Luft wird auf die Ausführungen unter Punkt C IT 1.2.1.2 verwiesen. 

1.2.5 Schntagat Tiere und Pflanzen 

Dunh das Vorhaben werden blltzliche Flächen in Anspruch genommen. 

Fiir die Verlängemg der Piste und der dazugehBrenden Rollwege werden zusätzlich ca. 2 ha ver- 
siegelt und gehen damit als Lebensram Eür Tiere und Pflanzen verloren. 

Es handeIt sich himbei vor allem um Grünland im Bereich des derzeitigen VmkkrslmdepIatzes 
und landwirtschaftliche Nutzflächen. Die beanspruchten Flbhen weisen nach der Aussage des 
W-Gutachters nur eine geringe bis mittlere Schutzwiirdigkeit auf. 

Außerdem wird wegen der Veiiängening der Piste ein Abschnitt des Hegbaches überbaut und ein 
Teil des Ufergehölzssumes beseitigt. Im Rahmen der BaumaBnahme wird in diesen Bachab- 
schnitt der demeitige Lebensraum~verloren gehen. 
Ferner schließt der UVU-Gutachter nicht aus, dass durch die geplante Baumaßnahme zumindest 

, kurzfristige Tremwkhmgen und Zerschneidnngseffekte im Bezug auf bestehende Tierwege (2.B. 
fiir Fische, Amphibien, Fledermäuse) auftreten. Nach den AUS~WU~& im landschaftspflegeri- 
schm Begleitplan bedeutet der Eingriff 2.B. für die Fledermause einen zeitlich begrenzten Verlust 
eines Teilbereiches ihres Jagdrevieres. 

Die Planung sieht vor, den Hegbach zu verlegen und ihn in einem großen Bogen um die Piste zu 
Aihren. Im Zuge dieser Umlegung werden dann msiitzlich ca. 19 ha landwirtschaf€liche Fläche 
beansprucht. 



Die Gutachter beabsichtigen gegeniiber der derzeitigem Auspagung des Hegbaches und den -- 

1andwirtscWchen Nutzfiächen folgende ökologische Verbessaungen C erzielen: . - , .  

Die geornorpholo$ischen Stnikturelemente soUm dem Gmhsertyp weitgehend entsprechen. 
Die Kieinbiotoge und das Fließverhalten sollen auf den Gew&wtyp abgestimmt werden. 
Das Arteninventar von P f l k  und Tieren soll sowohl im aquatischen als auch im amphibi- 
schen und terrestrischen Bereich langfristig verbessert und gewässertypiehe entwickelt wer- 

: den. 
. Die Ufervegetation erfäkt eine Aufwerhing durch standOrttypische Baum- und Stramhpflati 

Zungen* 

WtIbrend des Betriebs der Anflugbefeumg sind Auswirkungen durch die Lichtimmissioxien auf 
Tiere nicht grundsätzliche auszuschließen, da durch eine Be1euchtuag bei. Dunkelheit Wirbellose 
angezogen werden. Nach der Aussage des Gutachters sind jedoch relevante Auswjrkungen von 
Mugbefeumgen auf Tiere nicht als erwiesen &sehen. Aus dieser Tatsache und da die BB 
feuerung nur im Bedarfsfall und &er einen kurzen Zeitraum Betrieben wird, leitet er ab, dass kei- 
ne erheblich& Beeinträchtigungen Rlr die Tierwelt m erwarten sind. 
Einniisse auf die Standortbedingungen infolge mihklimtischer Verbderungen sind nicht zu 
prognostizieren, da nach den Ergebnissen der W S  die Planung sich nicht erheblich auf das Kli- 
ma in der Umgebung des Verk.ehrs1ami~latzes auswirkt. . 

Da sich die Lilnuituation am Landeplatz nach dem technischen Liirmgutachtm nicht wesentlich 
lindert, sind nach Aussage des Gutachters ebenfalls keine erheblichen Auswirkungen durch L h  
auf die Tiere zu erwarten. 

In der UVU wird festgestellt, dass nicht mit Auswbhmgen dwrch den Schadstoffeintrag auf Tiere 
und Ptlanzen zu rechnen ist, weil die Immissionsnisatzbelastung durch den nikünfligen Flugbe- 
trieb nach der EG-Richtlinie 1 9991301 EG für die ökosystemar ~Iwanten Schadstoffe als irrele- 
vant zu bezeichnen ist. 

1.2.6 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

D w h  das gelante Vorhaben sind keine relevanten Auswirkungen auf Kultur- und skhg~ter m 
erwarten. Weder durch L h - ,  noch durch Schaclstoffeinwifkungen ist e h e  V e r b d m g  im Be- 
reich des Schlosses Wolfsgarten wahrscheinlich, , 



1.2.7 Schntzgnt Landschaft 

Durch die Verlhgerung der Pisten und den Ausbau der Rollwege werden sich die versiegeltem 
Fkhenvergr€iBern. Am westlichen Pistenende ist eine Anhebung des Geländeniveaus durch 
Aufs&iltlmg geplant. 
Infolge der Teilverlegung des Hegbaches wird es zu einer Beseitigung der landschaftsprägenden 
GehBlzstniktureii in diesem Abschnitt kommen..Es ist beabsichtigt, im Rahmen der natuniahen 
Teilverlegung wieder standorttypische GshtiLze &zupflanzen, so dsrs wider ein durchgehender 
GehfilzgZutel entlang des teilverIegten Hegbaches entstehen soll. Al ldngs  sind zur Herrichtung 
von Hidds&eiflächen bei der Bepflanning li6he2ibegmmugen zu beachten. AuBerdm sind 
Bier regelmäßig Schnittmaßnahmen erforderlich. 

2. Bewertung der UmweltaaBwirkungen gernPa 12 W P G  - 

Im Rahmen der U m w e l t v ~ ä i g l i c h k e i t ~ g  waren gemU 8 12 UVPG die Umweltauswirkutigen 
des Vorhabens auf der Grundlage der nisafnmenfassenden Darstellung zu beiwerten. 

Die Bewertung der Umweltadkutigen hat vor dem Hinkqmnd einer wirksamen Umweltvorsorge 
hinsichtlich der in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter zu erfolgen. Sie orientiert sich an 
eher medi&ergreif& Betrachtung der umwel tbezog men gesetzlichen B ew ertungsvorgsben und 
Schutzzweckbestimungen im Rahmen der vorliegenden lufberkehmechtlichen Planfeststellung 
einschliesslich der darh eingescMossmen Zulassungsentsckeidwigen. 

. 2.1 Schirtzgnt Mensch 

2.1.1 LSLrm 

Zur Beurteilung der Lärmsituation durch den Flugbetrieb in der Umgebung &s Verkebrslande- 
platzes wurden die äquivalenten Dauerschallpegel (Mitte1ungspegei) zwischen 45 dB(A) und ' 
75 dB(A) fDr den Ist-Zustand 1998 und 1999 bzw. den Prognosezoitrawn 2008 und 2009 flächen- 
haft berechnet und grafisch dargestellt (AnIage 14 der Antrrtgsunterlage), ZusWich zur flkhen- 
haften Betrachtung wurden die Mittelungspegel und Maximalpegel Rlr' f 6 ausgwähite Tmmissi- 
onsorte bestimmt. Hierbei handelt es sich t& Standorte in Wohn- und Mischgebieten von Erz- 
hausen, Egelsbach, ~a~ershch  und Langen. An 8 dieser Standorte befinden sich Schulen bm. 
KindergWm und ein Altersheim. Aus der Tabelle 1 der Anlage 14 der Antragsunterlagen klinnm 
die detaillierten Adressen der Immissionsorte 1 bis 16 entn~mmen werden. 
Die aufgeführten Werte wurden mit d& so genannten 100%-Regelung ermittelt, das heißt, in den , 

T@ellen wurde der ungUnstigste Wert beider ~lugrichhmgen berücksichtigt. 

Auf Anregung der Stadt Weiterstadt im Er6rteningstamin wurden nachträglich noch zwei h- 
missionspunkte (Hessenwaldschule, Campingplatz aan- Steinrodsee) in der Gemarkung Gräfen- 
hausen untersucht und bewertet. 

+ 

0 V 



Wie aus dem Abschnitt 2 des Ordners ,,Ergänzende Unterlagen" m entnehmen ist, werden die 
beiden nachtriiglich aufgenommen'en Immissionsorte in da GriEenhauen im We- 
sentlichen durch den Flugl&n des Flughafens Frankfurt mit 55 bis 60 dB(A) bm. der Camping- 
platz zusätzlich durch den Straßenverkehr mit bis m 70 dB(A) geprägt. Der LAmbeiirag des 
Verkehrslandeplatzes EgeIsbach liegt danach bei mair. 47 dB(A) an der Hessmwaldschu~e und 
bei max. 49 dB(A) auf dem C&piogplatz. 

A u f p d  der höheren Belsstung durch d a  ~ l u ~ h a f k  Frankfurt kommt es bei einer Gesamtbs 
trachtung des Fluglärms an den beiden lmmissionsorten nur zu einer nicht spiirbaren Zunahme 
des äquivalenten Dauerschallpegels d w h  den Verkehrslandeplatz Egelsbach. Dabei wäre bei 
eher näheren Bewemuig der Gesamtlämsituation am Campingplatz ~teinmdsee zusätzlich auch 
noch die bestehende hohe Lärmbelastung durch den Straf3enverkehr zu berücksichtigen. 

. '  

Das l ~ ~ s c h e  Gutachten wurde erstelft auf der Enindlage der Berechnungen des km- 
technischen Gutachtens des TÜV Siiddeutschland. Da kein Flugbetrieb während der Nachtzeit 
von 22:OO bis 6:00 Uhr vorgesehen ist, erfolgte die Bewertung im lärmmedizinischen Gutachten 
nur entsprechaid den Orientimgswerten für den Tag. Die Bewertung erfolgte ebddls.  nach 
der 1 00 %-Regelung fir beide Flugrichtungen. 

Es wurden die gleichen 16 Immissionsorte & den Verkehrslandeplatz ausgewählf wobei beson- 
ders W& in der Beurteilung auf lärmsensible Bereiche wie Wohngebiete, Kindergirkn, Schulen 
und Altenheime gelegt wurde. Ein Krankenhaus befand sich in dem zur Diskussion stehenden 
Untersuchungsraum nicht. Einzelne der 16 Tmmission~rte wurden bereits bei den vorhergehen- 
den A u s m g e n  erwähnt. 

Das Un ~ e d i z i n i s c h m  Gutachten (Seite 58) aufgerne Jansen-Kriterium von 19 mal 99 
dB(A) (Maxhalpegel während der Tagzeit), das fachlich sehr umstritten ist (vgl. Maschke: 
,,Gutachtliche Stellungnahme zu den lhmmedizinischen Gutachten M8 und M9 - Ausbau F1ugha- 
fm Schönefeld") sollte heute nicht mehr vorrangig zur Bewertung von Fluglärm herangezogen 
werden. In einem Bericht des Umweltbundesamtes V A )  werden aus anderen Untersuchungen 
(Ohkubo) Maximdpegel von Mchstens 90 dB(A) angegeben. 

Auch im Mediatiombericht zum Ausbau des Frankfurter Flughafens sind auf Grund der Ergeb- 
nisse eines Expertaihearings Wate ALr die erhebliche Belästigung von 85 dB(A) mid M langki- 
stige Gesundbeitsschäden von 94 dB(A) g&mnt. 

Unabhgig von den Ausfiihmngen im lämnedizjnischen Gutachten von Rof. Dr. Klaus 
i Schtuch, wonach eine akute ~ ~ t l d h ~ t s ~ e ~ ~ g  bei einem unmittelbarem Auftreten von Ein- 

zelschailereignissen von 19 mal 99 dB(A) am Tag erst auftreten sollenj kann aufgrund der.tat- 
siichlich ermittelten hiichsten Maxiaialpegel bzw. Anzahl der Ereignisse an den Immissions- 
punkten 4 und 7 von maximal 80;2 dB(A) (ein Ereignis täglich) bzw. 74,9 aB(A) (neun Ereignis 
se täglich) die Aussage getroffen werden, dass eine akute Gesundheitsgeflhlung ausgcschloss~ 
werden k a m  Ehe abschließende Bewertung, ab welchem Maximalpegel und wie viel Ereignis- 
sen am Tage eine akute Gesundheitsgefähdung ehtritt, ist nicht erforderlich, da die ermittelten 
Werte in jedem Falle unterhalb einermöglichen Gewungsgrenze liegen. 



Auch die vorgenommene Ableitung der erheblichen Bel&tiguag hinsichtlich des Dauerschdlpe 
gels bei einem Wett von LUq3 = 65 dB(A) aus 30% der BetrofTenm Air Fluglämi ist aus Sicht der 
Genehmigungsbehlirde nicht unproblematisch. Nach h e r  neuen Untersuchung des Umweltbun- 
desamtes (UBA) ,,FlugliIrmwirkungen von 0rtscheidNende Berh  2000" sollte der bei Ver- 
k e h r s h  ermittelte Wert von 65 dB(A) auf Grund der h6heren Belbtigungswirkung von 
Flugkm im Vergleich zu Straßenverkehrslärm und der damit verbundenen stärkeren Stresswir- 
kung auf tags LAH, = 62 dB(A) gelegt werden. Weiter ist in diesem UBA-Baicht angegeben, dass 
Flugiännimmissionexl am Tage von 50 dB(A) generell als W t i s c h  anzusehen sind. Diese Bela- 
shing soll zwar zu Belästigungen Rihren, in der Regel soll aber die Grenze zur erheblichen Belä- 
stigung im S b e  des BImSchG bei FluglärmbeIastungen erst oberhaib von 55 dB(A) am Tage 
erreicht werden. 

Im lärmmedizinischen Gutachten (Seite 49) wird von einer zusätzlichen Sicherheit durch die An- 
wendung des Äquiv Jenzparameters q=3 gesprochen. Hier muss darauf hingewiesen W&, dass 
fast alle deutschen und internationalen Flugbuntersuchungen auf energieäquivalenten (q=3) 
Messwerten aufbauen. Es wird also durch dieses Verfahren keine zusätzliche Sicherheit einge- . 
baut, sondern die Bewertung wird entsprechend den vorgelegten Berechnungen vorgenommen. 

lm Hinblick auf den äquivalenten Dauerschaiipegel am Tage, bei dem Prof. Dr. Klaus Scheu& in 
seinem lärmmedizinischen Gutachten hinsichtlich einer erheblichen Belästigung von einem Lw 
= 65 dB(A) ausging, musste jedoch ebenfalls nicht näher diskutiert werden, da bezogen auf den 
Bezugszeih?uun 2009, der höchste Daerschallpegel am Immissionsort 1 (Erzhausen, Nordwest- 
Ortsrand) mit 54,6 dB(A) noch unter dem oben diskutierten Wert liegt. 

Die LAI-Leitlinie fitr Landepl&.e, ist bei der Bewertung der Lärmimmissionen auf dem Ver- 
kehrslandeplatz Egelsbach anzuwenden. In dieser Leitlinie wird als raumordnerisches Ziel eine 
Planungszone Siedlungsbeschr~g in den Regionalplhen mit L = 55 dB(A) empfohlen und 
für die konkrete Badeitplanung auf die Onentimngswerte der D& 1 8005 Teil 1 Beiblatt 1 ver- 
wiesei 

Auf Seite 5.9 des ltimunedizinischen Gutachtens ist angegeben, dass sich der Pegel in den, - 

6 v&&meichsten Monatm noch verringern werde. f i r n  muss darauf hitigewiesa w&den, dass 
hier die getrennte Ost- und WestbhebsrichtungsermittiUng vorgenommen wurde, iuri konform 
mit der neu- ~ k h t s ~ r e c h u n ~  zu verfihen. 
in d& Urteil des Bayerischen ~rnaltun~s~erichtshofs (Az. : 20A92.40 134 vom 4.1 1.1997) ist 
u.a. aufgern , dass Lämi und Lärmpausen nicht iibq einen Zeitraum von Tagen oder gar Wo- 
chen Hinweg miteinander verrechnet werden k6nnen. Auch ein Gutachten von Dr. Kastka im 
Rahmen des Mediationsver£ahrens ist zu vergleichbaren Aussag& gek~mmen. 

Auch in den vom UA-L&m des LAI erarbeiteten Vorschiägen zur Novellimg des Gesetzes zum 
Schutz gegen F l u g l ~  ist wegen der Besonderheit des Fluglärms an Landepktzwi gegentibex den 
FIuWen ein Malus von 5 dB(A) vorgeschlagen worden. 

Weiterhin wird nach der Verkehrsl~schutzverordnung (1 6. BImSchV) bei Schulen ein Richt- 
wert von 57 dB(A) angenommen, bei dem mit keiner erheblichen Belästigung von Schiilem und 
Lebrem ausgegangen wird. Eine Gefährdung der Kommunikation im Ihnen- und Außenbereich 



- 70 - 
ist daher beim A u b  der berechneten hnmissionswerte, vaiwacht durch den~erkehrslkde- 
platz Egelsbach, in jsdm Falle nicht m erwarten. 

Beriicksichtigt man außerdem, dass bei einem gekippten Fenster noch ein D-wert von 10 bis 
15 dB(A) vorliegt, so liegen die Innenpegel in den betroffmw Kindergarten und Schulen bei 40 
bis 45 dE(A). Bei den berechneten Werten wird daher keine wesentliche Beeintrbhtigung des 
Untemchtes in deri Schulen bzw. der Ruhephase in den Kindergarten ni erwarten sein 

Eine Miche Aussage kann auch Rlr den lmmissionsort 8 (Altenwohnheim, Egelsbach, Dresdner 
Str, 31) getmffei werden; Hier ist nach den Berechnungen Air 2009 ein tiquivalenter Dpuerschail- 
pegel von 53,6 dB(A) zu erwarten. Auch hier ist auf Grund der Fensterdämmwwte eine Ge-- 
dung,d& Kommunikation im Innenraum nicht zu erwarten. 

Am Immissionsort 1 1 (Ernst-Reuter-Schule, Egelsbach, Heidelberger Str. 19), werden Maximal- 
pegel von 77,9 dB(A) bis zu 4 pial im Außenbereich emicht. Hierbei kann es zu kurzzeitigen 
Kommdtimstömgen im Innmm bei gekipptem Fenster kommen 

Auch am Immissionsort 8 (AIteriwoIu$eim, Bgelsbach, Dresdnerstr, 3 1) sind Maximalpegel von 
fast ,80 dB(A) bei insgesamt 3 Ereignissen am Tag zu erwarten, Dadurch kann die Mtiglichkeit 
der kurzzeitigen ~orrrmmik&mstlirungen auftreten. 

Da diese relativ hohen Werte jedoch in ihrer Häufigkeit weaiger (3 mal pro Tag) als an anderen 
Zmmissionsorten auftreten, kann davon ausgegangen werden, dass das Kriterium Alr eine erhebli- 
che BeIästigmg hier noch nicht erreicht wird, das heißt, in jedeq Falle wird ein solcher Wat 
über dem Auftreten von taglich 3, Ereignissen von 80 dB(A) liegen. 

Insgesamt zeigen die Berechnungen, dass sich bis 2009 nur lokaie Verschiebungen im Hinblick 
auf die Lärmbelastungen einstellen werden, d,h. Air das Prognosejahre 2009 keine signifikanten 
Verschlechtenmgen der dke i t  bestehenden Liinnbelastungen zu erwarten sind. 
Die Air die einzeinen Wssionsort e berechneten f lugbetr iebsb~en Lämibelas tunggw erte 

I liegen alle unter 55 dB(A) und somit u n W b  des in der Landeplatz-FlugZWeitlinie definierten 
raumordnenschcm zielwertes für die Erforderlicbkeit von S i e d l u n g s b s s c ~ g e n .  
Sie unterschreiten auch den vom Sachverständigenrat filr Umweltfragen langfristig anzustreben- 
den Vorsorge- und Zielwert von 55 dB(A). Weiterhin werden damit auch die Vorgaben der lan- 
desplmerischen Bewteilung vorn 1 1.10.2000 eingehalten, nach der bei einer Verla2ig-g der 
Start- und Landebahn des Verkehlandeplatzes Egelsbach eine relevante Zunahme des Istnistan- 
des der Lhnhmissionen zu vermeiden ist, 
Durch das genehmigte Vorfiabm sind daher keine erheblichen L ihmumkbgen  zu -arten, 

Mit den unter Puukt A ii 2.3.1 aufgewen Auflagen soll sichergestellt werden, dass der festgesetzte 
Immissionsweri auch nikiinfüg an allen relevanten Immissionspunkh eingehalten wird. Die 
gefordertem Messstationen erm8glichen eine verbesserte Überwachung hinsichtlich der t a ~ h l i c h m  
Lilrmimmissionm. 

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass nkh dem vorgelegten I&mtechnisohmi GutaGbtni an 
den aufgeführten relevanten lmmissioneorten 1 bis 16 nur mit Pegeländenuigen unter 3 dB(A) zu 



rechnen ist und somit von keiner wesentIicben Änderung (spürbaren Verhderung) der bestehen- 
den hbe las tung  auszugehen ist, 

Der Vergleich der durch den FJugverkehr da Verkehrslandeplatzes Egelsbach im Beurteilungs- 
gebiet vermachten Gesamtemissiom mit den Emissionen des Kfz-Verkehrs (nur Hauptver- 
kehrsstraßen) im Beurteilungsgebiet zeigt, dass die Emissionen des Kfi-Verkehrs je LU& K m -  
ponehte 'das 8-fache (CO) bis ca. 150-fache (NUJ der Emissionen, die durch den Flugverkehr des 
VerkehrsIandeplatzes Egelsbach venirsaght werden, d c h e n .  Auf Gnind der Erfahrungen mit 
den ~missionsverhä1taissen am Flughafen Frankfurt sind diese Emissionsverkältnisse plausibel. . 

Der Vergleich der Emissionsve&iltnisse macht deutlich, dass die durch den Flugverkehr des 
Verkehrslandeplatzes Egelsb~h bedingten Egissionen nicht die d o m i n i b e  Emissionsquelle 
irn ~eur te iks~eb ie t  sind. , 

Die vom Gutachter fiV das Umfkld des'~erkh1andeplatzes Egelsbach Mr die drei kanzerogenen 
Komponenten angegebenen Werte f& die Vorbelastung sind sachgmkt; weiterhin kann davon 
ausgegangen werden, dass - bedingt d w  Maßnahmen insbesondere im Bereich der E- 
Emissionen - die Immissionsbelastungen durch diese Komponenten in den letzten J h  gesun- 
ken sind und rauch noch weiter sinken werden. 

,Insbesondere ist die EG-Richtlinie 1999/301EG bis zum 19.7.2001 in deutsches Recht zu überfüh-- 
ren. Dadurch sind verschärfte N0,Immissionsgnmnnate zu beachten. Mit einer schrittweisen 
Absenkung des Immissionsgrenzwertes zur Beurteilung des Jahresmittelwertes der NO,- 
Konzentration bis zum 1.1 -201 0 ist daher der dexzeitige I m m i s s i o n s ~ e r t  für NO2 von 80 
pg/m3 auf 40 pg/m3 m reduzieren, Dies bedeutet, d a s  derzeit die geschatzte Immissionsbela- 
ihuig (J~smitteIwert 11) &n ca 35 pg/rn3 , heute noch als C5 % des ImmissionSwertes zu be 
schreiben isk im Jahre 201 0 dann ca 90% des dann gflltigen Immissionsgrenzwertes meicht. Die 
Maßnahmen, um die Jmmissionsbeiastung durch NO, m mindern - wie 2.B. verscharRe Emissi- 
onsgrenzwerte Atr PKWs und LKWs - sind auf den Weg gebracht; deshalb ist davon auszugehen, 
dass die allgemeine Belastung der Atmosphare durch NO, weiter sinkt "und zumindest: außerhalb 
der GroßsMte - wie 2.B. also auch im Umfeld des Verkehrslandeplatzes Egelsbach - im Jahr 
20 1 0 die Immissionsgremerte .füx NO, der neuen EG-Richthie eingehalten werden. 

Hinsichtlich der Bew- von Benzol ist die vor kurzem veröffentlichte ,&chtlinie 
2000169EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2000 über Grm- 
werte fiir Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft (veröffentlicht im Amtsblatt EG L3 13, S. 12 - 
S. 21 vom 13.12.2000)" zu berücksichtigen. In dieser Richtlinie wird ein I m m i s s i o n s ~ e r t  
ftir Benzol von 5 pg/m3 Alr die Beurteilung von J ~ t t i : l w t r t m  festgelegt. Dieser Inirais- 
sionsgrenzwert ist bis zum Dezember 2002 in deutsches Recht zu übmehmen. Der vom Gutach- 
ter für Benzol angesetzte Beurteilungswert von 2,5 pg/m3 bleibt damit e h  Luftqualitärtsziel. 

Irn Hinblick auf die Emissionen von Blei durch den Flugbetrieb wurden in den Antragsunterlagen 
Aussagen anhand der eingesetzten &&toffe gemacht. Auf dem Verkehrsiandeplatz Egelsbach 
werden als KraRstoffe Kerosin und AV-Gas, ein dem Superbenzin vergleichbarer Gdtstoff ein- 



gesetzt. Der B bigehait des Kerosins ist venmhlbsigbar. Das AV-Gas enthalt gegenwwg noch 
Bleiauteile. Es wurde eine Maximalb&achtu@ angestellt, dh, es wurde angenommen, dass 
90.000 Flugbewegungen am Verkehrslandeplstz Egelsbach kattfinden. 

Weiterhin wurde angenommen, .dass alle ,Flugzeuge blehltigen Treibstoff benutzen und jedes 
Luftfahrzeug sich mindestens 8 Minuten (Platmuide oder An- und Abflug) im Luftraum um und 
Uber dem Vakehrslandeplatz befindet. U n k  Berlicksichtigung weiterer konseiveitiver Annahmen 
und einer D&hschnittsgeschwindig.keit vou 1 10Kilomster pro Stunde wurde bei einein Emissi- 
onsfaktor von 0,01 g h  eine jahrliche Gesamtemission von Blei von 7.8 kg berechnet. 

Nach Ziffer 2.6.1.1 der ~~-~uf€'weprlem Bleiemissionen erst als relevsnt angesehen, wenn sie den 
Wert von 0,s KilogrammlStunde erreichen. Dieser Wert wird in keinster Weise erreicht. 

Fiir Ruß sind keine Entwicklungen' bekamt, einen verbindlichen Immissionsgrmzwert festzule- 
, -. 

gm* 

Immis~onsvorbel~~turigsmessungen lagen Rir das Beurteilungsgebiet nicht vor. Sie sind aber 
' 

auch aus fachlicher Sicht nicht erforderlich, da auf h d  der allgemeinen Itmnissionsüberwa- 
chung in Hessen keine h w e i i e  auf eine erhtihts ~mmissionsbcl&tung im Raum Egelsbach vor- 
liegen. A W e m  sind die durch den Fluwakehr des Verkehrslandeplatzes Egelsbach bdhgten 
Emissionen im Vmgieich zu den Gesamtemissionen irn Beurteilungsgebid gering und auch die 
Immissionszusatzbeiastungen durch das geplante Vorhaben sind gering bis itrelevant (siehe An- 
lage 13, Tabelle 7.3.1 - 1 und 7.3.1-2 sowie Tabelle 7.3.2-1 dss Gutachten Luftv-einigungen). 
Fallweise wird auf die Ergebnisse der Tmmissiomessungen auf dem Flughafen Frankfurt 
,,LufkhadstofTbelashmg auf dem Flughafen FrariLfurt W' (HL,fü-Bericht, Heft 26 1 1 1999) 
verwiesen, die eine Maximdabschätzung fiir die Itritnissiomituation im Umfeld des Verkehrs- 
landeplatz Egelsbach darsteIlen, 

Auf GNnd der von da HLUG durchgefikh Immissi~nsmessungen und unter Berücksichtigung 
der Emissionsstniktur im Beiirteilungsgebiet ist davon auszugehen, dass die Imtnissionswerte 

' - bzw. h&siionsgrmzwerte fllr die betrachteten Komponenten SOB NO„ CQ und Blei im Beur- 
teilungsgebiet um den Verkehslanbeplatzes Ege1sba;ch d d t  eingehalten werden. 
Darauf himweisen.ist aber, dass Alr die Beurteilung von Immissionsbelastungen durch Benzol, 
~&m(a)pyrm und RuB bisher im Geltungsbereich des 'Bundcs-Immissions~hutzgeretzes keine 
Immissionsgrenzwerte festgelegt sind. 

Der Gutachter zieht daher die voneiner Mtsgnippe des L31ndepusschusses filr Immissions- 
schutz (LAI) weiteten Richtwerte heran; diese Werte siyd als.Zielwerk Alr die Luft- . 
reinhalteplanimg und nicht als Grenzwerte zu sehen. Dies wird auch dadurch deutlich, dass in der 
23. BJmSchV deutlich hlihere Werte als die LAI-Werte als Schwellwerk fb die Ausldiwng von 
koxhten Maßnahmen stehen, 

-In der Anlage 13, Kapitel 7.7 ,,Prognosehorizont 201 5" des Gutachtens L u ~ ~ e i n i g u n g ~  
wurde auf die erwartete Entwicklung der Flugbswegmgefi Rlr das Jahr 201 5 eingegangen und der . 

aiis dem Anstieg der Flugbewegungen resultierende Anstieg der Immissionszusatzbdashuig ab- 
' - -  [ 

gescbi3tzt. Tm Grunde bleibt die lufthygienische Aussage #Mich wie fik 2009. ~ i e  Immissim- 
" f 



zusatzbelastung bleibt auch hier für die meisten der relevanten Komponenten irrelevant und der 
Anstieg der Immissionsbelasturig bei Ruß und Benzol fällt etwas deutlicher aus. Auch bei der Rir 
das Jahr 20 15 angesetzten Zahl der Flugbewegungen für Egelsbach zeichnet sich aber aus IuRhy- 
gienischer Sicht keine Einschraiikung der GenehmigungsfZIhigkeit ab. Beim Vergleich des pro- 
gnostizierten Werks von 1,42 pghd mit dem Barteilungswert von 1,5 pglm3 für RuQimmissio- 
nen war die~rage aufgetreten, ob eine Obergrenze für die Zahl der ~lugbewegun~en festge- 
schrieben werden muss, um den im Planfeststellungsverfahren geprüften Bereich der untilissi- 
onsverhältnisse nach oben abzugrenzen. 
Angesichts der Plausibilitilt der Prognose Rlr die Entwicklung der Verkehrszahlen und im Hin- 
b f ick auf die festgesetzten Regelungen zur Immissionsiiberwachung ist eine Festlegung einer 
Obergmm Air FIugbewegungen nicht erforderlich. 
Bei der Immissionsbewertung war auch noch zu berücksichtigen, dass im Jahr 2009 - dem Be- 
zugsjahr für die Planung - , bedingt durch die ,,Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. April 
1999 über Grenzwerte Air Schwefeldioxid Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei 
in der Luft (Amtsblatt EG L 163, S. 41 - 60 vom 26.6.1999)" sich die Bewertungsgnmdlage äu- 
dert; diese Richtlinie musste bis zum 1 9. Juli 2001 in deutsches Recht umgesetzt werden. Für die 
Zmmissionsbeurteiluag irn anstehenden Verfahren war insbesondere die Verschärfung der Immis- 
sionsgrenzwerte für ~tickstoffdioxid (No2) zu beachten (siehe Anlage 13, Kapitel 7.8 des Gut- 
achtens LuRverunreinigungen). 

In der Aniage 13, Kapitel 7.2 ,,hmissionsbelastung 98-Perzentiel-Wert 1999/2009" des Gutach- 
tens Luftvemmeinigungen wird dargestellt, welchen ~mmissionsbeitrag der Flugverkehr des Ver- 
k&krsldeplatzes Egelsbaoh im ~eur te . i l~&bie t  hat. Dar Iomiissionsbeitrag des Flugvakehrs 
ist dabei klein dem Beitrag des &Verkehrs. Zu berücksichtigen ist auch noch, dass 
der E-Verkehr zwar wesentlich zur Gesamtbelastung (Ist-Zustand) im Beurteilungsgebiet bei- 
triigt, aber auch .der Immissionsbeitrag der Quellen außerhalb der Beurteilungsgebiete (z.8. Groß- 
raum Frankfurt, Mannheim/Ludwigshafen) zur Immissionsbelastung im Beurteilmgsgeiiiet eben- 
falls noch beiträgt. 

Die ebenfalls ermittelten Gesarntemissionen des Kfk-verkek auf den Autobahnen uad Bundes- 
straßen im Untersuchungsgebiet zeigen, dass die freigesetzten Schadstofkengen durch den Kfz- 
Verkehr wesentlich höher liegen. 

Seit Anfang der Achtzigerjahre konnten die Emissionen der Emittentmgnippe Industrie nachhal- 
tig gesenkt werden (siehe ,,Emissiomkataster in Hessen - Sachstaxid 1999"; HLfU-Schriftenreihe 
Heft 270). Die Maßnahm& auf EG-Ebene, die Emissionen des Kfz-Verkehres zu mindern (2.B. 
Einfühning des Katalysators, verschärfte Anforderungen an die Treibstoffquaiität), fangen seit 
Mitte der Nedgerjabre langsam ari zu greifen und werden nicht mehr dirrch die weiter steigen- 
de Verkehmflut überkompensiert; nach Ernissionsprognosen des Umweltbundesamtes ist von 
einer weiteren merklichen Minderung der Emissionen der Emittentengnippe %-Verkehr bis nim 
Jh 2015 auszugehen. Bedingt durch die verschärften Anforderungen an die Wheisoliening 
von Gebäuden und die Feuemgsaniagen zur Gebäudeheining werden auch die Emissionen der 
Emittentengruppe Gebgtudeheizung bis zum Jahr 201 5 sinken, allerdings iangsam, da die ver- 
s c h W e n  Anforderungen zunächst nur für Neubauten umgesetzt werden und bei Altbauten im 
Allgemeinen erst im Rahmen einer Gebiiudesaniening qfolgp. 



Das Komponeiitenspektnim b,ei den Flugverke-ssionen ist weitgehGd ähnlich dem des Kn- 
Verkehrs und vergfeichbar dem der üebiiudehekmg. 
DL Emissionsminde~g bei da Emittentengruppm Kfz-Verkehr und Oebäudehekung W& 

daher zu eher m&kIichni Minderung der unmissionsbelarhuig bei den Komponenten NO„ SO2, 
CO, Ruß, BaF und Benzol Rihren. Der Ansatz im Gutachten L i i R v d g u n g e n ,  dass die Im- 
missionsvorbel~tmg konstant bleibt, ist daher eine deutliche Abschätzung zur sicken Seite. 

Es ist davon auszugehen, 'dass der Rückgang der Immissionsvorbalastungen in Slldhessen bei den 
0.g. Komponenten durchaus bis 201 5, bezogen auf den Stand 1 999 bei 30 % liegen wird - ausge- 
nommen SO2 wo die Emissionsminderungspotenziale schon weitestgehend ausgesch6pft sind. 

Das Gutachten L ~ f t v d g u n g e n  und die im Kapitel ,,LuftGL dm UrnweltverMgiichkeitsunter- 
suchung gezogenen Schlussfolgemgen beschreiben die Auswirkungen der im Zusanimdan~ 
mit der beantsaph Verlängerung der Start- und Landebahn des Verkehrslandeplatzes Egelsbach 
prognostizierten Immissionsbelastungen sachgerecht, Die Absckatzungen wurden so gewihlt, 
dass sie die ImmissionseÜiwirkungen durch den Flugverkehr des Verkehrslandeplatzes Egeisbach 
eher überschätzen. Auch wenn alle AbscMtzungen und Modellrechnungen einen V&uensbe 
reich haben, steht die Aussage sicher, dass die aus den Emissionen des Verkehrslandeplatzes 
Egelsbach resultierende ~ssionsnisatzbelastung bei den relevanten Schadstof£kompmentm 
nicht dominierend zur Gesamtirrimissionsbt1astung beitriigt, d. h. die hmissionswmte halten die 
Beurteilungswerte ein, Auch unter Berücksichtigung der sich hdernden Immissionsgrmerte 
Rir NO2, SO2, CO und Benzol bei der Immissionsbewoming nach den neucn EG-Richtlinien bis 
2009 bzw. 2015 ergeben sich keine,durch die Emissionen des Verkehrslandeplatzes Egelsbach 
bsdingten Immissionsbelastmgen, die G e n e h m i g u n g s v o r ~ ~ g e n  eiascbränken würden. 

2.1 3 Erholungs- und Freizeitfunktion 

Es ergibt sich in der Bauphase ein Konflikt mit der Erholungsnutzung, da der fiir die Naherho- 
lung bedeutsame Weg entlang des Hegbaches in Anspruch genommen wird. 
Weil im Rahmen der Planwig vorgesehen ist, eine neue Wegeverbhdung d a n g  der Teilverle- 
gungsstrecke sowie eine Brilcke als Anbindung nach Egelsbach wiederherzustellen, geht die 
W nicht davon aus, dass langfristig erhebliche Auswi14~~11gm auf die Naherholung auftreten 
werden. 

-Der Gutachter schließt nicht aus, dass sich Erholungssuchende in der unmikelbaren Umgebung 
des Verkehrslandesplatzes durch einzeine Flugzeuge gestört Wen,  Insgesamt geht er hinsieht- 
iich der indireh Auswirkungen w h  den Ergebnissen der lhntechnischen und ltirmmedizini- 
schen Gutachten von geringem Konflktpotenzial aus, da, weil es sich um die Fort- einer ' 

bestehenden Nutzung handelt, die Pegeldiffer-n zwischen Bezugs- und Planutigsfall im kaum 
wahrnehmbaren Bereich liegen. Es lkst sich .den Karten im Lärmtecbni$chq Gutachten entneh- 
men, dass in den f31r die Erhoiung bedeutsamen Gebietai (Kapitel 1.1.1.3) d g  quivalente Dauer- 
schallpegel unterhalb dem vom Sachverstilndigenrat Alr Umwel~agen Iärigercistig angestrebten 
Ziel- und Vorsorgewert fdr lämibedingte BeliSstigungen von 55 d33 (A) liegt. 
~er'Gutachter kommt insgesamt zu dem Ergebnis, dass die zusätzlichen Belastungen der Etho- 
lungs- und Freizeitfunktion nicht als erheblich einzustufm sind. 
Die Genehmigungsbeh6rde schließt sich diesem Ergebnis an. 



2.2 Scbntzgut Wasser 

2.2.1 Grundwasser 

Die Antragstellerin kommt in ihren Unterlagen nir Urnweltvertr~giichkeitsuntersuchung 0 
zu dem Ergebnis, dass infolge der Ausweisung ,,Bereich Air den Grundwasserschutzc' und der 
Lage des VerktbrslandepIahs innerhalb der Schutzzone Iil B des ausgewiesenen Wasserschutz- 
gebietes für die Wassergewinnungsdagen der Stadt Mörfelden-Walldorfl Stadtteil Mörfelden 
sowie aufgnind des nahe der Oberfläche anstehenden Grundwassers und der Infiltration des Heg- 
baches im Untersuchungsraum eine hoke Empfindlichkeit gegen potenzielle ScWoffeintrQe 

* gegeben ist. 
Die Umeltverträglichkeitsuntersuchung kommt zurri Ergebnis, dass jedoch sowohl durch die 
geplante Pistenverhgerung als auch durch die gepiante Teilverlegung des Hegbachs keine er- 
heblichen Auswirkungen auf die Grundwasserverhältnisse - GrundwassemeubiIdung und Schad- 
stoffeintsage - zu besorgen sind. 
Die Planfeststellungsbek6rde kommt nach Würdigung der gesamten vorgelegten Unterlagen 
ebenfalls zu diesem Ergebnis. Sie kann sich aber der pauschalen Aussage der UmweltverträglXch- 
keitsuntersuchung, dass ein Schadstoffeintrag nicht zu besorgen ist, nicht anschließen, da erst in 
den nachgereichten Unterlagen zur Entwässeningsplanung die Maßnahmen zur Versickmg des 
Niederschlagswassers dargestellt werden, die verhin*, dass undbereitetes Niederschlagswas- 
ser direki ins Grundwasser gelangt. 
Die von der Piste ausgehende Schadstoffbelastung des Niederschlagswassers kann mit der einer 
schwach belasteten Straße verglichen werden. Zn Wasserschutzgebieten sind fUr diese Straßen , 

besondere Maßnahmen vorgesehen, die in der Richtlinie fur Straßen in Wstssergewinnungsgebis- 
ten (RStWag) festgelegt sind. Die Antragstellerin beabsichtigt auch diese Mst13nahmen analog 
der RiStWag durchmfUhren. In der Umweltvertr~gZic~eitsuntmuchmg werden diese MaBnah- 
men jedoch nicht betrachtet. 
Ebenso geht die U W  nicht darauf ein, welche Vorkehrungen getroffen werden, um das Grund- 
wasser auch in einem Havariefall, bei dem wassergefahrdende Stoffe (Ldschwasser, Treibstoffe 

. etc.) auftreten können, m schiltzen. 
' Diese Gesichtpun.kte werden von der Antragstellerin erst irn Z u s m d m g  mit der Entwbse- 
rungsplanung betrachtet. 

1 

d & # % W M B y 7 & & & . W U -  Sowo durch e geplante Rstenverliingerung L* als auch durch die geplante Teilverlegung des 

Hegbaches lassen sich unter Beachtung der vorgeschlagenen Maßnahmen und der Auflagen keine 
erheblichen Auswirkungen auf die Gmdwassmerhältnisse - Gnmdwassemeubildung und 
Schadstoffeinträge - ableiten. Die Zusatzbelastung durch das geplante Vorhaben ist - trotz der 
hohen Empfitidlichkeit des Schutzgutes Grundwasser - als gering einzustufen. 
Auch die vorn UVU-Gutachter um 130 i n 2  (2 1.150 mz gegentiber 2 1.280 m2) zu klein angesetzte 
versiegelte Fliiche f Ü h t  zu keiner anderen Bewertung. 



Wie bmeits im Kapitel (1.1 -2.2) ausRlhrlich aufgezeigt, k6-n bei Realisierung der Ausbaumaß- 
n a h e  die Rikifnftigen Stnikturen an der TeiJverlegungss!recke des Hegbachs unter ökosystema- 

, 

.ren Gesichtspunkten gegenüber dem derzeitigen Zustand als vergleichsweise besser bewertet 
werden. in der Umwe3~ertr"dglichkeitsuntmuchung wird davbn ausgegangen, dass Schadstof- 
feinträge durch die vorgesehene'Maßnahme nicht zu erwarten sind. 
In der LMJ wurden die von der Antragsstellerin vorgesehenen Sickermulden, die gieichzeitig ds . 

Riickhalteraum dienen, um einen Zufluss des Nied~schlagswassers in den Hegbach auszuschlia 
Ben, nicht berlicksichtigt. Erst unter Wilrdigung der Funktionsweise dieser Mulden, gelangt die 
PlanfeststeUungsbeh6rde zu der ~uffassuk, dass &I Schadstoffeintrag in den ~egbachmcht zu 
besorgen ist; Um auch im südlichen Bereich den Eintrag von ~iederschla~swkser in den Heg- 
bach ausmschließea, sind die Mulden zu verlängern. 

Im Vergleich der TeiIverlegungsvariantm des Hegbaches ist auf der Grundlage der vorgelegten 
Planunterlagen die Variante 1 als die gegenüber der Variante 2 umweltverträglichere anzusehen 
und daher der Teilverlegung zugrunde zu legen. Im Fall der Ausmhnuig der Variante 2 wMen 
ca. 20 % bis SO % des MNQ-Abflusses des Hegbaches auf der Teilverlegungsstrecke versickern. 
Hierdurch kommt es nach Aussage des Planers zu einer Anhebwg des Gnuidwasserspiegels im 
Bereich der geplanten Umleitungsstrecke um bis zu 1,50 m, deren räumliche Ausdehnung mehre- 
re hundert Meter betragen kann. Die Aunvihngen auf den Grundwasserspiegel, die hohe Ver- 
sickerungsrate und die nicht abschätzbare Gefzihrdung da Lebensräume für aquatische 6rganis- 
men führen daher zu einer Entscheidung fiir die P l ~ ~ s v a r i a n t e  1. 

2.3 Schutzgut Boden 

In Anlehnung an die UVPVwV kommt der UVU-Gutachter zu dem Ergebnis, dass beim d h f -  
tigen FlugbeEneb der mit konservativen Berechnungsgrundlagen fiir einen Zeitraum von 30 Jah- 
ren errechnete Eintrag von Benzo(a)pyren in die Bgden des Untersuchungsraumes über die abge- 
schätzte Immissions-Zusatzbelastung insgesamt als irrelevant einzustufen ist. Die Funktion der 
Bliden im Untersuchutigsraum als Filter und Puffer für Schadstoffe bleibt nach den Feststeliun- 
gen des W-Gutachters nahem unbeeinfiilsst. Aus dem mkhft igen Flugplatzbetrieb resultiert 
Iur den Untexsuchungsraum lediglich eine geringe Zusatzbelastung. 

Fiir den planfestzustellenden Bereich kommt der Gutachter bezogen auf die Verhgmmg der 
Piste zu dem Ergebnis, dass infolge der zditzlichen Ffächenversiegelmg der Boden die Funktio- 
nen ,,Standort Alr IandwirtscWche Nutzung", ,,Ausgleichsk6rper im Wasserkreislauf ', ,,Filter 
und Puffer fih Schadstoffe" kwie ,,Lebensgnuidlage~fUr Tiere und Pflanzen" nicht mebr wahr- 
nehmen kann. Die Zusat&eSasturig wkd fiu. diese Flächen daher als hoch eingestuft. Im Bereich 
der Grünflkhen in der Umgebung der asphaltierten F l ~ h n  kann der Boden nach den Feststel- 
lungen des .W-Gutachtens aber weiterhin seine Funktionen als ,,Ausgleichsk6rper irti Wasser- 
heislauf" erflillen. Dies gilt ebenso fiir seine Funktion als ,,Filter und Puffer Rir Schadstoffe", so 
dass sich fiir die Grünflächen insgesamt eine geringe Zusatzbelastung ergibt.' 
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FUr den planfestzustellenden Bereich kommt der Gutachter bezogen auf die Teilverleguiig des 
Hegbaches zu dem Ergebnis, dass der Boden innahdb des zu verlegenden Hegbachttbschnittes 
infolge der AufAillung das Bachbettes und der teilweisen Versiegelung nur noch eingeschränkt 
die bisherigen Funktionen ,,AusgIeichsklirper im Wasserkreislauf' (zB. Mjltration ins W d -  
was=) und ,,Lebensraum für T i m  und Pflanzen" erfüllt. 

Aufgnind der weiträumigen und naturnahen Teilverlegung des HegbacRes ist nach Auffassung 
des UVU-Gutachten davon auszugehen, dass der Boden im Bereich des neuen Bachvmlaufh die 
Funktion ,,Ausgleichskörper im Wasserkreislauf' wieder in uneingeschränktem Umfang wird 
wahrnehmen k6men. Lang~tig wird unter ~erücksichti'gung der naturnahen Gestaltung des 
teihver1egendm Hegbaches und der vollständigen Ausgieichbarkeit des Eingriffs eine geringe 
Zusatzbelasttmg und damit geringe Einflbse auf das Schutzgut Boden abgeleitet. 

Insgesamt ist aufgnuid des UW-Gutachtens festzustellen, dass durch die zusätzliche Versiege 
lmg infolge der Verlängemg der Piste und der Rollbahna der Boden in diesem Befeich seine 
bisherigen F d o i e n  nicht mehr wahrnehmen k a m  Hieraus leitet sich für diese FIächen eine 
'hohe Zusatzbelastung ab. Für den Bereich der angrenzenden GrWlächen ergeben sich geringe 
Einflilsse. Insgesamt werden die EinfiIisse durch die Verlängening der Piste als mittel eingeshifi. 

Durch die Teilverlegung des Hegbaches lassen sich unter Berücksichtigung des naturnahen Aus- 
baus lmgfrigtig nur geringe Einflüsse auf das Umweltschutzgut Boden ableiten. 

Die GenehmigungsbehOrde scbließt sich dem Ergebnis des W-Gutachters an. 

Für die Auswahl der beideq Varianten hinsichtlich der Hohenlage der Bachsoble des zu vw1egen- 
den Hegbachbereiches sind die Auswirkungen für das ~chutzgut Boden nicht entscheidend. Auf- 
grund der notwendigen Verlegung des Regmwasserkanals bei der Variante 2 und d& damit ver- 
bundenen Eingriff in den B d e i  kann von einer vergleichswdse besseren Eignung der Variante 1 - 

' ausgegangen werden. 

2.4 Schutzgut Luft, Klima 

Eine Veränderung der klimatischen Verhäitnisse irn Bereich der nkhstgelegenen Wohnbebauung 
ist nicht zu erwarten. 
Hinsichtlich der Auswirkungen auf das Schutzgut Lufi wird auf die Ausflihrungen unter P& C 
11 2.1.2 verwiesen. 

2.5 Schnbgnt Tiere und Pnanzen 

Die Zusatzbelastung durch den Verlust von Lebensraum für die landwirtschaftlichen F&h& und 
den Bereich des Verkehrslandeplatzes w d a  in der UVU ais bitte1 eingestuft, da keine für den 
Artenschutz wertvollen Flächen in Anspruch genommen werden. 

Der direkte  ing griff 'h den Hegbach wird als erheblich bewertet, da er einen watvoiien Lebens- 
raum Rlr Tiere darstellt, der im Rahm& der Bwmaßnahme verloren gehen wird. In den Planun- 



Wlagen sind Mdnahmen vorgesehen, mit denen Beeinträchtigungen minimiert und ausgeglichen 
werden klinncn. Insbesondm der neueHegbachverIauf soll so gestal# wmd& dass sich z.B. 

i i 
durch eine vmbess&ng der Gewllsserstniktur dessen ökologische Wertigkeit erhaht. 

Der Gutachter geht da& aus, dass mittel- bis langfristig keine erhebnchen BeeintraIchtigungcn I. i 
von Tieren und Pflanzen durch die Teilverlegung des Hegbaches mehr festzustellen sirid. ,-q 

. I ;  
I. *: 

Bezüglich Tmnwirkungm,und Zacheidungseffekte kommt er zu der Einsch&mng, dass diese. . 
im Zuge der Baumaßnahme kumfnstig auftreten ktinnen, Rlr die Fledmiiuse und die Avifauna 
hierdurch jedoch keine erheblichen Auswirkungen zu &wirten sind, da in der unmittelbaren Um- 
gebung vergleichbare Lebencäume nir VerRigung stehen, in die Tiereausweichen werden. Mit- 

E 
tel - bis langfristig werden sich die Tiere auf den neuen Bachlauf als Biotopverbundsystern ein- 
stellen. 

Die Auswirkungen dimh Licht- oder Lihnemissionen oder den Eintrag von Luftschadstoffen 
w d e n  durch den W-Gutachter insgesamt nicht als erheblich eingestuft. 

Die Planfestst~liungsbeh&de kann die in der UVU vorgenommene Bewertung der Auswirkungen 
auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen nachvolIziehen. Erkenntnisse, die das Bewerhmgsergebnis 

, . grundsätzlich in Frage stelim, liegen nicht vor, 

2.6 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Aufgmd &er fehlenden Relevanz des Vorhabens für Kultur- und Sachgüter kommt diesen 
Schutzgiiter bei der Bewertung der Umweltauswirkungen keine Bedeutung zii. 

2.7 Schntzgut Landschaft 

Nach Ansicht des W-Gutachter wird sich der Gebietschamkh durch die Verlängening d g  , 

Piste nicht wesentlich verändern, da es sich um die WeiterfWug einer bestehenden Nutning 
handelt. 
Trotz der Anhebung des Gelhdeniveaus bleibt die Einsehbarkeit des Verkehrslandeplatzes wei- 
te& gering, da aus süd- und westlicher Richtung die Sichtbenehungen wieder durch -die Pflan- 
zungen entlang des neum Bachlaufes dngslohrankt werdm. 

Die im Zugs der ~ e i l v & l e ~ u n ~  des J3egbaches erforderliche Beseitigung der Gehölzstrukturen 
wird in der W U  als erheblich eingestuft. Dieser Eingriff wird als ausgleichbar bewertet. Der 
Gutachter geht wegen der nikilnfüg mtIandriefenderi Fließstrecke und der natumaheren Gestal- 
Iung mittel- -bis Ianghstig von eher Aufwertung des LandscM~bildes aus. 

Die Bewertung der UVU wird im Wesentlichen durch die Planfatstellutigsbeh~e geteilt. Dau- 
erhafi ist kein erheblicher E W s s  der Erweitmg auf das LandSchaftsbild m erwarten, da die 
Planring auch die Neugestaitung des Hegbachlaufes beinhaltet und das LdschaRsbild somit in 

f 
gleicher Qualität wieder hersteilbar'ist. 
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2.8 WechseMrknngen 
* > .  

Mit der Umsetning des Vorhabens sind folgende ymw&relevante Wechselwirkungen verbun- 
den: 

Durch die Ableitung von Niderschlagswasser Ilber die Pistenmtwbserung und der -Ne- 
s s d e n  Versickerung wird die GrundwassemeubiIdung geitirdert. Aufgrund vorhabenbedingter 
Schadstof%nmissionm sind Einwirkungen. auf andere Schutzgüter (Mensch, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Tiere) zu erwarten. Ein relevanter bzw, unmmutbarer Schadstoffeintrag kann jedoch 
angesichts der 0.g. Immissionen nicht abgeleitet werden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass von dem Vorhaben zusätzliche Belastungen auf die 
Schutzgiiter Menschen, Tiere, Pflaozen, Natur und Lmdschaft, Wasser, Boden, Luft und Klima 
ausgehen. 

Diese negativen Auswirkungen sind aber weder bezogen auf die einzelnen Schutzgüter noch bei 
einer rnedienübergreifenden Betrachtung der Auswirkutigen auf die gesamte Umwelt so gravie- 
rend, dass von einer Beein~ächtigung des Ailgemeinwohls oder der gesetzlichen Umweltschutz- 
bestimmungm durch schädiiche oder unzumutbare Umweltauswirkungen ausgegangen werden 
müsste. . 

Es sind ferner umfangeiche Maßnahmen zur Minderung bzw. nim' Ausgleich der Umweltaus- 
Wirkungen vorgesehen. Mit irreversiblen Folgen ist -abgesehen von der msPtzlichen VerSieg- 
lung der BahnfiaChm - nicht zu r6cknen. 

Die erfolgte Bewertung der Umweltauswirkungen wurde bei der Entscheidung aber die Zu&- 
sigkeit des Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge im Sinne der $8 1,2 Abs. 
1 Satz 2 und 4 tTVPG nach Wgabe der geltenden Gesetze berücksichtigt. Hinsichtlich näberer 
Einzeiheiten wird auf die entsprechenden Teile der nachfolgenden PrWmg der ZuBissigkeit des 
Vorhabens hingewiesen. 

III. Materiell-rechtliche Würdigung 

Dem Antrag der Hessischen Flugplatz GmbH (HFG) auf Ausbau des Verkehrslandeplatzes 
Egelsbach war statt zugeben, weil das nach $ 8  LuftVG planfeststeIlungsbedürftige Änderungs- 
vorhaben rechtmtißig ist. 

Das Vorhaben ist nach den Zielsetzungen des LuftVG gerechtfertigt und verniinftigmeise ge- 
boten, um den gegenwärtigen- und zukünftigen Verkehrsbedl.i&iissen und den v d e d m  g e  
setzfichen Anforderungen gerecht zu werden. Uniiberwhdbare zwingende gesetzliche Vorschrif- 
ten bzw. Planungsleitsätze stehen der Planung nicht entgegen. Nach Abwägung der von dem 
Vorhaben bedi-tm öffentlichen und privaten Belange, wie sie in der Darstellung der Umwelt- 
ausWirkungen und derm'~ewerhuig sowie bei der Behandlung der Einwendungen aufgeflibrt 



sind, kommt die Behdrde zu dem Ergebnis, dass der beantragte Plan unter Berücksichtigung der 
in Abschnitt A II.2 aufgeftihten Nebenbsshmgen festnistellni ist. 

' 

Nach 4 8 Abs. 1 LuWG ist die Genebigungsbehörde zur l u ~ h t i i c h e n  Fachplanung ermkh- 
tigt. Diese Ermächtigung rhmt ihr eine plmerische Gestaltungsfreiheit ein. Diese plmerische 
Gestaltungsfreiheit ist rechtlichen Bindungen unterworfen. Hierzu geh6rt u.a. die Rechtfertigung 
des konkreten Planvorhabens (Planrechtfertigung). Sie ist auch letztlich bei der Abwfipg von 
Bedeutung. Planrwhtfertigung bedeutet dabei nicht, dass die Planung unausweichiich ist. Vieh 

I 
mehr wird diesem Erforderais Geniige getan, wenn die Planung veni21riftigeweise geboten ist. 
Diese Voraussetzungen sind bei dem vorliegenden Vorhaben gegeben, denn die Verlihgemg der 
Start- und ~andebahn dient der Bestandssicherung des Verkehrslmdeplatzes Egelsbach. Diese 

r 
Bestaadssicherung kann aufgnind der JAR-OPS 1 (Anwendungsbestimmungen zu den JAR-OPS 
1 in der fünften Durchführungsverorclnung zur Betriebsordnung für Luftfahrtg&it - 5. DV Luft- 
B0 - vom 5. Oktober 1998) nur bei einem Ausbau realisiert W erden. Dieses Ziel steht auch im 

I 
Einklang mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung. Danach soll der Verkehrslande 
platz ~~elsbach den Anschluss der Region an die allgemeine Luftfahrt ergänzen, wobei e&s Ver- 1, 
bessemg der Tni?astruhur vorzusehen ist. . . 

I 
2. Notwendigkeit dm Ausbaus 

2.1 Lage des ~erkehrslande~latzes Egel~bach 

Der Verkehrslandeplatz Egelsbach liegt in der südhessischen Planungsregion inmitten des Rhein- - 

Main-Gebietes. Die Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz ist für die ~erkehrstr&~er 
Straße @AB A 5 und BAB A 66 1) und Scbiene (S-Bahn-Station Egelsbach) als sehr gut zu be-4 
zeichnen. Auch der ilächstgelegene internationale Verkehtsflughafm (Fiughafen Frankfurt Rhein- 
Main) ist verkehrsgihstig per Bahn mid Auto zu erreichen. Innerhalb von 30 - 40 km oder 30 

r 
Autominuten kann der Verkchrslandeplatz Egelsbach vom südlichen  ere eich Frankfurt, vom öst- 
lich& Main-Taunus-Kreis, vom westlichen und nordwestlichen Teil des Kreises Damistadt- 
Dieburg, von der Stadt Darmstadt, vom nordlistlichen und westlichen Teil des Kreises Groß- 

I' 
Germ sowie von der Stadt Offenbach &eicht werden. , I 
2.2 ~ n t w i i ~ u n ~  des Luftverkehrs 

Seit der Genehmigung am 0 1.10.1955 durch den damaligen Ressischen Minister flir Arbeit, Wirt- 
schaft und Verkehr hat sich der Verkehrslandeplatz Egelsbach zum verkehrsreichsten Platz der 
allgemeinen Luftfahrt innghalb der Bundesrgiublik DeutschIarid entwickelt. 
Die grbßte Anzahl von Flugbewegiiligen war AnfanglMitte der 70-er Jahre zu V-meichnen. Da- 
mals fanden am Verkehrslandeplatz Egelsbach Iiber 126.000 ~lugbewegungen jahrlich statt, wo- 
bei es sich libkiegend um einmotorige Ausbildungs- bzw. Gelegenheitsfliige handelte. 



Die zwikkliegenden Jahre sind gekennzeichnet von einer ganz wesentlichen Ändening des Ver- 
kehrsrnixes mgunsten des Anteils am gewerblichen Verkehr, der mittlerweile ca. 40 % 'des Ge- 
samtvefkehrsaufkomm&s ausmacht. . 

Auf dem Verkhlandeplatz hat sich die Zahi der Flugbewegungen seit dem Jahr 1956 wie folgt 
entwickelt: 



Seit dem Jahre 1992 verteilen sich die Flugbewegungen auf den gewerblichen Verkehr wie folgt: 

Abgeleitet von der lan~iihrigen Entwicklung des Verkehrsmixes und der hieraus resultierenden 
Verschiebung in den Anteilen der Luftfahrzeugkategorien und -klassen ergibt sich die Prognose 
für das zukünftige Lufftrerkehaufkommen. Ausgehend vom Basisj ahr 1 998 und vom Bezugsjahr 
1999 werden im Rahmen des 10-j ahrign Prognosezeitraums für das Jahr 2008 ca. 86.000 und fur 
das Jahr 2009 ca. 87.000 Flugbewegungen erwartet. Dies stellt gegeniiber dem Basisj ahr 1998 
eine Steigerung der Gesamtflugbewegungen von ca. 17 % dar bzw. eine jährliche Steigeningsrate 
von 2 %. Gegenüber dem bundesweit fir ,,Regionale Verkebrsflugh&fen und Verkehrslandeplät- 
ze4' festzustellenden Wachstum des Gesamtverkehrsaufkomens von jährlich 4,8 % zwischen 
1997 und 1998 und der bundesweiten S teigeningsrate im Jahre 1 999 von 9,9 % ist die Steige- 
ningsrate arn Verkehrslandeplatz Egelsbach als moderat anzusehen, d.h. eine erhebliche Steige- 
m g  der Flugbewegungen ist nicht zu erwarten. 

2 

Am Verkehrslandeplatz Egelsbach Wen im Juli 2001 neun gewerbliche LuRfabrtuntemehmen 
ihre Horne-Base. Drei dieser Unternehmen haben ein eigenes, JÄR-OPS 1 betroffenes" Flugzeug 
am Platz, die sechs anderen Unternehmen haben zwar kein eigenes betroffenes Flugzeug am 
Platz, sind jsdoch angesichts ihrer wirtschaftlichen Verflechtungen (z.B. Zulieferer, gewerblicher 

3 
Geschäftsreiseverkehr usw.) auf externe Flugzeuge angewiesen. 
Die arn Verkehrslandeplatz ansiissigen Luftfahmnternehmen haben im Einzeinen insgesamt fol- 
gende Mitarbeiterzahlen (Stand 2000): 

-3 
"1 

AFC Aero Service Handels- und 
Verwaltungs GmbH 19 

Diamond Air Service GmbH 15 



1 Heli Transair GmbH 20 

Motorfiugschule Egelsbwh GmbH : 24 

1 Röder Präzision GmbH 282 

I F;F* 
Skyline Helicopter GmbH i i  6 - 
Die Firma Rollladen schneider Flugzeugbau GmbH ist in der Gemeinde Egelsbach, nicht aber 

t 
i Am 0 1.06.200 1 waren bei der Antragstellerin selbst, der Hessischen Flugplatz GmbH, 32 Mitar- 

beiter beschäftigt. 
Unter Einbeziehung der genannten Unternehmen betragt die BescWgungszahl am Verkehrs- 

I 
landeplatz Egelsbach insgesamt 525 .. 

Der Vexkehrslandeplatz EgeIsbach liegt irn Herzen des Rhein-Main-Gebietes und ist fur den all- 
gemeinen Lufberkeh Agelassen. Das Rhein-Main-Gebiet gehlirt wirtschaftlich zu den stärksten 
Regionen Deutschlands. Die nahe gelegene Stadt Frankfurt am Main mit ihrem bedeutenden Ver- 
kehflughafen ist Dienstleistungs- und Bankenmetropole. Der Verkehrslandeplatz Egelsbach hat 
sich als Gewerbestandort für Luftfahrt- und angelagerte Unternehmen in den letzten Jahren iiu- 
ßerst positiv entwickelt. Der uneingeschränkte gewerbliche Luftverkehr im Segment der Allge- 
meinen Luftfahrt arn Verkehrslandeplatz Egelsbach ist für die Lufifahrtunternehmen eine we- 
sentliche Betriebsvoraussetzung, d.h. der gewerbliche Luftverkehr stellt in seiner Gesamtheit am 
Verkehrslandeplatz Egelsbach den tragenden wirtschaftlichen Faktor dar, auf dem die Ansiedlung 

/ und Entwicklung der am Standort tätigen Unternehmen existenziell beruht. 
Die 1998 arn Verkehrslandeplatz Egelsbach anstksigen Unternehmen erwirtschafteten irn glei- 
chen Jahr einen Umsatz von ca. 76 Mio. DM, davon waren ca. 68 Mio. DM (90 %) direkt oder 

! indirekt mit dem gewerblichen Flugverkehr verbunden, während der Anteil der gewerblichen an 
allen Flugbewegungen lediglich rund 36 % ausmachte. Dies verdeutlicht, dass die wirtschaftli- 
chen Folgewirkungen für den Gesamtstandort VerkehrslandepIatz Egelsbach weitaus höher sind 
als der Anteil von JAR-OPS 1 betroffenen Flugbewegungen. Auch wenn nur ein geringer Teil der 
gewerblichen Flugbewegungen von den JAR-OPS I-Bestimmungen betroffen ist, ist die wirt- 
schaftliche Bedeutung eines uneingeschrlinkt nutzbaren Flugplatzes für die Unternehmen am 
Standort weitaus höher. 

Eine nicht uneingeschränkte Nutningsmöglichkeit des Verkehrslandeplatzes Egeisbach wirkt sicb 
mit großer Wahrscheinlichkeit negativ auf die Auftragslage der Unternehmen aus. Es besteht die 
Gefahr der Abwanderung von Unternehmen oder der Abbau von Arbeitspltltzen. Dies liegt nicht 



im öffentiicheri Interesse. Der .Verkehrslindeplatz Egelsbach nimmt darüber hinaus bereits heute 
eine nahezu 100%-ige Entiastungsfunktion filr den Flughafen Frankfurt im Bereich der Ailge- 
meinen Lufkfahrt wahr. 

Um diese Entlashuigsfunktion weiter zu erhalteri,,dämit der Flughafen Frafnkfurt seine globalen 
Aufgaben im Charter- und Linienfiugverkehr mit seiner H u b M o n  erftillen k m ,  sind die da& 
notwendigrn betrieblichen Einrichtungen am Verkehrslandeplatz Egelsbach zu schaffen und zu 
unterhalten. Weiterhin sind geeignete Maßnahmen nim Erhalt und zur Steigenuig der Attraktivi- 
tät des Verkehrslandeplatzes Egelsbacb dm-. 

2.5 Interesse der Hessislchen Flugplatz GmbH 

Bei einem Verzicht auf das Vorhaben gäbe es negative f i d e l l e  Auswirkungen fiir die Antrag- 
stellerin. Diese beinhdten den Wegfall der Umsätze aus dem Flugbetrieb der durch die JAR-OPS 
1 betroffenen Flugzeuge, weitere Einbußen von direkt im Zusammenhang mit der Verkehrsab- 
wicklung am Verkehrslandeplatz Egelsbach stehenden Einnahearten wie Abstell- und Unter- 
stellgebiihren, Nutzung des Waschplatzes, Verkauf von Flugbetriebssto ffen etc . , weitere finan- 
zielle Verluste durch indirekte Effekte, vor allem biiisichtlich des Statuseffektes des Verkehrslan- 
deplatzes Egelsbach als Flugplatz Air den Geschäftsreiseflugverkehr, sowie Provisions-, Miet- 
und Pachterlöse und schließlich um Einnahmeverluste durch bereits entgangene Fliige aus Län- 
dern, in denen JAR-OPS 1 schon anniwenden ist. 

- Es handelt sich sowohl umdirekte als auch indireh Umsätze. Rund 40 % der gesamten Einnah- 
rnearkn wären bei einem Venicht auf den Ausbau direkt tangiert, sie machen aber zwei Drittel 
der gesamten Umsatzerlöse aus. Allein die Einnahmen aus dem Flugbetrieb machen ein Drittel 
des Gesamtumsatzes des Verkehrslandeplatzes Egelsbach aus. Weitere 25 % der Umsatze wären 
indirekt betroffen. Die finanziellen Auswirkungen bei einem Verzicht auf das Vorhaben würden 
90 % der gesamten UmsatzerIBse, bezogen auf das Jahr 2000, entweder direkt oder indirekt be 
rühren, 

Die Antra~stellerin hat mit der heutigen Fraport AG mit Wiilrung ab dem 01.07.1987 einen Inter- 
essengemeinschaflsvertrag abgeschlossen, der 1997 mit dem-zweiten Nachtrag bis &m 
30.06.2003 verlängert wurde. Nach diesem Vertrag übernimmt def Verkebrsiandeplratz Egelsbach 
Ent las tungs~on  für den Flughafen Frankfurt fiir die allgemeine Luftfahrt. Um BeeinWhti- 
gungen des Luftverkehrs am Flughafen Frankfurt durch den B'etrieb am Verkehrslandeplatz 
Egelsbach ausnischUe0en, vcrpflichtct sich die Antragstellerin, alle da& noendhdigen betriebli- 
chen Einrichtungen ni schaffen und zu unterhalten; 
Fiir die zur Wahrnehmung dieser beiden Aufgaben dwhgefikten Maßnahmen erstattet die Fra- 
port AG,der Hessischen Flugplatz GmbH Kosten in Höhe von bis zu 500.000,- DM jährlich. Im 
zweiten Nachtrag nim Interessengemeinschaftsvertrag ist festgehalten, dass die Antragstellerin. 
alle nach dem 30.06.1998 geleisteten F6rdemiittel der Fraport AG Wckerstatien muss, wenn 
der Flugbetrieb arn V&kehrslmdeplatz Egelsbach eingestellt wird bnv. der Entlastungseffekt 
nicht mehr wahrgenommen werden k m  Ein Vemcht auf das VomObh w W e  diesen Tatbe- 
ittmd d1a, da alle JAR~OPS 1 betroffenen Flugbewegungen auf andere Flugplätze, d. h. auch 
auf den Fraddiuier Flughafen &weichen mtisstq. Die GescWgnmdlage Air den Interessen- 



gsmeinsinschaftsvertrag mit da Fraport AG wilrde aitfrtllen und in der Folge auch die j Wrlicbm 
Kostmerstattungen von bis zu 500.000,-- DM. 

~usammenfasscad ist festzhcllen, dass die Änderungsplanung fur den ~ e r k ~ l a n d ~ l a t z  
Egelsbach wegen der erforderlichen Anpassung an europäische Standards, der Erhöhung der 
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Sicherheit, der qditativen Verbesserung der Nutzbarkeit insbesondere Alr GeschaRsreiseflug- 
zeuge und der Erhaltung der inhtmkturellen Bedeutung des Landeplatzes fllr die Region ge- 
rechtfertigt ist. 

Die Hessische FlugpIatz GmbH beantragt die VerIllngmmg der Start- und Landebahn des Ver- 
kehrstmdaplatzes Egelsbach um 410 m nach Westen sawie die Umwidmmg der Überrollstrecke 
am Ostende der bestehenden Start- und Landebahn (= 90 m) zur Piste. 
Dis Planfeststellungsbeh~rde ist im Rahmen einer Altemativprllfung diejenige Ltisung 
AU die DUK:-g des Vorhabens zu finden, die private und i3ffentliche Belange am wenigsten 
beeintrbhtigt, das Ziel jedoch - ggf. mit Abstrichen - verwirklicht (Schlarmann, DVB1. 1992, 
Seite 87 1'). Dieser Grundsatz der geringstmöglichen Beeinträchtigung bei optimaler Zielvemirk- 
lichung erfordert, mögliche Alternativen Alr die Verwirklichung des Vorhabens aufzuzeigen, mit- 
einander zu vergleichen und schljeßlich diejenige Aikmative zu finden, die das Ziel verwirklicht, 
aber private und öffentiiche Interessen am geringsten beeinträchtigt (Schlamiarui a.a.0. Seite 
87 1). Daher hat die PIanfeststellwi~beh6rde nach gefestigter Rechtsprechung die Pfiicht, neben 
der beantragten Planung auch Alternativen zu untersuchen und abzuwagen (z.B. BVerwG DVBl. 
1 969,362; BVerwG DVBI. 1974; BVerwG 1980,123; OVG MUnster BRS 36,25). Die Ver- 
pflichtung der PIanfeststellungsbehOrde, mehrere PIanungsaltemativen zu prlsfen, folgt rtw'dem 
Abwägungsangebot. FUr die Alternativpritfbng hat dies zunächst zur Folge, dass (nur) ernstbaR 
sich anbietende Altmtivl&sungen in die Abwägmgen mit einbezogen werden müssen 
(Schlarmann a.a.0. Seite 873). Für die Anforderung an die Aiternativprüfung irn Einzelnen sind 
von der Rechtsprechung bislang keine durchmgigen Kriterien herausgearbeitet worden. Ent- 
scheidend ist letztlich der jeweilige EhtIfall. Anerkannt ist dabei aber, dass im jeweiligen Em- 
zelfall darauf abzustellen ist, ob sich die AIternativllisung ,,ernsthaft anbietet" @V& NJW 
1986,80,81; BVemG DVBI. 2987,573,583; BVerwG W w Z  1989,458,460) oder sich 
,,aufdrängt1' @V& UPR 1989,273; ,,aufdr&gt oder zumindest nahe liegt"; Hof- 
mann/Grabherr, LuftVG § 6 Rd.Nr. 65 mww. Dies ist dann d q  Fall, wenn eine Alkmativlösung 
nahe liegt, durch die mit der Planung angestrebten Ziele unter geringeren Opfm an entgegenste , 
henden Bffentlicben und privaten Belangen hätten verwirklicht werden k6men @V-G N W  
1986,80,8 1). Alternativlösungen liegen jedenfalls dann nahe, wenn bei gleicher oder annähernd 
gleicher Zielverwirklichung rechtsmindernde Eingriffe nach M6glichlreit vermieden werden klin- 
nen (BVerwG DVB1.1987,573,5 83). Verletzt ist das A b w ~ g s g e b o t  im Sinne unzureichender . 

BerUcksichtigung, wenn die ,,PlanungsbehBrde eine von der Sache her nahe liegende Mkma- 
tivliisung verworfen hat, duroh die mit der Planung angestrebten Ziele unter geringem @fm aa 
entgegenstehenden öffentiichm und privaten Belangen hWen v h k l i c h t  werden k6menC' 
(l3VerwGE 71,166,171). 



. Ob es solche Planungsaltemativen im konicteten Fall gibt, hat die ~larifeststell&gsbehörde zu 
ermimIn. Dabei hat sie solche Alteniativm bcsondcrs zu be#cksichtigen, die von ehern Betei- 
ligten im Planungsvertahren vorgeschlagen wurden (BVerG DVBI. 1989,5 10,5 1 1). 

3.2 Beschreibung und Vergleich der Alternativen . 

. Bei der ~lt&ativenuntersuchun~ sind sowohl externe als auch intemc Varianten zu untersuchen. 

3.2.1 Externe Varianten 

Unter Berücksichtigung der obigen 'AusfUhmgen wurden folgende Flugplätze als mogliche ex- 
terne Alternativen ni dem geplanten Vorhaben betsachtet: 
- Egelsbach 
- Gehhausen 
- Reickelsheimlwetterau 
- hchaff&burg 
- ~ a i n b d ~ a u  
- Mainz-Finthcm 
- wom 
- Mamheim-Neuostheim , 

Es handelt sich hierbei um Fhiglstze in der s~dheapischen Plmungaregion und den angrenzendin 
Gebieten. Die vergleichende Bmerhing erfolgte anhand likonomischer als auch 6kologikher 
Kriterien im Hinblick auf den Standort. Die Untersuchung kommt dabei zu dem Ergebnis, dass 
der Verkehrslandeplatz Egelsbach irr Kombination der Kriterien ,,mfiasWelle Anbindung" 
und ,,Lage zu den Wich&smtren imBetrachtungszeitrambC deutliche Vorteile gegenliber den 

F 
anderen untersuchten ~ e r k e h r s l a a d e p ~ '  besitzt. Wesentlicher Faktor ist hierbei der m e h -  
mende Flexibilisien4igsanspch der GescMsreisenden, Das heiat, schon jetzt uiid w h  . zu- 
k W g  ist davon gwugehen, dass solche Standorte bevorzugt werden, die ein Htichstmaß an 

- II 
Zeiterspamis und Effizienz bringen. Dazu geh6rt die Ein- und Anbindung eines Verkehrsl~de- . 

platzes in ein regiodedüberregionales Verkehrssystem. Die Verkehstrager Straße (hier; Bun- 
desautobahn) und Schiene (hier; ICE-Anschiiisse) sowie der,internationale Verkehrsfiughafen 

- r 
Fmd&rt am Mah sind vom Standort Egelsbach innerhalb künester Zeit erreichbar. Damit er- 
fU1lt der Standort Egelsbach aufgnuid seiner geografischen Lage d e  Vorawsetzungen ds. Bau- 
stein eines integrierten Verkekrskonzeptes in der südhessischen Planmgsregion. , . 

f 
\ - I 

3.2.2 Interne Varianten (Pistenverliingernng) 

. Als Alkmtiven der Pistenverlkgemg sind zu nennen: 

- Verlegung der Piste und Ausrichtung N-W I S-E (Variante A) - Verlegung der Piste und Aus- ' . 

richtung S-W I N-E (V&te B) - 

- Verlegung der Piste riUrdlicb-der bestehden Anlagen (Variante C)' 
- Verlängerung, der Piste Richtung Osten (Variante D) - , 
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'I. 

- Nichtverlngeermg der Piste (= ~ul~v&an'te = Variante E) 
- Verlängerung der Piste Richtung Westen (Variante F, entspricht dem 

geplanten Vorhaben). 

Anhand der Bewwhmgskriterien 

- Lage von Wohn- und Mischgebieten 
- Lage von überregional bedeutsamen v&kehrswegen @AB, Schiene) 
- Lage von Freilmdleitungen 
- Lage von Kontrollzonen 
- Lage von ökosystemar bedeutsamen-Bereichen 
- hmsprucRnahme von Grund und Boden 

kommt die Variantenuntersuchung zu dem Ergebnis, dass die Varianten A, B und C den Neubau 
aller wesentlichen i&astmk&eHm Einrichtungen eines Verkehrslandeplatzes zur Folge haben. 
Neben den Gkonomischen Konsequenzen eines Nekbaua'stellt die hiermit verbundene Jnan- 
spruchmhme von G m d  und Boden einen erheblichen und nur schwer vertretbaren Eingriff dar. 
Die Varianten A und C nehmen zudem ökosystemar bedeutende B d c h e  in Anspruch. Der aus 
Variante B resultierende Flugplatzverkehr wäre zudem mit uxinilksigen Eingriffen auf die Orts- 
lagen Egelsbach und Enhausen verbunden. 

Die Varianten D und F nutzen die vorhandenen Stnikturen des ~erkehrslandc$latzes Egelsbach. 
Die Eingriffe in Grund und Boden wären jeweih nur durch die Maßnahme der Pistenverlhge- 
nuig selbst gegeben. V h t e  D wäre mit einem nicht zumutbaren Eingriff auf die angrenzende 
iibemgionale Bahnstrecke UCE-Linie) verbunden. Aus Variante F resultiert hingegen ein Eh- 
griff in das bmhbarte Hegbachsystm. D i e s e r + b  jedoch gemtta (3en ökologischen Untersu- 
chungen und EinscMtzunp durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden. 

Die Variante E (= Nullvariante) bringt im Wesentiichen negative wirtschaftliche Auswirkungen 
für die Antragstellerin mit sich. 

Diese wirtscMlichen Auswirkungen infolge des Verzichts auf das Vorhaben sind sehr viel grö- 
ßer als es der Anteil der gewerblichen Flugbewegungen bzw. der Anteil der JAR-OPS 1 betmffe 
nen Flugbewegungen suggerieren würde: 

. Im Minimum fielen Ale JAR-OPS 1 betroffenen Flugbewegungen wog. Im Maximum könnten 
bis zu 15 % der Flugbewegungen betroffen sein (Anteil dei ge~&blichen Tairifliige und m- 
stige gewerbliche Flilge an allen Flugbewegungen). 

. Die W i e l l e n  Verluste der Antragstellerin aus dem AusfaiI von Landegeblihren würden 
zwischen 15 und 21 % der gesamten Umsätze aus den Landegebiihren ausmachen. Die Summe 
aller Umsatzeinbußen kdnnte im worst case über 30 % der bisherigen Umsatzerl6se der An- 
iragstellerin ausmachen. 



, Es ist hgiich, ob die potenziellen UmsatzVerluste durch AuEmgma13ahmen ausgeglichen 
werden können. Voraussetzung fiir die Umsetzung von Auffangmflnahmen wäre die h d e  
m g  des GeseIlschaRsvertrages der Antragstellerin. 

L i 
- I 

; Die Auswirkungen auf die ~rbeitsplätze bei der Antragstellerin sind absolut gering.  in ' 
Grdteil der Beschiigten gehört zum Basispersod und wäre auch bei einem Verlust an Ver- 
kehrsbewegungen am Flugplatz zur Aufrechtabltung des nichtgewerblichen Verkehrs erfor- 

1 
derlich. Der Verlust an Arbeitspllltzeii beträfe voraussichtlich nicht mehr als zwei SescWg- 
te. 

Bei einem Verzicht auf das Vorhaben verlisre der InteressengmeinScWvertrag mit der Fra- 
port AG seine Grundlage. Finanzielle Einbußen & die Antragstellerin von bis zu 500.000 DM 
jährlich wären die Folge. 

. Neben den finanziellen Einbußen für die Antragstellerin wären die negativen wirtschaftlichen 
Auswdmngen für den Gesamtstandort am gravierendsten. Rund 75 % der Gesamtbeschäfkig- , . , , 

teii am Verkehrslandeplatz Egelsbach sind bei Ldtfahhnternehmen tätig, die direkt oder indi- 
rekt auf JAR-OPS 1 bettoffenes Fluggerät Wkgreifen. Diese Unternehmen wären dukh die 

[ I 
I 

Nutningsbescbränkungen am Vekehrslandeplatz~Egelsbach so stark beeinträchtigt, dass viele 
von ihnen eine Betriebsaufgabe a& Standort lih. eine Betriebsverlagerung bei einer Nicht- 
verlilngenuig der Piste in Erwägung ziehen würden. Diese Konsequenzen wären weitere finan- 
zielle Verluste bei 'der Antragstellerin durch den Wegfall von Miet- und Fachtehahmen so- 

I 
wie Umsatz- und Konzessionsabgaben, Arbeitsplatzverluste am Standort, negative Effekte auf 
die Steuereinnahmen der ~ommGe und auf die Auftragssituation der Zulieferbetriebe in der 
engeren Region sowie negative Auswirkungen auf die K a M  in der Region. 

L 
l- 

Danach ergibt sich unter Abwägung Gkologischer, technischer, ökonomischer Realisihmgskon- 
Sequenzen, dass die Variante F im direkten Vergleich am bestni abschneidet und als näher zu 
prüfender Malt des Vorhabens in das Verfahren eingebracht wurde. 

3.2.3 Interne Varianten (Kegbachverlegung) 

Aus dem Vorgesagten folgt, dass mit der Maßnahine ,,Verlängerung der Piste nach Westen" ein 
Eingriff in das benachbarte Hegbachsystem gegeben ist. Die Vanantenuntasuchung Hegbach 
wird vor dem Hintergrund der Eingriffswirkungen auf das ~egbach-Ökosystem und das Erfor- 
dernis einer vorhabensbedingten Verlegung / Änderung des Gewässerabscbnittes durchgefWut. 
Es werden hierzu folgende Variantem betrachtet: 

r 

Variante. A: Verrohmg des Hegbaches 
Variante B: Naturferner Ingenieurausbau des verlegten Bachabschnittes (Trapezprofil) . Variante C:  Naturnaher Ausbau des verlegten Bachabschnittes 

Atihand der Bewertungshiterien 

. Technische Machbarkeit 



, Finanzieller Aufwand . okologischer Wert der Maßnahme und 
1 1  . 

wurde im Rahmen der V~tenuntemuchung eine vergleichende Bewertung dwhgefilhrt. So- 
' wohl bei Variante A als auch bei Variante'B ergibt sich eine ahebliche Versc~htemng der 

gegenwärtigen tikologischen Verhiütnisse. Im Falle d a  Variante C wird das GewWer in seiner 
typischen Funktion fur den Niehgsbereich (mit unterschiedlichen GeWlstrecken, Abflusstie- 
fen ,und Profilen, struktmeiche Gehöizbestände) gestaltet. Der Gewässerabschnitt kann bereits 
vor dem Bau der Verlängerung der Piste erstellt werden. 

Somit ist keine temporäre Verlegung des Hegbaches erforderlichl Es ist davon auszugehen, dass 
die Ausführuag der Variante C,geg&i,iber dem heutigen Zustand insgesamt mit einer Aufwerhing 
der ökologischen StniMuren verbunden ist. Die Variantenuntersucbung Hegbach b m m t  zu dem 
Ergebnis, dass nach Abwägung der  Kriterien die Variante C als ~orzu~sv&te ausgewiesen 
wird. 

. Mit der vorgesehenen P1 mung - Verlängerung der bestehenden Piste um 4 10 m nach Westen - ist, 
wie dargelegt, die Teilvexlegung des Hegbaches. verbunden. Tm Rahmen einer, im Zeitraum 03/09 
1999 durchgeführten Fischbestandsuntersuchung des Hegbaches wurde auf einer Strecke von ca. 
4 iun zwischen der BGB A5 und der Bahnlinie Fraukfurt-Damstadt die Groppe als Art,&s An- 
hangs I1 der FFH-Richtlinie nachgewiesen. Dies führte dazu, dass eine FFH-Vertraglichkeits- 
untersuchmg einschließiich einer vorgelagerten Aiternativbotrphhng duichgefUhrt wurden. Auf 
der Grundlage der oben beschriebenen Variagtenuntersuchung wurde untersucht, inwieweit sich 
,eine Optimierung der Variante E durch Drehung der Piste erreichen lässt. Hierbei wurden folgen- 
de Alternativen betrachtet: 

, Alternative 1 : Verlhgemg der bestehenden ~ i s t e  um 4 10 m nach Westen 
, Alternative 2: Drehung der verlängerten Piste um den Flugplatzbenigspunkt 

Alternative 3: Ausrichtung der Piste parallel zum Hegbach '. . 
I .  

Die Bewertung der genannten Alternativen erfolgte d a n d  der Kriterien 

. BeeintrLohtigung / Inanspruchnahme von Scbutzgtiitan . Einflussnahme auf die Flugsicherheit 

Zwainenfassead lassen sich schutzgutbezogm folgmde Ergebnisse ableiten: 

Die Alternativen 1 und 3 fiihten zu keiner Inanspruchahme von Wohnbebauung. Für Alternative 
2 stellt ein Hochhaus in Bqmeich ein Luftfahithindernis dar. Bei A l t d v e  3 ist davon a m -  
gehen, dass die Lbbthshing in der GmarIning, Emhausen zunimmt. 

Bdiglich des Schutzguhs Tiere und Pflanzen Aibren die Alternativen 1 und 2 nir Inanspruch- 
nahme einer Teilstrecke des Hegbaches. Alternative 3 ist mit einem erheblichen Eingriff in vQr- 
handene Wddbestände verbunden. 



Die Alternativen 2 und 3 erfordern den Neubau des gesamten Start- und Landebahnsystems sowie 
der wesentlichen Infrasldtweifinchtungen und sind s o d t  infolge der hierdurch erforderlichen 
zusätzlichen Versiegelung für das Schutzgut Boden als erheblich schlechter als Altmtivc 1 zu 
werten. 

Die Alternativen 1 und 2 erfordern in Bezug auf das Schutzgut Oberfi~hengewässer die Inan- 
spnichnahe einer Teilstrecke des Hegbaches. 

Im Hinblick auf Auswirkungen auf das Schutzgut Klima ( G e l ~ e ~ )  führt die Alternative 3 
aufgnind der l k m p m m e  nisammenhhgender Waldgebiete zu vergleichsweise hohen 
Auswirkungen. Alternative 1 ist als vergleichsweise gilnstig einzustufen. 

Alle Alternativen haben Auswirkungen auf da.'~atidschaftsbild. 

Eine direkte I n a n s p w m e  von besonders sohiitzensw&en Kdtur- und Sachgütem - z.B. 
Bau- und Bodendedmale - ist bei keiner der Alternativen abzuleiten. 

Im Hinblick auf die Einflussnahme auf die Flugsicherheit ist festzuhalten, dass Alternative 1 kei- 
ne negativen Effekte hat, Alternativen 2 und 3 sind mit der Gefahr eines Einftugs in die Kontroll- 
Zone des Flughafens Frankfurt verbunden und Aibren zu eher nennenWerten BeeintraChtigung 
der dortigen Verkehnabwicklung. 

zusammen£ass~d kommt die Aiternativenbetrachtung zu dem Ergebnis, dass die Altemativen 2 
und 3 mit nicht kompensierbaren Effekten auf die Flugsicherheit vdunden sind. Hinzu kommen 
zusätzliche Auswirlningen infolge einer Zunahme der Versiegelung auf das Schutzgut Boden. Die 
Alternativen 1 und2 erfordern die Teilverlegung des Begbacbes. Hinsichtlich Alternative 3 sind 
erhebliche Eingriffe in vorhandene Wald- und Baumbestände von. Relevanz. 

Danach wird zu Recht die Alternative 1 auch im Rahmen der FFH-Vertriiglichkeits~tersuchung 
als Vomigsvwrilinte gesehen. 

4. ~ereinbarkeit mit fiffentlich-rechtlichen Vorschriften 

4.1 Raumordnung, Landes- und Regionalplmung 

Die Verliingmg der Start- ,und Landebahn des Verkehrslandeplatzes Egelsbach entspricht den 
Erfordeniissen der Raumordnung und Landesplanung (5 5 8- 10 LuftVO i.V.m. (5 6 Abs. 2 Satz 1 
LuRVG). Dies ergibt sich insbesondere aus dem hdesentwicklungsplan Hessen 2000 vom 1 3, 
Dezember 2000, dem Regionalplan SUdhessen 2000 vom 5 ,  Februar 200 1 sowie der landesplane- 
rischen Beurteilung des Regimgspräsidiums Dmstadt vom 1 1. Oktober 2000. 

Der Bestand des Start- und Landebahnsystems des Verkehrslmdeplatzes Egelsbach ist als Ziel i. 
S. d. $ 3  Ziffer 2 i.V.m. 8 4 Abs. 1 Raurnordnungsgesetz im LandesentwicklungspIanes Hessen 
2000 ausgewiesen. 



Unter W 7.4 Luftverkehr - G n i n d s b  und Ziele wird dargelegt, dass der Verkehrslandeplatz 
Egelsbach den Anschluss der Region an die allgemeine Luftfahrt qeen soll und der Bestand 
durch entsprwhmde Maßnahmen zu sichern sei, Soltien zu diesem Zweck auf Gnirmd von EU- 
Regelungen Ausbaumaßnahmen im Start- und hdebahnsystm erforderlich werden, sollten 
diese geplant und realisiert werden. 
Als  Grundsatz wird weiterhin aufgefliktt, dass die Umwelteinwirkwigen des Luftverkehrs weiter 
zu vermindern seien. Bei Planung und Rdsienirig des Neu- und Ausbaus von Flugplätzen ist 
der Lämbelastung der Bevölkerung und den Erfordernissen des Naturschutzes in der Umgebung 
der Fhgplätze eine besondere Bedeutung beizumess&. 
Der Regionalplan Siidhessen 2000 sagt unter Punkt 7.4 -2 -Lufhrerkehr zum Verkehrslandephtz 
Egelsbach ebenfds, dass dieser den Anschluss der Region an die altgemeine Luf€faM ergänzen 
soll. 

Die Verbesserung der InfrasuMur und sonstige Ausbaumaßnahmen sind vonhsehen. Dabei ist 
eine Vmchlechterung der Fluglämisihiation Air die BevOkenmg der Umgebung des Flugplatzes 
und entlang der F lugrouten zu vermeiden. 

Das planfestgestellte Vorhaben - Verhgening der Start- &d Landebahn des ~erkebrslandepl& 
Egelsbach- war Gegenstand eines Raumordnungsverfahrens. Pas Regiefungspräsidium 

Darmstadt als obere LandesplanungsbehEirde hat dieses Verfahren mit einer landesplarierischen 
Beurteilung abgeschlossen 
Diese lmdesplanerische Beurteilung-des ~e~ienkgspräsidiums Dmstadt vom I I. Oktober 2000 
kommt zu dem Schluss, dass die V e r h g m g  der Start- und Landebahn auf dem Verkchrslands 
platz ~ ~ e l s b a c h  unter Zulassung der Abweichungen vom Regionalen Raumordnungsplan Siidhes- 
sen 1995 sowie bei Erfüllung folgend& Maßgaben mit den Erfordernissen der Raumordnung und 
Landesplanung Itbereinstimmt: 

1 .  . Festsetzung eine verbindiichen Ober-e von Fiugbewegungen von maximal 100.000. 

2. Ein platuntißiger Linien- und Charterflugverkelu ist aumschiieQen. 
-- ...- 

3. Es erfiilgt kein Ins- eb, Der Vdehrslandeplatz Egelsbach ist auch zu- 
künftig nach Sichtflugreg * 

-.. 

4. Eine Zunahme von Lärm- und Schadstofhmissioneri gegenüber demjenigen Zustand, wie 
er im technischen Lärmgutachten und im Gutachten Luftvemminigung als Ist-Zustand be- 
schrieben wird, ist zu vermeiden. 

5 ;  . Es erfolgt keine Ausweitung der ~etr iebdten von 7.00 bih 21.00 Uhr. 

7. LA-Kategorie bis 5,7 Tonnen, nur in Ausnahmefälleti bis 20 Tonnen. 

8. Abschluss eines öffentlich-r6chtiichdpriv~htlichm Vertrages zwischen Flughafen& 
treiber, Flughafeneigrier und den betroffmen Kommunen, insbesondm Erzhiuisen etc. iik 



die Maßgaben Nr. 1-7. 

9. Die kodmten Auswirhgen des geplanten Vorhab&s auf die Landwidschafi sind im Plan- 
feststellungsverfahrai festzustellen und detaillierte Ausgloichsmaßnahmeri festzulegen. Da- 
bei ist d&auf m achten, dass Anbindungen der Flmtiicke an.das landwirtschaftliche Wege- 
netz .ge&hleistet werden und die Beregnungsanlagen in ihrer Funktion erhaitm bleiben. 
Außerdem mlissendie Fetsdzmgen des regionalen Lsindschaftspflegekomeqtes berück- 
sichtigt werden. 

10. Es muss sichergestellt werden, dass durch die V e r l b g m g  der Start- und Landebahn und 
die Teilverlegung des Hegbaches die b i b  bestehenden ~dwasserverhitltnisse erhalten 
bleiben. Eine Gefdhdung darf nicht entstehen. 

I 1. Die naturnahe Verlegung des Hegbaches ist als vorlaufende Maßnahme durchdühm, d.h. 
mjt der Ausbaumaßdune an der Start- und Landebahn darf erst nach Abschluss dieser Ar- 
beiten begonnen werden. Die G e w ~ ~ t e  II muss beibehalten werden. Außerdem ist ein 
intaktes Okosystem zu gewiihrleisten. 

12, Zur Sicherwlg des N d z s  Nahua 2000 sind die für die Erhaltung und Entwicklung eines re- 
pmduktiveri Groppenbesrndes im Hegbach erforderlichen Maßnahmen (z.B. Schaffung 

, groppengseigneter Strukturen irn teilverlegten Hegbach, Umsiedlung des durch die Verls 
gung direkt betroffenen Fischbestandes, Beseitigung von~Fischwechssllwidemisscm) vor 

, Umsetzung des Projektes d u r c m e n , ,  Diese Maßnahmen sind nach Vorliegen der Ergeb- 
nisse ein& erweiterten Fischuntersuchung im Rahmen der Planfeststellung detailliert festzu- 
setzen. . . 

1 3 .  Der Kompensationsumfang und die hiaIfllr erforderlich& Fkhen sind im Rahmen des plan- 
feststellungsverfahrens genau festzulegen und die Verfügbarkeit der Flächen ist hier nachzu- 
weisen. 

Die Maßgaben Nr. 1-8 sind von der .Regionalversammiung Südhessen im Rabmen der von ihr zu 
treffenden Entscheidung Uber Abwcichungszuiassungei von verbindlichen Festlegungm des Re- 
gionalen hurriordnungsplanes 95 in Ergänzung &s von der obemi Landesplanungsbeh8rde un- 
terbreiteten Entscheidungsvorscblages DS V / 98,2 beschlossen worden. 

Die Maßgaben 2,3 und 6 entsprechen dem bisherigen Geiiehmigungsbestand und erfahren keine 
Änderung im laufenden Verfahren. Auch die Punkte 4,5,7 sowie 9 - 13 wurde durch en- 
chende A-en als Ergebnisse d a  Raumordnungsverfahrens betpcksichtigt. 

Hinsichtlich der ~aßgabe Numnier 8 ist anzumerken, dass die geforderte verhgiiche V d b a :  
rung im Lichte des Gnindsatzes der Vertragsfreiheit gesehen werden muss. Sofemeiner der Ver- 
tragsparher dem beabsichtigten Vertrag nicht zustimmt, Aihrt di& nicht zu dem Ergebnis, dass 
dmh die Nichterfüllung der Mdgabe Nr. 8 die erteilte ~bweichmgsnilabng unwirksam wird. 
Die Ansagsteilerin hat im Übriges alle nimutbaren Anstrengungen untmmnmm, um einen mt- ' , 

sprechenden Veriragsabschluss mit den angrenzenden Kommen herbeimfiibren. 



. Hinsichtlich der Verbindlichkeit der Mdgabm fIir die Planfeststellung ist generell zu beachten, , 
, 

dass Ergebnisse des ~ o r d n u n g s v a f ~ s  rn bdcksichtigen sind. Eine Abweichung vom 
Regionalen Raumordnungsplan SUdhessen wurde unter der genannten Mdgaben zUgelassm 

Eine rechtliche Begriindung und Vaanlassung für eine Begrenzung der maximalen Zahl der jähr- 
lichen Flugbcwegungen auf dem ~hkehrslandqdatz Egelsbach (1 00.000 Bewegungen) besteht 
nicht. Eine derartige Limitierung ist ausweislich der lärmphysikalischen und lärmmedizinischen 
Beurteilung wie auch der BegrWung des Pl&feststellungsbeschlusses weder aus Lärmschutz- 
@inden noch im Hinblick auf das gegenwärtig und die n & b  Zeit zu erwartende Flugbewe' , 

gungsaufkommen auf dem VerkehrsIandeplata Egelsbach vor dem Gesetz (4 8 Abs. I,§ 9 Abs. 2 
. LuftVG, 4 6 Abs. 2 S. 4 LuftVG) gerechtfertigt. 

Die MaDgaben der tandespldschen Beurteilung vom 1 1.10.2001 können allkrdings dazu her- 
angezogen werden, der PIanfeststellung einen Auflagenvorbehalt beinifligen. 

Pie landesplanerische Beurteilung vom 1 i.10.2001 bietet keine Rechtsgmndlrige für einen Teil- 
widerruf der bestehenden Genehmigung Rlr den Verkehrslandeplatz Egelsbach. Pies aber wäre 
eine ~ i m i t i k g  des Betriebes auf 100.000 Bewegungen. Die Voraussetzungen des 8 6 Abs. 4 
S. 2 LuftVG für einen Teilwiderruf sind nach dem Ergebnis der im PIanfeststelIungsverfahren 
eingeholten Iärmmedizinischen und lärmphysikalischen Stellungnahmen nicht erAillt. Das Ergeb- 
nis des Raumordnungsverfahrens ist im Plmfeststellungsverfahrm zwar zu beachten, ersetzt aber 
nicht die Entscheidung der Pldeststeilungsbeh6~e nach § 8 Abs. 1 (6 6 Abs, 2) LuftVG 

' 

(Abwägungsenischeidung). Schon gar nicht gegtatkt die landesplanerische Beurteilung, losgel6st 
vom Verfahrensgegenstand unter übergehung der gesetzlichen Voraussetzungen des 4 6 Abs. 2 
S . 4  LufiVG in den rechtlich gesicherten Bestand einer luftmhtlichen Genehmigung einzugreifen 
(Teilwiderruf ohne Rechtsgrundlage). 

Aus diesem Grund steht nach der bneugung der Planfeststellungsbehörde fest, dass das vor- 
liegende Vorhaben nicht nurim Einklang mit dem Raumordnungsbeschluss vom 1'1. Oktober 
2000 steht, sondern gerade dazu dient, den Bestand des Verkehrslandeplatzes Egelsbach zu er- 
halten und damit den Zielen der Raumordnung gerecht wird. Die Ergebnisse des Raumordnungs- 
verfahem wurden im Rahmen der Nebenbastirnmungen dieses Bescheides berücksichtigt. 

4.2 Verein barkeit des Vorhabens mit Belangen des ~mmissionsschu tzes 

4,2,1 Lärmschutz 

Das Ausbauvorfiaben ist mit Belangen des Lhschutzes vereinbar. Bei Einhaltung der festge- 
legten Nebenbestimmungen sind erhebliche Belästigungen durch den ~lugbetrieb nicht zu er- ' 
warten. 

Die im hgutachten  ermittelten DauerschaiIpegel11bersteigen an keinem der ausgewählten 
~mmissions~unkte 1 - 1 6 den aus Vorsorgegesichtspunkten festgelegten Wert von 55 dB(A). Die 
Uimauswirkungen sind damit fiir die Bewohner der Anliegergemeinden zumutbar. Auch im Be- 
reich der Mmimalpegd werden gesundheitlich kritische Werte weit unterschritten. 



Irn Übrigen wird zum ausreichenden Schutz vor ~luglämi auf dic Ausfhnmgen unter Kapitel C 
I1 2- dieses Bescheides verwiesen. 

4.2.2 Luftrein hdtiing 

Das Vorhaben ist mit den Belangen der Lufhiddtung vereinbar. Die für den Planungszeittrium 
(2009) emiqelten Zunahmen der Schaastof&onzentration liegen entweder im Irrelevanzbereich' 

. oder die zu erwartenden Gesamtschadsto~onzen~ationen liegen selbst bei Betrachtung aller , ' 

Bdastungsfaktoren innerhalb der von der Behorde zugrunde gelegten Grenz- und Prüfwerte. Zu 
deren Überpflfung in der Zukunft war die Abgabe-einer Emissionserkläning als Nebenbestim- 
mung festzuleg-, I 

Tm Ijbrigen wird auch hier hinsichtlich derer Einzelheiten auf den Inhalt des Kapitels C II 2 
veniviesen. 

4.2.3 Geruch 

Im Hinblick auf digliche ~ ~ h s i m m i s s i o n &  wurde auf der Basis der Ergebnisse eine von der 
Hessischen Landesanstait für Umwelt und Geologie (HLWG) beauftragten Genrchsbegehung am 
Flughafen Fmkfurt eine Prognose abgegeben. 

Aufgnind der Ergebnisse dieser Prognose sind in der Nähe des Verkehrslandeplatzes keine durch 
' diesen verursachten erheblichen Geruchsbelästigungen zu epwten. 

4.2.4 Luft, Klima 

Nach dem Ergebnis der ~rnweltv~~lichkeihuitersuchun~ s&d erhebliche Auswirbgen auf . 

das örtliche Klima sowie auf das Schutzgut Luft durch das ~orhaben.nicht zu marten. 

4.3 Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Belangen von Natur und Landschaft I 
FFH-Vertrlglichkeitspflfung 

Der Ausbau des Verkehrslandeplatzes stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft durch die 
Fl2icheninanspru~hnahe, hhilttung und Versiegehng für die Start- und Landebahn, die Ver- 
legung des Hegbaches soMe den teilweisen Verlust des Ufergehöfzsaumes usw, dar. 

Bei dem Eingriff handelt es sich um ein Vorhaben, das der Bestandssichmg dient und somit 
unvermeidbar ist, Hierzu wird auf die Ausführungen unter Kapitel C CI1 1 (Planrechtfertiguns) 
Bezug genommen. Die Eingriffe in Natur- und Landschaft lassen sich insgesamt durch die vorge- 
sehenen Maßnahmen zur Gestaltung und EingrUnung des Hegbaches vermeiden, minimieren und 
kompensieren. Er kann zugelassen werden, weil die mit dem Ausbauvorhaben v&folgten fiffcnt- 



lichen Belange Uberwiegen und insbesondere der Zielsetzung der Raumordnung und Landespla- 
nung entsprechen. 

Die Genebmigungsvoraussetzungen entsprechend 4 8 BNatSchG i.V.m. § 6 Abs.2 HENatG sind 
als erfüllt anzusehen. 

[ Für das Vorhaben ist eine teilweise Beseitigung des den Regbach begleitenden Ufergeh6lzsau- 
mes, der als schutzwürdiger Lebensraum im Sinne von 23 HENatG einstufen ist, erforderlich. 

I Nach § 23 Abs. 3 HENatG sind Handlungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Le- 
bensraumes führen, unzulbsig. 

Der Hegbach im zu verlegenden Abschnitt befindet sich zudem im Geltungsbexeich der Verord- 
nung zum Schutz von Landschaftsteilen im Bereich des Landkreis= Damistadt vorn 20. Dez. 

. . .  1956 (St,Anz. 411 957 S. 993), GemäD 8 2 dieser Verordnung dürfen Änderungen, die geeignet 
sind, die  ab' schagen oder das LandSchaftsbild ni beeinträchtigen, nicht vorgenommen 
werden; U.a. ist die Beseitigung von Ufergehtikn verboten. 

Die zuständige Nahmchutzbeh6rde kann jedoch im Einzelfall sowohl von dem Verbot der Land- 
schaftsschutzgebietsve~rdnwg als auch von dem Verbot nach § 23 Abs. 3 HENatG in besonde- 
ren Fällen gemäß § 23 Abs. 4 HENatG und § 30b HENffi  befreien, soweit sie die Voraussetnin- 
gendaflir als erRtllt ansieht. 

Diese Voxawetzungen sind vorliegend gegeben, da Iib&egende Grunde des Gef13tinwohls 
wegen der Bedeutung des Verkehrslahdeplatzes fUr die Region geltend gemacht werden klimen. 
Dieser soii entsprechend den Zielen der Raumordnung und Landesplanung den Anschluss der 
Region an die allgemeine Luftfahrt ergänzen. Da durch die Gutachten belegt wird, dass ein Ver- 
zicht auf den Ausbau die Bedeutung -des Landeplatzes fiir die Region schwächen würde, ent- 
spricht der Ausbau den o.g. Zielsetzungen. Die regiodplmerischen GrIinde iiberwiegen die Be- 
lange des Naturschutzes,.zumal die-Beeintriichtigungen durch' den Verlust der Ufergehdlze diirch 
die vorgesehenen Maßnahmen ausgeglichen werden könnai. 

Im ~egbach wurde die Groppe, eine Art nach Anhang U der FFH-Richtlinie, reproduktiv nur h 
den Abschnitten am Verkehrslandeplatz nachgewiesen. Da die'Groppe ein Begleitfisch des , -  

Rhitrals ist, kann ihr Vorkommen im Hegbach als für ein zum Rhitral gehhendes kleineres Sei- 
tengewässer des Rheins als typisch angesehen werden. 

Bei der Hegbachverlegung treten erhebliche Beeintriichtigungen des Fischbestandes auf. Wegen 
des Groppenvorkommens irn Hegbach und auf Grund der Tatsache, dass auf Grund der unsiche- 
ren ~atenlage hinsichtlich der Vorkommen in Südhessen nicht definitiv ausgeschlossen werden 
kann, dass der Abschnitt des Baches als potenzielles FFH-Gebiet anzusprechen ist, sind die Ein- 
griffe dort wie Beeintrbhtigung im Sinne von § 19 C Abs. 1 BNatSchG zu bewerten. 
Deshalb wurden aus Grllnden der Verfahmssicherheit die Kriterien der FFH-Verträglich- 
keitspriifmg und fiir die Zulassung einer Ausnahme abgeprüft. 
Die Vorausssetzungen, e h e  Ausnahme nach 9 f 9 c Abs.3 BNatSchG zuzuiassen, können ds ge- 
geben angesehen werden. Gründe des überwiegwden (Iffentlichen Interesses können wegen der 
Zielsetzung cler Landes- und Regionaiplanuag, am Standort Egelsbach festzuhalten, für das Vor- 



haben geltend gemacht werden. Im Rahmen der Variantenuntexsuch~~~~ ~ ~ ~ - ~ r n l l ~ l i c h k e i t s -  
wtersuchung wurde nachgewiesen, dass nimutbare Alternativen nicht gegeben sind. Die nach 8 
19c Abs, 5 BNatSchG notwendigen Maßnahmen zur Sicherung von Nahira 2000 sind vorgese- 
hen. 
Entgegen der Angaben in der UW ist von der oberen Nalmchutzbehörde nicht beabsichtigt, den 
Hegbach am Verkblmdeplatz als Naturschutzgebiet auszuweisen. 

4.3.1 Auswirkungen 

Dem Vorhaben stehen ~ e l - a n ~ e  des Naturschutzes und der Landschaftspflege entgegen, weil da- 
mit die folgenden Auswirhingsn auf Natur und LmdschaR verbunden sind: .' 

. Es werden Air Start- und Landebahn und Rollwege 21.280 ma neu versiegelt. 

. Für die Anhebung des Gelaadenive'aus im Bereich der Pistenverlärigmg, die Modelliening 
der Pistenoberfläche, der Anlage von Versickerungsmulden, der Anlage des neuen Bachbettes 
sowie der Verfiillung des Alten sind umfangreiche Erdbewegungm erforderlich. * - 4 - -J --- 

'I 

- 

Die Flächennutzung wird sich in weiten Teilen des Plangebietes verilndem. Im Anschluss an 
die Start- und Landebahn werden die grlißtenteils landwirtschaftlich genutzten Grundstücke 
mit Landschaftsrasen eingesät und aus'~ründen der Flugsicherheit nikünftig intensiv gepflegt. 

I 
Durch die Umgestaltung der Flkhen auf ca. 24 ha wird sich die Landschaft verändern. Dies 
führt zu einer verhierten Wahrnehmung des LatidschaAsbildes in den an das Projelctgebiet 

i 
angrenzenden Bereichen. I- 

, Für die Verlängerung der Piste ist es erforderlich, einen Abschnitt des Hegbaches zu veriegen. 
AnschlieDend wird der Hegbach mit seinen begleitenden Gehölzen auf rund 430 k Lauflhge 
beseitigt. 

. - Veriegung der Wegevabindung n6rdlich des Hegbaches mid d& randliche Eingriffe in den 
nördlich angrenzenden Wald. 

F 
I 

AuDcrdem ist es erforderlich, außerhalb des plangebi&s einen Mast der 1 10 kV-Leitung zu ver- [ 
- .  legen. 

Zusärzliche Auswirkungen des Flugbdebes auf die Avifam durch Vogclachlag bnv. VergrZi- 
mungsmahahmen sind nicht zu.emarten. Indirekte WVhuigen durch Emissionen auf Natur und 

1 
Landschaft sind im erheblichen Umfang nicht m erwarten. ! I 

. . 

Wegen der genannten Beeinträchögungen stellt der Ausbau des Verkehrslandeplatzes &en Ein- 
, . griff in Natur und ~andschaft im Sinne von 9 5 Abs. 1 HENatG dar. 

Im Bereich des Hegbaches sind die Auswirkungen auf Natur und Landschaff als grrrviererid ein- 
zustufen, da ihm eine besondere Bedeutung als ~ e b m s d  und fur das hmdsd~affsbild zu- 
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kommt. Wegen dieser Bedeutung unterliegen die Ufergekdize dem Schutz dcs 8 23 HENatG und 
der Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen irii Bereich des Lmdhises D m t a d t  vom 
20. Dez. 1956 (StAnz. 4/1957 S. 993). Dort sind die vorgesehenen Beeintrkhtipgen nach # 23 
Abs. 3 HENatG und nach 5 2 der Schutzgebietsverordnung verboten, 

Obwohl der Hegbach bzgl: seines Artßninventars insgesamt ds gestört einzustufen ist, entfaltet er 
bzgl, einzelner Arten dennoch eine Bedeutung. 
Hinsichtlich der Fische weist er die mprhgiiche Biozönose der zum Rhitral gehörenden Seiten- 

. gewbser des Rheins aus. Bemerkenswert ist auch das Vorkommen der Gmppe, einer Art nach 
Anhang I1 der FFH-Richtlinie, die obwohl sie in den Abschnitten am Verbhrslandeplatz mit ho- 
her Dominanz vorkommt, wegen des vergleichmveisen kleinen Areals,-als stark gefZihrdet einzu- 
stufen ist. Da durch die ~aumaßnakme auch das Gewllsser verlegt wird, k8nnen erhebliche Be- 
eintrkhtigungm des Fischbestandes auftreten. Wegen des Groppenvorkommens im Hegbach und 
da aufgrund der unsicheren Daienlage hinsichtlich da Vorkommen in SMhessen nicht definitiv 
ausgescMossen werden kann, dass der Abschnitt des Baches als potenzielles FFH-Gebiet .anzu- 
sprechen ist, sind die Auswiräungm dort wie Beeinträchtigung im Sinrie von 5 19 C Abs. 1 
BNatSchG zu einzustufen. 

Die Naturschutzuerbllnde und -beh6rdcn hatten f& darauf hingewiesen, dass hier die Libellen 
Cordulegaster boltoni (zweigestreifte Quelljungfer) anzutreffen sind, die nach der Roten Liste 
BRD als ge-et ehzustufen ist. Mit den Ei f fen  in den Hegbach wiirden ggf. dien potaizi- 
elle Larvdhabitate beseitigt. 
Da der Hegbach fmer eine Vernetzungsfunktion für weitere Tiere hat, ist nicht ausnischEießem, , 

dass durch die B a d n a h m e  msWich Trentiwirkurigeri und Ze-rschneidungseffekte auftreten. 

Dis Auswirkungen des Vorhabens sind in der WS; der landschaftspflegeri~chen Bcglcitplan~ng 
und der FFH-V~figlichkeitsuntersuchung dargestellt. W 

1 4 

Die Einwendungen, der Eingriff in Natur und LandSchaf€ sei nicht ausreichend dargestellt, warm 
nim Teil berechtigt. In dem durch Fassung vom 1 8.07.2001 erghzten landschaftspflegerischm 
Begleitplan sind die zusätzlichen Beeinträchtigungen durch die neue Wegeverbindung, die Bau- 
s*, die Entwässerung, die Verlängemg des Rollweges im Osten sowie das Vorkommen der 
zweigestreiften Quelljungfer und des Eisvogels berücksichtigt. Der GeItungsbereich ist gegeniiber 
der ursprünglichen Fassung vom 15.07.2000 erweitert. 

Den Einwendungen, die Auswirbgen' auf Flora und Fauna durch Licht und Luftschadstoffe 
bzw. durch Lärm seien nicht angemessen dargestellt, konnte nicht gefolgt w d e n .  Die Behand- 
lung dieser Beeinträchtigungen in der W S  ist filr die naturschutzfachiiche Beurteilung aumrei- 
chend. Es ist nicht Sinn und Zweck der Planfeststellungsm~lagen, wissenschaftliche Kenntnis- 
llicken zu schließen. 

Die Eingriffe in Natur und LandschaR werden anhand einer A~gleichskechnung bewertet. D i s  
ses Bewerturigsverfahren ist nach der ,~~gleichsabgoibenvmrdnung (AAV),, vom 09.02.1995 
(GVBI. I S, 120) für Hessen eingeführt. Es umfasst eine Gnindbmertutig der Biotopverluste bzw. 
Nutningsändmgen für das Plangebiet sowie eine Zusatzbewerhing der Laridschaftsbildbeein- 
trächtigungen. Dieses Verfahren ist gmdsätzlich geeignet, die Eingriffe durch das Vorhaben zu 



bewerten, Dies gilt auch filr die BeeinWichtigungen der Gehölze sowie der Landsc~schutzgs- 
biete. Da spezielle artenschutachtliche Belange mit dem Verfahren nicht ausreichend gewilrdigt 
werden können, wurden die Beeinbiicktigungen besonders gefährdeter Tierarten verbal- 
argumentativ abhandelt. 

Die Darstellung der Eingriffe sowie deren Bewertung wird jetzt von der Planfeststellungsbehörde 
als ausreichend angesehen. 

4.3.2 Vermeidung iind Minimierung 

Mach 9 6a Abs. 1 HENatG ist m w e n ,  ob die Vermeidung- und Minimierung von Baeintriichti- 
Wgen &glich ist. 
Insofern bedurften die Einwendungen, das Vorhaben sei weder dem Grunde nach (Notwendigkeit 
des Vorhabens) noch in diesem Umfang W g e  der Start- und Landebahn) erforderlich sowie die 
Frage der Minimierung von Beeinträchtigungen der Baumaßnahe auf die Fauna, auch einer 
natwschutzrechtlicheti Überprüfung. 

Die run 18.07.0 1 erg-d zum Bedarf vorgelegten Unterlagen belegen, dass der Ausbau .erfor- 
derlich ist, um die Funktion des Verkehrslandeplatzes in der Region zu sichern. Insofern ist eine 
Vermeidung des Eingriffes nicht mliglich. 

Um Beeintrkhtigungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft zu minimieren, sind in da Pla- 
nung folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Vqsickaung des Oberflilchenwassers ' 

. Verwendung des Erdaushubes zur Verfüllung des den Gewässerbettes und nir Modelliening 
der Start- und Landebahn 
teilweise Erhaltung alter Gehölzbestände am derzeitigen Hegbachverlauf 
vorlaufende Herrichtung des neuen Hegbaches als Ersaizlebensraum 

' zügige Abwicklung der Baumaßnahmen ' 

Ausweisung einer Rundwegetrasse für den Baustellenverkehr 
Berücksichtigung von ~uhezeiten sowie Brut- und Setveiten bei der Bautätigkeit 
Venicht auf Nachtarbeiten 
Verzicht auf Vergrthungsmaßnahmen f71x die Avifauna . 

Fmer ist die ursprünglich geplante Verbreiterung der bestehenden Rollwege um 50. cm nicht 
erforderlich. 

Um den Einwmdungen der oberen Naturschutzbehörde, der Natiirschutzverbbde und ander, 
mit diesen Maßnahmen sei dem Erfordernis nir Minimierung der Eingriffe nicht ausreichend Ge- 
niige getan, Rechnung zu tragen, sind zusätzlich Auflagen rn folgenden Punkten in den Beschkid 
aufgmomm& worden: 

besondere Behandlung des Oberbodens 
Berücksichtigung der Laichzeit der Fische 



,, Gkologische Bauliberwachung . Maßnahmen nim Baumschutz wahrend der BaupAase fiir m erhaltende GhBlze . Abzäunung des Baustelienbereiches 

4.3.3 Kompensation 

Nach 9 6 a HENatG kam ein Eingriff nyr zugelassen werden, sofern er in angemasmer Frist 
ausgeglichen werden kann. - 
Dex Ausgleich Air die Verlängerung der Start- und Landebahn erfolgt im Wesentlichen durch die 
Verlegung und Bepflanzung des Hegbaches. 
Neben der wasserrechtlichen Zie~vo~steUung eines naturnahen Gewässerausbaues sind bezogen 
auf die naiursckutmechtliche Genehmigungsftlhigkeit vorrangig folgende Zielsetzungen zu nen- 
nen: 

. WiederhemteIlupg der geschildigten Lebensrilume . Aufkchterhaltung der Vemetzungsstnikhu des Hegbaches . Eingliederung des VerkehrsIandeplatzes in die Landschaft . Wiederherstellung der Wegebeziehung Air die Naherholung . Erhaltung und htwickiung der Groppeapopulsition im Hegbach. 

Der funktionale Ausgleich erfolgt im Wesentlichm dmh die Herstellung gleichartiger Biotope 
und 'einer Extensivierung der Flächennutnmg. Dieser wird nicht zuleth dadurch erreicht, dass Air 
die verliingerte Fließgew&serstrecke inkl. der angrenzenden Pf ld i i chen  auf ca 22 ha eine 
Auiwertmg gegenüber den Ackerflkhen d e l t  werden kann. 

Die Gewtissergestaltung ist detailliert in der Adage 4 beschrieben. Im landschaftspflegerischen 
Begleitplan sind als Begrünungsmdmhmen Folgende vorgesehen: 

Gehölzsaum am GewaSser 
Im Uferbereich bis zur Mittelwasserlinie werden Arten der Weichholzaue verwendet werden. 
Neben den Weiden dienen auch Erlen der Ufersichmg . Die P fiaqualitäten sind U. a. a b h w g  
von der wegen der'Hindernisfreiheit erforderlichen Wuchshöbenbemg. Xm Bereich der süd- 
lichen AufWeitung werden die Erlen sWker gewählt, scheller e h e  Beschattung des Gewäs- 
sers ZU erreichen. 

Anlage von Gehölznächen (unterschiedliche Wuchsh6hen) 
Hier& werden einheimische Gehölzarten in~bhän~i~kei;von der jeweiligen Wuchshöhenbe 
schriinkungen als SWucher oder als Hochstämme ausgepflanzt. 

# 

Naturnahe Grünlandeinsaat 
Zwischen den Gehölzfi&hen/dern Gewässer und den Zaun des Verkehrslandeplatzss werden die 
ilbrigen Flachen mit eher K r ~ u ~ e s e & s c h u n g  eingesät. 



Den Anregungen uncl Bedenken der Naturschutzb;eh€iden und -verbände wird dadurch Recbnung 
getragen, dass Alr besonders schutnu(lrdige Tierarten, die spezielle Ansprüche an ihre Habitate 
stellen, weit- Wnahmen nq Erhaltung der Art . vorgesehen . sind: 

, 
Berücksichtigung; der speziellen Lebensraumanspriiche bei der Gestaltung des teilverlegten Heg- 
baches 
Cordulegaster boltoni benötigt neben einer guten Wassequalitiit, möglichst Wes und bescbt- + 

tetes Wasser. Deshalb ist eine Eutrophierung des Gewässers ebenso wie eine Erwämiung zu ver- 
meiden. Durch die Bepflanzung am GeWser (stiirkere Pflaazqaalitäten) SOU m i t i g  eine Be- 

' schattung des neuen B a c W e s  erreicht werden. Ferner sind Stillwass~buchten herninchten, in 
denen Sand- und Kiesbänke mit feinem Sediment Air die Eiablage und Larvalentwicklung einge- 
bracht werden und somit die gleichen Habitate wieder hergestellt werden. 
Für den Eisvogel sollen, soweit es die Standsicherheit der Böschungen zuibst, Steilufer aus 
Sand- und Lehmwanclen gestaltet werden, in denen sie ihre Nisirlihren eingraben k6nnen. Sonsti- 

' 

ge Ansprüche wie z. B, liberhbgende Zweige werden berticksichtigt. 
FUr die Groppe muss das Profil der Teilverlegungssbecke so gestaltet werden, dass eine ausrei- 
chende Fließgeschwindigkeit und der Durchfluss einer Mindestwassemenge gewährleistet ist. 
Aderdem ist für eine ausreichende Menge an Grobsubstnrt und d a ,  dass durch die B e p h -  ' 
ning eine Beschattung des Gewässers erreicht wird, Sorge m tragen. 

Erhaltung des Groppenbcstilndes durch die in Anlage 1 1 der Pldeststellungsunter1agm gexmn- 
ten Maßnahmen 
Es ist vorgesehen, die Groppe' in geeignete Abschnitte in den Hegbachoberlauf umzusetzen, . . 
nachdem diese zuvor durch das Einbringen entsprech&den Substrates aufgewerkt wurden (M- 
FFH 0 1 bis M-FFH 05), 
Fmer soll oberhalb der Teilverlegungs~ke durch Verbesserung oder Herstellung groppenge- 
rechter Habitatstrukturen sowie der Gewässerdurcbgiingigkeit die Regeneration des Groppenbe- 
standes im teilverlegten Hegbach gefördert werden (M-FFH 06 bis M-FFH 12). 

Mit diesen Mdnahmen werden die AnsprSJche der Arten in ausreichendem Maß berücksichtigt. 
Sie werden aus fachlicher Sicht als geeignet filr den Erhalt der entsprechenden Populationen ein- 
gestuft. Den Bedenken der Naturcchutmerbbde, die Habiitatsp&alisten würden im teilverlegten 
Hegbach keine entsprechenden Voraussetzungen vorfinden, wurde insoweit Rechnung getragen, 
als dass diese bei der Detailplanung berücksichtigt werden. 
Die Erhaltung der Groppenpogulation wird auch während der Bauphase sichergestellt, da der 
Fisch in Abschnitte im Obalauf umgesiedelt werden soll. Durch Untersuchungen des IIegbackes 
bis zum Zusammenfluss von Fritzwiesengraben und Riitschbach ira R a h e n  der FFH- 
Verh3glichkeitsstudie wurde festgestellt, dass im Oberlauf des Hegbaches m e h  Abschnitte 
von eher Gesamtlänge von rund 1.000 bis 1.500 Meter sich als Habitat für die Groppe eigpen. 
Durch die obere Natmchutzbehörde wurde betiitigt, dass die Groppe dort die notwendigen 
Habitatvomussetzungen vorfinden wird. Da sie heute nur 300 m des Hegbaches Wedelt, wütde 
dies eine Verbesserung Air die Population bedeuten. In ,&n teilverlegten Abschnitt wird ein er- 
neutes Umsetzen einer Teilpopulation erst dann vorgenommen w a h ,  wenn nachgewben ist, 
dass auch dort wieder optimale Bedingungen herrschen, 



I '  ~ e n  Nachf*rddsnuigen der ~ a t u r s c h u t n ~ b ~ n d e ,  die Verlegurig dss Hcgbaches Wissenschaftli~h 
begleitet sehen wollten, wird iasofern Rechnung getragen als eine Gkologische Bauiiberwachung 

I - 
und Erfolgskontrollen festgesetzt wurden. Damit soll gewährleistet werden, dass im verlegten 
Hegbach die Voraussetzungen Alr die T i d e n  tatsächlich erreicht werden und ggf. ~kumfristig 
auf m6gliche Beeintriichtigungen reagiert werden kann' Die Wirksamkeit der Maßnahmen kann 

r dadurch hgesamt verbessert werden. 

Die Ausgleichbaskeit des Eingriffes wird mit der Ausgleichsberechnung und mit den Ergtinnin- 
gen vom 1 8.07.01 verbal-argumentativ nachgewiesen. 

Die Bilanziening nach AAV weist ehe Aufwertung von 1.3 1 8.0 15 Biotopwertpunkten im Plan- 
gebiet aus. 

Die AusgloichsLnaanahmen wirken sich auf die Schutzgüter des 4 5 Abs. 1 HEEJatG positiv aus: 

Boden 
Auf den Ausgleichsflächen wird die Bodennutzung extensiviert. Die Wind- und Wassererosion 
wird dort nilrUnRig verringert. 

i Wasser 
Durch die AuEwertung der ehemaligen Ackerfibhen wird .die Verdunstung vermindert md die 
WasserspeicherkapazitBt erhobt. Die.Vegetation verringert das Risiko des Eintrags von Schad- 
stoffen, da ihr in Teilbereichen eine wasserreinigmde Funktion zukommt und klinRig nutzungs- 
bedingt keine Nähr-- bnv. Schadstoffe mehr in den Boden eingetragen werden. 

-Klimakuft 
Die P f l m g e n  verbessern den klimatischen Ausgleich im Plangebiet. Die kiimatisch negativen- 
Auswirkungen der Versiegelung können damit ausgeglichen werden. 

Tiere und Pflanzen 
Durch den newn Ilegbrtchverlauf und die Pflanzen werden die landwixtschaftlichen Nutzflächen 
aufgewertet. Die Gestaltung bietet die Mögiichkeit, die Strukturvielfait zu erhohen, und verschie- 
dene Teillebensr&me f3r die Wieder- bzw. Neuansiedlung besonders geschiihter Arien wieder 
herzustellen bzw. neu zu schaffen, Dabei wird auch auf die Ansprüche der Habitatspezialisten . 
Rücksicht genommen. Der Hegbach wird langer und-der GehGlzsaum wird breiter. 
Die Umsiedlungs- und Gestaltungsmaß~en im Oberlauf des Hegbaches ermöglichen darüber 
hinm eine Erhaltung und Entwickiung der Groppenpopulation. 

Landschafkbild 
Die ~ f l a m u g k  tragen dazu bei, dass der Verkehrslandeplatz in Erzhausen optisch nicht s w e r  
als bisher wahmmehmen ist. Insgesamt wird die Landschaft damit zwar neu gestaltet, eine er- 
hebliche Baeintriichtigung des LandSchaftsbildes bleibt dadurch jedoch nicht zurück. 

Als Maßnahmen zur Sicherung des Netzes Natura 2000 im Sinne von $19 C Abs. 5 BNatSchG 
sind die in der m-Vertrfiglichkeitsmters~~h~tlg und in den Unterlagen für das Ausnahniever- 
fahren vorgeschlagenen Maßnahmen geeignet. 
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Fiir die weitere Entwicklung der GmppenpopdSition im Hegbach ist ein genetischer Austausch 
zwischen nikllnftig zwei Teilpopulationen sichemistellcn. Deshalb sollte aus Sicht der Planfest- 

' 1  
ste11ungsbehtSrde insgesamt eine lineare Durchgbgigkeit geschaffen werden. Dazu sollte der 
Riick- und Umbau der weiteren Fischwechselhindernisse mittelfristig umgesetzt werden. 

Die vorgebrachten Einwendungen, das Vorhaben sei nicht ausgleichbar, sind insofern acht zu- 
treffend. 
Sowohl durch die Ausgleichsberechnung als auch vkbal-argum~tativ wird nachgewiesen, dass 
der Eingriff nach § 6 a Abs. 2 HENatG als ausgeglichen zu bewerten ist. Da die Verlegung des 
Hegbaches vorlaufend ni der Ausbmaßnakme erfolgt,' kann bereits ein Teil der öIrologischen 
Funküonen sofort wahrgenommen werden. 

Nach den Ausbaumaßnahmen verbleiben k e  erheblichen oder nachhaltigen Beehhplchtigungen 
der Schutz@ter nach 5 5 HENatG und das Landschahbild wird so neu gestaitet, wie es den na- 
turriimlichen Gegebenheiten entspricht. ' 

4.4.1.1 Grundwasser 

Durch die geplante Versickmg des Niedmhlagswassers über die belebte Bodenzone ist si- 1 

chergestellt; dass eine schädlich6 Vkeinigrwg und sonstige nachteilige Vqi@daung der EI- . . 

genschafh des Grundwassers nicht zu besorgen sind. Dem Reinhaltungsgebd des 5 34 Abs. 1 
WHG wird damit Geniige getan. 

I 
Die technische Ausf?ihmg des EntwLsemgssystems erfolgt unter Beachtung der Richtlinie frlr 
-,bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewhnungsgebieten WStWag), so dais ge 
- wihrIeistet ist, dass sich die durchnifihmden bautechnischen Maßnahmen nach dem Grad der 
Schutzbediirftigkeit der vorliegenden betroffenen Schutzgebietszone I11 B des mit Verordnung 
des Regierungspräsidenten vom 3. August 1983 zum Schutz da Thkwassergewinuungsanlagen 
der Stadt M6rfelden-Walldorf/ Stadtteil Mörfelden festgesetzten ,Wasserschutzgebietns ((St.Anz. 
1983, S. 1784, geändert durch Vmrdnung vom 18. Oktober. 1983, St.Anz. 1983, $. 2156) rich- 
ten. 

Dem wird dadurch Rechnung getnigen,'dass das auf der gephten verlllngerten Start- und Lande- 
bahn d e n d e  Niederschlagswmser einer Reinigung analog der vom Merkblatt M 153 vorgeie- 
henen Variante bedarf. Die qualitativ hochwertigste Behandlungsfom stellt ,dabei die vorliegend 
vorgesehene Fkichenversickenuig über die bIehte Bodenzone in den B8schungen uqd den an- . 

schließenden Mulden dar. . . 

Dem auf@ d; in der Zone,iIi B des o.g Wasserschutzgebietes bestehhden verbotes, Abwas- 
ser einschüeßiich des von Straßen und sonstigen Verkefirsfkhen abflieikndm Wassers ni ver- 
senken,,wird dadurch Rechnung getragen, dass eine Schutzfolie mit ko-vey -WS im 



Bereich des Oberbaus der Piste und der Rollwege angeordnet wird. Durch die Anordnung dieser ' 
Schutzfolie im Etischen Rmdbereich sowie die Reinigungsleistung der Vegetationspassagen ist 
ein ausreichender Gnindwasserschutz gegeben. Im Bereich Bstlich des neu herzustellenden Roll- 
weges, in dem geringe Grundwasserfiurabstände vorhanden sind, wird über die Fliichenversicke- 
m g  bzw. eine Versickerung in sehr flachen Mulden der Onmdwasserschutz gewährleistet. 

Da vorliegend das AbflieRen des Niederschlagswassers in das Grundwasser nach Durchlaufen 
einer reinigenden Bodenpassage erfolgen soll, mithin ein Versenken des Niederschlagswassers 
nicht stattfindet, stehen dieser Vorgehmweise auch nicht die Verbote der bestehenden Wasser- 
schutzgebietsverordnwig entgegen. Schließlich ist durch Anwendung der Bestimmungen der 
RiStWag sowohl bei der Durchfihmg der Baurnaßnahme als auch beim Betrieb der Start- und 
Landebahn selbst sichetgestellt, dass der bestehenden Ausweisung des- Wasserschutzgebietes aus- 
reichend Rechnung getragen wird. 
Die Mulden dienen auch. irn Fdle einer Havarie als Riickhalteeinrichtungen und zur Schaffung 
von Reaktionszeit bis zur Bekämpfung eines eventuellen Grundwassersckadens. 
Um in einem solchen Fall den K o n ~ t i o n s b e r e i c h  6rtIich einnischränIcen, war zu fordern, 
dass die Mulden durch kleine Erddämme in Bereiche von ca. 60 m getrennt werden. 

In den ~ n t r a ~ s u n k l a ~ e n  wurde zwar bescbriebm, dass die in der RiStWag gefordaten so ge- 
nannten Reaktionzeiten nach dem Eintrag von wassergefddenden Stoffen in einem Haveriefall 
von zwei Stundexi eingehaiten werden kBnnen. Unterlagen, welche wrtssqgefährdende Stoffe 
auftreten k6nnen, welche Gegenmaßnahmen vorgesehen sind und Erläuterungen wie sich die Re- 
aktiomeiten msammemsetzen, d e n  jedoch bisher nicht vorgelegt. 
Die Vorlage dieser Unterlagen war daher von der Planfeststellungsbehlirde zu fordern, um prilfen 
&können, ob für einen Haveriefall nis2tzliche Maßnahmen behlirdiicberseits angeordnet w d e n  
miissen. 
Der BUND hatte in seiner Stellungnahme fiir den Havariefdl Maßnahmen zur Fassung und Spei- 
.cherung von fi üssigen wassergefätudenden Stoffen entlang der Piste gefordert. Auch wird be- 
mängelt, dass nicht berücksichtigt worden ist, dass diphatische KohienwasserstoRe, mit deren 
Auftreten in einem Havdefall zu rechnen ist aufgrund veningerter Oberfl2ichenspm~flg 
schneller versickern als Wasser. Die vom BUND gefordertm Mdnahmen hfltten nir Folge, dass 
die Piste und die Rollwege beidseitig mit Kas tenrintleti versehen werden müssten, die an-ein 
Riickhaitebecken angeschlossen wären. Diese Mdnahmen sind aufgrund der zu mattenden ge- 
ringen Wahrscheinlichkeit eines ~reignisehtritts gegenaber den zu erwartenden Investitionsko- 
sten als unverhlilhismflJ3ig anzusehen. 
Wesentlich fiir die Vermeidung eines ~nrndwarse~chade~s in einem Haveriefall ist die Reakti- 
onszeit bis zum Ergreifen von Maßnahmen nim Schutz des Grundwasser. Mit der 0.g. Fordern- 
gen nach Vorlage eines -Alarm- und ~ a ß n h e n p l a n s ,  in dem auch die Reaktionszeiten zu er- 
mitteln sind, wird dem Grundwassefschutz ALr den eher unwahrscheinlichen Fall einer Kavqie , 

GenUge getan. Letztendlich bleibt CS der Planfeststellungsbehörde ilberlassen, weitere Maßnah- 
men zu fordern, um die Reaktionszeiten eventuell weiter zu vemingem. 

Die in diesem Zusammenhang im E ~ ~ g s t e r m i n  von Dritten gestellte Forderung, das g e  . 

plante Entwässeningskonzept nicht nur auf den geplanten Erweiterungsabschnitt, sondern auch 
auf die bereits bestehende Start- und Landebahn auszudehnen, muss fiir dieses Planfeststellungs- 
verfahren nirückgewiesen werden. Denn Gegenstand des Planfestste~iungsverfahrens ist - bau- 



technisch betrachtet - allein die Verlängerung da bestehenden Start- und Landebahn. FSir diese ist 
die RiStWag wie zuvor. ausgeführt entsprechend anzuwenden. Allerdings gelten diese Planungs- , I , 
pdsiltze sowohl fUr ncue als auch für den Um- Gd Ausbau besteheader StraDm. Vor dies& 
Hintergrund bedarf es da PrUfiing durch die zuständige Wassdehtjrde, ob die bereits bestehende 
Start- und Landebahn, die keine der geplanten da Bahn adaquate Behandlwgs- 
form iür das anfallende PJiederscMagwasser besitzt, den Vorgaben, die ZUQI Schutz von b m f -  

1 
fenen Wassergewimungsanlhgen bestehen, entspricht. Diese PrIifung und die eventuelle h h -  
setnitig der Anpassung ah den Stand der Technik muss aus den vorgaumten Gründen jedoch 
außerhalb dieses Plaslfeststellungsverfahms erfolgen. 

1 
r 

Eine Beeinflussung des Grundwassers ist'tiach der vorgelegten Planung nicht zu besorgen. Die 
I 

belebte Bodenzone entlang der Piste miiss sich j edoch erst entwickeln, ebenso ist damit zu rech- 
nen, dass sich nach Inbetriebnahme des verlegten Hegbachteilstücks die Sohle des Bachbetts 
noch nicht vollständig im Gleichgewicht befindet. Um eveatiielle Einflüsse auf das Grundwasser 

I 
in den ersten Jahren nach dkr Baumaßnahme erfassen zu können, wair zu forderq, dass gmdwas- 

- serstromabwWs zwei Gniadwasserrnessstellen errichtet werden .und das Grundwasser regeWig 
beprobt und untersucht wird. '. 

1 
I 

4.41.2 Hegbach 

Ehe plsrimaige Edeitung von abfließendem Niederschlagwasser in den Hegbach ist nicht I 

vorgesehen. Vielmehr wird im Bereich des Hegbachaltamies - nordlich des Vcrkehrslandeplatzes 
-, der nach den Planunterlagen erhalten bleiben soll, ein Erdwall aufgeschiittet, m umeinen direkten . 

. Zufluss zum Bach zu verhindern. 
I 

Die im gesamten PlanungsraUm vo~~esehenen'~ersickeningsrn~lden Wen &ichzeitig die 
Funktion abfließdes Niederscbiagswasser zurikkzuhalten. Hierdurch wird gewmeistet, dass 
die Niederschläge aus maßgeblichen Regenereignissen nicht in den Hegbach gelangen. 

I 
Im südlichen Bereich der S M -  und Landebahn wurde in der Entw9Lsaerurigqhung der Schutz 
da Hegbaches vor abfließenden Oberfkhenwasser nicht ausreichend ber~lck~ichtigt. In diesem 
Bereich ist eine Verlängerung 'der Mulden in dstliche Richtung vorzunehmen, so dass auch im 

I 
.unmittelbar an den Hegbach angrenzenden Bereich ein ausreichender Schutz gegen rnljgliche 
Havariefdle mit wassergefäädenden Stoffen gegeben ist und der Zufluss von abfließendem Nie- 
derschlagswasser iron der Start- und Landebahn in den Hegbach unterbunden wird. Durch den 

I 
Hegbach k6mm sonst diese Stoffe auf scbqeHem Weg in die Zone n des 0.g. Wassmchutzge I 
bietes transportiert werden. Dieser Teilabschnitt ist bei der bestehenden Start- und LMdsbaheder 1 
End- bzw.- Anfangsbereich. Dieser Abschnitt bekommt durch die Verlibgerung eine gehderte 
Funktion innsrhalb des Flugbetriebes und muss deshalb in die Betrachtungen mit einbezogen 
wda. 

: 1 
Durcb die Erweiterung des Muldensystems wird jedenfaiis der Schutz des teilverlegten hgba- 
ches vor dem von d.er Piste abfließenden Niederschlagwasser und in einem Havariefall aus&: 1 

I 
chend sichergestellt Auf die in diesem Zusammenhang bereits oben gemachten AusRihnirigen 
wird verwiesen. 
Soweit von EinwenderSeite bemängelt wird, das geplante Muldensystwn würde in einein Hava- 
riefall nicht ausreichenden Grundw~sserschutz gewhieisten, ist e & g e g ~ t e n ,  dass Alr den 
Havariefail durch ~sgtzlicha Anordnung eines leicht dwhsick&arm, bewachsen? Erdwalls 



im Bereich der Tiefpmkk der Mulden eine weiter gehende Absichenuig für die Reinhaltung des 
Grundwassers gegeben ist. Hierdurch wird sichergatellt, dass selbst in einem Havariefail bei 
bereits gefüllter Md&, oberflbhig keine Leichtstoffe b m .  Ltischmittei in den Hegbach gelan- 
gen. Es steht somit ausreichend Zeit zur Vdigung, beispielsweise durch Absaugen der Schad- 
stoffe aus der ~ u l d e  oder Ausheben der eventuell bereits kontaminierten Bodenbmidie, entspre- 

-. chend auf den Havariefall ni reagieren. Diese Auffassung wird auch von dem Hessischen Lan- 
desamt für Umwelt und Geologie in seiner Stellungnahme vom 14. September 2001 geteilt. Tritt 

- der Havariefall bei Regenereignissen ein, die Uufiger als alle 10 Jahre auftreten, so ist durch die 
zuvor beschriebenen Schutzvorkehrung en dem Gnrndw asserschutz ausreichend Rechnung getra- 
gen. Darüber hinaus stellt der noch vomuIegende Alarm- und Meldeplan, den die Antragstellerin 

C 

,.. mit der Planfeststellungsbeh6rde abzustimmeti hat, sicher, dass in einem hvariefall effektive - -  
, + V  

Sofortmaf3hen ergriffen und damit Gefwungen sowohl für das Grundwasser als auch für 
*... . . den Hegbach ausgeschlossen werden. 

4.4.2 Verlegung des Hegbaches 
7 

Nach 4 3 1 Abs. 1 satz' 1 Halbs. 1 WHG ist ein Gewbser, das sich im natürlichen oder naturnahen . . 
Zustand behdet, indiesem Zustand zu erhalten. .Eh naturnaher Zustand kann auch in einem 

F-. Ausbauverfahren gachaffen werden. Naturnah sind Gewässer, die nicht erkennbar durch d& 
Menschen beeinflusst oder gar geprägt (relativ naturnah) sind. Kamzeichnend fiir sie sind wwh- 
eelndes, Gefälle mit unterschiedlichen Fließgeqchwindigkeiten, verschiedenartig geformtes Ge- 
wässerbett mit variierendem Querschnitt und unterschiedlicher Neigung, schwankend& Wasser- 
stand, fluktuierende Lichtverbältnisse, Ufergeh6lze, abwechselnde Uferbeschaffenheit, ein ufer- 
.gerechter Aubereich, 

Zwar ist der Hegbach ein ehemaliger Entwksmmgsgraben und damit durch den Menschen er- 
kennbar beeinfiusst oder gar geprligt. Alierdings befindet sich der Hegbach mittlerweile in einem 

! weitgehend naturnahen Zustand. Insoweit ist dieser Zustand auch bei Realisierung des Ausbau- 
vorhabens zu erhalten bzw. in einen naturnahen Zustand zurUckzuführen. Diese gesetdichen 
Vorgaben und Zielvorstellungen werden mit der geplanten Hegbachvalegung ausweislich der 
dieser ~ntscheidung zugnuideliegenden planunterlagen und den in diesem Planfeststellungsbe- 
schluss festgelegten und dem Aufl agenkataiog zu entnehmenden Mal3nahmen erreicht. Sowohl 
wird ein nahumher Gewässerzustand e c h t ,  als auch ein intaktes &osystem gewährleistet und 

. ein' Grundgerüst für eine regionale Biotopplaaung (Vernctzng) geschaffen. Für die Teilverle 
. , gung des Hegbaches ist ein naturnaher Ausbau des verlegten Bachabschnittes vorgesehen; Es ist 

r- . 
geplant, den Hegbach in einem weiten Bogen um die verlängerte Piste ni-führen., Das Gewiisser 

L 

wird in seiner typischen Funktion für den Miederungsbereich gestaltet (unterschisdliche Gefäll- 
strecken, Abflusstiefen und Profile, stnikhureiche Gehiilzbestände). Dabei wird auch ein beste- 
hender Abstun oberhalb der eigentlichen Teilverlegungsstrecke umgestaltet sowie ein Teilsätck 
des verlegten Hegbaches als Altami erhalten. 

Die geplante Teiherlegung entspricht damit nach Auffassung der GenehmigutigsM6rde weitge 
I 
L hend dem Leitbild Air eine natumhe Entwicklung und Gestaltung eines Fließgewf say (vgl. 

h e x  nir Anlage 1 des Gemeinsamen Runderlasses zur Einführung der ,,Richtlinie zur Filrde- 
nuig von Maßnahmen, die der Wiederherstellung naturnaher Gewässer einschließlich ihrer Ufer 



und Auen dienen" des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Jugend, Familie wid Ge- 
sundheit IHMUEJFG, heutiges -F) vom 5.  August 1998, S t . h .  1998, S. 27%). Nachtei- . 

lig für eine natuntahe G e s t d h g  ist jedoch die tiefe Lage der CiewSlssersohla. Eine Air die natur- 
nahe Gestslhuig günstigere Exhlihung der Gewbsersohle Mtte (Variante 2) - wie bereits erläutert 
.- eine erhlihte hfi ltdon von Bachwasser in das Grundwasser zur Folge und könnte damit die 
Wasserführung bei Niedrigwasser wesentlich veribdeni und damit die Gewilsserbioaönose er- 
heblich schädigen. 

I I ., ' ., 
- Die ökologische Wertigkeit, des Hegbwhes wird im geplanten Verlegungsbereich dadkh  ver- 
bessert, dass die vorgesehenen geomorphologischen Stniktureleniente dem Gewässatyp weitge- 
hend entsprechen. Insbesondere soll das Profil des Hegbacbes im zu verlegenden Bereich aufge- 

' 

weitet werderi. In den Bereichen zwischen den Qiierpr~film Q 10 bis Q 13 und Q 25 bis Q 29 ist 
nach pluffassung der Gtmhigungsbehtsrde eine weitere Abflachung der rechten Uferböschung 

. . gegdber der Planung moglich, um sich auch ,h'diesem Bereich dem genannten Litbild eines 
nahnahen Ausbaus des Gewässers weiter d e m .  Eine entsprechende Forderung nu h e r -  
arbeitung der Planung war daher in den Nebenbdmmungen festzulegen. 

Unter dem Gesichtspunkt des Erhalts der bestehenden Gnindwassmer~tnisse im Hegbach hat 
die Antragstellerin die vorgeiegtc Variante 1 des Gmbserausbaus zu rdisieren. Damit werden 
auch die Mdgaben des Raumordnungsverfahrem umgesetzt, indem die Umgestaltung des Heg- 
baches die hydrologischen VerMtnisse nicht verändert. 
Denn nur durch diese Variante wird sichergestellt, dass die vorhandene In- und Exfiltration von 
Bachwasser in das Gnindwassek den gegenwärtigen VerMtnissen entspricht. Bei Realisierung 
der Variante 2, die eine hoch liegende Bacbsohla zur Grundlage bätte, würden dem Hegbach er- 
hebliche Wassemiengen durch InfiItratiop entzogen und es ist nicht auszuschließen, Bass hier- 
durch im Nahbereich der Grundwasserspiegel angehoben wird und sich die bestehenden Gnind- 
wasserverhiiltnisse verändern, Mit Realisierung der Variante 1 wird damit auch den dahingehen- 
den Bedenken der Naturschutmerbäride BUND, DGWV, HGON sowie NABU ausreichend 
Rechnung getragen, die eine In- und Exfiltration von Bachwasser in das Grundwasser wie bisher 
gesichert sehen wollen. Die ausgleichende Wirkung des Hegbachs in s i n a  jetzigen Form auf das 
Grundwasser wird damit nach Wisierung der Teilverlegung des Hegbachs mit der Umsetzung 
der Variante 1 auch nikilnftig erhalt& bleiben. Auch e&er vpn Seiten des BUND geforderten 
~odell&hnung bedarf es nicht. Eine solche wird unter Bezugnahme auf die S t e U u n m e  des 
Hessischen Landesamtes fiir Umwelt und Geologie vom 14. September 2001 fUr iibenagen ange 
sehen. Nach dessen Auffassung sind Modelle nicht per se besser, eine eingehende Diagnose urid 
VorscHI2ge Atr die Umsetzung seitens dks PlanungsbUros der hiragstderin geniigm. Die Unter- 
suchungen der RKS-Proben der Bachsohle zur Bestimmung der Durchlässigkeit und des 
Substrates entsprechen dem Stand der Tecbnik. Die Anzahl der Probenpunkte reicht nach Auffas- 
sung des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie bei der geringen Substratvariam 
aus. Auch sind die in den Unterlagen genannten Unterschiede zwischen den Durchl&sigkeiten 
plausibel: Die gemessenen Werte wurden an Proben 0- 1 O cm unter Sohle bestimmt, die Korn- 

^ verteilungen aber aus Tiefen zwischen 0,5 und t ,O m unter Sohle. Durch iibliche SchluE- 
ITonablagmgen an der Sohle ergeben sich deshalb geringere Dmhlässigkeiten. Dem Argu- 
ment des BUND, ein altes Bachbett hlttte Auswirkungen auf die Spiegel, kann von Seiten des 
Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie nicht gefolgt werden. Auch Mnnen bei auf- 
merksamer Baubegleitung, wie vorliegend von der Planfest8tellmgsbehörde gefordert, uner- 



whschte Substrate in SohIhdhe gegebenenfalls ausgetauscht werden. Den Einwendungen des 
BUND war daher insgebamt nickt zu folgen. =- I . A .  E; .-., ii.- ': = .  

Soweit in diesem Zusm*g von den Naturschutzverbäaden im IMrterungstermin d w g e - .  
hende Bedenken geäußert wurden, dass das fUr die geplante Hegbachverlegung erforderliche An- 
schneiden von Grundwasser ohne wasserrechtfiche Genehmigung der unben WasserbehGrde 
nicht durchführbar sei, ist dass das Anschneiden des Grundwassers als Maßnahme, 
die der naturnahen Teilverlegung des Hegbaches dient, als solche nicht dem Benutzuugsbegriff 
d a  W ~ ~ u s h d t s g e s e t z e s  unterliegt und folglich hier& auch eine wasserrechtliche Zulassung 
nicht erforderlich ist. 

In diesem Zusammenhang wurde von Sei- der vorgenannten Nahirschutzverbände gegen die 
Teilverlepg des Hegbachs eingewandt, dass die Behauptung, die Abflussbiidung des Hegbachs 
werde sich durch die Teilverlegung nicht b d m ,  falsch sei. B d t s  zum Zeitpunkt der Erstellung 
der Planung sei bekannt gewesen, dass Mitte 2001 die ~ ~ a g e  Offenthal an die Kläranlage des 
Abwasserverbandes Dreieich angeschiossen werde. Diese Kläranlage entwässere aber in den 
Hengstbach. Die Planung sei entsprechend zu überarbeiten. Dies ist durch das Planungsbüro des 
Vorhabenstriigers mittlerweih erfolgt. Ausweislich der ergänzten Planunterlagen hat auch der 
Anschluss der Klhdage  Offmthd an die Kläranlage des ~bwasservabandes Dreieich keine 
negativen Auswirkungen auf das Abfiussverhdten des Hegbaches, da dem Bach nur 10 bis 15 % 
des mitt1eren'~iedrigw~serabfl~~ses entzogen werden. Bei der AusWahl der Varianten wurde 
insbesondere die tiefer liegende variante 1 im Hinblick auf das geringe Risiko einer Aus- 
!m&ung des Hegbaches ausgewiihlt, obwohl die Variante 2 von der Morphologie her eindeutig 
natumäher gewesen wäre.' Auch ist nach Aussage der dahingehend ergänzten und von den Fach- . 
behdrden geprlifien Unterlagen gewährleistet, dass die Mühlkoppe die Air ihre Lebembeduigun- 
gen notwendigen Wasserverhäl~ssc auch weiterhin antreffen wird. Insoweit wird auf die Aw- 
flhmngen zur Mühlkoppe im Kapitel C III 4.3.3 hingewiesen. 

Entgegen der Behauptung der vg. Einwender, die Gefdleverhälniisse und die Querschnittsg6 
stdtung im verlegten Teil des Hegbaches würden nicht generell eine ökologische Aufwertung 
bedeuten, entspricht nach Auffassung der F achbehörden die vorgesehene Teilverlegung w ei tge 
hend der Verwirklichung des Leitbildes eines naturnahen Gewilsserausbaw. Ob der verlegte Teil 
des Hegbaches tatskhiich auch eine 6kologische Aufwertung erfahren wird, ist daher für die 
Rechtmiißigkeit des geplanten Gewässerausbaus nicht von Relevanz. Gestützt auf die vorgelegten 
Unterlagen wird gleichwohl von der ~lanfeststellun~beh6rde eine solche ökologische Aufwatmg 
.gesehen. 

D a  Einw md der 0.g. N ~ h u t m e r b ä n d e ,  die fehlende Beschattung m v h n e  das Wasser viel 
stärker mit Auswirkungen bis mehrere hundert Meter bachabwärts, wird entgegengehalten, dass 
auf der Grundlage der Planungsunterlagen der Hegbach auch in Zukunft mit den vorgesehenen 
Geh6lzen in grtißten Teilen, also in den @Bten Zeitabschnitten des Tages, weiterbin ausreichend 
beschattet und eine starke Verhauturig somit verhindert werden wird. Unter Beriicksichtigung 
der vorgesehenen standortgerechtea Baum- und Pflanzenarten @.B. SchwmIe  und Salixarbn), 
die Wuchsliöhen in einem Jahr von 1,5 bis 2 m haben, kam d&on ausgegangen werden, dass in 
einem Zeitaum von 5 Jahren ab Beginn der Baymaßnakmen zur (Teil-)Verlegung des Hegbaches 



stellenweise bereits ein Kronenabschluss mit ausreichendem SchattenWurf erreicht und insoweit 
eine Verkrautung, die den Hegbacb erheblich beeinträchtigt, ausgeschlossen wird. 

Dem Einwand eines privaten Einwendas, die Verlegung des Negbwhes zerst6re die Hegbachaue 
ist entgegenzuhalten, dass mit Verwirkiichung des Leitbildes eines naturnahen Ausbaus eines 

I 
Gewässers auf der Grundlage der vorgelegtm Phuntdagen sowie der im PIanfeststellungsbe 
scheid festgelegten Maßnahmen, gewährleistet ist, das6 auch der teilverlegte Hegbachabschniti 
Auebereiche aufweisen wird. Damit werden natiirliche fhrfiutungsbereiche erweitert und si- 
chergestellt, standtirtliche Voraussetzungen für die Erhaltung oder Wiederansiedelung der für den 
betreffenden Auenabschnitt kennzeichnenden Tiere und Pflanzen geschaffen sowie vorhandene 
ökologisch wertvolle Bereiche vernetzt. Eine Zerstomg einer Auenlandschafi wird jedenfalls 
nicht erfolgen, allenfalls die Verlegung einer solchen. 

Durch die V~längerung der Start- uad Landebahn nach Westen um 410 m und die Umwidmung . 
der üb~l ls treoks  von 90 m im Osten wird das Abshuznsiko von Flugzeugen nicht erhöht. Es 
starten und land& keine g # ß m  Flugzeuge als bisher. 
Das Flugzeug stellt mit das sicherste Verkehrsmittel dar. Es gibt irn Vergleich zu Autounfslllen 
viel wenigkr FlugunfZitie. Bezogen auf den Verkehrsiandeplatz Egelsbach ist unter Berücksichti- 
gung der Vergangenheit kein erköhtes Risiko erkennbar. Dies gilt auch für Vogelschlag. 
Auch zwischen den Ab flIigen von der Startbahn West Frankfurt und dem Gesamtbetrieb auf dem 
Verkehrslandeplatz Egelsbacb ist kein erhihtes Risiko festzustellen, da es hier ehe riiudche 
Trennung sowohl in der Fläche als auch in der Vertikalen gibt. 

Der Brandschutz ist durch die Anwendung der jeweils giiltigen Richtlinien für das ~eu&lösch- 
und ReMingswesen auf Landepliitzen (zuletzt: NfL I 72/83) sowie des Anhangs der ICAO- 
Richtlinien und Empfehlungen ausreichend gewllhrleistet. 

. , 1 " ' l  

4.5.3 Eigentums- und Entschädignngsfroigen, Wertrninderpng, Mi~ietverluste 

Zur Realisierung flächenbeanspruchender Vorhabi, wozu auch der Ausbau eines Verkehrslan- 
deplatzes geh(lrt, sind Eingriffe in Gnuideigentumsrechte nur vermeidbar, wenn es dem Vorha- 
bensträger gelingt, d1e benotigtm Flkhen freihändig zu erwerben. Die HFG hat bereits vor der 
Verfahrenseinleitung, aber auch w b d  des laufenden Planfeststeilwgsverfahrens einen Teil 
der in Anspruch zu nehmenden Grundsliicke zum Eigentum erworben oder vertragliche V q e b  
b m g e n  nim Flkhenerwerb abgeschlossen. Dennoch konnten nicht alle, noch in fi.emde& Ei- 
gentum stehenden Flhheti vertraglich gebunden werden. 



Der. festgestellte Plan ist dem Enteignungsverfahren zugrundedegen und fb die Enteignungs- 
behörde bindend. Mit dem ~lanfeststellun~beschlws wird entschieden, weIche Flächen f& wel- 
chen Zweck benlitigt werden. Da f larifeststellunpbeschluss entfaltet damit eine enteignungs- 
rechtliche VoNvirkung . 
Bereits der Planfeststellungsbeschluss muss hinsichtlich der EnteignungsvorauSsetzungm den 
Anforderungen des Art. 14 Abs. 3 GG gentigen. Mit dem rschtmWigen PianfeststeIIungsbs 
schluss wird das Abwehrrecht des Grundeigentümers aus Art. 14 Abs. 1 GG überwunden, das 
sich nunmehr in ein Entschädigungsrecht aus Art. 14 Abs. 3 GG wandelt. L .  

Die PlanfeststelIungsbehfirde ist sich dieser gnindrechtlichen'Problematik beWusst und hat des- 
halb angesichts der Eigriffe in das private Eigentum umfassend geptiift, ob die erforderliche 
Plmhtfeaigung vorliegt. Sie hat ferner im ~h&lnen geprüft, ob das Vorhaben im Rahmen , 
der Abwägung geeignet ist, die entgegenstehenden Grundrechte aus Art. 14 GG zu überwinden. 
Sie bat dabei insbesondere geprüft, ob die Eingriffe in das Eigentum verringert werden können 
oder ob Alternativen m einem Gnindstlicksbedarf ftken, ohne das P l e g s P e l  zu beeinträchti- 
gen. Dur& den Ausbau des Verkehrslmdeplatzes werden ca. 24 ha F k h e  in Arispmh genom- 
men. Davon steht ein überwiegender Teil im'Eigentum privater Gnuidstückseigentiher. Nähere 
Einzelheiten hinsichtlich der Grundstücke, deren Lage und des Umfangs der hanspmchnahme 
ergebm sich aus dem GrunderwerbspIan und Gnindmerbsveneichnis, die Bestandteil dieses 
Bescheides sind. Der Eingriff in das Gnindstiickseigentum ist' nach Auffassung der Planfeststel- 
luigsbehtirde in Anbetracht der Air notwendig erachteten Erweiterung des Landeplatzes und hin- 
sichtlich der mit seiner Erweiterung verfolgten Ziele vertretbar. 

Die öffentlichen und privaten Zielsetzungen fiir den ~usbau sind geeignet, sich auch gegen die 
Grundrechtsposition aus Art. 14 Abs. 1 GG der GrmdstIlcks@gentIimer durchzusetzen. h e r - .  
wiegend nutzen die betroffenen Grundstucks6igentümer ihre Flachen für landw&&&liche 
Zwecke oder haben eine entsprechende Nutzung verpachtet. Das konimte Interesse ist darnit im 
Regelfall auf einen Kapitalertrag beschrhkt. Die Alr den Ausbau benötigteti F W e n  werden für 
eine mdere h6herwertige gewerbliche oder sonstige bauliche Nutzung nicht in Frage kommen. 
Soweit Grundeigentum fiir die eigene berufiiche Existenz bentitigt wird, sind cüe Weblich& 
Ausekungen gesondert abgewogen und beriicksichtigt worden. Eine drohende ExistenzgeMr- 
dung einzelner betroffmer landwirtschaftlicher Betriebe wurde weder vorgetragen, noch sind 
Anhaltspunkte für einen entsprechenden weit reichenden Eingnff erkennbar. 

Die Ausdehnung des Vorhabens, sowie seine Lage und Abmessungen wurden auf ihre Notwen- 
digkeit iibexprlift. Dabei konqte festgestellt werden, dass sich die Inanspruchnahme der Fläche 
auf ein notwendiges Maß beschränlrt. Insbesondere die Teilyerlegung des Hegbachs ist mittels 
einer geringeren Flächeninanspmchnahme nicht mögiich. Die Lage des Landeplatzes und des 
Hegbachs sind auch im Hinblick auf das entgegenstehende Grundeigentum Dritter abgewogen 
worden. Den dffentiichen und privaten Interessen am Ausbau gebilhrt der Vorrang. 

Erhobene Ansprilche auf Ausgleich von Wertminderungen sind als Vem6gensschaden unter Be- 
rücksichtigung von Art. 14 GG als Eingriff in das Eigentumsrecht anzwehm. Er ist u n t d b  
einer Eingrifiintensität der Enteignungsschwelle anzusetzen und somit ein fachplaaerischer Ent- 
schadigungsanspruch. Er ist als S m g a t  für njcht realisierbare Schutmarkehmngen gedacht, die 
dem Flugplatzbetreiber auch bei ordnungsgemfißer Abwägung der Nachbar- und Unterneh- 
mensinteressen nicht mehr auferlegt werden können. Aufgmnd dieser Funktion ist die G m m  
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der Zumutbmkeit &Ansprüche auf Schutavorkehgen und ~ntschädigun~~le.istun~en jeweils 
in gleicher Weise m bestimmen, I 
Wie bereits hinsichtlich der ~ ~ s w i r ~ ~ ~  dargelegt, besteht kein Anspmch auf Sohub 
maßnahmen, weil die von dem Vorhaben ausgehenden ~ s s i o n m  die Zutnutbarkeitsgmzm 
nicht Lerschreiten. Deshalb scheidet auch ein ~nspfuch auf Ausgleich von Wertminderungen 
aus, unabhängig davon ob -sie auf Mieteinnahanen oder einer tatsächlichen Wertbeeintrachtigung 
beruhen. . . , , 

L *  i' ,. 
Auch ein d i . b  ~ntsch~gungsanspnich aus Art. 14 GG wegen eines enteignmgsgleichea 
Eingriffs ist bei binem Einwender / keiner Einwgxierh zu erkennen, . 

4.5.4 ~eeintillchti~ungj gemeindlicher Belange (sULdtebauliche Auswirkungen) 

Das Vorhaben verletzt die betroffenen Gemeinden nicht in ihrer durch Art. 28 Abs. '2 GG im 
Kdere ich  gesch51#en Planungshoheit. Insbesondere hinsichtlich der Betroffenheit der Kom- 
munen Erzhausen und Weitterstadt ist durchweg dargestellt, dass ihnen auch für die Zukunft ge- 
nirgend Entwickiungsmöglichkeiten bleiba, Das.Vorhaben ,mit seinen Auswirkungen hinsicht- 
lich der Inanspnichndme von h d  und Boden, insbesondere aber auch durch die Fluglhbe- 
lashing stad oder verhindert keine hinreichend bestimmten Planungen in erheblicher Weise und 
entzieht keine wesentlichen Teile der Gemeisdegebiete &er durchsetzbaren Planung. Insbeson- 

. dere wird die plangemäße Nutzung von Baugebieten nicht verhindert, 

Die kommunsle Planungshoheit wird auch nicht über die &mittelbare Inanspruchnahme von Fttl- 
chen m M t i g  beeintrhhtigt. Zwar werden in Erzhausen Ca. 15 ha und in Egelsbach ca. 1,s hi 
landwirtschaftlich genutzter Flachen verloren gehen. Bei einer Gesamt fläche der Gemeinde Erz- 
hausen von 748,4 ha und der Gemeinde Egelsbach von 1489,7 ha führt die Gröflenordnung der 
beanspruchten Flache nicht dani, dass künftig keine ausreichenden Entwicklungsmögiicbkeiten , 

mehr bestehen. 

Dem Antrag der Hessischen Flugplatz GmbH Egelsbach auf PIanfeststellung var mit den ver- 
fügten Nebenbestbungen stattzugeben. 

Es ist gepriift worden, ob durch die Verlängerung der Starb und Landebahn, der dazugehlirigen 
RollWege, der Umwidriiung der fhxrollstrecke am Ostende (= 90 m) der bestehenden Start- und 
Landebahn zur Piste und ihre Anbindung an das vorhandene ~ o l l w e ~ e s ~ s k h ,  dem naturnahen 
Ausbau der ca 1.300 m langen Umteitungastrecke sowie der 200 m langen Gewhsastrecke des 
Hegbachs oberhalb des Abshirzes bei km 16,55 andere öffentliche und private BeIsbnge beein- 
trächtigt werden. Grundlage f4 die PrItfung waren die Antragsunterlagen, das Ergebnis des 
durchgeführten Anhönmgsverfahrens einschließlibh des M i t - g s t h s ,  die im Rahmen des 
Anhlirungsverfahrens eingegangenen Stelliingnahmen von Behorden und Trägem Bffdcher 
Belange, die Äußerungen der anerkannten Verbände nach 5 29 B W c h G  sowie die Einwendi~~l- 



gen von privaten Dritten. Grundlage waren auch die Stellungnahmq die von der Planfeststel- 
lungsbehörde unmittelbar eingeholt worden sind. 

Die ~lanfeststellun~sbeh~rde hat im Rahmen der ~ b w ä h  die einzelnen hoffenen affentli- 
chen und privaten Belange sowohl einzeln als auch insgesamt gegen die Gründe Air die Realisie 
rung des beantragten Vorhatiens abgewogen. 

Die ?lanfeststellungsbehOde ist zu der Überzeugung gelangt, dass durch die BahnvmWgmg 
und die Teilverlegung des Hegbwchs öffentliche und private Belange nicht in &er Weise beein- 
'trächtigt werden, dass das Interesse an dei Realisierung der beantragten Vorhaben nirücktreten 
müsste. 

1. Zwingende Versagungsgrilnde 

Die Planfeststellung ist nicht bereits zwingend zu versagen, da von dem Ausbau keine Beein- 
trächtigung des Wohls der Allgemeinheit zu erwartm ist, die nicht durch Auflagen verktet oder 
ausgeglichen werden kann. 

2, Ausnbung des Planungsermessens 

Die Auswirhngen des Vorhabens sind von den hierdurch Betroffenen nicht beliebig k i m e h -  
men; Gelmehr bedürfen sie einer FLechtf&gung. Die Rechtfertigung hierfür liegt einerseits im 
privaten Interesse der Verkehrslandeplatzbetreiberin, ihr& Flugplatzbetrieb aukchtexhalten und 
wirtschaftlich führen zu können und zum anderen und vor allem im öffentlichen Interesse an ei- 
nem funktionsfähigen Erhalt des VerkehrsIandeplatzes, Das öffentliche Interesse an der Redisie 
rung des Vorhabens ist im Einzelnen unter Kapitel C - HI, Ziffem 1-2 ausgern. Angesichts der 
Bedeutung des Verkebrslandeplahs Egelsbach filr die Verkehrshfktmktur des Landes Hessen, 
aber auch für die bundesweite Verkehrsbtruktur, die wesentlich zu der Qualitiit des Wirt- 
schaftsstandortes ~undesmpubl'ik DeutscMand beiträgt, sind die Auswirkungen des Vorhabens 
gerechtfertigt. Durch die Globdisierung der Wirtschaft und Libdsiening des EG- 
Binn- ist eine bedarfsgerschte und flexible Verkehrsinfrastddm für den wirtscWi- 
chen WoMstand in der Bundesrepublik Deutschland uriurng3nglich. Der Ausbau des regionalen 
Luftverkehrsnetzes wird zum Wachstuni vor allem irn Bereich hochspezialisierter Industrien und 
Gewerbe beitragen und damit über die Sicherung der vorhandenen Arbeitsplatze hinaus auch zu 
einem Zuwachs an weiteren Arbeitsplgtzen beitragen. 

In erster Linie sichert der Ausbau aber den derzeitigen Bestand. Denn durch die v ~ c h * ~  Si- 
cherheitsbestimmungen sind Luftfahr!mternehmen bzw, FlugzeugfIFhrer künftig verpflichtet, u.a. 
efhöhte Sicherheitszuschllige bei der Berechnung der Start- md Landestrecke anzuwenden. Die 
vorhandene Start- und Landebahn am VLP Egelsbach ert3illt diese Anforderungen insoweit nicht, 
als dass der heute schon vorhandene gewerbliche Luftverkehr auch nikiinftig am Flugplatz un- 
eingeschhkt  möglich wäre. Dies ist erst bei einem entsprechenden Ausbau, der lediglich die 
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notwendige Folge der verschärften Anforderungen an die gewerbsmäßige Beförderung von Per- 

J 
I 

* sonen und Sachen in Flugzeugen ist, weiterhin der Fall. Insoweit wird der derzeit auf dem VLP 
r ; :, 
. Egelsbach stattfmdende gewerbliche Luftverkehrsbetrieb lediglich den uikmationai angehobenen 
i 7,  

-- 3 
Sicherheitsstandards angepasst. Gerade die Erhtihung'des Sicherheitsstmdards bei der BeBrde 
m g  von Personen muss aber auch im ö ffmtlichen Interesse sein. -3 
Natur und Landschaft 

Im Mittelpunkt der Stellungnahmen der beteiligten Behörden und Trtiger öffentlicher Belange 
standen okologische Bedenken. Ailerdings hat die Prüfutig der Unterlagen ergeben, dass das Vor- 
haben mit den Belangen von Nahu und LandschaR vereinbar ist. 

I 
Zwar stellt der Ausbau des Verkehrslandeplatzes einen Eingriff in Natur und Landschafl dar und --I 

es kommt hierdurch zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Lebensraumes im Sinne von 23 
HENatG und nach der Verordnung zum Schutz von LandschaRsteilen irn Bereich des L a n M -  1 

U 

ses Dannstadt vom 20. Dezember 1956 (St-Anz. 4/1957 S. 993) sowie eines schUtzmswerten 
Fischbestandes. -1 

-d 

Es handelt sich aber um ein Vorhaben, das der Bestandssicherimg dient und somit unvermeidbar 
ist. H i r n  wird auf die Ausfühningen unter Kapitel C III, Ziffem 1-2, Bezug genommen. 
Die Beeinträchtigungen von Natur- und Landschaft lassen sich wie in den Kapitel C IlI 4.3.2 und 
4.3.3 dargestellt dwch die vorgesehenen Maßnahmen zur Gestaltung und EingrUnung des Hegba- 

3 
ches vermeiden, minimieren und kompensieren. 

Die vorgesehenen M s i a h e n  sind geeignet, den Eingriff so gering wie möglich zu halten. Zu- 
J 

dem gewahrleisten zwiitzlich von der Planfeststellungsbehörde als Auf lagen in den ~eschi id  
aufgenommene MalJnahrnen, dass dem Minimierungsgebot in ausreichendem Maße Rechnung 2 . , 

getragen wird. Auch erfolgt die Kompensation so, dass die naturschutzfachliche Zielsetzungen 
'1 

Wiederherstellung der geschädigten Lebmsräme 
Aufr8chteMtung der Vemetmgsstnikhu des Begbaches 
Eingfiedemg des Vcrkehrslandephtzes in die Landschaft 
Wiederherstellung der Wegebeziehung für die Naherholung 
Erhaltung und Entwicklung dex Groppenpopulation im Hegbach 

als erIulibar angesehen werden k(innen. Der furiktiode Ausgleich erfolgt im Wesentlichen durch 
die Herstellung gleichartiger Biotope und einer Extensivierung der Fl&he.nnutzung. Dieser wird 
nicht mIetzt dadurch erreicht, dass für die verlängerte Fließgewilsserstrecke incl. der angrenzen- 
den Pflanzflächen auf ca. 22 ha eine Aufwertung gegenüber den Ackdächen erzielt werden 
kann. Das LandschaRsbild ist in gleicher Qualität wiederherstellbar. 

Insbesondere geben die eingereichten Unterlagen überzeugend Aufschl~os darüber, dass aufgnind 
der vielgestaltigen Bachformation, zu der sowohl besonnte als auch in großen Teilen beschattete 
Bereiche gehdren, die Habitatvoraussetningen fh die Groppe erfillt werden. Dies ist insbesonde- 
re daraus herzuleiten, dass durch den Einbau von entsprechendem Geschiebematerial, d.h. leich- 



tem Gefill, vergleichbare Verhäitnisse geschaffen werda, wie sie auch gegenwartig vomfinden 
sind. Insbesondere die Erfüllung des Gewässerleitbildes, der durch Einengungen und Ausweitun- 
gen eine Stromungsvariabilität entstehen l&t, gewahrleistet den Fortbestand der Air die Groppe 
notwendigen Habitatvoraussetzungen. 
Mit Beachtung der Grundsatze fur eine naturnahe Entwicklung und Gestaltung von Fließgewfis- 
sern kann auch für die zweigestreifte QueIIjungfer ein ihren Lebensbedingungen entsprechender 
Bereich im neuverlegten Begbachabschniti geschaffen werden. Den Bedenken der Naturschutz- 
verbade wird insoweit Rechnung getragen, als dass die im Planfeststellungsbescheid RIr die 
Teilverlegung des Hegbachs vorgesehenen Maßnahmen auf jeden Fall der Erhalt der zweige- 
streiften Quelljungfer im Hegbach insgesamt gewährleistet ist. Dies gilt im übrigen auch für die 
anderen im Hegbachbereich vorkommenden Tierarten. 

I Wegen der vorgesehenen Kompensation und da die mit dem Ausbauvorhaben verfolgten Ziek 
die öffentlichen Belange des Naturschutzes überwiegen, insbesondere der Zielsetzung der Rau- 
mordnung und Landesplanung entsprechen, sind Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 und 2 JiENatG 
für die Genehmigung des Eingriffes als erfüllt anzusehen. 

Da wegen der Bedeutung des Verkehrslandeplatzes fiir die Region Iibenviegende Gründe des 
Gerneinwohis geltend gemacht werden können und sich der Verlust des Ufergehölzsaurnes als 
Lebensraum durch eine Neup f l a m g  ausgleichen lässt, sind auch die Voraussetzungen fiir die 
Befreiungen gemäß 4 23 Abs. 4 HENatG und 8 3Ob HENatG gegeben, 

# Ik ~kbl i ck  auf das Groppenvorkommen wurden aus Gründen der Verfahrmsicherheit die Kn- 
terien der FFH-VerträgLichkeitsprüfung und ALr die Zulassung einer Ausnahme abgeprüft. 
,Die Vorausssetzungen eine Ausnahme nach 8 1 9 C Abs.3 BNatSchG zuzulassen, können als ge 
geben angesehen werden. 
Wie bereits ausgeführt, können Gründe des überwiegenden Qffentiichen Interesses wegen der 
Zielsetzung der Landes- und Regionalplanung, am Standort Egelsbach festzuhalten, flir das Vor- 
haben geltend gemacht werden. Im Rahmen der Variantenuntersuchung / FFH-Verträglichkeits- 
untersuchurig wurde nachgewiesen, dass zumutbare Alternativen nicht gegeben sind. 
Die nach 8 19c Abs. 5 BNatSchG notwendigen Maßnahmen zur Sicherung von Natura 2000 sind 
vorgesehen. 
Gegen die geplante Umsiedlung der irn vom Ausbau betroffenen Teilabschnitt des Hegbachs b e  
findlichen Groppe bestehen keine Bedenken. Denn auch in der Bauphase der Teilverlegung des 
Hegbachs ist sichergestellt, dass sie die notwendigen ~abitatvoraussetzungen vorfindet. Hiem 
wird auf die Ausführungen im Kapitel 4.3.3 Bezug genommen. Findet aber die Groppe in Ab- 
schnitten im Oberlauf des Hegbachs die notwendigen Habitatbedingungen vor, ist nachvollzieh- 
bar, dass auch eine sofortige Wiedereinsetzung nach Abschluss der Baumaßnahme Hegbachver- 
legung nicht erforderlich ist. Dies ermöglicht die Riicksetzung eines Teiles der Population zu 
einem Zeitpunkt, wenn infolge des Wachstums der anzupflanzenden Baume im ausgebauten 
Begbachabschnitt eine ausreichende Beschattungsentwickliuip stattgefunden hat und damit aus- 
reichende Lebensbedingungen für die Groppe mit Sicherheit vorzufmden sind. Unterstützt wird 
diese Annahme durch Erfahrungswerte in vergleichbaren Regionen und anderen Bundesländern 
mit deren Umsetzung. Schließlich sind im Pldeststellungsbe8~hI~~s Maßnahmen festgelegt 
worden, die eine artgerechte Umsiedlung des Fischbestandes sicherstellen. Auch die vorgesehene 
ökologische Bauiiberwachung der teilweis& Hegbachverlegung gewährleistet, dass die Groppe 



erst dann wieder in den teilverlegten ~e~bachabscbnitt Zuruckgeführt wird, wem sich der Ge- 
wässerabschnitt so entwickelt hat, dais die eritsprecbenden Habitatvorawsetzungen nachw&slich 
vorhanden sind. 

Insgesamt verbleiben n8ch Einschätzung der Planfestste11ungsbehörde nach den Ausbaumaßnah- 
men keine erheblichen.oder nachhaltigen Beeintrachtigungun der Schutzgiiter nach 8 5 HENatG. 
Auch das Landschaftsbild wird so neu gestaltet, wie ks den natm$iumlichni Gegebenheiten ent- 
spricht. 

ZmmCsdonen: Llrm, Luhchadstoffe, KUma, Geruchsbel~stigu~gen 

Die Umweltauswirkungen des ~orhab&s, seine Eignung und die Mtlglichkeit einer G e W u n g  
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch 'das Vorhaben sind eingehend untersucht worden. 
Dabei ist in-der unter Kapitel C - II dargelegten und durchgef~Wen Umweltvertr2iglichkeitsprü- 
fung festgestellt worden, dass keine gravierenden Umweltauswirkungen von dem Vorhaben ver- 
ursacht wirden, die nicht durch Aufloigen verhütet oder ausgeglichen werden körnen. 

Dia Lbmsituation ändert sich durch die Verlängerung der Start- und Landebahn nicht wesentlich; 
jedenfalls ist die punktuelle Zunahme der von dem Verkehrslandeplati ausgehenden Lämiimmis- 
sionm zumutbar. Pies ist näher im Kapitel C - II, Ziffer 2.1.1 ausgefhhrt. 
Gestlitzt auf die Ausfihmgen im l~ed iz in i schen  Gutachten von Prof. Dr. maus Scheuch, 
wonach eine akute GesundheitsgefWdung erst bei Einzelschalf ereignissen von 19 mal 99 dB(A) 
m Tag auftreten, kann aufgnirid der tatskhlich emüttelten höchsten MaxMpegel bzw. Anzahl 
der Ereignisse an den Immisgionspunkten 4 und 7 von max&l880,2 dB(A) (ein Ereignis täglich) 
bm. 74,9 dB(A) (neun Ereignisse täglich) die Aussage getroffen werden, dass eine akute Ge- 
sundheitsgeflihrdung ausgeschlossen werden kann. Eine nähere Bewertung, ab welchem Maxi- 
malpegel wd wie vielen Ereignissen am Tage eine akute GesundheitsgeMung eintritt, ist nicht 
erforderlich, da die ermittelten Werte in jedem Falle unterhalb einer mäglichen GefiWungsgren- 

, ze liegen. 

Auch im Hinblick auf den äquivalenten Dauerschailpegel am Tage kann auf der Giunduige des 
lärmmedi&schen Gutachtens, das erst bei Vorliegen von einem L , = 65 dB(A) von einer er- 
heblichen Belästigung akgeht, festgehalten werden, dass bezogen 2 dem Bemgszeitraum 2009 
der hlichste ~iuerschdlpegel am Immissionsort 1 (Erzhausen, Nordwest-Ortsrand) mit 54,6 
dB(A) weit unter dem genamt'en Wert für eine erhebliche Belästigung Gegen wird. 

Unt- Zugnindelegung dieser fachpianerischen Zumutbarkeitsschwelle wird es auch in Schulen 
fUr Schiiler und Lehrer zu keinen erheblichen Belhtigungen kommen, da auch d& nach der em- 
sehlägigen ~&kehrslärnischutzverordnun~ festgesetzte Richtwert von 57 dB(A) nicht 'erreicht 
werden wird, Eine Gefdhrdung der Komtlludcation im Innen- und Außenbereich ist jedenfalls 
beim AuRretm der berechnetm'md durch den Verkehrslandeplatz Egelsbach verursachten Im- 
missionswerte Ncht zu qwart&. ~erücksichtigt man au0erdan, dass bei ,einem gekippten Fenster 
noch ein Dämmwert von 10 bis 15 &(Al vorliegt,-so liegen die Innenpegel in den betroffenen 
Kindergwen und.Schulm bei 40 bis 45 dB(A). Bei' den berechneten Werten wird daher keine 
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wesentliche Beeinträchtigung des Unterrichtes in den Schulen bzw. der Rukephase in den Kin- 
dergärten zu erwarten -sein. 

Eine Wiche Aussage kann auch füx den Immissionsort 8 (Altenwohnheim, Egelsbach, Dresdner 
Sn. 3 1) getroffen werden. Hier ist nach den Berechnungen für 2009 ein Quivalenter Dauerschall- 
pegel von 53,6 dB(A) zu erwarten. Auch hier ist auf Grund der Fensterdämmwertc eine Ge&-' 
dung der K o m m m o n  im Innenraum nicht zu erwarten. 

Am Tmmissionsort 1 1 (Ernst-reut er-Schule, Egelsbach, Heidelberger Str. 19), werden Maximal- 
pegel von 773 dB(A) bis zu 4 mal im Außenbereich erreicht. Hierbei kaon es zu kurzzeitigen 
Komunikationsat6ningen . . im Innenraum bei gekipptem Fenster kommen. 

Auch am Immissionsort 8 (Altenwohnheim, Egelsbach, Dresdnerstr. 3 1) sind Maximalpegel von 
fast 80 dB(A) bei insgesamt 3 Ereignissen am Tag zu erwarten. ~adurch kann die Möglichkeit 
von kurzzeitigen Kommunhtionsst6rungen aufbeten Da diese relativ hohen Werte jedoch in 
ihrer Häufigkeit weniger (3 mal pro Tag) als an anderen Immissionsorten auftreten, kam davon 
ausgegangen werden, dass das Kriterium für eine erhebliche ~elästigung hier noch nicht erreicht 
wird, das heißt, in jedem Falle wird ein solcher Wert über dem Auftreten von @glich 3 Ereignis- 
sen von 80 dB(A) Iiegen. 

Insgesamt zeigen die Berechnmgexi, dass sich bis 2009 nur lokale Verschiebungen im Hinblick 
auf die L&mbelastungen einstellen werden, d.h. f& das Prognosejahr 2009 keine signifikanten 
Verschlmhtmmgen der derzeit bestehenden Larmbelasturigen zu erwarten sind. 
Die fiir die einzelnen Immissionsorte I - 16 berechneten flugbetriebsbedingten Lihbelastungs- 
werte liegen alle unter 55 dB(A) und somit unterhalb des in der Landeplatz-Fluglännleitlifiie de- 
finierten raumordnerischen Zielwertes für die Erforderlichkeit von S i e d l u n g s b e s c ~ g e n .  Sie 
unterschreiten auch den vom Sachverständigenrat fiir Umweltfragen lan&stig anzustrebenden 
Vorsorge und Zielwert von 55 dB(A). Weiterhin werden damit auch die V~rgabHI der landes- 
planerischen Beurteilung vom 1 1. Oktober 2000 eingehaiten, nach der bei eher Verlfingenurg der 
Start- und Landebahn des Verkebrslandeplatzes Egelsbach eine Zunahme des Istzustandes der 
~ s s i o n e n  zu vermeiden ist. 

Durch das .genehmigte Vorhaben sind daher keine wesentlichen negativen LJrnmuswirkungen zu 
erwarten: Vielmehr kam festgestellt werden, dass nach dem vorgelegten larmtechnischen Gut- 
achten an den aufgeführten relevanten Immissiomrten 1 bis 16 nur mit ~e~eländerun~en unter 
3 dB(A) zu rechnen ist und somit von keiner wesentlichen Änderung (spiirbaren Veränderung) 
der bestehenden Ltlrmbelastung auszugehen ist. 

Die Planfeststellungsbehtirde hat darüber hinaus zum Schutz der Bevölkerung vor ~ ~ s -  
sionen durch Festlegung eines äquivalenten Dauemchallpegels L-, von $5 dB (A) in dem Plan- 
feststellungsbeschluss sichergestellt, dass eine Zunahme der Lärmurimissionen an den ausge- 
wählten Immissionspmktm 1 - 16 (Wohnnutzungen bzw. lbnsensiblen Ehrichhingen, wie 2.B. 
Kindergarten, Schulen und Altenwohnanlagen) ausgeschlossen wird. Desweiteren hat die Plan- 
feststellungsbehörde dem Ruhebedürfriis der Bev6kemg dadurch Rechnung getragen, dass aus- 
schließlich nur in den Betriebszeiten von 7.00 bis 2 1.00 Uhr Flugbetrieb stattfinden darf- Die 
umsetz@ der Vorgabe unter Ziffer I der 1mdesplanerische.n Stellungnahme vom 1 1.10.2000 



wird durch ein Auflagenvorbehalt bei herschreihuig einer Obergrenze von 100.000 Flugbewe- 
pngen pro Jahr sichergestellt. Hierdurch besteht die zusätzliche Mdglichkeit der Begrenning der 
zu erwartenden Lamiauswirkungen. 

I 
Bei der Gewichtung der Anliegerinteressen hat sich die Planfeststellungsbehtirde dmber hinaus 
dafür entschieden, ein effektives ÜBmachungsprogramm zu entwickeln, das insbesondere im 

, I 
Fall von Lärmbeschwerden das vermachende Ereignis ermitteln, auswerten und bestimmten 
LuMheugen zuordEen kann. Durch dieses Überwachungsprogramm wird nach Auffassung der 
Planfeststeilungsbehtirde die Grundlage dafür geschaffen, dass auch tatskhlich der vorgegebene 

L 
Dauerschailpegel eingehalten und ehe Zunahme des F l u g h s  vermieden yird. Ein solches ef- 
fektives herwachungsprogramrn gegen Tagfluglhn kann jedenfalls aus Sicht der BehGrde auch 
nu niküriftigen Akzeptanz des Verkehrslandqlatzes Egelsbach beitragen. 

C 

Dagegen ist nach AuEassung der Planfeststeltungsbehörde der' vorliegend unterhalb des Schwellen- 
[ 

wertes für BeIUtigungen von L = 55 dB (A) liegende Tageswert ohne Anspruch auf Schutmaßnah- 
rnen himebmen und nimutbi?~as private Interesse, von jeder nur störenden oder belästigenden 
Auswirkung von F l u g l h  verschont zu bleiben, k m  angesichts da jahrelangen Flugbetriebs am 

r 
Verkehrslandepiatz Egelsbach, der sein Umfeld geprägt hat, und in Anbetracht seiner Bedeutung filr 
den regionalen Luftverkehr in der Abwägung zu den privaten Belangen, insbesondere im Hinblick auf 
die angeordneten Schutzaufhgen, keine Bevonupg beanspruchen. 

I 
I 

Wie unter Kapitel C IT 2.1.2 dargestellt, sind die d m h  das Vorhaben verursacht& SchadstofT- I 
immissionen ds geringftigig einzustufen und gnmd&tzlich in einer industrialisierten Gesellschaft 
hinzunehmen (irrelevante Immissionszunahme b m .  Einhaitung von Grenzwerten). L 
Dies gilt auch für die zu erwartenden Genichsbelbtigungen. AL@ ist eine Yerscbl8~htenmg der 
klktischen Verhältnisse im Bereich der ntlchstgeiegam Wohnbebauung nicht ni erwarten. 

Auch bestehen keine durchgreifetiden Sicherheitsbedenken hinsichtlich des Vorhabens, Die An- 
forderungen an die Hindernisfreiheit nach den Richtlinien des Bundesministeriw für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen und den Empfehlungen der ICAO werden auch nach der Verlänge- 
rung der Start- und Landebahn eingehalten. Durch die VerIängening der Start- und Landebahn 
nach Westen um 410 m und die Umwidmung der h l l s t r e c k e  von 90 m im Osten wird das 
Absturz- und Unfallrisiko von Flugzeugen nicht erhöht, Zudem starten und landen niklinfüg kei- 
ne @fieren Flugzeuge als bisher. Bezogen auf den Verkehrslandeplatz EgeIsbach ist unter Be 
riicksichtigung der Vergangenheit kein erh8htes Risiko erkennbar. Dies gilt auch fUr den Vogel- 
schlag. 
Auch zwischen den Abflügen von der Startbahn West Frankfwt und dem Gesamtbetrieb auf dem 
Verkehrslandeplatz Egelsbach ist kein erh6htes Risiko festzustellen, da es hier &e räumliche 
Trennung sowohl in der Fläche als auch in der Vertikalen gibt. 

Ein Restrisiko ist in unserer hoch industrialisierten Gesellschaft jedoch unvermeidbar und daher 
hinzunehmen. 



Wasser 

Im Hinblick auf das Schutzgut Wasser kann ausgeführt weden, dass sowohi durch die geplanten 
als auch durch die mittels Auflagen angeordneten Maßnahmen eine schädliche Verunreinigung 
und sonstige nachteilige Veränderung der Eigenschaften des Grundwassers nicht zu besorgen ist. 
Insbesondere wird dwch die technische Ausfihmg des Eritwiissemgssystems unter Beachtung 
der Richtlinie für bautechnische Wnahmen an Straßen in Wassergewinuungsgebieten 
(RiStWag) dem Umstand Rechnung getragen, dass das Vorhaben in der Schutzgebietszone III B 
des mit Verordnung des Regienuigqr&identen vom 3. August 1983 zum Schutz der Trinkwas- 
sergminnungsanlagen der Stadt Mtirfelden-Walldod Stadtteil Mörfelden festgesetzten Wasser- 
schutzgebietes (St.Anz. 1983, S. 1784, geändert dwch Verordnung vom 1 8. Oktober 1.98 3, 
St.Anz. 1983, S. 2156) liegt und insofern erhöhte Anfordenuigen an den Gewässaschutz zu stel- 
len sind. Diese werden, wle unter Kapitel C - III, Ziffern 4.4. l .  1 und 4.4.1.2 dargestellt, a l t .  

Verlegung des Hegbachs 

Der Teilverlegwng des Hegbachs stehen zwingende V ersagungsgründe nicht' entgegen. 
Von einer Verlegung ist nur dann absehen, wenn ihr überwiegende Gründe des Wohls der MI- 
gemeinheit entgegenstehen. Hierunter fallen insbesondere der Natur- und Artenschutz. 

Gestützt auf die Ergebnisse der durchgeführten FFH-VerWiglichkeitsuntersuchung sind solche 
Beeintrachtigungen des Wohls der Allgemeinheit durch die (Teil)Verlepg des Hegbaches je 
doch nicht zu erwarten. Die Verlegung des Hegbaches erfolgt, gestlitzt aiif die dieser Planfest- 
stellung zugnindeliegenden ~nterla~en, in einer Form, die sicherstellt, dass sich eh gleichwerti- 
ger Lebensraum für die jetzt vorhandenen Arten ergibt. Dies gilt auch im Hinblick auf die Milhl- 
koppe und die zweigestreifte Quelljvgfer (Cordulegaster boltoni). Hierzu wird auf die Awnth- 
rungen in Kapitel C - m, Ziffer 4.3.3 Bezug g&ommen. 

Der Teilverlegwig des w a c h s  stehen auch, wie bereits zuvor in dem Kapitel C - IU unter den 
Ziffern 4.3 und 4.4 ausgefiihrt, Vorschriften des Wasmechts oder m d e  des Naturschutzes 
nicht entgegen. Dabei ist hervorzuheben, dass die Teilverlegung, wie in Kapitel IT, Ziffer 1.2.2.2 
näher dargelegt wird, umweltgerecht erfolgt. So werden natürliche Rückhalteflächen erhalten, das 
natilrliche Abflussverhaiten nicht wesentlich verändert, natwraumtypische Lebensgemeinschaften 
bewahrt und sonstige erhebliche nachteilige V e r W m g e n  des natllrfichen oder natumahen Zu- 
standes des Begbachs vermieden. Die geplante Teilverlegung entspricht nach Auffassung der 
Planfeststellungsbehorde zudem weitgehend dem Leitbild fh eine na-e Entwicklung und 
G d t u n g  eines Fließgewbsers (vgl. Annex zur Anlage 1 des Gemeinsamen Runderlasses zur 
Einmfinuig der ,,Richtlinie zur F6rderung von Maßnahmen, die der Wiederhersteilung nahmaher 
Gewässer einschließlich ihrer Ufer und Auen dienen" des Hessischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie, Jugend, Familie und Gesundheit (HMüEFG, heutiges HMULF) vom 5.  August 1998, 
StAnz. 1998, S. 2796). 



Die geplante Teilverlepg des Hegbachs steht zudem im Einklang mit den Erfordernissen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege. Au& sieht da gebietsbezogene Renaturierungskon- 
zept, das im geiierellen Entwurf zur Hochwasserabflussregelung im Einzugsgebiet des Wasser- 
verbandes Schwarzbachgebiet-Ried vorliegt, fiir den Hegbach einen nahunahen Ausbau vor. Die 
geplante Teilverlegung des Hegbaches steht damit auch im Konsens mit dem Landschaffsrah- 
menplan bzw. der Gewässerstdcturgiite-Kariiening des Landes Hessen. 

Steht aber bereits ein-zwingender Versagungsgnind der Tei lvalepg des Hegbachs nicht entge- 
gen, ist die Teilverlegurig auch nicht unter Abwägungsgesichtspunkten zu versagen. Dies folgt in 
erster Linie daraus; dass die Teilverlegung des Hegbaches nicht nur eigenständig betrachtet wer- 
den kann, sondern vielmehr zu berlfcksichtigen i$- dass er eine notwendige Folgemaßnahme ist, 
die erst durch die Verlängerung der Start- und Landebahn erforderlich wird. Unter Berücksichti- 
gung dieser Vorgabe kann die Teilverlegung als solche nicht vermieden werden. Diese Teilverle- 
g@ erfolgt nach dem zuvor und insbesondere in dem Kapitel C - &unter Ziffer 1.1.2, sowie in 
dem ~apitel C - III, unter Ziffer 4.4.2 Gesagten auch entsprechend dem Leitbild eines naturnahen 
Gewbserausbaus. Zudem ist durch die mit der Fachbehtirde abzustimmende Ausfiihrungspla- 
nung gewährleistet, dass die ökologische &d ästhetische Funktion des 'Hegbachs allenfalls nur 
kurzzeitig gestört wird. Bereits in angemessener Zeit wird nach Auffassung d g  Planfest.1- 
lungsbehdrde der Hegbach aber wieder die gleichen Funktionen erRillen wie zuvor. Insgesamt 
wird die tikologische Wertimt des Hegbaches im geplanten Verlegungsbereich dadurch verbes- 
sert, dass die vorgesehenen geomorphologischen Stnikturelemente dem Gewhsertyp - im Gegen- 
satz zu bisher - weitgehend entsprechen. 

Insgesamt wurden dit gegen die Teilverlegung des Hegbachs vorgetragenen Bedenken insoweit 
berücksichtigt, als durch die Überarbeitung des. landespflegerischen Begleitplans und der Vorga- 
be, die Ausfiibningsplmung rn Tdverlegung mit der PlanfeststellungsbWrcto abzustimmen, 
die Verwirklichung des Leitbildes eines naturnahen Ausbaus eines Gewhem gewihleistet ist. 
Damit werden insbesondere natüriiche Clbdutungsbereiche erweitert und sichergestellt, dass 
stamWrtliche ~oraussetning& Eür die Erhaltung oder Wiedaansiedelung der Rir den betreffen- 
den Auexiabschnitt kennzeichnenden Time und Pflanzen geschaffen sowie vorhandene ökologisch 
wertvolle Bereiche vernetzt werden. Ehe Zer'stiirung einer ~uenlandschafi wird jedenfalls nicht 
erfolgen, allenfalls die Verlegung einer solchen. 

, 

Es ist langfristig nicht von erheblichen Auswirkungen auf die Naherkolung auszugeh& da ehe 
neue Wegeverbindung entlang der Teilverlegungsstrecke des Hegbachs sowie eine Bficke als 
Anbindung nach Egelsbach wiederhergestellt werden sollen und sich lediglich in der Bauphase 
ein kurzzeitiger Konflikt mit der Erholungsnutmg ergibt, da der Alr die Naherholung bedeutsa- 
me Weg entlang des Hegbaches in Anspruch genommen wird. 

Hinsichtlich der indirekten Auswirkungen ist, da es sich um die FortAihning einer bestehenden 
Nutzung handelt, nach dem Iärmtechnischen und h m m e d ~ s c h e n  Gutachten von geringem 
Konfiiktpotenzial auszugehen. Die Pegeldiffmen zwischen Bezugs- und Planungsfall liegen 
im kaum wahrnehmbaren Bereich. In fi& die Erholung bedeutsamen Gebieten liegt der liquiva- 



iente Dauerschdpogcl unterhalb den G m  Saohverständigeniat flir Umwelffigen lhger&tig 
angestrebten Ziel- und Vorsorgewert für, llimibedingte Beliistigungen von 55 dB (Al. 

Dis zusätzlichen Belastungen der Erholungs- und Freizeitfunlrüon sind daher insgesamt nicht als 
erheblich einzustufen 

Insgesamt ist hinsichtlich der Umweltauswirkungen festzustellen, dass durch den Ausbau der 
Start- und Landebahn unvermeidbare Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt und das Land- 
schaftsbild eintreten W&. Allerdings.kdnnen sowohl die 6kologischen als auch äptethischen 
Funktionen im Umfeld des vorzunehmemden Eingriffs den Nahuiiaushalt nach Auffassung der 
Planfeststellungsbehörde, insbesondae durch die im Bescheid adgeno-enen Auflagen, wieder 
hergestellt werden. Auch bezüglich der eiptretenden Liimiauswirkungen infolge des gefinderten 
Anlagenbestandes und -betriebes des Verkehrstandeplatzes kBnnen diese nach Auffassung der . 

Planfeststellungsbeh~rde unter Beriiq-bichtigung der aufgenommenen Auflagen zum Lärmschutz 
als beherrschbw und insbesondere auch Zumutbar für die betroffenen Anwohner des Verkehrs- 
landeplatzes angesehen werden. Die zustktzlichen Belastungen der Erholungs- und Freizeitfunkti- 
on sind ebenfalls insgesamt nicht als erheblich einzustufen. 

V. Gesamtergebnis 

Die im Rahmen der lufherkehrsrechtlichen Planfeststellung schließlich erforderliche Abwägpg 
der betroffenen öffenüichen und privaten Belange filhrt unter Berücksichtigung der vorstehenden 
Ausführungen im Ergebnis zu einem erheblichen Uberwiegen der Belange, die Air eine Feststel- 
lung des beantragten Planes sprechen. Neben der in der Umweltverk2giichkeitsprflfung detailliert 
aufgezeigten Behwrschbarkeit und Zumutbarkeit des geiinderten Anlagenbestandes und - 
betriebes der Anlage, der ökologischen Ausgleichbarkeit der infolge des Ausbaus unvermeidba- 
ren BeeinWchtigungen von Natur und Landschaft sowie der Wiederhergtellung der 6kologischen 
und ästethischen Funlctionen im Umfeld des geplanten Vorhabens sprechen fIir deren Zulassung 
auch das öffentliche Interesse an eher Aufrechterhaltung der VerkehrsfunktXon des Landeplatzes 
sowie das private ~Ktschaftliche Interesse der Antragstellerin an eher Sicherung des bisherigen 
Bestandes. Denn der Vericehrslandeplatz Egelsbach soll entsprechend den Zielen der Raumord- 
nung und Landesplanung den Anschluss der Region an die allgemeine Luftfahrt e- Da 
dwkh die von der Antragstellerin vorgelegten Gutachten belegt wird, dass ein V e c h t  auf den 
Ausbau die Bedeutung des Landeplatzes für die Region schwächen und die verkehrspolitischen 
Zielsetzungen nicht &ich würden, gieichwohl die naturschutpechtlichen Eingriffe ausgleich- 
bar sind, ist unter Beriicksichtigung der zuvor gemachten A u s ~ g m  dem verkehrspolitischen 
Interesse ein stärkeres Gewicht eimiiiumen als derh öffentlichen Interesse an dem Erhalt des 
bisherigen - wenngleich scMtzenwwkn - Ufergeh6lzsauma. Dies gilt umso mehr, als mit der 
Verlängerung der Start- und Landebahn am VLP Egelsbach lediglich sichergestellt wird, dass der 
bereits heute schon vorhandene gewerbliche 'Luftuerfcehr auch PiLtlnftig am Flugplatz uneinge- 
schränkt möglich ist (Bestandssicherung). 

Dabei wird von der Pfanfeststel~ungsbehöde nicht verkannt, dass eine N u t z u n g s b e s c ~ ~ g  für 
den VLP Egelsbach infolge eines Nicht-Ausbaus vor allem die gewerblich am VLP Egelsbach 
operierenden ein- und zweimotoigen Flugzeuge (Flugzeuge der Golf- und India-Klasse) betref- - ; ' -  

C. 



fen, die lediglich etwas über 7 % aller am VLP Egelsbach stattfindenden gewerblichen Flugbe- 
wegungen ausmachen. Die Mehnahl der Flugbewegungen w b  ddemnach bei einem V d c h t  auf 
den Ausbau des VLP Egelsbach nicht direkt betroffen. Gleichwohl hätk der Wegfall dieser Flug- 
zeuggruppe erhebliche Auswirkungen fur den Gesamtstandort und damit auch auf die verkehrs- 
politisch& Vorgaben dieser Region sowie negative Auswirkungen auch auf die wirtschaftliche 
Situation in dieser Region. Denn wie im Gutachten der Wirtschaftsforschwg und Beratung 
GmbH ,,empiricaU vom 9. Juli 2001 nach Überzeugung der ~lanfeststelld~sbeh6rde belegt wor- 
den ist, könnte mit ersatzlosem Wegfall der direkt betroffenen JAR-OPS I Flugbewegungen der 
bisherige Verkehr am VLP Egelsbach nicht mehr gewährleistet werden. Dies h W  einen zur 
Folge, dass die Luftfahimternehmen am VLP Egelsbach, die gegenwärtig &- und zwehotorige 
Flugzeuge einsetzen bzw. über externe Beziehungen auf diese angewiesen sind, niklinfiig man- 
gels adäquater Ausweichmöglichkeiten überhaupt. keinen derartigen Flugverkehr mehr durchRih- 
ren könnten. Zum anderen fielen jedoch nicht nur die JAR-UPS 1 betroffenen Flugbewegungen 
weg, sondern wegen der dann erheblich eingeschränkten NutzungsmögIichkeiten des VLP Egels- 
bach Air die dort ansässigen Untmehmen auch die gewerbliche Flugbewegungea mit kleineren 
Flugzeugen, die nach den JAR-OPS 1 Bestimmungen weiterhin am VLP' ~~elsbaeh unellige- 
schxankt starten und landen kannten, Eine Standortaufgaba der bisher msilssigen Luftfahrtunter- 
nehmen w&e insoweit nicht auszuschließen. 

Darüber hinaus sind ausweislich des Gutachtens der Wirtschaftsfo~~~hung und Beratung GmbH 
,,empirica" vom 9. Juli 2001 für die Antragstellerin größere direkte finanzielle Einbußen im Falle 
e h a  Ausbauverzichts zu befürchten. Die dort für die PIanfeststellungsbehörde nachvollziehbar 
und plausibel berechneten finanziellen Verluste der Antragstelleriri aus dem Ausfaif von Lande 
gebühren wiirden zwischen 15 bis 21 % der gesamten Umsätze aus den Landegebühren a w -  
chen. Die Summe d e r  UmsatzeinbuBen kBnnte im worst case sogar ilber 30 % der bisherigen 
Umsatzerlöse der htragstellerin ausmachen. Zudem verlöre bei ehern Verzicht auf das Ausbau- 
vorhaben der lnteresseng&einsch&svertrag der Antragstellerin mit der Fraport AG seine 
Grundlage. Finanzielle Einbußen fiir die Antragstellerin von bis zu 500,000 DM jährlich wären 
die Folge. 

Neben diesen £inanziellen Einbußen Air die Antragstellerin wären die negativen wirtschaftlichen 
Auswirkungen für den Gesamtstandort am gravierendsten. Rund 75 % der Gesamtbeschäfügten 
FVLP Egelsbach sind bei Luftfahtuntemehmen tätig, die direkt .oder indirekt auf JAR-OPS 1 
betroffenes Fluggerät nirückgreifen. Diese unternehmen wären durch die NutzungsbescMMNn- 
gen am VLP Egelsbach so stark beeinträchtigt, dass ausweislich der von der Antragstellerin den 
Unterlagen beigefligten Stellungnahmen betroffenex Betriebe vidc von ihnen eine Betriebsaufga- 
be am Standort bzw . eine Betriebsvetiagemg bei einer Nichtverlängerung der Piste in Erwägung 
ziehen würden. Die Konsequenzen wären wdtere finanzielle Verluste bei der Antragstellerin 
durch den Wegfall von Miet- und Pachteinnahmen sowie Umsatz- und Komessionsabgaben, Ar- 
beitsplatmerluste am Standort, negative Effekte auf die Steuereinnahmen- der Kommune und auf 
die Aufbagssituation der Zuliefererbetriebe in der engeren Region sowie negative Auswirkungen 
auf die K a u m  in der Region. 
Nach abschließender Auffassung beurteilt daher die Planfeststellungsbehtirde den Ausbau des 
Verkehrslandeplatzes unter Berücksichtigung der im ~i~est~teiiun~sbesc~uss~vor~enommenen 
Nebenbestimmungm als ein Vorhaben, das die wirtschaftliche Laistungsfilhigkeit, Arbeitspliitze 
und~tnikhirelkente der Rhein-Main-Region dauerhaft sichern und verbessern hilfl,,ohne dabei 



die iSkologischen Belastungen für die benachbmen Siedlungsregionm außer Acht zu lassen, in- 
dem diese minimiert oder sogar ausgeglichen werden. Daher. konnte dem Ausbau des Verkehrs- 
landeplatzes insgesamt zugestimmt werden. 

I # I *  I I  

D. Rechtsbehelfsbelehrung I ,  

Gegen den Planfesstellungsbeschluss k m  innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim 
Hessischen Verwaltungsgerichtshof, Briider-Grimm-Platz 1 - 3,34 1 1 7 Kassel, erhoben werden. Die 
Klage ist beim Hessischen Verwalhulgsgerichtshof schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der GeschaRsstelle zu erklhn. Die Klage muss den Klager, den Beklagten und den ' 

Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. 
Vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag stellt, 
durch eben Rechtsanwalt oder einen Rechtsvertreter an einer deutschen Hochschule ds Bevollmäch- 
tigten vertreten lassen. Juristische Personen des Öffentlichen Rechts und Behörden k ö m  sich auch 
durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im hiskeren 
Dienst vertreten lassen. 

-E. Hinweise 

Eirie gegen den Pldeststellungsbeschluss erhobene Anfechtungsklage hat nach 8 10 Abs. 6 Luftver- 
kebrsgesetz keine aufschiebende Wirkung. Es besteht aber die MUglichkeit beim Hessischm Vewal- 
tungsgerichtshof eLnenenhtrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechturigsklage zu 
stellen. Der Antrag kann nur innerhalb- eines Monats nach Zustellung des Planfeststellungsbeschl~~ses 
gestellt und begnindet werden. Treten später ~atskhen eh, die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung rechtfertigen, so k& der durch den Planfeststellungsbeschluss Beschwerte einen hierauf , 

gestlitzten Antrag nach 4 80 Abs. 5 Satz 1 Ve~raltungsgerichtsordnung innerhalb von einem Monat 
stellen. Die Frist beginnt in dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von den Tatsachen ~ennhiis erlangt. 

Falls die Antragstellerin gegen den Planfeststellungsbeschfuss Klage erhebt, richtet sich diese auch 
gegen die Gebiibmfestseizmg. 

- Eine gegen die Gebührenfestsetmng eingelegte Klage hat gema 80 Abs. 2 Ziffer 1 Verwalttmgsgs 
richtsordnung keine aufschiebende Wirkung und behit  nicht von der fistgerechten Zahlung. 

DagEnstaflt, den 5. April 2002 

Regierungspräsident 




